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öffentliche Sitzung

Betreff: Sachverhalt in der Anlage
Bebauungsplan Nr. 119 "Campingpark Gitzenweller Hof

- Beschluss zur Abwägung der vorgebrachten Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung gemäß
§§3(1)und4(1)BauGB

- Städtebaulicher Vertrag
- Billigung des Bebauungsplanentwurfs
- Beschluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB
- Beschluss zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2)
BauGB

Beschluss-Vorschlag:

1. Der Stadtrat der Stadt Lindau (B) beschließt die vorgeschlagene Abwägung,

2. Der Stadtrat der Stadt Lindau (B) beauftragt die Verwaltung mit der Ausarbeitung eines
Städtebaulichen Vertrages mit den unter Pkt. 4 genannten Inhalten.

3. Der Stadtrat der Stadt Lindau (B) billigt den Entwurf des Bebauungsplans Nr. 119
"Campingpark Gitzenweller Hof (s. Anlagen 1 bis 6) mit Stand vom 23.04.2019.

4. Der Stadtrat der Stadt Lindau (B) beschließt die Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB
mit den Anlagen 1 bis 6.

5. Der Stadtrat der Stadt Lindau (B) beschließt die Beteiligung der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB mit den Anlagen 1 bis 6.

einmalig laufend
Finanzielle Auswirkungen:

Mittel stehen zur Verfügung Haushaltsstelle

Unterafirift

1. Original-Ausfertigung zurück an federführendes Amt fKopiervorlaae)



Amt 60 Lindau, den 07.06.2019
Lars Hertelt /Mö

Dem Stadtrat !n seiner öffentlichen Sitzung am 26.06.2019 vorgelegt

Betr.: Bebauungsplan Nr. 119 "Campingpark Gitzenweiier Hof

Beschluss zur Abwägung der vorgebrachten Stellungnahmen im Rahmen der
Beteiligung gemäß §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB

-  Städtebaulicher Vertrag
-  Billigung des Bebauungsplanentwurfs
-  Beschluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB
-  Beschluss zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange

gem. § 4 (2) BauGB

Anlagen:

-  Anlage 1 Planzeichnung zum Bebauungsplan Nr. 119 "Campingpark Gitzenweiier
Hof mit Stand vom 23.04.2019

-  Anlage 2 Begründung zum Bebauungsplan Nr. 119 "Campingpark Gitzenweiier Hof
mit Stand vom 23.04.2019

-  Anlage 3 Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 119 "Campingpark Gitzenweiier
Hof mit Stand vom 23.04.2019

-  Anlage 4 Vorentwurf Erdgeschoss Zentrales Gebäude von Gieger Architekten, mit
Stand vom 23.04.2019

-  Anlage 5 Vorentwurf Obergeschoss Zentrales Gebäude von Gieger Architekten, mit
Stand vom 23.04.2019
Anlage 6 Schalltechnischer Nachweis für den Betrieb des Campingparks
„Gitzenweiier Hof, Loos & Partner; Ingenieurbüro Sachverständiger für
Lärmmessung, Lärmbekämpfung und Bauakustik, mit Stand vom 06.02.2016

SACHVE R H A L T

1. Ziel und Zweck der Planung

2. Art des Verfahrens, Ausgangslage

3. Prüfung der Abwägungsvorschläge im Rahmen der Beteiligungen nach § 3 (1)
sowie § 4 (1) BauGB mit Kurzdarstellung der geänderten Planunterlagen

4. Städtebaulicher Vertrag

1. Ziel und Zweck der Planung

Der Standort Gitzenweiier Hof besteht seit 1962 als Campingplatz und hat sich im Laufe
seines Bestandes immer weiter entwickelt. Heute gehört er zu einem wichtigen Bestandteil
des Lindauer Tourismusgewerbes und den führenden Campingplatzdestinationen in
Deutschland.

Baurechtlich wurden für die bestehenden Gebäude bisher Einzelbaugenehmigungen
ausgestellt. Ein weiterer Um- und Ausbau ist ohne einen Bebauungsplan allerdings nicht
inöglich, da der Campingplatz im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegt und geplante
Änderungen nunmehr zu umfänglich sind, als dass sie über eine Einzelbaugenehmigung zu
erreichen wären.
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Zukünftige Entwicklungen im Bereich des Campingplatzes können nur über ein verbindliches
Planungsrecht (Bebauungsplan) abgesichert werden.
Im Flächennutzungsplan (FNP) ist das Plangebiet als „Sonstiges Sondergebiete, die der
Erholung dienen (§10 BauNVO), Campingplatz" dargestellt. Der Bebauungsplan kann aus
dem FNP abgeleitet werden.

Rahmenplan aus 2016

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind u.a. die Ergebnisse eines von der Gemeinde
beschlossenen städtebaulichen Entwicklungskonzeptes oder einer von ihr beschlossenen
sonstigen Planung (§1 (6) Nr. 11 BauGB) zu berücksichtigen. Als Grundlage für einen künftig
zu erstellenden Bebauungsplan wurde von der Stadt Lindau im Jahr 2016 ein
Rahmenkonzept für den Campingplatzes Gitzenweiler Hof beschlossen, um so langfristig
den Standort des Campingparks sowie die Möglichkeit einer weiteren Entwicklung an
diesem Standort zu sichern. Dieser Rahmenplan stellt die Grundlage der vorliegenden
Planung dar.

Vorhabenbeschreibung

Zukünftig sollen folgende Einrichtungen das bestehende Angebot ergänzen:
-  Zentrale Sanitäreinheit für Campinggäste,

Erweiterung- und Optimierung der vorgesehenen Wasseranlage mit Wellness-
Einrichtung,

-  Clubraum für Gruppen bis zu 120 Personen mit Gastronomie / Barbereich,
-  Restaurant mit gehobenem Anspruch und Ambiente,
-  Zentrale Kücheneinheit zur Versorgung der Bereiche Restaurant, Club und

Wasseranlage,
-  Saal für Veranstaltungen und Indoor-Freizeiteinrichtungen,
-  Terrassierung mit Ruhebereichen,
-  Hausmeisterunterkunft und Büro.

Planungsziele

Mit dem Bebauungsplan wird das Ziel verfolgt, dem Campingplatz auch zukünftig eine
gewisse Entwicklung zu ermöglichen und ihn somit als Bestandteil der örtlichen
Tourismusbranche zu erhalten. Im Einzelnen ist geplant,

-  die bestehenden Nutzungen zu sichern,
-  die bestehende Anlage und ihre Nutzungen teilweise neu zu ordnen,
-  die planungsrechtliche Legalisierung von Bauten, insbesondere ehemals mobiler

Unterkünfte,
-  die Darstellung von Aufstellflächen für Kleinwochenendhäuser (Mobilheime) zur

Differenzierung des Beherbergungsangebots auf dem Campingplatz,
die Anzahl der vorhanden Standplätze (Caravan / Camping) leicht zu reduzieren
und

die Sicherung umweltrelevanter Belange wie der Uferzonen und der
Baumstandorte.

2. Art des Verfahrens, Ausgangslage

Der Bebauungsplan wird im zweistufigen Regelverfahren gemäß § 30 (1) BauGB als
qualifizierter Bebauungsplan aufgestellt. Der Begründung ist ein Umweltbericht beigefügt, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
† jeser enth‚lt Aussagen zu den gem‚… „ 2 (4) BauGB ermittelten und bewerteten
Umweltbelangen.
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Der Stadtrat der Stadt Lindau hat in seiner Sitzung am 31.01.2018 die Aufstellung des
Bebauungsplanes gemäß § 2 (1) BauGB beschlossen. In derselben Sitzung wurde vom
Stadtrat der Vorentwurf des Bebauungsplanes gebilligt sowie die frühzeitige Beteiligung der
Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß §§ 3 (1)
und 4 (1) BauGB beschlossen.

Nach erfolgter öffentlichkeits- sowie Träger- und Behördenbeteiligung In der Zeit vom
12.03.2018 bis 13.04.2018 sind nunmehr mit den vorliegenden Unterlagen die Öffentlichkeit
nach § 3 (2) BauGB und die Behörden nach § 4 (2) BauGB erneut mit den ergänzten
Planunterlagen zu beteiligen.

3. Prüfung der Abwägungsvorschläge Im Rahmen der
Beteiligungen nach § 3 (1) sowie § 4 (1) BauGB mit Kurzdarstellung
der geänderten Planunterlagen

Aufgrund der vorgebrachten Stellungnahmen zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung und
zur frühzeitigen Trägerbeteiligung müssen geringfügige Planänderungen und -ergänzungen
gegenüber dem Voreritwurf zum Bebauungsplan mit Stand vom 08.02.2018 vorgenommen
werden. Folgende Änderungen und Ergänzungen wurden in den überarbeiteten
Bebauungsplan eingearbeitet:

- Die Pflanzlisten mit den Ziffern 1.9.8.1, 1.9.8.2, und 1.9.8.4 werden entsprechend den
Anregungen des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sowie des Bundes
Naturschutz In Bayern e.V. geändert. Die Robinie, die Rote Kastanie und die
Eberesche werden aus den Listen gestrichen, die gewöhnliche Kastanie in die Liste
aufgenommen.

- Die immissionsschutzrechtlichen Festsetzungen Ziffern 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3 und
1.10.4 werden entsprechend den Anregungen des Fachbereichs Immissionsschutz
geändert.

- Zusätzlich werden in der Planzeichnung Schnittzeichnungen eingefügt, in denen das
Verhältnis Emissionsquelle, Schutzwand und Immissionsort im Bestand dargestellt
ist.

- Ergänzend wird überlagernd eine Schallschutzmaßnahme entlang der LI6 im Bereich
^  der bestehenden Lärmschutzwand dargestellt. Diese wird im nordwestlichen Bereich

um ca. 10 m bis zu einer Länge von mind. 35 m zur Fahrbahnmitte der Kreisstraße Ll
nach Südwesten verlängert.

- Entsprechend der Anregung des Staatlichen Bauamtes Kempten werden an der
vorhandenen Zufahrt in die Li6 Sichtdreiecke dargestellt, und nähere Erläuterungen
dazu in den nachrichtlichen Übernahmen gegeben.

- Entsprechend der Anregung des Wasserwirtschaftsamtes Kempten werden
Aussagen zur Niederschlagsentwässerung sowie möglichen Altablagerungen in den
nachrichtlichen Übernahmen dargestellt.

Die angeführten, im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung und der frühzeitigen
Trägerbeteiligung eingegangenen, Anregungen wurden in den Bebauungsplan mit Stand
vom 23.04.2019 eingearbeitet.

4. Städtebaulichervertrag nach § 11 BauGB
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Ergänzend zum Bebauungsplanverfahren sollen zusätzlich mit Hilfe eines städtebaulichen
Vertrags Planungsziele gesichert werden, die mit dem Festsetzungskanon des BauGB nicht
abgedeckt werden können.

Vertragsgegenstand sind;
-  eine Betriebszeitenregelung für die Veranstaltungsbühne,

eine Kostenregelung für die sich aus dem Bauleitplanverfahren ergebenden
Lärmschutzmaßnahmen.
eine sukzessive Heckenpflanzung entlang der nördlichen Grundstücksgrenze
entsprechend dem Abwägungsergebnis,

Ein städtebaulicher Vertrag bedarf der Schriftform. Die Zulässigkeit sowie die Regelungen
des bestehenden städtebaulichen Vertrags zwischen der Stadt Lindau und der Campingpark
Gitzenweiler Hof GmbH bleiben unberührt. Der Städtebauliche Vertrag ist zeitlich vor dem
Satzungsbeschluss zu fassen.

BESCHLUSSVORSCHLAG

1. Der Stadtrat der Stadt Lindau (B) beschließt die vorgeschlagene Abwägung.

2. Der Stadtrat der Stadt Lindau (B) beauftragt die Verwaltung mit der Ausarbeitung eines
Städtebaulichen Vertrages mit den unter Pkt. 4 genannten Inhalten.

3. Der Stadtrat der Stadt Lindau (B) billigt den Entwurf des Bebauungsplans Nr. 119
"Campingpark Gitzenweiler Hof (s. Anlagen 1 bis 6) mit Stand vom 23.04.2019.

4. Der Stadtrat der Stadt Lindau (B) beschließt die Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2)
BauGB mit den Anlagen 1 bis 6.

5. Der Stadtrat der Stadt Lindau (B) beschließt die Beteiligung der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB mit den Anlagen 1 bis 6.

STADTSAUAMTLINDAU (B)

gez. Kay Koschka gez. Iris Möller
(Leiter der Abt. Stadtplanung
und Bauordnung) (Abt. Stadtplanung)
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Dr.-ing. Frank-Bertolt Reith
Freier Stadtplaner und Architekt dwb

Partnerschaftsgesellschaft
Mannheim PR 100023

76133 Karlsruhe. Hirschstraße 53
Tel. 0721 378564

18439 Stralsund, Frankendamm 5
Tel. 03831203496

www.stadt-tandschaft-reglon.de
info@st3dt-landschaft-region.de

Abwägungsvorschlag

Stellungnahmen im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 (1) und
§ 4 (1) BauGB zum Bebauungsplan Nr.119 „Campingpark Gitzenweiler Hof" der Gemeinde
Lindau (B)

Folgende Behörden haben keine Einwände/Anregungen bzw. keine Rückantwort/Stellungnahme
zur Planung abgegeben: Regierung von Schwaben/Höhere Landesplanungsbehörde,
Z.Regierung von Schwaben /Landesarnt für Brand- und Katastrophenschutz, Z.Regierung von
Schwaben /Gewedjeaufsicht, A.Regionaier Planungsverband Allgäu, S.Bayerlsches Landesamt für
Denkmalpflege, Q.Amt für ländliche Entwicklung, 8. Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Fors
ten/ Forstrevier Lindau, 12. Landratsamt Lindau/Untere Naturschutzbehörde, 16. Feuerwehr
Lindau Hauptfeuerwache, 17. Technisches Hilfswerk, 18. terranets bw GmbH, 19. Landespollzel-
lnspektlon, 2^. Deutsche Telekom Technik GmbH, 22. Stadtwerke Lindau GmbH&Co.KG, 23. Te
lekommunikation Lindau (B) GmbH, 24. Zweckverband für Abfallwirtschaft, 25. Abwasservetöand
bayerischer Bodenseegemeinden, 30. Landesbund für Vogelschutz In Bayem e.V., 38. Kreis-
handwerkerschaft.

1) Anregungen und Bedenken der Träger öffentlicher Belange
7. Amt für Ernährunq. Landwirtschaft und Fors1 ten
Anregungen und Bedenken Abwägungsvorschlag
Um die Ausbreitung der Feuerbranderkrankungen einzu
dämmen. sind Gehöize, die als Zwischenwirt für die Erkran
kung im Obst- und Ackerbau gelten, unzulässig, speziell die
in der Verordnung zur Bekämpfung der Feuerbrandkrankheil
(Feuerbrandverordnung vom 20.12.1985, BGBI.1.1985
S.2551. zuletzt geändert durch Artikel 3 §5 des Gesetzes
vom 13. Dezember 2007, BGBI. 1 S.2930) genannten.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

In der Pflanziiste befindet sich die Eberesche (Sorbus aucu-
paria). Werden diese Bäume gepflanzt, müssen die Pflanzen
auf Feuerbrandbefali kontrolliert werden und bei Befall müs
sen entsprechende pflanzenhygienische Maßnahmen ergrif
fen werden; (s. dazu: http:www.nw.ch/di.php/de/0cjk9-
xfuiSh/Feruerbrands .Wirtspflanzen .pdf).

Der Hinweis wird beachtet, die Eberesche wird von der
Pflanzliste gestrichen.

Der naturschutzfachiiche Ausgleich findet auf einer landwirt
schaftlichen Nutzfläche statt, die an einem Landwirt als Fut
terfläche verpachtet ist. Die Maßnahmen müssen rechtzeitig
mit dem Bewirtschafter abgesprochen werden, damit der Flä-
chenanteii der Ausoleichsmaßnahme zu Beoinn der Antraos-

Der Hinweis wird beachtet.



Stellung des Mehrfachantrags aus dem Betriebsflächenkatas
ter entnommen werden kann. Es handelt sich dann um eine
Fläche zur Landschaftspflege.

Anregungen und Bedenken ^Xbwägungsvorschlag

1. Rechtliche Sachlaae ^
Zur Realisierung der Bauvorhaben sind laut der vorliegenden
Pianunlerlagen Rodungen i.S. von Art. 9 BayWaldG nicht
erforderlich. Gesetzlich geschützte Waldbiotope nach § 30
BNatSchG werden nicht berührt. Das Bauvorhaben liegt auch
nicht in einer wald- oder naturschutzrechtlichen
Schutzqebietskateqorie.

)er Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

2 Auswirkunoen auf benachbarte Waldbestände
Das Planungsgebiet wird von Staatswald (Forstbetrieb
Sonthofen) im Westen und Süden begrenzt. Der Staatswald
hat nach dem Waldfunktionsplan (WFP) hier besondere
Bedeutung für das Landschaftsbild, für die Erholungsfunktion
und entlang von Fließgewässem in geringerem Umfang für
den Bodenschutz.

Oer Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Verkehrssicheruna

Privatrechtliche Vereinbarungen zwischen dem Forstbetrieb
Sonthofen und dem Campingplatzbetreiber hinsichtlich
Verkehrssicherung werden empfohlen. Verwiesen wird auf
die bereits durchgeführte, ausführliche forstliche Beurteilung
durch das AELF Kempten anlässlich der Begehung vom
07 08 2015

Der Hinweis wird beachtet. Privatrechtliche Vereinbarungen
werden veranlasst.

Walderschließuna

Sowohl für den Staatswald als auch für den Privatwald ist die
Möglichkeit der Holzabfuhr mit Lkw befahrbaren Wegen
sicherzustellen. Hierzu gibt es bereits eingetragene Geh- und
Fahrtrechte zugunsten des Staatswaldes und Privatwaldes.
In der Linienführung, dem Lichtraumprofil und der
Tragfähigkeit ist dies auch in der Realität so auszubauen und
instand zu halten.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und beachtet.

Für die südlich gelegenen Waldstücke werden die Geh- und
-ahrrechte bestätigt Sie werden in der Planung nicht darge
stellt, da sie bereits im Grundbuch eingetragen sind.
Linienführung, Lichtraumprofil und Tragfähigkeit der
Wegerechte sind nicht Gegenstand der Bauleitplanung,
sollten jedoch im Zusammenhang mit der Vereinbarung zum
Grundbucheintrag geregelt worden sein.

Sollte sich die Stellungnahme auf Flächen beziehen, die au
ßerhalb des Geltungsbereiches liegen, gilt, dass für diese der
B-Plan keine Rechtsnorm entfalten kann.

Mattnahmen zur Vorbeuouno von Waldbränden
Durch den Campingplatzbetrieb kommt es zwangsläufig zu
Handlungen, welche die Bestimmungen des Art. 17 Abs. 1.2
und 3 BayWaldG (.Feuergefahr und Rauchen im Wald")
betreffen.
Im Genehmigungsverfahren ist darauf zu achten und der
Betreiber zu verpflichten, die entsprechenden Verbote zu
überwachen bzw. entsprechende Vorkehrungen zu treffen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Da die Waldflächen außerhalb des Campingplatzes liegen,
entfalten Maßnahmen zum Schutz der Waldfläche auf der
Basis des Festsetzungskatalogs des § 9 BauGB zur vorlie
genden Planung jedoch keine Wirkung. Notwendige Schutz
maßnahmen und Vorkehrungen für den Schutz des Waldes
werden als privatrechtliche Vereinbarungen zwischen dem
Forstbetrieb Sonthofen und dem Campingplatzbetreiber ver
anlasst.

Die Begründung wird ergänzt. Auf die Bestimmungen des Art.
17 Abs. 1,2 und 3 BayWaldG wird in der Begründung ver
wiesen.

Ein Waldbrandmonitoring sollte die Besucher informieren.
Kontrollen durch den Campingplatzbetreiber umfassen als
auch waldbauliche Maßnahmen wie Pflege und Gestaltung
von Waldrandbereichen (Sträucher, Laubbäume) zur
Verringerung der Brandgefahr beinhalten.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Da die Waldflächen außerhalb des Geltungsbereiches liegen,
können keine Maßnahmen für die Waldflächen festgesetzt
werden. Privatrechtliche Vereinbarungen zwischen dem
Forstbetrieb Sonthofen und dem Campingplatzbetreiber hin
sichtlich Verkehrssicherung sind unabhängig vom Planungs
verfahren zu veranlassen.

Ausübuna des Betretunosrechts im Wald
Durch die große Anzahl von Gästen des Campingplatzes
kommt es auch zu einer intensiven Nutzung der
angrenzenden Waldflachen durch Wanderer, Sportler, Reiter
und Radfahrer. Um den negativen Auswirkungen (Abfälle,

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Wald frei zugänglich ist
und somit nicht nur von Campingplatzgästen in Anspruch ge
nommen wird.



Bodenschäden, Baumschäden, Störungen wildlebender Tiere
und Pflanzen) des Betretungsrechts nach Art. 13 BayWaldG
entgegen zu wirken bzw. zu kanalisieren, sollte ein
Besucherlenkungskonzept durch das Planungsbüro bzw. den
Betreiber des Campingplatzes erstellt werden.

Der Wald ist nicht Bestandteil des Campingplatzes. Das vor
geschlagene Besucherlenkungskonzept kann daher nicht im
Rahmen des Bebauungsplans geregelt werden.

Der Campingplatzbetreiber hat in den vergangenen Jahren
bereits mehrere Maßnahmen zur Regelung der beschriebe
nen Konflikte in die Wege geleitet:

Infoheft für die Campingplatz
Besucher mit Verhaltensregeln.
Flyer für Hundebesitzer
Ausschilderung eines Rundwegs auf bestehenden
Wegen. Hinweisschilder mit Verhaltensregeln. Diese
sind mit Piktogrammen versehen, so dass sie auch
für ausländische Gäste mit geringen Deutschkennt
nissen verständlich sind.

Weitere Maßnahmen werden seitens des Campingplatz-
Betreibers derzeit nicht gesehen. Jedoch wird der Camping
platz-Betreiber auf die Waldbesitzer zugehen, um die Prob-
emlage zu besprechen und um ggf. weitere Maßnahmen zu
entwickeln und umzusetzen.

11. Landratsamt Lindau/ Immissionsschutz
Anregungen und Bedenken Abwägungsvorschlag

1. Sachverhalt
Die Stadt Lindau beabsichtigt, für die Fläche des
bestehenden Campingplatzes Gitzenweiler Hof einen
Bebauungsplan auszuweisen. Die Fläche soll als
Sondergebiet Camping- und Wochenendplatz (SO)
dargestellt werden. Innerhalb des Sondergebietes werden
fünf Teilflächen mit unterschiedlichen Nutzungen
unterschieden:

SO 1 Touristikcamper (Zelte. Wohnmobile Wohnwagen)
SO 2 Dauercamper (Kleinwochenendhäuser, Wohnwagen,
Wohnmobile)
SO 3 Zeltwiese
SO 4 Mobilheime
SO 5 zentraler Bereich

Durch die vorliegende Planung sollen im Wesentlichen die
bestehenden Anlagen und vorhandenen Nutzungen neu
geordnet und Baurecht für die v.a. im zentralen Bereich
geplanten baulichen Emeuerungsmaßnahmen geschaffen
werden.

Die Darstellungen entsprechen der gemeindlichen Planungs
absicht.

Es wird die Gliederung der Anlage in fünf unterschiedliche
Nutzungsschwerpunkte dargestellt. Aus diesen unterschiedli
chen Nutzungen lassen sich bereichsweise unterschiedliche
Nutzungsansprüche ableiten:

Dazu gehört einerseits ein hoher Schutzanspruch für Dauer
camper und langfristige Touristikcamper mit Anspruch auf
Erholungsurlaub. Hier ist sicherlich wie in der Stellungnahme
dargelegt von einer wohngebietsähnlichen Störanfälligkeit
auszugehen. Die Nutzungsbereiche mit einer höheren Stör
anfälligkeit sind in der Planung überwiegend westlich der
Teichanlagen und im südlichen Bereich des Campingplatzes
zu finden.

Andererseits ist der Charakter des Campingplatzes auch für
sein ertebnisorientiertes und in Verbindung damit emittieren
des Angebot bekannt. Hierfür weist die Planung Bereiche mit
entsprechenden Nutzungsangeboten aus (Minifußball,
Beachvolleyball, Veranstaltung etc.). Zusätzlich bietet der
Campingplatz Angebote für Campingwanderer, deren Auf
enthalt auf 2-4 Tage (Kurzzeitcamper) beschrankt ist oder für
Jugendgruppen. Diese durch ihr Verhalten selbst stärker
emittierenden Nutzergruppen sind östlich des zentralen (lau
ten) Bereichs angesiedelt und besitzen durch ihr eigenes
Verhalten einen geringeren Schutzanspruch als die Erho
lungscamper.

Als Nutzer mit geringerem Schutzanspruch sind hier zu nen
nen die Gruppenreisenden auf der Zeltwiese und durchrei
sende Fahrradfahrer / Motorradfahrer (Kurzzeitcamping) und
im Zusammenhang mit Aktivitäten (Camping am Rande von
Veranstaltungen.

Gewerbliche Nutzung (Schenk- und Speisewirtschaft, Veran
staltungen, Sport, Büro) und Betriebswohnen nehmen eben
falls nicht teil am hohen Schutzanspruch, Hier sind die höhe
ren aber auch wohnverträglichen Werte eines Mischgebiets
als Obergrenzen für gesunde Wohnverhältnisse anzusetzen.
Denn neben der gewerblichen Nutzung ist auch die Wohn-
nutzung in Mischgebieten zulässigerweise etabliert. Gesunde



Wohnverhältnisse können somit auch in Mischgebieten vo
rausgesetzt werden.

SO 1 Touristikcamper (Zelte, Wohnmobile Wohnwagen)

SO 2 Dauercamper {Kleinwochenendhäuser, Wohnwagen,
Wohnmobile)

50 3 Zeltwiese

SO 4 Mobilheime

SO 5 zentraler Bereich.

Nördlich des Planungsgebietes grenzt unmitteibar die
Kreisstraße Ll 6 an. Gemäß dem Beiblatt 1 zur DIN 18005
Teil 1 sind dem Campingplalzgebiet die nachstehenden
Orientierungswerte zuzuordnen:

tagsüber / nachts 55/45 bzw. 40 dB(A).

Die Nachtzeit beginnt um 22.00 Uhr und endet um 6.00 Uhr.
Bei zwei angegebenen Nachtorientierungswerten soll der
höhere Wert zur Beurteilung von Verkehrslärmimmissionen
herangezogen werden.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Im Beiblatt 1 zur DIN 18005 Teil 1 werden die Störanfälligkeit
bzw. Orientierungswerte eines Campingplatzes mit der Stör
anfälligkeit eines Allgemeinen Wohngebiets gleichgesetzt.
Auf diese Bewertung bezieht sich die Stellungnahme der
Einwandgeberin. Es ist jedoch nicht zwingend, die Störanfäl
ligkeit bzw. die Orientierungswerte der beiden genannten
Gebiete gleichzustellen.

Vielmehr stellt der Mustererlass der ARGEBAU fest: Die Ori
entierungswerte der DIN 18005 Teil 1 „unterliegen auch nach
der Rechtsprechung voll der gemeindlichen Abwägung".
Nach Rechtsprechung des OVG Lüneburg und der darauf
aufbauenden Kommentierung ist konkret auf den jeweiligen
Gebietscharakter des Campingplatzes bzw. die zulässigen
Nutzungen innerhalb des Campingplatzes abzustellen.

(.Gebiete, die -neben dem Freizeitwohnen- zur Ausübung un
terschiedlicher Sportarten im Freien, wie Fußballplätze ggf.
gekoppelt mit entsprechenden Einrichtungen' ...(wie Freizeit
schwimmen / Spaßbad / Veranstaltungsbühne / Beachvolley-
ball Tischtennis etc. im Gitzenweiler Campingpark) .festge
setzt sind, kommen wegen der bei der Ausübung des Sports
bekannten Begleiterscheinungen eher der Störanfälligkeit von
Ml-Gebieten als derjenigen von WA-Gebieten nahe." (Fi-
ckert/Fieseler, 2014 / s.a. OVG Lüneburg, VKBI.1996,543)

Die Ausführungen zur Gliederung auf Grund der Störanfällig
keit einzelner Nutzungsbereich wird in der Begründung er
gänzt.

Auf Grund der bestehenden Nutzungen geht die Gemeinde
bezüglich der Störanfälligkeit bereichsweise insbesondere für
den östlichen Teil von einer Störanfälligkeit ähnlich der eines
Mischgebietes aus.

Aufgrund der intensiven gastronomischen Nutzung in
Verbindung mit Live- Musikauftritten auf einer Bühne im
Freien und der zahlreichen Freizeiteinrichtungen des
Campingplatzes (Minifußballfeld, Beachvolleyball, Freibad mit
Liegewiese, Kinderspielplatz) muss auch an der
Umgebungsbebauung mit Lärmkonflikten gerechnet werden.

Die maßgeblichen Immissionsorte der Umgebungsbebauung
befinden sich in westlicher Richtung am östlichen Ortsrand
von Sulzenmoos, in nördlicher Richtung am südlichen Orts
rand von Waltersberg, in östlicher Richtung am Anwesen
Meßmer (FlurlNr. 982 Gemarkung Weißensberg), am westli
chen Ortsrand von Rehlings und am westlichen Rand des
Bebauungsplanes Hirschbinde der Gemeinde Weißenstierg
sowie in südlicher Richtung am nördlichen Ortsrand von
Oberrengersweiler.

Dabei sind die Lärmimmissionen der Gastronomie inkl. des
zugehörigen Fahrverkehrs und der Fahnrerkehr der Cam-
plnggäste auf dem Campingplatzgelände und den zugehöri
gen Parkplätzen nach TA-Lärm zu beurteilen.

Den o.g. Immissionsorten werden die nachstehenden

Die Darstellungen entsprechen der Anlage 6 der vorliegen
den Planunterlagen, die geben die Untersuchungen der Pla
nung auf die umliegende Bebauung wieder.



Immissionsrichtwerte zugeordnet:
Allcemeines Wohnoebiet fBauoebiet Hirschbinde. RehlinosV
tagsüber/ nachts 55/40 dB(A)

Dorfaebiet /Anwesen Meßmer. Oberrengersweiler.
Sulzenmoos. Waltersberot:
tagsüber/nachts 60/45 dB(A)

Die Nachtzeil beginnt um 22.00 Uhr und endet um 6.00 Uhr.
Mess-, Prognose- und Beurteilungsvorschrift ist die TA-Lärm
vom 26. August 1998. Nach Rücksprache mit der Regierung
von Schwaben wird für die Beurteilung der Lärmimmissionen
der Freizeltanlagen des Campingplatzes die Freizeitlärmricht
linie des LAI herangezogen. Demzufolge werden den o.g.
Immissionsorten der Umgebungsbebauung die nachstehen
den Immissionsrichtwerten zugeordnet:

Alloemeines Wohngebiet fBauoebiet Hirschbinde. Rehlinas 1
tags außerhalb der Ruhezeiten 55 dB(A)
tags innerhalb der Ruhezeiten
und an Sonn- und Feiertagen 50 dB(A)
nachts 40 dB(A)
Dorfaebiet (Anwesen Meßmer. Oberrenoersweiler
Sulzenmoos. Waltersbero 1
tags außerhalb der Ruhezeiten 60 dB(A)
tags innerhalb der Ruhezeiten
und an Sonn- und Feiertagen 55 dB(A)
nachts 45 dB(A)
Einzelne Geräuschspitzen dürfen dabei die
Immissionsrichtwerte tagsüber um nicht mehr als 30 dB(A)
und nachts um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten
[Spitzenpegelkriterium).
Die o.g. Immissionsrichtwerte beziehen sich auf folgende
Zeiten:
Tagsüber:

06.00 bis 22.00 Uhr.
07.00 bis 22.00 Uhr.

an Werktagen
an Sonn- und Feiertagen

an Werktagen
an Sonn- und Feiertagen

Ruhezeiten:

nachts:

an Werktagen
und
an Sonn- und Feiertagen

und

22.00 bis 06.00 Uhr.
22.00 bis 07.00 Uhr.

06.00 bis 08.00 Uhr
20.00 bis 22.00 Uhr.
07.00 bis 09.00 Uhr.
13.00 bis 15.00 Uhr.
20.00 bis 22.00 Uhr.

Mess-, Prognose- und Beurteilungsvorschrift ist die
Freizeitlärmrichtlinie (Anhang B der
Musterverwaltungsvorschrifl zur Ermittlung. Beurteilung und
\/erminderung von Geräuschimmissionen).
2.1mm issionssituatlon
2.1 Lärmimmissionen des Campingplatzes an der
Umgebungsbebauung
Mit dem vorliegenden Bebauungsplanentwurf in der Fassung
vom 08.02.2018 wurde eine schalitechnische Untersuchung
des Ingenieurbüros Loos & Partner vom 06.02.2016 Ober die
Lärmimmissionen, ausgehend von dem Betrieb des
Campingplatzes vorgelegt.
Dabei wurden zunächst die nachfolgenden gewerblichen
Lärmimmissionen nach TA-Länn prognostiziert und beurteilt

Die Darstellung gibt die Ergebnisse der schalltechnischen
Untersuchung wieder.

Gesprächslärm auf den Außenbewirtschaftungsflächen
der Gastronomie

Parkplatzlärm der Parkplätze innerhalb und außerhalb
des Campingplatzes
Fahrverkehr innerhalb des Campingplatzes

Unter Berücksichtigung



eines Schallleistungspegels einer sprechenden Person
auf der Außenbewirtschaftungsfläche von 70 dB{A)
einer Sitzplatzkapazität/der Außenbewirtschaftungsflä
che von 400 Gästen

eines Kommunikationsanteiles von 50%
einer täglichen Nutzungsdauer der Außenbewirtschaf
tungsfläche von 9.00 Uhr bis 23.00 Uhr
einer Kapazität der Parkplätze außerhalb des Camping
platzes von 55 bzw. 94 Stellplätzen mit einer ange
nommenen Frequentierung von tagsüber/nachts 0,3/0,5
Bewegungen/h
einer Kapazität der Parkplätze innerhalb des Camping
platzes von 14 bzw. 32 Stellplätzen mit einer ange
nommenen Frequentierung von tagsüber/nachts 0,3/0
Bewegungen/h
einer Vernachlässigung der Fahrbewegungen auf den
Er- Schließungsstraßen innerhalb des Campingplatzes
auf-grund der vorgeschriebenen Schrittgeschwindigkeit
ergeben sich gemäß dem Prognosemodell der TA-Lärm
(DIN ISO 9613-2") an den o.g. Immissionsorten Unter
schreitungen der zulässigen Immissionsrichtwerte tags
über um mind. 26 dB(A) und nachts um mind. 13 dB(A).
Das Spitzenpegelkriterium nach TA-Lärm wird ebenfalls
deutlich unterschritten.

Darüber hinaus wirken auch die Lärmimmissionen der
nachstehenden Freizeitanlagen auf die Umgebungsbebau
ung ein, die ebenfalls Inder o.g. schalltechnischen Untersuch
ung prognostiziert und beurteilt wurden:

Musikveranstaltungen auf der Bühne
Gesprächslärm der Besucher auf dem Festplatz
Freibad mit Liegewiese
DFB Minispielfeld
Beachvolleyball
Tischtennis

Waldspielplatz.

Unter Berücksichtigung
eines Schallleistungspegels der Musikveranstaltung auf
der Bühne von 103 dB{A)(errechnet gemäß VDI 3770)
einer dreiseitig mit einer Außenhaut umschlossenen
und überdachten Bühne mit einem bewerteten Schall
dämmmaß der Außenhaut (gewebeverstärkte Kunst
stoffplane) von mind. 25 dB(A)
einer Bühnenöffnung Richtung Nordwest von maximal
20m2

eines daraus errechneten Innenpegels auf der Bühne
von 100 dB(A) mit einem Impulszuschlag von 4,7 dB(A
(errech-net gemäß VDI 2571)
einer Dauer der Musikveranstaltung werktags von 18.00
Uhr bis 22.00 Uhr

eines Schallleistungspegels einer sprechenden Person
auf dem Festplatz von 70 dB(A)
einer Sitzplatzkapazität des Festplatzes von 400 Gästen
eines Kommunikationsanteiles von 50%
des Fahrverkehrs der Veranstaltungsbesucher auf den
Parkplätzen, s.o.
eines Schallleistungspegels des Freibades von 77
dB(A)/m2 und der Liegewiese von 62 dB(A)/m2 (gemäß
VDI 3770) mit einer Nutzungsdauer täglich von 8.00 Uhr



bis 20.00 Uhr

eines Schallleistungspegels des Minifußballfeldes von
98 dB(A) täglich in der Zeit von 9.00 Uhr bis 20.00 Uhr
eines Schallleistungspegels des Beachvolleyballfeldes
von 84 dB(A) mit einem Impulszuschlag von 13 dB(A)
(gemäß VDI 3770) täglich in der Zeit von 9.oo Uhr bis
20.00 Uhr

eines angenommenen maximalen Schallleistungspegels
der Tischtennisplatte bei einem Doppel von 91 dB(A)
mit einem Impulszuschlag von 8.1 dB(A) täglich in der
Zeit von 9.00 Uhr bis 20.00 Uhr
eines Schallleistungspegels des Waldspielplatzes bei
40 spielenden Kindern von 98dB(A) täglich in der Zeit
von 9.00 Uhr bis 20.00 Uhr

ergeben sich gemäß dem Prognosemodel der DIN ISO 9613-
2 werktags an den nachstehenden Immissionsorten die
nachstehenden Beurteilungspegel:
Immissionsort Beurteilungspegel fdB(A)1 Immissionsrichtwert

Irrinissicnsor!

Amdsen Ueßmer

Hirschbinde

OberrengofSMetler

Rehlings

Suizenmoos

Waltersberg

Beurteftungspegei (dB (A))

Trm Tha

23

20

13

52

49

33

45 43

N

33

27

25

26

(mrrissionsrtchtMert (dB(A))

T(w

55

50

55

55

55

SO

55

55

Tm

55

55

60

N

40

45

Trmo: tagsüber während Ruhezeit morgens.
Tra: tagsüber während Ruhezeit abends
laR: tagsüber außerhalb der Ruhezeit
N: nachts

Demzufolge wird der Immissionsrichtwert für die Ruhezeit
morgens um mind. 27 dB(A) und abends am Immissionsort
Meßmer um 3 dB(A) und am Wohngebiet Hirschbinde nur um
1 dB(A). an den anderen Immissionsorten um 5-19 dB(A)
unterschritten. Tagsüber außerhaib der Ruhezeiten wird der
zulässige Immissionsrichtwert um 7-19 dB(A) unterschritten.
In der Nacht werden die Immissionsrichtwerte ebenfalls um
mind. 12 dB(A) erheblich unterschritten.

2.1m missionssituatlon
2.1 Lärmimmissionen des Campingplatzes an der
Umgebungsbebauung
Mit dem vorliegenden Bebauungsplanentwurf in der Fassung
vom 08.02.2018 wurde eine schalltechnische Untersuchung
des Ingenieurbüros Loos & Partner vom 06.02.2016 über die
Lärmimmissionen, ausgehend von dem Betrieb des
Campingplatzes vorgelegt.
3abei wurden zunächst die nachfolgenden gewerblichen
Lärmimmissionen nach TA-Lärm prognostiziert und beurteilt:

Die Darsteliung gibt die Ergebnisse der schalltechnischen
Untersuchung wieder.

Gesprächslärm auf den Außenbewirtschaftungsflächen
der Gastronomie

Parkplatzlärm der Parkplätze innerhalb und außerhalb
des Campingplatzes
Fahrverkehr innerhalb des Campingplatzes

Unter Berücksichtigung
eines Schallleistungspegels einer sprechenden Person
auf der Außenbewirtschaftungsfläche von 70 dB{A)
einer Sitzplatzkapazität/der Außenbewirtschaftungsflä
che von 400 Gästen

eines Kommunikationsanteiles von 50%
einer täglichen Nutzungsdauer der Außenbewirtschaf-



tungsfläche von 9.00 Uhr bis 23.00 Uhr
einer Kapazität der Parkplätze außerhalb des Camping
platzes von 55 bzvir. 94 Stellplätzen mit einer ange
nommenen Frequentierung von tagsüber/nachts 0.3/0,5
Bewegungen/h
einer Kapazität der Parkplätze innerhalb des Camping
platzes von 14 bzw. 32 Stellplätzen mit einer ange
nommenen Frequentierung von tagsüber/nachts 0,3/0
Bewegungen/h
einer Vemachlässigung der Fahrfoewegungen auf den
Er- Schließungsstraßen innerhalb des Campingplatzes
auf-grund der vorgeschriebenen Schrittgeschwindigkeit
ergeben sich gemäß dem Prognosemodell der TA-Lärm
(DIN ISO 9613-2") an den o.g. Immissionsorten Unter
schreitungen der zulässigen Immissionsrichtwerte tags
über um mind. 26 dB(A) und nachts um mind. 13 dB(A).
Das Spitzenpegelkriterium nach TA-Lärm wird ebenfalls
deutlich unterschritten.

Darüber hinaus wirken auch die Lärmimmissionen der
nachstehenden Freizeitanlagen auf die Umgebungsbebau
ung ein, die ebenfalls inder o.g. schalltechnischen Untersuch
ung prognostiziert und beurteilt wurden:

Musikveranstaltungen auf der Bühne
Gesprächslärm der Besucher auf dem Festplatz
Freibad mit Liegewiese
DFB Minispielfeld
Beachvolleyball
Tischtennis

Waldspielplatz.

Unter Berücksichtigung
eines Schallleistungspegels der Musikveranstaltung auf
der Bühne von 103 dB{A)(errechnet gemäß VDI3770)
einer dreiseitig mit einer Außenhaut umschlossenen
und überdachten Bühne mit einem bewerteten Schall
dämmmaß der Außenhaut (gewebeverstärkte Kunst
stoffplane) von mind. 25 dB(A)
einer Bühnenöffnung Richtung Nordwest von maximal
20m2

eines daraus errechneten Innenpegels auf der Bühne
von 100 dB(A) mit einem Impulszuschlag von 4,7 dB{A)
(errech-net gemäß VDI 2571)
einer Dauer der Musikveranstaltung werktags von 18.00
Uhr bis 22.00 Uhr

eines Schallleistungspegels einer sprechenden Person
auf dem Festplatz von 70 dB(A)
einer Sitzplatzkapazität des Festplatzes von 400 Gästen
eines Kommunikationsanteiles von 50%

des Fahrverkehrs der Veranstaltungsbesucher auf den
Parkplätzen, s.o.
eines Schallleistungspegels des Freibades von 77
dB(A)/m2 und der Liegewiese von 62 dB(A)/m2 (gemäß
VDI 3770) mit einer Nutzungsdauer täglich von 8.00 Uhr
bis 20.00 Uhr

eines Schallleistungspegels des Minifußballfeldes von
98 dB(A) täglich in der Zeit von 9.00 Uhr bis 20.00 Uhr
eines Schallleistungspegels des Beachvolleyballfeldes
von 84 dB(A) mit einem Impulszuschlag von 13 dB(A)
(oemäß VDI 3770) täglich in der Zeit von 9.oo Uhr bis



20.00 Uhr

eines angenommenen maximalen Schallleistungspegels
der Tischtennisplatte bei einem Doppel von 91 dB(A)
mit einem Impulszuschlag von 8,1 dB(A) täglich in der
Zeit von 9.00 Uhr bis 20.00 Uhr
eines Schallleistungspegels des Waldspielplatzes bei
40 spielenden Kindern von 98dB(A) täglich in der Zeit
von 9.00 Uhr bis 20.00 Uhr

ergeben sich gemäß dem Prognosemodel der DIN ISO 9613
2 werktags an den nachstehenden Immissionsorten die
nachstehenden Beurteilungspegel:
Immissionsort Beurteilungspegel fdB(A11 Immissionsrichtwert

Immissionscn

Armesen Ueamsf

Hirschblnda

Oberrengerswaaler

Rehlings

Sidzeninoas

BeuReilungspogal (dB (A))

18

52

49

36

40

53 33

27

25

lininlssionsrichtweR (dB(A))

SS

50

55

55

Tra

55

50

55 60

55

60

60

N

40

45

45

Trmo: tagsüber während Ruhezeit morgens.
Tra: tagsüber während Ruhezeit abends
Tan: tagsüber außerhalb der Ruhezeit
N: nachts

Demzufolge wird der Immissionsrichtwert für die Ruhezeit
morgens um mind. 27 dB(A) und abends am Immissionsort
Meßmer um 3 dB(A) und am Wohngebiet Hirschbinde nur um
1 dB(A), an den anderen Immissionsorten um 5-19 dB(A)
unterschritten. Tagsüber außerhalb der Ruhezeiten wird der
zulässige Immissionsrichtwert um 7-19 dB(A) unterschritten.
In der Nacht werden die Immissionsrichtwerte ebenfalls um
mind. 12 dB{A) erheblich unterschritten.

Da mit einer Einhaltung des zulässigen Immissionsricht
wertes in den Ruhezeiten von 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr nur
bei einer schalltechnisch hochwertigen Ausführung der
Bühnenverkleidung ausgegangen werden kann, wurde in den
Bebauungsplan eine Festsetzung zur baulichen Ausführung
der Bühne au^enommen.

Die Darstellung entspricht den Aussagen des mitgereichten
Gutachtens.

Allerdings wurde nicht die Ausrichtung der Bühnenöffnung
Richtung Nordwesten festgelegt, was für einen
ausreichenden Lärmschutz jedoch erforderlich ist.

Der Hinweis auf die Ausrichtung der Bühnenöffnung wird in
der Planung ergänzt.

Darüber hinaus wurde auch nicht der Standort der Bühne
durch eine Baugrenze festgelegt.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Im Geltungsbereich sind fünf Sondergebiete mit jeweils spe
zifischen Nutzungszulässigkeiten ausgewiesen. Ausschließ
lich im Sondergebiet SOS a-c sind Einrichtungen für kulturel
le, soziale und gesundheitliche Zwecke sowie sportliche Be
tätigung für die Freizeitgestaltung der Gäste zulässig.

Als Veranstaltungsort ist die Bühne als Einrichtung für kultu
relle Zwecke zu betrachten. In den SO 5-Gebieten sind Bau
fenster dargestellt. Nur auf diesen Flächen kann die Bühne
aufgestellt werden.

Die Baufenster umfassen nicht nur die bestehenden bauli
chen Anlagen (z.B. Sanitärhaus oder den Schwimmbereich).
Sie sind so ausgelegt, dass sie die Zuschauerbereiche, die
im Wesentlichen vor der Bühne liegen, mit umfassen.

Die im Bebauungsplan durch Festsetzung geregelte
Nutzungszeit der Bühne unter Nr. 1.10.2 ist aus unserer Sicht
nicht zulässig, da nach § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB nur bauliche
und sonstige technischen Vorkehrungen zum Schutz vor
schädlichen Umwelteinwirkunqen festgesetzt werden können.

Der Hinweis wird beachtet.

In der Begründung erfolgt ergänzend ein Hinweis auf das
Erfordemis einer Betriebszeitenregelung. Alternativ zu einem
städtebaulichen Vertrag können Festlegungen durch Auflage

9



Bei der Festlegung von Betriebszelten handelt es sich um
eine organisatorische Maßnahme, die nach § 12 Abs. 3
BauGB nur in einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan
festgesetzt werden kann. Aus Immissionsschutztechnischer
Sicht müssen die Betriebszeiten der Bühnenveranstaltungen
in einem städtebaulichen Vertrag zwischen dem Betreiber
des Campingplatzes und der Stadt Lindau geregelt werden.

in Baugenehmigung getroffen werden.

2.2 Straßenverkehrslärmimmissionen am Planungsgebiet Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen
Unter Berücksichtigung
• eines durchschnittlichen täglichen Verkehrsaufkommens
entlang Kreisstraße Ii 6 von 4350 Kraftfahrzeugbewegungen
in 24 Stunden {Stand 2015),
- einer maßgeblichen stündlichen Verkehrsstarke entlang
Kreisstraße Li 6 von tagsüber/nachts 256/31 Kraftfahrzeug-
bewegungen,
- eines LKW-Anteiles von tagsüber/nachts 2,8/2,2 %.

einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h,
- einer ungehinderten freien Schallausbreitung und

der Schallabnahme über die Entfernung,
ergeben sich nach dem Prognosemodell der RLS-90 (lange
gerade Straße) an den der Kreisstraße LI 6 nächstgelegenen
Rändem der nachstehenden Teilflächen von Süden nach
Norden in Immissionshöhen von 1,6 m für SO 3 und 2 m für
die anderen Sondergebiete die folgenden Beurteilungspegel:

Gemäß den Ergebnissen der durchgeführten Prognose
werden die zulässigen Orientierungswerte an den zur
Kreisstraße angrenzenden Flächen in Abhängigkeit des
AbStandes zur Fahrbahnmitte tagsüber und nachts um 4 bis
B dB(A) überschritten.

Mit einer Einhaltung des Tagesorientierungswertes ist ab
einem Abstand 31 m und mit der Einhaltung des
Nachtorientierungswertes ab einem Abstand von 35 m zu
Fahrbahnmitte zu rechnen.
Entlang der Geltungsbereichsgrenze des Bebauungsplanes
zur Kreisstraße befindet sich ein Sichtschutzwall, der nur im
Bereich der Einfahrt und des Sondergebietes SO- 5a
unterbrochen ist. Die Höhe des Walls ist im Bebauungsplan
nicht dargestellt bzw. aufgeführt.

In der tabellarischen Gegenüberstellung von Beurteilungs
und Orientierungswerten geht die Einwandgeberin von einer
Beurteilung der Störanfälligkeit des Campingplatzes entspre
chend der Anfälligkeit eines Allgemeinen Wohngebietes aus.

Die Störanfälligkeit des Campingplatzes ist der Abwägung
durch die Stadt zugänglich (s.o.). Die Stadt schätzt das Plan
gebiet in seiner Störanfälligkeit jedoch nicht vollständig als
WA sondem im zentralen sowie nordöstlichen Randberei
chen eher als Ml-Geblet ein. (s.o.) Für die Planung bestätigt
wird dies durch die gutachterlichen Annahmen für die Emis
sionswertuntersuchungen für das Umfeld des Campingparks.
Beispielsweise sind die Veranstaltungsorte Bühne mit 103
dB(A), das Schwimmbad mit 77 dB(A (Mittelwert) und das
Fußballkleinfeld mit 98 dB(A) In die Berechnung eingestellt.
Auch auf Grund der Wechselhäufigkeit durch die Camping
platznutzer In diesen Berelchen steht weniger die Erholung

10 BeurieilungspdQel
(dWA»

CrienUdfun^swert
mN)

Überschreitung
(de(A))

tags nachts tags nashts tags nachts

SOS 59 50 55 46 4 5

sei 59 49 55 45 4 4

so 5a 63 53 55 45 6 6

S04d 59 50 55 45 4 5

S01 60 51 55 45 5 6

SO 2 et 52 55 45 6 7zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ˆ 0

803

801

so 5a

804<1

801

802

Beurteilungspegdl
(dB(A))

tags

59

59

63

59

60

61

50

49

53

50

52

Orientierungsw^rt
(…B(A))

tags

60

60

60

55

45

Ubef5<;^reitung
<<1B(A))

tags

im Vordergrund als die Erlebnisorientierung durch Reisetƒtig
keit.

Der Gebietscharƒkter ist in seiner St…ranfƒlligkeit daher ge
bietsweise als geringer einzuschƒtzen, als ein Wohngebiet
‰ der ein Campingplatz, in dem die Erholung durch Ruhe im
Vordergrund steht.

Somit ergeben sich abweichend von der Berechnung des
Einwandgebers folgende Beurteilungspegel und
Orientierungswerte: Dabei wird in den erstgenannten drei
Sondergebieten von einer St…ranfƒlligkeit eines Mischgebiets
ausgegangen. F‚r die genannten und an die LI6
angrenzenden Gebiete SO 4d, S01 und S02 werden die von
der Einwandgeberin dargestellten niedrigen Tabellenwerte
‚bernommen, da hier der Erholungsaspekt im Vordergrund
steht.

Mit einer Einhaltung des Tagesorientierungswertes Ist
entsprechend der Tabelle f‚r die Gebiete SO 4d, S01 und
S02 ab einem Abstand 31 m und mit der Einhaltung des
Nachtorientierungswertes ab einem Abstand von 35 m zu
Fahrbahnmitte zu rechnen

Unter Ber‚cksichtigung einer angenommenen H…he des
Walls von 2,5 m ‚ber der Fahrbahnoberflƒche der
Kreisstra€e und eines Abstandes der Beugungskante des
Walls von der Fahrbahnmitte von 10 bis 11 m ergibt sich bei
einer abschƒtzenden Prognose nach DIN 18005 an den o.g.
Sondergebieten in Immissionsh…hen von 1,6 m bzw. 2 m eine
Abschirmwirkung durch den Wall von 14 bis 11 dB(A).
Demzufolge k…nnte der Sichtschutzwall bei der
angenommenen H…he einen ausreichenden Lƒrmschutz

Die Hinweise werden beachtet

Nach R‚cksprache mit der Einwandgeberin werben Schnitt
zeichnungen angefertigt, in denen das Verhƒltnis Emissions
quelle. Schutzwand und Immissionsort im Bestand dargestellt
ist.

Die H…he des Walls wird so angegeben, dass eine H…he von
2,50 m ‚ber der Fahrbahnoberflƒche der Kreisstra€e
gewƒhrleistet ist.

i…~



ichersteilen.

Zur Überprüfung der Wirksamkeit ist die Vorlage einer
Ausführungsplanung des Sichtschutzwalls mit
Gelandeschnitten erforderlich.

Darüber hinaus muss der bestehende Wall als
Lärmschutzmaßnahme im Bebauungsplan dargestellt und
der Erhalt des Walles durch eine Festsetzung im
Bebauungsplan gesichert werden.

Im Ergebnis ist die Lärmschutzwand in ihrer Höhe
ausreichend dimensioniert. Lediglich an drei Punkten ist die

armschutzwand geringfügig zu erhöhen, und zwar im
ibereich der Schnittebenen C - C (um zusätzlich 0,56 m), E -
E (um zusätzlich 0,19 m) und I -1 (um zusätzlich 0,09 m).

i

i

Da am SO 5a keine ausreichende Abschirmung vorliegt, sind Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Das SO 5a zählt
Dei der Errichtung von Aufenthaltsraumen (z.B. Büros, Be- zu den zentralen Versorgungsbereichen des Campingplatzes
iriebswohnungen) die ft ir die Lüftung erforderlichen Fenster- mit denen in der Planung dargestellten Nutzungen. Diese
Öffnungen von Aufenthaltsraumen bis zu einem Abstand von Mutzungen dienen nicht dem Erholungswohnen. Die im SO
31 m und von Ruheräumen bis zu einem Abstand von 35 m 5a zulassigen Nutzungen dienen der Aufrechterhaitung des
zur Fahrbahnmitte der Ll 6 auf die abgewandte Gebäudeseite Betriebs (Verwaltung, BetriebshoO, Veranstaltungen, Versor-
(Südwest) zu orientieren. gungen usw.

Das in diesem Zusammenhang zulässige Betriebswohnen
besitzt keinen eigenen Schutzanspruch, dies gilt auch für das
Büro. Das zulässige Betriebswohnen oder Wohnen von Auf
sichtspersonen hat nicht den Schutzstatus wie das in Wohn
gebieten zulässige Wohnen, „Dem betriebsbezogenen Woh
nen kann in Bezug auf die Anforderungen an gesunde
Wohnverhaltnisse auf Grund der tatgegenständlichen Ein
schränkungen (ein bestimmter, sich dafür bereitfindender
Personenkreis) ein höheres Maß an Belästigungen und Stö-
'ungen durch Immissionen zugemutet werden als sonstigen
Wohnungsberechtigten" (Fickert/Fieseler. 2014).

WilHU iyil»i—Hngiii
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^ Reimer Paulsen 2001-2008)

Mit denen in der Stellungnahme genannten Parametern
='rglbt sich in Bezug auf die Orientierungswerte des MI daher



;ln schützenswerter Bereich für Betriebswohnen / Büros Im
jngünstigeren Zeltraum nachts bis zu einem Abstand von
6m, gemessen von der nächstgelegenen Fahrbahnmitte.

3. Beurteilung:
Aus immissionsschutztechnischer Sicht bestehen gegen den
Bebauungsplanentwurf In der Fassung vom 08.02.2018
Bedenken. Die Bedenken können ausgeräumt werden, wenn
nachstehende Maßgaben In der weiteren Planung
berücksichtiat werden:

Zw Beachtung / Kenntnisnahme s.u.

3.1 Der Standort der Veranstaitungsbühne ist Im
Bebauungsplan durch eine Baugrenze darzustellen und zu
benennen.

Der Hinwels wird zur Kenntnis genommen.

m SO 5 a-c sind entsprechend den Textlichen Festsetzun
gen auf der Planzelchnung „Einrichtungen für kulturelle, so
ziale und gesundheitliche Zwecke sowie sportliche Betäti
gung für die Freizeitgestaltung der Gäste' zulässig. Die Ver
anstaitungsbühne Ist als eine entsprechende Einrichtung zu
bewerten, dies gilt auch für den dazugehörigen Zuschauerbe
reich, der sich Im Platzberelch vor der Bühne befindet. Bau
grenzen sind In dem betreffenden Bereich ausgewiesen.

3.2 Nr. 1.10.1 des Textteils zum Bebauungsplan Ist wie folgt
neu zu fassen:
.Die Außenhaut der Veranstaltungsbühne (Wände und Dach)
ist fugendicht auszuführen und muss mindestens ein
bewertetes Schalldämmmaß von 25 dB aufweisen (z.B.
gewebeverstärkte Kunststoffplane). Die Bühnenöffnung darf
eine Fläche von 20 m2 nicht überschreiten. Die
Bühnenöffnung darf nur In Richtung Nordwesten orientiert
werden."

Der Hinweis wird beachtet.

3.3 Nr. 1.10.2 des Textteils zum Bebauungsplan entfällt. Der Hinwels wird beachtet.

3.4 Die zulässigen Betriebszelten von Musikveranstaltungen
auf der Veranstaltungsbühne werktags von 18.00 Uhr bis
22.00 Uhr sind In einem städtebaulichen Vertrag zwischen
dem Betreiber des Gltzenweller Hofes und der Stadt Lindau
Festzulegen.

Der Hinweis wird beachtet. Im Bebauungsplan erfolgt ergän
zend ein Hinwels auf das Erfordernis einer Betriebszeltenre
gelung. Alternativ / ergänzend zum städtebaulichen Vertrag
können Festlegungen durch Auflagen in der Baugenehmi
gung getroffen werden.

3.5 Dem Landratsamt Lindau (B.), technischer Umweltschutz,
Ist eine Ausführungsplanung mit Geländeschnltten des
vorhandenen Sichtschutzwalls zwischen Campingplatz und
Kreisstraße Ll 6 zur Beurteilung vorzulegen.
Nach Prüfung der ausreichenden AbschIrmwIrkung des
vorhandenen Sichtschutzwalls Ist der Bebauungsplan wie
Folgt zu ergänzen:

Der Hinwels wird beachtet.

Nach Rücksprache mit der EInwandgeberin werden Schnitt
zeichnungen angefertigt. In denen das Verhältnis Emisslons-
quelle, Schutzwand und Immissionsort dargestellt Ist.

3.6 Der bestehende Sichtschutzwall Ist in der bestehenden
Höhe am nordwestlichen bzw. südöstlichen Ende abknickend
entlang der nordwestlichen bzw. südöstlichen
Geltungsbereichsgrenze bis zu einem Abstand von mind. 35
m zur Fahrbahnmitte der Kreisstraße Ll 6 zu verlängern.

Der Hinweis wird teilweise beachtet.

Der Forderung nach einer 35m langen Schallschutzwand wird
te ilweise, und zwar Im nordwestlichen Bereich gefolgt (s.o.).
Die bereits bestehende Schutzwand wird am nordwestlichen
Ende um ca. 10 m bis zu einer Länge von mInd. 35 m zur
Fahrbahnmitte der Kreisstraße Ll nach Südwesten verlängert.

Angesichts der gebietsinternen zulässigerweise emittieren
den Nutzungen (Klelnfußballfels / Schwimmbad / Beachvol-
ieyball / Veranstaltungsbühne etc.) und der gebietsinternen
Gliederung nach Störanfälligkeit der Nutzungen sieht die
Stadt Im südöstlichen Bereich eine Störanfälligkeit entspre
chend eines Mischgebiets (s.o.) Damit überschreiten die
^erkehrs-lmmlsslonen die zulässigen Orientiemngswerte um
lediglich 1-3 (dB(A)). Auf eine Verlängerung der Lärrnschutz-
wand wird daher verzichtet. Zudem würde die Wand In die
sem Bereich den optischen offenen Landschaftsbezug nach
Osten sowie zum Betrieb des Ponyhofe empfindlich stören,
sodass hier auch aus diesem Grund auf die trennende Wir
kung einer baulichen Anlage verzichtet wird.

3.7 Der gemäß Nr. 3.6 verlängerte Sichtschutzwall und das
bestehende Gebäude Im nordwestlichen Bereich des SO 5a
ist bis zu einem Abstand von 35 m zu Fahrbahnmitte der
Kreisstraße Ll 6 als Fläche für besondere Anlagen und

Der Hinwels wird zur Kenntnis genommen (s.o.). Die Schutz
würdigkeit des tjesagten Bereichs wird bis zu einem Abstand
von 16m (s.o.) zu Fahrbahnmitte der Kreisstraße gesehen.
Entsprechend der Schutzwürdlqkelt werden die Schutzmaß-
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Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen
Umweiteinwirkungen im Sinne des BImSchG im
Bebauungsplan darzustellen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24. BauGB i.V.m
Nr. 15.6 Pianzv).

nahmen ergänzt.

3.8 Im Textteil zum Bebauungsplan ist festzusetzen, dass der
nach Nr. 3.6 verlängerte Sichtschutzwall mind. in der
bestehenden Höhe dauerhaft erhalten werden muss. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ƒ er Hinweis wird beachtet (s.o.).

Dar„ber hinaus ist festzusetzen, dass beim Abriss des
westlichen Geb€udes im SO 5a innerhalb der Fl€che nach
3.7 eine aktive L€rmschutzma…nahme (z.B.
L€rmschutzwand, -wall, neues Geb€ude) mind. in der H‚he
des Sichtschutzwalls errichtet werden muss.

Der Hinweis wird insofern beachtet, als dass die Schall
schutzma…nahme parallel zur Ll 6 nach Osten fortgef„hrt
wird. Die schutzw„rdigen Anlagen in SO 4d liegen dann ge
sch„tzt hinter dem Schutzwall.

3.9 Im Texttell des Bebauungsplanes Ist festzusetzen, dass
bei der Errichtung von Aufenthaltsr€umen (z.B. B„ros, Be
triebswohnungen) im Sondergebiet SO 5a. die f„r die L„ftung
erforderlichen Fenster‚ffnungen von Aufenthaltsr€umen bis
zu einem Abstand von 31 m und von Ruher€umen bis zu ei
nem Abstand von 35 m zur Fahrbahnmitte der Kreisstra…e Ll
S auf die stra…enabgewandte Geb€udeseite (S„dwest) zu
orientieren sind.

Ausnahmen von der Orientierungspflicht k‚nnen f„r einzelne
Fenster‚ffnungen zugelassen werden, wenn die betreffenden
R€ume ersatzweise mit ausreichend dimensionierten, schall-
ged€mpflen, mechanischen L„ftungsanlagen (z.B. mecha
nisch unterst„tzte Fensterrahmenl„flung, Einzell„fler) ausge
stattet werden.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, (zur Einsch€tzung
der St‚ranf€lligkeit des Plangebiets / Betriebswohne s.o.)

4. Hinweis
Gem€… der schalltechnischen Untersuchung des
Ingenieurb„ros Loos & Partner befindet sich au…erhalb des
Geltungsbereiches des o.g. Bebauungsplanes ein Parkplatz
mit 94 Stellpl€tzen, der dem Campingplatzbetrieb
zugerechnet wird. Es wird davon ausgegangen, dass
insbesondere nach Errichtung des neu geplanten Saals f„r
500 Personen, der auch au…erhalb der Campingplatzsaison
betrieben werden kann, dieser Parkplatz baurechtlich
erforderlich ist. Es wird deshalb gebeten zu pr„fen, ob es
sinnvoll w€re diesen Parkplatz in den Geltungsbereich mit
aufeunehmen. um den Erhalt dieser Stellpl€tze zusichern.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Die Veranstaltungen im geplanten Saal richten sich an die
Besucher des Campingplatzes. D.h.. dass die f„r den Betrieb
des Campingplatzes zur Verf„gung zu stellenden Fl€chen f„r
den ruhenden Verkehr Im Bereich des Campingplatzes nach
zuweisen sind.

Externe Veranstaltungen mit einem zus€tzlich nachzuwei
senden Parkplatzbedarf sind nicht vorgesehen.

13. Landratsamt Lindau/Bodenschutz
Anregungen und Bedenken Abw€gungsvorschlag
Bodenschutzrechtlich schlie…en wir uns der nachstehenden
Stellungnahme des WWA Kempten an.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

14. Landratsamt Lindau/Wasserrecht
Anregungen und Bedenken Abw€gungsvorschlag
Von Seiten der Unteren Wasserrechtsbeh‚rde. Landratsamt
Lindau. FB 33 (Wasserrecht). Bregenzerstr. 35. 88131
Lindau (Bodensee) bestehen keine Einw€nde. Im †brigen
wird auf die Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes
Kempten verwiesen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

15. Bund Naturschutz in Bayern e.V.
Anregungen und Bedenken Abw€gungsvorschlag
Gegen die Planungen erheben wir keine grunds€tzlichen Be
denken.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Wir regen jedoch an. dass die in den Pflanzlisten A und B
aufgef„hrten nichtheimischen Pflanzenarten Kastanie (Aes-
culus X camea. Pflanzliste A) und Robinie (Robinia pseuda-
corus. Pflanzliste B) entfemt werden. Es handelt sich um

Der Hinweis wird beachtet.

Die Robinie wird aus der Liste gestrichen.

Anstelle der Roten Kastanie Aescutus x camea wird die Ge-
13



nichtheimische Pflanzenarten, die im städtischen Raum häu-
ÜQ gepflanzt werden, aber im ländlichen Raum nichts zu su
chen haben. Insbesondere die Robinie gilt als ausbreitungs-
Freudiger Neophyt (siehe auch Bayerisches Landesamt für
Um-
welt:www.lfu.bayem.de/buerger/doc/uw_42_neophyten_pflan
zenportraits.pdf).

Aber auch die rote Rosskastanie (Aesculus x camea gilt als
Neophyt:
http://www.floraweb.de/pflanzenarten/artenhome.xsql7suchnr
=10012&).

Aus diesem Grund sollten diese beiden Pflanzenarten aus
den Pflanzlisten entfernt werden.

ähnliche Kastanie Aesculus hippocastanum verwendet.

Die Betreiberfirma sollte darauf hingewiesen werden, ver
stärkt emeuerbare Energien zu nutzen und zur Energiege
winnung und Warmwasserbereitstellung Photovoltaikanlagen
und thermische Solaranlagen zu installieren.

Dabei ist. aufgrund der Nähe zu offenen Gewässern, auf die
Insektenfreundlichkeit der Solarmodule (Abstrahlung geringer
Anteile polarisierten Lichts) zu achten.

Dßr Hinweis wird zur Kenntnis Qß^ommen. uie Nutzung sog.
iltemativer Energien ist im Plangebiet zulässig. Auf die zu-
ässige Nutzbarkeit wird nunmehr unter Punkt 2.3.2 Ver- und
Entsorgung zusätzlich hingewiesen.

Eine Festsetzung thermischer Solargewinnung lässt sich aus
jem Festsetzungskanon des § 9 BauGB allerdings nicht ab-
eiten. Jedoch beabsichtigen die Betreiber die Möglichkeiten
sine sog. alternativer Energiegewinnung zu nutzen.

Des Weiteren sollte bei der Campingplatzbeleuchtung auf die
Verwendung warmweißer LED-Beleuchtung geachtet werden,
da diese nachweislich am schonendsten für nachtaktive In
sekten ist (Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Eisenbeis (Johannes-
Gutenberg-Universitat Mainz/Institut für Zoologie (zit. in:
https://www.licht.de/de/trends-wissen/licht-und-umwelt/licht-
und-insekten/).

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Eine Verwendung warmweißer LED-Beleuchtung ist im Plan-
jebiet zulässig. Eine Festsetzung der Leuchtmittel lässt sich
äus dem Festsetzungskanon des § 9 BauGB nicht ableiten.
Eine Überprüfung der Beleuchtung ist ebenfalls problema-
;isch. Auf die Thematik wird in der Begründung ergänzend.

{  —
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Anregungen und Bedenken Abwägungsvorschlag

Der Umgriff des Bebauungsplans grenzt an die Kreisstraße Ll
6 an straßenrechtlich freier Strecke. Gemäß Art 23 Ba-
yStrWG gilt für bauliche Anlagen die 15m Anbauverbotszone
ab befestigtem Fahrbahnrand.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Parallel zur LI6
besteht eine Schall- und Sichtschutzanlage, die die genanri-
ten 15m unterschreitet. Diese wurde im Zusammenhang mit
der Erneuerung der Ll 6 errichtet, da zum Zeitpunkt der Er
neuerung des Ll 6 der Campingplatz (Einrichtung des Links
abbiegers) bereits bestand.

An der vorhandenen Zufahrt in die Li6 sind Sichtdreiecke in
3m Abstand vom Fahrbahnrand der Kreisstraße auf 11 Om
Länge (gemessen in den Fahrspurachsen der Kreisstraße)
von Sicht behindernden Gegenständen aller Art. auch An
pflanzungen. mit einer Höhe von mehr als 0.8m über anlie
gender Fahrbahn freizuhalten.

Die Sichtfelder sind in den Bebauungsplan aufzunehmen.

Der Hinweis wird beachtet.

Neue Zufahrten zur Kreisstraße Li 6 dürfen nicht angelegt
werden.

Der Hinweis wird beachtet. Die Anlage zusätzlicher Zufahrten
ist nicht geplant. Weitere an die LI16 angrenzende Flächen
des Geltungsbereichs werden in der Planung als Grünflächen
mit bestehendem geschlossenem Gehölzbestand dargestellt,
der dauerhaft zu pflegen und zu erhalten ist. Zufahrten sind in
diesem Bereich nicht möglich.

Die Begründung wird entsprechend ergänzt.

Den betroffenen Straßengrundstücken und den Straßenent
wässerungsanlagen dürfen keine Abwässer und kein Nieder
schlagswasser zugeleitet werden.

Der Hinweis wird beachtet.

Das Plangebiet ist an die Abwasserentsorgung angeschlos
sen. Das Niederschlagswasser des Plangebiets ist vor Ort zu
versickern oder wird über den bestehenden Wolfbach nach
Süden abgeleitet.

Lärmschutzmaßnahmen. welche durch die Aufstellung des
iBebauungsplans. eventuell veranlasst wären, sind von der

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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ausweisenden Kommune, d.h. der Stadl Lindau elgenverant- lAuf Lärmschutzmaßnahmen wird im Rahmen der Planung
tvorUich und auf ihre Kosten durchzuführen. Grundlage für diepingewiesen und sind in einem städtebaulichen Vertrag sei-
Beurteilung ist die zu diesem Zeitpunkt vorhandene Ver- Kens der Kommune mit dem Vorhabenträger zu regeln,
kehrsbelastung der Kreisstraße Li6.

27.Wasserwirtschaftsamt Kempten
Anregungen und Bedenken Abwägungsvorschlag
Zum o.g. Vorhaben (Fassung vom 08.02.2018) bestehen aus
wasserwirtschaftlicher Sicht keine grundsätzlichen Einwände.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Wir geben jedoch folgende fachliche Empfehlungen und
Hinwelse:

1. Altlasten und Bodenschutz:

Im Planungsbereich sind keine kartierten Altlasten betroffen.
Sollten wider Erwarten dennoch Altablagerungen angetroffen
werden, sind das Wasserwirtschaftsamt Kempten und das
Landratsamt Lindau zu informieren.

Der Hinweis wird beachtet und in der Planung dargestellt.

2. Wasserversorgung und Grundwasserschutz:

Die Wasserversorgung ist durch Anschlussmöglichkeit an die
Stadtwerke Lindau gesichert.
Das Plangebiet berührt keine festgesetzten oder geplanten
Trinkwasserschutzgebiete, sowie keine Vorrang- oder Vorbe
haltsgebiete für die öffentliche Wasserversorgung.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

3. Gewässerschutz und Abwasserbeseitigung:

Schmutzwasser kann an die Kläranlage Lindau der Garten-
und Tiefbaubetriebe Lindau (GTL) angeschlossen und dort
dem Stand der Technik entsprechend gereinigt werden.

Der Hinwels wird in der Planung dargestellt.

Der Campingplatz ist in Betrieb und die Abwasserbeseitigung
entsprechend der Stellungnahme geregelt.

Niederschlagswasser ist vorrangig möglichst oberflächig über
bewachsenen Oberboden zu versickern. Dazu sind, abhängig
von der Größe der zu entwässemden Fläche, technische Re
gelwerke einzuhalten (bis 1.000 m' erlaubnisfrei unter Beach
tung der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung
(NWFreiV) in Verbindung mit den TRENGW, oder größer
1.000 m' entsprechend DWA M 153 und A 138 mit Wasser
rechtsverfahren).

Der Hinweis wird beachtet.

Nicht sickerfähiges Niederschlagswasser von befestigten
Flächen, die kleiner sind als 1.000 m' kann erlaubnisfrei nach
der NWFreiV und den TRENOG in den nächstgeiegenen Vor
fluter (Wolfsbach) eingeleitet werden.

Bei Ableitung von Niederschlagswasser aus befestigten Flä
chen größer 1.000 m' ist ein Wasserrechtsverfahren durch
zuführen und die Einhaltung der Regelwerke DWA M 153
und A 117 nachzuweisen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und beachtet/
in der Planung dargestellt.

4. Oberflächengewässer:

Durch das Campingplatz-Gelände fließt der Waltersberger
Bach, ein Seitenzulauf des Wolfsbaches. Dieser wurde 1963
beginnend auf heute insgesamt drei hintereinander liegende
Teiche innerhalb des Campingplatzes angestaut.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Eine wasserrechtliche Behandlung der Teiche bzw. Planun
terlagen der Teiche sind dem Wasserwirtschaftsamt Kemp
ten nicht bekannt. Insofem können die Auswirkungen der
Stauweiher auf das Planungsgebiet nicht abgeschätzt wer
den.

Um die Auswirkungen der Teichanlagen auf das Umfeld ab
schätzen zu können, ist es aus unserer Sicht erforderlich,
dass der Betreiber Planunterlagen gemäß der „Verordnung
über Pläne und Beilagen in wasserrechtlichen Verfahren"

Der Hinweis wird beachtet. In der Zwischenzeit ist ein „Antrag
auf wasserrechtliche Erlaubnis zum Betrieb von 3 Teichen im
campingpark Gitzenweiler Hof gestellt und mit Bescheid vom
06.03.2019 positiv beschieden worden (AZ 33-641-03 /19).

Der Betrieb der Teichanlagen wurde im Rahmen eines was
serrechtlichen Verfahrens geprüft und genehmigt.

Mit der Planung werden an den Teichen keine Veränderun
gen vorgenommen, der gegenwärtige Zustand (Umgriff, Ein-

15



(WPBV) erstellt und im Rahmen eines wasserrechtlichen Ver
fahrens die Genehmigung zum Betrieb der Teichanlagen be
antragt.

jrünung) wird mit der Planung gesichert.

28. Baverischer Bauernverband
Anregungen und Bedenken Abwägungsvorschlag

Grundsätzlich gibt es gegen den Bebauungsplan unsererseits
keine Bedenken, aber wir bitten Sie folgende Punkte zu be
rücksichtigen:

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Durch die Änderung des Bebauungsplanes wird die Anlage
modemisiert und auf Grund dessen die Attraktivität gestei
gert, was zum Ziel hat. noch mehr Besucher in den Cam
pingpark zu bekommen.

Die Darstellung entspricht teilweise den Planungszielen, je
doch dient die Planung im Wesentlichen der Sicherung des
Qualitätsstandard, Aufstellflächen für Obemachtungsmög-
ichkeiten werden in kleinem Umfang jedoch weniger (s. Gra
fik Abbildung Nr. 5 er Begründung), was auch einen gering-
Ügigen Rückgang der Besucher zur Folge hat.

In unmittelbarer Nähe zum Campingplatz befinden sich land
wirtschaftliche Grünlandflachen, sowie Obstsonderkulturflä
chen. Die Bewirtschafter dieser Flächen erzeugen hochwerti
ge Nahrungsmittel bester Qualität.

Die Darstellung wird zur Kenntnis genommen. Die Obstkultu
ren. der Wald sowie andere Agrarflächen liegen wie darge
stellt außerhalb der vorliegenden Planung. Von den drei ge
nannten Bereichen sind die Flächen der Obstkulturen vom
Campingplatz aus nicht direkt zugänglich.

Bereits jetzt haben sie schon größere Probleme mit Hundekot
auf den bewirtschafteten Flachen. Durch die Zunahme der
Campinggäste, wird diese Problematik sicherlich noch ver
größert. Im Campingplatz selbst, gibt es Hinweisschilder für
die Hundebesitzer, dass sie den Hundekot beseitigen müs
sen. sollte dies nicht der Fall sein, wird ein Platzverbot aus
gesprochen.

Wir fordern deshalb, dass dies nicht nur im Campingplatz
durchgeführt wird, sondern genauso für den Außenbereich
gelten muss. dies kann mit Hinweisschildem oder auch mit
zusätzlichen Hundetoiletten erfolgen.

Der Vorschlag wird zur Kenntnis genommen, liegt jedoch au
ßerhalb der gemeindlichen Planungsmöglichkeiten bzw. des
Festsetzungskanons des § 9 BauGB im Rahmen der Bebau-
jngsplanerstellung. Es wird angeregt, sich mit den Betreibern
des Campingplatzes bezüglich einer erweiterten Regelung in
Verbindung zu setzen.

Angrenzend zum Campingplatz befinden sich Waldflächen
von privaten Waldbesitzem. In diesen Flächen spielen Kinder
des Campingplatzes, es werden Bäume beschädigt, und so
gar Nägel in Bäume geschlagen.

Wir bitten deshalb, die Besucher des Campingplatzes durch
den Betreiber auf diese Probleme hinzuweisen. Regeln die
im Campingplatzbereich gelten, sollten auch außerhalb des
Campingplatzes den Besuchern nahegelegt werden, damit
die Waldbesitzer und die Bewirtschafter der angrenzenden
Flächen keine Nachteile in der Nutzung ihrer Flächen be
kommen.

Die Darstellung und der Vorschlag werden zur Kenntnis ge
nommen.

Das nicht sachgerechte Verhalten von Besuchern des Cam
pingplatzes in den angrenzenden Waldgebieten lässt sich
nicht durch den Bebauungsplan regeln. Auch hier wird ange
regt, sich mit den Betreibern des Campingplatzes bezüglich
einer erweiterten Regelung in Verbindung zu setzen.

37.lndustrie- und Handelskammer Lindau

Anregungen und Bedenken Abwägungsvorschlag

Aus der Erfahrung mit anderen Campingplätzen regen wir an
dass mit der Erschließung des Gewerbegebietes der intensi
ve Ausbau einer Glasfaserinfrastruktur hinein (FTTH/FTTB)
erforderlich ist und zumindest Leerröhren mitverlegt werden
sollten.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Der Campingplatz besteht bereits. Eine Neuverlegung der
Infrastruktur ist z.Z. nicht vorgesehen.

Ansonsten ergeben sich aus Sicht der IHK Schwaben, auf
grund der vorliegenden baulichen Strukturen und wirtschaftli
chen Gegebenheiten, kein Bedenken bei der Durchführung
des Vorhabens.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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46. Umwelt
Anregungen und Bedenken Abwägungsvorschlag

Der naturschutzrechtliche Ausgleich umfasst 1.570 qm und
erfolgt extern in der Nachbargemeinde Weißensberg am
Weißensberger Weiher auf einer Teilfläche der Fl.-Nrn. 128.
Zur dauerhaften Sicherung dieser Fläche ist eine Eintragung
im Grundbuch nötig, der uns (Stadtplanung/Umwelt) nachzu
weisen ist.

Der Hinweis wird beachtet. Eine entsprechende Eintragung in
das Grundbuch ist am 21.01.2019 erfolgt.

Sicherung, Herstellung und Pflege der Ausgleichsflächen:

Die Ausgleichsflache auf der Gemarkung Weißensberg, Fl.-
Nm. 128 ist vor dem Satzungsbeschluss über eine Grund-
dienstbarkeit dinglich zu sichern durch Eintrag ins Grundbuch
(Grunddienstbarkeit) zugunsten des Freistaats Bayern. Die
Maßnahmenumsetzung ist durch Eintrag einer Reallast zu
sichern

Der Hinweis wird beachtet. S.o.

Die oben beschriebene Ausgleichmaßnahme ist ab sofort
herzustellen und muss von der Unteren Naturschutzbehörde
beim Landratsamt Lindau abgenommen werden.

Der Hinweis wird beachtet. Die Ausgleichsmaßnahme ist am
21.01.2019 notariell beglaubigt worden.

Die Pflege der Ausgleichsfläche ist dauerhaft durchzuführen. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, die Pflege wird
vertraglich auf 25 Jahre gesichert.

Ansonsten bestehen keine Einwendungen. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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2) Anregungen und Bedenken benachbarter Gemeinden

Anregungen und Bedenken Abwägungsvorschlag

Es wurde keine Stellungnahme abgegeben

50. Gemeinde Bodolz

Anregungen und Bedenken Abwägungsvorschlag

Es wurde keine Stellungnahme abgegeben —

51.Gemeinde Kressbronn a. B.

Anregungen und Bedenken Abwägungsvorschlag

Die Gemeinde Kressbronn a. B. hat keine Einwendungen
gegen den Bebauungsplan.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

52. Gemeinde Achbera

Anregungen und Bedenken Abwägungsvorschlag

Es wurde keine Stellungnahme abgegeben ~

53. Stadt Tettnana

Anregungen und Bedenken Abwägungsvorschlag

Die Stadt Tettnang erhebt keine Einwände gegen die vorge
legte Planung. Belange der Stadt Tettnang sind nicht berührt.
Auf eine Beteiligung Im weiteren Verfahren kann verzichtet
werden.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

54. Verwaitunasoemeinschaft Siamarszell
Anregungen und Bedenken Abwägungsvorschlag

Es wurde keine Stellungnahme abgegeben —

55. Marktoemeinde Hörbranz —,
Anregungen und Bedenken Abwägungsvorschlag

Es wurde keine Stellungnahme abgegeben —
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3) Anregungen und Bedenken der Öffentlichkeit
Bürger 1
Anregungen und Bedenken Abwägungsvorschfag

Ich bin Eigentümer der Erweiterungsfläche auf der westlichen
Seite des Gitzenweiler Hofes.

Diese Fläche wird aktuell landwirtschaftlich mit Sonderkultu
ren Obstbau betrieben.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Der Einwandgeber ist Eigentümer der im Flächennutzungs
plan als „Sonstiges Sondergebiete, die der Ertiolung dienen

(§ lOBauNVO), Camp/ngp/afz'ausgewiesenen ca, 1,5ha
großen Fläche. Die Fläche wird nach Aussage des
Einwandgebers als Landwirtschaflsfläche für Sonderkulturen
Obstanbau genutzt.

Auf dieser Fläche treten durch die Landwirtschaft Emissionen
auf. Da die Camper bis jetzt auf der Campingplatzseite bis
fast an der Grundstücksgrenze stehen, rege ich an, dass
durch die Betreiber des Campingplatzes ausreichend Ab
standsflächen eingeplant werden und durch eine Hecke ein
Sicht- und Emissionsschutz errichtet wird.

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen und weitgehend
beachtet.

Im nördlichen gemeinsamen Grenzverlauf von Campingpark
und Nachbar besteht eine Lärmschutzwand, die noch um ca.
10m nach Südwesten aus Lärmschutzgründen zu verlängern
ist. Im Bereich des Grenzverlaufs befinden sich die Anlagen
für Jahrescamper.

Für den Grenzverlauf soll in den städtebaulichen Vertrag zu
sätzlich die Vereinbarung aufgenommen werden, dass bei
Kündigung eines Jahrescampers und vor der Neuvergabe
dessen Grenzabschnitt mit einer Hecke zu bepflanzen ist.

Ergänzend wird im Rahmen der Abwägung darauf hingewie
sen, dass die von einer landwirtschaftlichen Nutzungen aus
gehenden Emissionen erst ab der Überschreitung der zuläs
sigen Werte bei 10% der Jahresstunden für die Nutzung des
Campingplatzes relevant werden, im Umkehrschluss bis zu
10% der Jahresstunden zu dulden sind. Eine landesspezifi
sche Regelung bezüglich der zu duldenden Emissionszeiten
von 10% existiert zwar nicht In Bayem. Das Bayerische Lan
desamt für Umwelt verweist hier aber regelmäßig auf die
nordrhein-westfaiische Geruchsimmissions-RIchtlinie (GIRL)
in der Fassung vom 05.11. 2009. Mbl. NRW Nr. 31 vom
27.11.2009, in der zehn Prozent Geruchstunden im Jahr in
Wohn- und Mischgebieten als zulässig erachtet werden. Ein
Campingplatz ist bezüglich der Schutzbedürftigkeit einem
Wohngebiet gleichzusetzen.

Eine Einschränkung für den landwirtschaftlichen Betrieb auf
Grund des Campingplatzbetriebs ist insbesondere auch we
gen der geringen Größe des landwirtschaftlich zu bearbei
tendes Feldes und der mit der Bearbeitung verbundenen ver
hältnismäßig geringen Arbeitszeit nicht erkennbar.

Hohe Bäume oder Gehölze wie auf dem aktuellen Plan ein
gezeichnet, sollten einen ausreichenden Abstand zu den
Sonderkulturen wegen der Verschattung haben.

Einer Bepflanzung direkt auf der Grenze stimme ich nicht zu.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und bedingt be
achtet. Im Grenzbereich sind in der Planzeichnung 8 Bäume
und eine mit Gehölzen bewachsene Böschung dargestellt.
Von der Seite der Landwirtschaftsfläche aus gesehen, han
delt es sich hier um die Ostseite. Zwischen den Obstpflan
zungen und den angrenzenden Nutzungen (Wald, LI8 und
Campingplatz besteht ein durchgehender Bewegungsstreifen
von ca. 4,00 - 5,00 m.

In der Planzeichnung werden im Grenzt>ereich Bäume unter
schiedlicher Festsetzungskategorie dargestellt. In allen Fäl
len handelt es sich um seit mehreren Jahren gewachsene
Bäume. Neue Pflanzgebote, die die laut .Gesetz zur Ausfüh
rung des Bürgerlichen Gesetzbuchs" notwendig einzuhalten
den Grenzabstände zu landwirtschaftlich genutzten Flächen
unterschreiten, sind in der Planzeichnung nicht festgesetzt,
y/ielmehr können Bäume bei Abgang abweichend - und so
mit nicht nachbarliche Rechte verletzend- von ihrem jetzigen
Standort neu gepflanzt werden.

Entsprechend aktueller Rechtsprechung kann ein Nachbar
unter dem Blickwinkel ausreichender Beilichtung und Beson-
nung bezüglich verschattender Bäume grundsätzlich keine
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Rücksichtnahme verlangen. Insbesondere sind die Himmels
richtung, das Ausmaß und die Dauer der Verschattung in Be
tracht zu ziehen. Nur eine als .erheblich' zu bezeichnende
Beeinträchtigung kann zur Fällung von Bäumen führen. Diese
Erheblichkeitsschwelle wird angesichts der Himmelsrichtung
und des geringen/niedrigen Bewuchses als nicht erreicht be
trachtet

Auf der Straßenseite wurde vor langer Zeit, damals unter
unserer Zustimmung, der Lärmschutzwall gebaut. Aktuell ist
der optische Abschluss zu unserem Grundstück hin keine
Augenweide. Ich denke, ein optischer hübscher Abschluss
wäre an dieser Seite sinnvoll.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Bürger 2
Anregungen und Bedenken Abwägungsvorschlag

Mit Sorge haben wir, Waldbesitzer in südlicher Nachbarschaft
zum Gitzenweiler Hof, zur Aufstellung des Bebauungsplanes
Campingplatz Gitzenweiler Hof* reagiert. Dabei geht es uns

ausdrücklich nicht um die baulichen Maßnahmen im
Geltungsbereich des Vorentwurfs des Bebauungsplanes,
sondern vielmehr um unsere südlich an den Campingplatz
anschließenden Waldgrundstücke mit Bachlauf und
Forstwegen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Sicherlich kann ein Aufenthalt von Gästen und Kindern im
Wald und an Gewässern nicht verboten werden, aber es sind
leider auch solche dabei, die Schäden anrichten. So werden
Bäume gefällt und Baumrinden beschädigt. Auch Hütten aus
Holzresten und Ästen entstehen immer wieder, dazu werden
auch Nägel in gesunde Waldbäume eingeschlagen. Auch
Fahrradpisten mit Schanzen führen durch Bäume hindurch.

Durch die Benützung der Forst- und Wanderwege für einen
ausgeschilderten Ponyrundweg werden diese arg mit Kot
verschmutzt. Immer wieder wird auch Müll wie nicht entsorgte
Hundetüten im Wald hinterlassen.

Ein großes Problem ist auch der durch den Baumbestand
fließende Wolfsbach. Wir haben nichts gegen spielende
Kinder am Wasser, atjer da werden große Mengen an Holz,
Asten, ja sogar Bretter in den Bach verbracht und
Staudämme gebaut.

Da sind auch Eltern mit dabei, aber weggeräumt wird nie
etwas. Die Verursacher bleiben ja immer anonym.
Grenzpfähle von Waldparzellen, die nach hohen Kosten einer
Vermessung eingeschlagen wurden, sind nach kurzer Zeit
wieder herausgerissen und liegen irgendwo herum.

Die Darstellung der Missstände wird zur Kenntnis genom
men.

Die beschriebenen Sachverhalte sind ärgerlich, jedoch einer
Regelung durch das vorliegende Bauleitplanverfahren nicht
zugänglich, da sie keine planungsrechtliche Bodenrelevanz
haben und zudem außerhalb des Geltungslsereiches li^en.
Es wird darauf hingewiesen, dass der Wald freizugänglich ist
der Wald nicht nur Campingplatzgästen zur Verfügung steht
und ein Bebauungsplan nicht geeignet ist, das Verhalten der
Öffentlichkeit in einem Wald zu regeln.

Der Campingplatzbetreiber hat in den vergangenen Jahren
bereits mehrere Maßnahmen zur Regelung der beschriebe
nen Konflikte in die Wege geleitet:

Infoheft für die Campingplatz
Besucher mit Verhaltensregeln.
Flyer für Hundebesitzer
Ausschilderung eines Rundwegs auf bestehenden
Wegen. Hinweisschilder mit Verhaltensregeln. Diese
sind mit Piktogrammen versehen, so dass sie auch
für ausländische Gäste mit geringen Deutschkennt
nissen verständlich sind.

Weitere Maßnahmen werden seitens des Campingplatz-
Betreibers derzeit nicht gesehen. Jedoch wird der Camping
platz-Betreiber auf die Waldbesitzer zugehen, um die Prob
lemlage zu besprechen und um ggf. weitere Maßnahmen zu
entwickeln und umzusetzen.

So kann es nach unserer Meinung nicht weitergehen und
fordern deshalb:

Der an den Campingplatz Gitzenweiler Hof angrenzende
Bereich sollte vor allem in den Hauptsaisonen wie Ostern,
Pfingsten, Haupturlaubszeit und Herbstferien von den
Betreibern kontrolliert werden, damit Schäden nicht
entstehen können.

Des Weiteren würden große gut leserliche Hinweistafeln
besonders am Verlassen des Platzes zum Wald hin und
direkt am Bach viel bewirken.

Die Kinderanimationsteams vom Gitzenweiler Hof sollten
ihren Anvertrauten den Umgang mit der Natur bei ihrem

5.0.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und können
eine Anregung für mögliche Lösungsansätze sein.
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Aufenthalt näher bringen.

Die Unterzeichner iegen großen Wert auf die Erhaitung des
Waides als unser aiier Lebensraum und gute Nachbarschaft
zum Gitzenweiier Hof.

Die Aussage wird positiv zur Kenntnis genommen.

Lindau, den
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�S�i�c�h�t�d�r�e�i�e�c
�k�e� �(�t�e�i�l�w�.� �a�u�ß�e�r�h�a�l

�b� �d�e�s� �G�e�l�t�u�n�g�s�b�e�r�e�i�c�h�s�)

�s�.�T�F�.� 
�1�.�1�0�.�2

�D�e�r� �b�e�s�t�e�h�e�n�d�e� �g�e�s�c�h�l�o�s�s�e�n�e� �G�e�h�ö�l�z�b�e�s�t�a�n�d� �a�u�f� �d�e�r� �p�r�i�v�a�t�e�n� �G�r�ü�n�f�l�ä�c�h�e�n� �C�1� �u�n�d� �C�2� �(�G�e�h�ö�l�z�b�e�s�t�a�n�d� �a�u�f� 
�S�i�c�h�t�s�c�h�u�t�z�w�a�l�l� �z�u�r� �K�r�e�i�s�s�t�r�a�ß�e� �L�I�1�6�)� �i�s�t� �d�a�u�e�r�h�a�f�t� �z�u� �e�r�h�a�l�t�e�n� �u�n�d� �z�u� �p�f�l�e�g�e�n�.� �S�c�h�a�l�l�s�c�h�u�t�z�m�a�ß�n�a�h�m�e�n� �i�n� 
�d�i�e�s�e�m� �B�e�r�e�i�c�h� �s�i�n�d� �z�u�l�ä�s�s�i�g�.� 

�1�.�9�.�7�. �F�l�ä�c�h�e
�C�1� �/� �C�2

�4�8�2�,�5�m

�4�8�4�,�5�m

�4�8�4�,�1�m

�4�8�3�,�7�m

�4�8�2�,�9�m

�4�8�1�,�6�m

�4�8�1�,�3�m

�4�8�2�,�2�m

�4�8�4�,�2�m

�4�8�8�,�2�m

�4�8�6�,�2�m

�D�i�e� �S�t�a�d�t� �L�i�n�d�a�u� �(�B�)� �e�r�l�ä�s�s�t� �a�u�f� �d�e�r� �G�r�u�n�d�l�a�g�e� � 
�- �B�a�u�g�e�s�e�t�z�b�u�c�h� �(�B�a�u�G�B�)� �i�n� �d�e�r� �F�a�s�s�u�n�g� �d�e�r� �B�e�k�a�n�n�t�m�a�c�h�u�n�g� �v�o�m� �3�.� �N�o�v�e�m�b�e�r� �2�0�1�7� �(�B�G�B�l�.� �I� �S�.� �3�6�3�4�)
�- �B�a�u�n�u�t�z�u�n�g�s�v�e�r�o�r�d�n�u�n�g� �(�B�a�u�N�V�O�)� �i�n� �d�e�r� �F�a�s�s�u�n�g� �d�e�r� �B�e�k�a�n�n�t�m�a�c�h�u�n�g� �v�o�m� �2�1�.� �N�o�v�e�m�b�e�r� �2�0�1�7� � � � 

�(�B�G�B�l�.� �I� �S�.� �3�7�8�6�)
�- �B�a�y�e�r�i�s�c�h�e� �B�a�u�o�r�d�n�u�n�g� �(�B�a�y�B�O�)� �i�n� �d�e�r� �F�a�s�s�u�n�g� �d�e�r� �B�e�k�a�n�n�t�m�a�c�h�u�n�g� �v�o�m� �1�4�.� �A�u�g�u�s�t� �2�0�0�7� �(�G�V�B�l�.� �S�.� 

�5�8�8�,� �B�a�y�R�S� �2�1�3�2�-�1�-�B�)�,� �z�u�l�e�t�z�t� �g�e�ä�n�d�e�r�t� �d�u�r�c�h� �§� �1� �A�b�s�.� �1�5�6� �d�e�r� �V�e�r�o�r�d�n�u�n�g� �v�o�m� �2�6�.� �M�ä�r�z� �2�0�1�9� �(�G�V�B�l�.� �S�.� �9�8�)� 
�- �P�l�a�n�z�e�i�c�h�e�n�v�e�r�o�r�d�n�u�n�g� �(�P�l�a�n�Z�V�)� �i�n� �d�e�r� �F�a�s�s�u�n�g� �v�o�m� �1�8�.� �D�e�z�e�m�b�e�r� �1�9�9�0� �(�B�G�B�l�.� �1�9�9�1� �I� �S�.� �5�8�)� �z�u�l�e�t�z�t� � � � � � 
� �g�e�ä�n�d�e�r�t� �d�u�r�c�h� �A�r�t�.� �3� �d�e�s� �G�e�s�e�t�z�e�s� �v�o�m� �0�4�.�0�5�.�2�0�1�7� �(�B�G�B�l�.� �I� �S�.� �1�0�5�7�)� 

�f�o�l�g�e�n�d�e� �S�a�t�z�u�n�g�:� 

�A�R�T� �D�E�R� �B�A�U�L�I�C�H�E�N� �N�U�T�Z�U�N�G
�(�§� �9� �A�b�s�.� �1� �N�r�.� �1� �B�a�u�G�B� �i�.�V�.�m�.� �§�§� �1�-�1�5� �B�a�u�N�V�O�)

�1�.�1�. �S�o�n�d�e�r�g�e�b�i�e�t� �C�a�m�p�i�n�g�-� �u�n�d� �W�o�c�h�e�n�e�n�d�p�l�a�t�z� �(�S�O�)� �g�e�m�ä�ß� �§� �1�0� �B�a�u�N�V�O

�P�L�A�N�U�N�G�S�R�E�C�H�T�L�I�C�H�E� �F�E�S�T�S�E�T�Z�U�N�G�E�N
�(�§� �9� �B�a�u�G�B� �u�n�d� �B�a�u�N�V�O�)� 

�S�O �D�a�s� �S�o�n�d�e�r�g�e�b�i�e�t� �C�a�m�p�i�n�g�-� �u�n�d� �W�o�c�h�e�n�e�n�d�p�l�a�t�z� �d�i�e�n�t� �z�u� �Z�w�e�c�k�e�n� �d�e�r� �E�r�h�o�l�u�n�g� �d�e�r� �E�r�r�i�c�h�t�u�n�g� �v�o�n� 
�S�t�a�n�d�p�l�ä�t�z�e�n� �a�u�f� �C�a�m�p�i�n�g�p�l�ä�t�z�e�n�,� �d�i�e� �f�ü�r� �m�o�b�i�l�e� �F�r�e�i�z�e�i�t�u�n�t�e�r�k�ü�n�f�t�e� �b�e�s�t�i�m�m�t� �s�i�n�d�,� �d�e�r� �E�r�r�i�c�h�t�u�n�g� �v�o�n� 
�K�l�e�i�n�w�o�c�h�e�n�e�n�d�h�ä�u�s�e�r�n� �u�n�d� �d�e�n� �A�n�l�a�g�e�n� �u�n�d� �E�i�n�r�i�c�h�t�u�n�g�e�n� �z�u�r� �V�e�r�-� �u�n�d� �E�n�t�s�o�r�g�u�n�g� �d�e�s� �G�e�b�i�e�t�s�,� �f�ü�r� �s�o�n�s�t�i�g�e� 
�F�r�e�i�z�e�i�t�z�w�e�c�k�e�,� �d�i�e� �d�a�s� �F�r�e�i�z�e�i�t�w�o�h�n�e�n� �n�i�c�h�t� �w�e�s�e�n�t�l�i�c�h� �s�t�ö�r�e�n� �s�o�w�i�e� �A�n�l�a�g�e�n� �f�ü�r� �d�i�e� �V�e�r�w�a�l�t�u�n�g� �u�n�d� �U�n�t�e�r�k�ü�n�f�t�e� 
�f�ü�r� �A�u�f�s�i�c�h�t�s�p�e�r�s�o�n�a�l� �u�n�d� �B�e�t�r�i�e�b�s�i�n�h�a�b�e�r�.
�D�e�r� �C�a�m�p�i�n�g�-� �u�n�d� �W�o�c�h�e�n�e�n�d�p�l�a�t�z� �i�s�t� �u�n�t�e�r�t�e�i�l�t� �i�n� �f�ü�n�f� �F�l�ä�c�h�e�n�:� 

�1�.�1�.�1�.�/� �S�O�1
�D�i�e� �F�l�ä�c�h�e�n� �d�e�s� �S�O�1� �d�i�e�n�e�n� �d�e�n� �A�u�f�s�t�e�l�l�p�l�ä�t�z�e�n� �f�ü�r� �T�o�u�r�i�s�t�i�k�c�a�m�p�e�r�,� 
�z�u�l�ä�s�s�i�g� �s�i�n�d�:� 
�-� �m�o�b�i�l�e� �F�r�e�i�z�e�i�t�u�n�t�e�r�k�ü�n�f�t�e� �w�i�e� �Z�e�l�t�e�,� �W�o�h�n�m�o�b�i�l�e�,� �W�o�h�n�w�a�g�e�n� �(�C�a�r�a�v�a�n�s�)�,
�-� �S�a�n�i�t�ä�r�g�e�b�ä�u�d�e� 
�-� �P�K�W�-�S�t�e�l�l�p�l�ä�t�z�e� �f�ü�r� �d�e�n� �d�u�r�c�h� �d�i�e� �z�u�g�e�l�a�s�s�e�n�e� �N�u�t�z�u�n�g� �v�e�r�u�r�s�a�c�h�t�e�n� �B�e�d�a�r�f�.

�1�.�1�.�2�.�/� �S�O�2
�D�i�e� �F�l�ä�c�h�e�n� �d�e�s� �S�O�2�,� �S�O�2�a� �u�n�d� �S�O�2�b� �d�i�e�n�e�n� �ü�b�e�r�w�i�e�g�e�n�d� �d�e�n� �A�u�f�s�t�e�l�l�p�l�ä�t�z�e�n� �f�ü�r� �D�a�u�e�r�c�a�m�p�e�r�,� 
�z�u�l�ä�s�s�i�g� �s�i�n�d�:� 
�-� �K�l�e�i�n�w�o�c�h�e�n�e�n�d�h�ä�u�s�e�r�,� �W�o�h�n�m�o�b�i�l�e�,� �W�o�h�n�w�a�g�e�n� �(�C�a�r�a�v�a�n�s�)�,
�-� �S�a�n�i�t�ä�r�g�e�b�ä�u�d�e�,� 
�-� �P�K�W�-�S�t�e�l�l�p�l�ä�t�z�e� �f�ü�r� �d�e�n� �d�u�r�c�h� �d�i�e� �z�u�g�e�l�a�s�s�e�n�e� �N�u�t�z�u�n�g� �v�e�r�u�r�s�a�c�h�t�e�n� �B�e�d�a�r�f�.
�-� �A�n�l�a�g�e�n� �u�n�d� �E�i�n�r�i�c�h�t�u�n�g�e�n� �z�u�r� �V�e�r�s�o�r�g�u�n�g� �d�e�s� �G�e�b�i�e�t�s�.� 
�A�u�s�n�a�h�m�s�w�e�i�s�e� �k�ö�n�n�e�n� �z�u�g�e�l�a�s�s�e�n� �w�e�r�d�e�n�:
�-� �T�o�u�r�i�s�t�i�k�c�a�m�p�e�r�.� 

�T�e�x�t�l�i�c�h�e� �F�e�s�t�s�e�t�z�u�n�g�e�n� �z�u�m� �B�e�b�a�u�u�n�g�s�p�l�a�n� 
�N�r�.� �1�1�9� �"�C�a�m�p�i�n�g�p�a�r�k� �G�i�t�z�e�n�w�e�i�l�e�r� �H�o�f�"

�S�O�1

�S�O�2

�1�.�1�.�3�.�/� �S�O�3 �D�i�e� �F�l�ä�c�h�e�n� �d�e�s� �S�O�3� �d�i�e�n�e�n� �d�e�n� �A�u�f�s�t�e�l�l�p�l�ä�t�z�e�n� �f�ü�r� �Z�e�l�t�e�,� �z�u�l�ä�s�s�i�g� �s�i�n�d�:� 
�-� �Z�e�l�t�e�,� 
�-� �E�i�n�r�i�c�h�t�u�n�g�e�n� �f�ü�r� �k�u�l�t�u�r�e�l�l�e�,� �s�o�z�i�a�l�e�,� �g�e�s�u�n�d�h�e�i�t�l�i�c�h�e� �Z�w�e�c�k�e� �u�n�d� �s�p�o�r�t�l�i�c�h�e� �B�e�t�ä�t�i�g�u�n�g� �f�ü�r� �d�i�e� 
�F�r�e�i�z�e�i�t�g�e�s�t�a�l�t�u�n�g� �d�e�r� �G�ä�s�t�e�,� 
�-� �S�a�n�i�t�ä�r�g�e�b�ä�u�d�e�,� 
�-� �P�K�W�-�S�t�e�l�l�p�l�ä�t�z�e� �f�ü�r� �d�e�n� �d�u�r�c�h� �d�i�e� �z�u�g�e�l�a�s�s�e�n�e� �N�u�t�z�u�n�g� �v�e�r�u�r�s�a�c�h�t�e�n� �B�e�d�a�r�f�.
�A�u�s�n�a�h�m�s�w�e�i�s�e� �k�ö�n�n�e�n� �z�u�g�e�l�a�s�s�e�n� �w�e�r�d�e�n�:
�-� �W�o�h�n�m�o�b�i�l�e�,� �W�o�h�n�w�a�g�e�n� �(�C�a�r�a�v�a�n�s�)�.

�D�i�e� �F�l�ä�c�h�e�n� �d�e�s� �S�O�4�a�-�d� �d�i�e�n�e�n� �ü�b�e�r�w�i�e�g�e�n�d� �d�e�n� �A�u�f�s�t�e�l�l�p�l�ä�t�z�e�n� �f�ü�r� �K�l�e�i�n�w�o�c�h�e�n�e�n�d�h�ä�u�s�e�r�n�,� �z�u�l�ä�s�s�i�g� �s�i�n�d�:� 
�-� �M�o�b�i�l�h�e�i�m�e� �(�K�l�e�i�n�w�o�c�h�e�n�e�n�d�h�ä�u�s�e�r�)�,� 
�-� �S�a�n�i�t�ä�r�g�e�b�ä�u�d�e�,� 
�-� �P�K�W�-�S�t�e�l�l�p�l�ä�t�z�e� �f�ü�r� �d�e�n� �d�u�r�c�h� �d�i�e� �z�u�g�e�l�a�s�s�e�n�e� �N�u�t�z�u�n�g� �v�e�r�u�r�s�a�c�h�t�e�n� �B�e�d�a�r�f�.
�A�u�s�n�a�h�m�s�w�e�i�s�e� �k�ö�n�n�e�n� �i�n� �S�O�a�-�c� �z�u�g�e�l�a�s�s�e�n� �w�e�r�d�e�n�:
�-� �A�u�f�s�t�e�l�l�p�l�ä�t�z�e� �f�ü�r� �D�a�u�e�r�c�a�m�p�e�r�.

�1�.�1�.�4�.�/� �S�O�4

�D�i�e� �F�l�ä�c�h�e�n� �d�e�s� �S�O�5�a�-�c� �d�i�e�n�e�n� �d�e�r� �E�r�r�i�c�h�t�u�n�g� �z�e�n�t�r�a�l�e�r� �A�n�l�a�g�e�n�,� �z�u�l�ä�s�s�i�g� �s�i�n�d�:� 
�-� �A�n�l�a�g�e�n� �f�ü�r� �d�i�e� �V�e�r�w�a�l�t�u�n�g�,� 
�-� �E�i�n�r�i�c�h�t�u�n�g�e�n� �f�ü�r� �k�u�l�t�u�r�e�l�l�e�,� �s�o�z�i�a�l�e� �u�n�d� �g�e�s�u�n�d�h�e�i�t�l�i�c�h�e� �Z�w�e�c�k�e� �s�o�w�i�e� �s�p�o�r�t�l�i�c�h�e� �B�e�t�ä�t�i�g�u�n�g� �f�ü�r� �d�i�e� 
�F�r�e�i�z�e�i�t�g�e�s�t�a�l�t�u�n�g� �d�e�r� �G�ä�s�t�e�,� 
�-� �P�K�W�-�S�t�e�l�l�p�l�ä�t�z�e� �f�ü�r� �d�e�n� �d�u�r�c�h� �d�i�e� �z�u�g�e�l�a�s�s�e�n�e� �N�u�t�z�u�n�g� �v�e�r�u�r�s�a�c�h�t�e�n� �B�e�d�a�r�f�,� �G�a�r�a�g�e�n� �f�ü�r� �d�i�e� �d�e�r� 
�B�e�w�i�r�t�s�c�h�a�f�t�u�n�g� �d�i�e�n�e�n�d�e�n� �N�u�t�z�f�a�h�r�z�e�u�g�e� �s�o�w�i�e� �G�a�r�a�g�e�n�,� �d�i�e� �i�m� �Z�u�s�a�m�m�e�n�h�a�n�g� �m�i�t� �B�e�t�r�i�e�b�s�w�o�h�n�u�n�g�e�n� �s�t�e�h�e�n�,
�-� �S�a�n�i�t�ä�r�g�e�b�ä�u�d�e�,
�-� �A�n�l�a�g�e�n� �u�n�d� �E�i�n�r�i�c�h�t�u�n�g�e�n� �z�u�r� �V�e�r�-� �u�n�d� �E�n�t�s�o�r�g�u�n�g� �d�e�s� �G�e�b�i�e�t�s�,
�-� �B�e�t�r�i�e�b�s�w�o�h�n�u�n�g�e�n� �f�ü�r� �B�e�t�r�i�e�b�s�i�n�h�a�b�e�r� �u�n�d� �a�n�d�e�r�e� �A�u�f�s�i�c�h�t�s�p�e�r�s�o�n�e�n�,
�-� �d�i�e� �z�u�r� �D�e�c�k�u�n�g� �d�e�s� �t�ä�g�l�i�c�h�e�n� �B�e�d�a�r�f�s� �d�e�s� �G�e�b�i�e�t�s� �d�i�e�n�e�n�d�e�n� �L�ä�d�e�n�,� �S�c�h�a�n�k�-� �u�n�d� �S�p�e�i�s�e�w�i�r�t�s�c�h�a�f�t�e�n�.

�1�.�1�.�5�.�/� �S�O�5

�S�O�4

�S�O�3

�S�O�2
�b

�I�n� �S�O�2�a� �u�n�d� �S�O�2�b� �s�i�n�d� �z�u�s�ä�t�z�l�i�c�h� �a�u�c�h� �E�i�n�r�i�c�h�t�u�n�g�e�n� �f�ü�r� �k�u�l�t�u�r�e�l�l�e�,� �s�o�z�i�a�l�e�,� �g�e�s�u�n�d�h�e�i�t�l�i�c�h�e� �Z�w�e�c�k�e� 
�u�n�d� �s�p�o�r�t�l�i�c�h�e� �B�e�t�ä�t�i�g�u�n�g� �f�ü�r� �d�i�e� �F�r�e�i�z�e�i�t�g�e�s�t�a�l�t�u�n�g� �d�e�r� �G�ä�s�t�e� �z�u�l�ä�s�s�i�g�.

�S�O�2
�a

�S�O�5
�c

�S�O�5
�b

�S�O�5
�a

�B�A�U�W�E�I�S�E
�(�§� �9� �A�b�s�.� �1� �N�r�.�2� �B�a�u�G�B� �i�.�V�.�m�.� �§� �2�2� �B�a�u�N�V�O�)

�o �O�f�f�e�n�e� �B�a�u�w�e�i�s�e

�Ü�B�E�R�B�A�U�B�A�R�E� �G�R�U�N�D�S�T�Ü�C�K�S�F�L�Ä�C�H�E�N
�(�§� �9� �A�b�s�.� �1� �N�r�.�2� �B�a�u�G�B� �i�.�V�.�m�.� �§� �2�3� �B�a�u�N�V�O�)

�1�.�3�.�1�.

�1�.�4�.�1�. �B�a�u�g�r�e�n�z�e�n

�F�L�Ä�C�H�E�N� �N�E�B�E�N�A�N�L�A�G�E�N�,� �S�T�E�L�L�P�L�Ä�T�Z�E�,� �G�A�R�A�G�E�N� �U�N�D� �C�A�R�P�O�R�T�S� 
�(�§� �9� �A�b�s�.� �1� �N�r�.�4� �B�a�u�G�B� �)

�U�m�g�r�e�n�z�u�n�g� �v�o�n� �F�l�ä�c�h�e�n� �f�ü�r� �N�e�b�e�n�a�n�l�a�g�e�n�,� �S�t�e�l�l�p�l�ä�t�z�e� �u�n�d� 
�A�u�f�s�t�e�l�l�f�l�ä�c�h�e�n�/�A�u�f�s�t�e�l�l�p�l�ä�t�z�e� �f�ü�r� �i�n� �d�e�n� �S�O�-�G�e�b�i�e�t�e�n� �z�u�l�ä�s�s�i�g�e�n� �b�a�u�l�i�c�h�e�n� �N�u�t�z�u�n�g�e�n� 

�1�.�5�.�1�.

�S�t�r�a�ß�e�n�b�e�g�r�e�n�z�u�n�g�s�l�i�n�i�e

�V�E�R�K�E�H�R�S�F�L�Ä�C�H�E�N
�(�§� �9� �A�b�s�.� �1� �N�r�.�1�1� �B�a�u�G�B�)

�ö�f�f�e�n�t�l�i�c�h�e� �S�t�r�a�ß�e�n�v�e�r�k�e�h�r�s�f�l�ä�c�h�e

�V�e�r�k�e�h�r�s�f�l�ä�c�h�e�n� �b�e�s�o�n�d�e�r�e�r� �Z�w�e�c�k�b�e�s�t�i�m�m�u�n�g
�h�i�e�r�:� �P�r�i�v�a�t�e�r� �V�e�r�k�e�h�r�s�b�e�r�u�h�i�g�t�e�r� �B�e�r�e�i�c�h

�V�e�r�k�e�h�r�s�f�l�ä�c�h�e�n� �b�e�s�o�n�d�e�r�e�r� �Z�w�e�c�k�b�e�s�t�i�m�m�u�n�g
�h�i�e�r�:� �P�r�i�v�a�t�e� �F�l�ä�c�h�e�n� �f�ü�r� �d�a�s� �P�a�r�k�e�n� �v�o�n� �F�a�h�r�z�e�u�g�e�n

�1�.�6�.�1�.

�1�.�6�.�2�.

�1�.�6�.�3�.

�P

�P

�1�.�6�.�4�.

�D�a�s� �M�a�ß� �d�e�r� �b�a�u�l�i�c�h�e�n� �N�u�t�z�u�n�g� �w�i�r�d� �d�u�r�c�h� �d�i�e� �G�r�u�n�d�f�l�ä�c�h�e� �f�e�s�t�g�e�s�e�t�z�t�.

�D�i�e� �z�u�l�ä�s�s�i�g�e� �G�r�u�n�d�f�l�ä�c�h�e� �d�a�r�f� �f�ü�r� �d�i�e� �A�n�l�a�g�e� �v�o�n� �S�t�e�l�l�p�l�ä�t�z�e�n� �u�n�d� �d�e�r�e�n� �Z�u�f�a�h�r�t�e�n
�s�o�w�i�e� �N�e�b�e�n�a�n�l�a�g�e�n� �b�i�s� �z�u� �e�i�n�e�m� �W�e�r�t� �v�o�n� �5�0� �%� �ü�b�e�r�s�c�h�r�i�t�t�e�n� �w�e�r�d�e�n� �(�§� �1�9� �A�b�s�.� �4� �B�a�u�N�V�O�)�.� �1�.�2�.�1�.�1�.

�K�l�e�i�n�w�o�c�h�e�n�e�n�d�h�ä�u�s�e�r�1�.�2�.�2�.

�1�.�2�.�2�.�1�. �K�l�e�i�n�w�o�c�h�e�n�e�n�d�h�ä�u�s�e�r� �s�i�n�d� �z�u�l�ä�s�s�i�g� �b�i�s� �z�u� �e�i�n�e�r� �G�r�u�n�d�f�l�ä�c�h�e� �v�o�n� �m�a�x�i�m�a�l� �4�0�q�m�.� �B�e�i� �d�e�r� �E�r�m�i�t�t�l�u�n�g� �d�e�r� 
�G�r�u�n�d�f�l�ä�c�h�e� �b�l�e�i�b�t� �e�i�n� �ü�b�e�r�d�a�c�h�t�e�r� �F�r�e�i�s�i�t�z� �o�d�e�r� �e�i�n� �V�o�r�z�e�l�t� �b�i�s� �z�u� �1�0� �m�²� �G�r�u�n�d�f�l�ä�c�h�e� �u�n�b�e�r�ü�c�k�s�i�c�h�t�i�g�t�.� 

�Z�u�l�ä�s�s�i�g�e� �G�e�b�ä�u�d�e�h�ö�h�e�n�1�.�2�.�3�.

�F�H� �m�a�x�.
�=� �4�2�7�,�0� �m� �N�H�N

�1�.�2�.�3�.�1�. �Z�u�l�ä�s�s�i�g�e� � �F�i�r�s�t�h�ö�h�e� �v�o�n� �G�e�b�ä�u�d�e�n� �a�l�s� �H�ö�c�h�s�t�g�r�e�n�z�e� �i�n� �M�e�t�e�r�n� �ü�b�e�r� �N�o�r�m�a�l�n�u�l�l� �g�e�m�ä�ß� �P�l�a�n�e�i�n�s�c�h�r�i�e�b� 
�(�§� �1�6� �A�b�s�.� �2� �B�a�u�N�V�O�)

�M�A�ß� �D�E�R� �B�A�U�L�I�C�H�E�N� �N�U�T�Z�U�N�G
�(�§� �9� �A�b�s�.� �1� �N�r�.� �2� �B�a�u�G�B� �i�.�V�.�m�.� �§�§� �1�6�-�2�1�a� �B�a�u�N�V�O�)

�1�.�2�.�1�.

�1�.�7�.�1�.

�G�R�Ü�N�F�L�Ä�C�H�E�N
�(�§� �9� �A�b�s�.� �1� �N�r�.�1�5�)

�p�r�i�v�a�t�e� �G�r�ü�n�f�l�ä�c�h�e� �p�r�i�v�a�t

�p�r�i�v�a�t�e� �G�r�ü�n�f�l�ä�c�h�e� �a�l�s� �P�a�r�k�a�n�l�a�g�e� �m�i�t� �A�n�l�a�g�e�n� �f�ü�r� �s�p�i�e�l�e�r�i�s�c�h�e� �u�n�d� �s�p�o�r�t�l�i�c�h�e� �F�r�e�i�z�e�i�t�b�e�t�ä�t�i�g�u�n�g

�p�r�i�v�a�t�e� �G�r�ü�n�f�l�ä�c�h�e� �a�l�s� �S�p�i�e�l�p�l�a�t�z� �m�i�t� �A�n�l�a�g�e�n� �f�ü�r� � �s�p�i�e�l�e�r�i�s�c�h�e� �F�r�e�i�z�e�i�t�b�e�t�ä�t�i�g�u�n�g� 

�G�r�ü�n�f�l�ä�c�h�e� �A�1

�G�r�ü�n�f�l�ä�c�h�e� �B

�G�r�ü�n�f�l�ä�c�h�e� �C�2

�G�r�ü�n�f�l�ä�c�h�e� �D�1

�G�r�ü�n�f�l�ä�c�h�e� �D�2

�G�r�ü�n�f�l�ä�c�h�e� �D�3

�p�r�i�v�a�t�e� �G�r�ü�n�f�l�ä�c�h�e� �i�m� �B�e�r�e�i�c�h� �d�e�s� �S�i�c�h�t�s�c�h�u�t�z�w�a�l�l�s

�p�r�i�v�a�t�e� �G�r�ü�n�f�l�ä�c�h�e� �a�l�s� �U�f�e�r�b�ö�s�c�h�u�n�g� �e�i�n�e�s� �T�e�i�c�h�e�s�,� �z�.�T�.� �B�i�o�t�o�p�f�l�ä�c�h�e�n

�p�r�i�v�a�t�e� �G�r�ü�n�f�l�ä�c�h�e� �a�l�s� �U�f�e�r�b�ö�s�c�h�u�n�g� �e�i�n�e�s� �T�e�i�c�h�e�s

�G�r�ü�n�f�l�ä�c�h�e� �C�1

�p�r�i�v�a�t�e� �G�r�ü�n�f�l�ä�c�h�e� �a�l�s� �U�f�e�r�b�ö�s�c�h�u�n�g� �e�i�n�e�s� �T�e�i�c�h�e�s

�p�r�i�v�a�t�e� �G�r�ü�n�f�l�ä�c�h�e� �a�l�s� �P�a�r�k�a�n�l�a�g�e� �m�i�t� �A�n�l�a�g�e�n� �f�ü�r� �s�p�i�e�l�e�r�i�s�c�h�e� �u�n�d� �s�p�o�r�t�l�i�c�h�e� �F�r�e�i�z�e�i�t�b�e�t�ä�t�i�g�u�n�g�G�r�ü�n�f�l�ä�c�h�e� �A�2

�G�r�ü�n�f�l�ä�c�h�e� �E �p�r�i�v�a�t�e� �G�r�ü�n�f�l�ä�c�h�e� �a�l�s� �G�e�l�ä�n�d�e�b�ö�s�c�h�u�n�g�e�n

�p�r�i�v�a�t�e� �G�r�ü�n�f�l�ä�c�h�e� �i�m� �B�e�r�e�i�c�h� �d�e�s� �S�i�c�h�t�s�c�h�u�t�z�w�a�l�l�s

�1�.�7�.�1�.�1

�1�.�7�.�1�.�2

�1�.�7�.�1�.�3

�1�.�7�.�1�.�4

�1�.�7�.�1�.�5

�1�.�7�.�1�.�6

�1�.�7�.�1�.�7

�1�.�7�.�1�.�8

�1�.�7�.�1�.�9

�1�.�9�.�2�. �N�e�u� �z�u� �p�f�l�a�n�z�e�n�d�e� �B�ä�u�m�e� �e�n�t�s�p�r�e�c�h�e�n�d� �d�e�r� �P�l�a�n�z�l�i�s�t�e� �D�,� �d�a�u�e�r�h�a�f�t� �z�u� �p�f�l�e�g�e�n� �u�n�d� �z�u� �e�r�h�a�l�t�e�n�.� 

�1�.�9�.�3�.
�B�e�s�t�e�h�e�n�d�e� �B�ä�u�m�e�,� �d�a�u�e�r�h�a�f�t� �z�u� �p�f�l�e�g�e�n� �u�n�d� �z�u� �e�r�h�a�l�t�e�n�.� �B�e�i� �A�b�g�a�n�g� �s�i�n�d� �s�i�e� �a�u�s� �d�e�r� �P�f�l�a�n�z�l�i�s�t�e� �A� �i�m� 
�V�e�r�h�ä�l�t�n�i�s� �1�:�1� �z�u� �e�r�s�e�t�z�e�n�.� �D�e�r� �S�t�a�n�d�o�r�t� �k�a�n�n� �b�i�s� �z�u� �m�a�x�.� �5�m� �a�b�w�e�i�c�h�e�n�.

�1�.�9�.�4�.
�B�ä�u�m�e� �s�i�n�d� �n�a�c�h� �A�b�s�t�e�r�b�e�n� �a�l�s� �s�t�e�h�e�n�d�e�s� �T�o�t�h�o�l�z� �i�m� �G�a�n�z�e�n� �o�d�e�r� �i�n� �T�e�i�l�e�n� �z�u� �e�r�h�a�l�t�e�n�,� �s�o�f�e�r�n� �d�i�e�s� �a�u�s� 
�G�r�ü�n�d�e�n� �d�e�r� �V�e�r�k�e�h�r�s�s�i�c�h�e�r�u�n�g� �m�ö�g�l�i�c�h� �i�s�t�.� �B�e�i� �v�o�l�l�s�t�ä�n�d�i�g�e�m� �A�b�g�a�n�g� �i�s�t� �a�m� �s�e�l�b�e�n� �S�t�a�n�d�o�r�t� �e�i�n�e� 
�E�r�s�a�t�z�p�f�l�a�n�z�u�n�g� �a�u�s� �P�f�l�a�n�z�l�i�s�t�e� �A� �v�o�r�z�u�n�e�h�m�e�n�.� �D�e�r� �S�t�a�n�d�o�r�t� �k�a�n�n� �b�i�s� �z�u� �m�a�x�.� �5�m� �a�b�w�e�i�c�h�e�n�.

�A�n�p�f�l�a�n�z�u�n�g� �v�o�n� �B�ä�u�m�e�n�,� �S�t�r�ä�u�c�h�e�r�n� �u�n�d� �s�o�n�s�t�i�g�e�n� �B�e�p�f�l�a�n�z�u�n�g�e�n� �s�o�w�i�e� �B�i�n�d�u�n�g�e�n� �f�ü�r� �P�f�l�a�n�z�u�n�g�e�n� �u�n�d� �f�ü�r� �d�i�e� �E�r�h�a�l�t�u�n�g� �v�o�n� �B�ä�u�m�e�n�,� 
�S�t�r�ä�u�c�h�e�r�n� �u�n�d� �s�o�n�s�t�i�g�e�n� �B�e�p�f�l�a�n�z�u�n�g�e�n� 
�(�§� �9� �A�b�s�.� �1� �N�r�.� �2�5� �B�a�u�G�B�)

�1�.�9�.�5�.
�B�e�d�i�n�g�t�e�r� �B�a�u�m�e�r�h�a�l�t�,� �B�ä�u�m�e� �s�i�n�d� �n�a�c�h� �A�b�g�a�n�g� �d�u�r�c�h� �B�ä�u�m�e� �d�e�r� �P�f�l�a�n�z�l�i�s�t�e� �A� �n�i�c�h�t� �z�w�i�n�g�e�n�d� �a�m� 
�e�i�n�g�e�t�r�a�g�e�n�e�n� �S�t�a�n�d�o�r�t� �j�e�d�o�c�h� �i�m� �B�e�r�e�i�c�h� �d�e�r�s�e�l�b�e�n� �S�O�-�F�l�ä�c�h�e�n� �a�u�ß�e�r�h�a�l�b� �v�o�n� �E�r�s�c�h�l�i�e�ß�u�n�g�s�f�l�ä�c�h�e�n� �z�u� 
�e�r�s�e�t�z�e�n�.� �A�u�f� �e�i�n�e� �r�ä�u�m�l�i�c�h� �g�l�e�i�c�h�m�ä�ß�i�g�e� �V�e�r�t�e�i�l�u�n�g� �d�e�r� �B�ä�u�m�e� �ü�b�e�r� �d�i�e� �j�e�w�e�i�l�i�g�e�n� �S�O�-�G�e�b�i�e�t�e� �i�s�t� �z�u� �a�c�h�t�e�n�.� 

�U�m�g�r�e�n�z�u�n�g� �v�o�n� �F�l�ä�c�h�e�n� �f�ü�r� �M�a�ß�n�a�h�m�e�n� �z�u�m� �S�c�h�u�t�z�,� �z�u�r� �P�f�l�e�g�e� �u�n�d� �z�u�r� �E�n�t�w�i�c�k�l�u�n�g� �v�o�n� �N�a�t�u�r� �u�n�d� 
�L�a�n�d�s�c�h�a�f�t
�h�i�e�r�:� �E�r�h�a�l�t� �v�o�n� �b�e�s�t�e�h�e�n�d�e�n� �B�i�o�t�o�p�e�n� �g�e�m�.� �B�N�a�t�S�c�h�G� �§� �3�0�;� � �B�a�u�m�a�n�p�f�l�a�n�z�u�n�g�e�n�,� �B�ä�u�m�e� �s�i�n�d� �d�a�u�e�r�h�a�f�t� �z�u� 
�p�f�l�e�g�e�n� �u�n�d� �z�u� �e�r�h�a�l�t�e�n�.� �B�e�i� �A�b�g�a�n�g� �s�i�n�d� �s�i�e� �i�m� �V�e�r�h�ä�l�t�n�i�s� �1�:�1� �m�i�t� �G�e�h�ö�l�z�e�n� �d�e�r� �P�f�l�a�n�z�l�i�s�t�e� �C� �z�u� �e�r�s�e�t�z�e�n�.

�1�.�9�.�1�.
�B

�P�L�A�N�U�N�G�E�N�,� �N�U�T�Z�U�N�G�S�R�E�G�E�L�U�N�G�E�N�,� �M�A�ß�N�A�H�M�E�N� �Z�U�M� �S�C�H�U�T�Z�,� �Z�U�R� �P�F�L�E�G�E� 
�U�N�D� �Z�U�R� �E�N�T�W�I�C�K�L�U�N�G� �V�O�N� �N�A�T�U�R� �U�N�D� �L�A�N�D�S�C�H�A�F�T
�(�§� �9� �A�b�s�.�1� �N�r�.� �2�5� � �B�a�u�G�B�)

�U�m�g�r�e�n�z�u�n�g� �v�o�n� �F�l�ä�c�h�e�n� �z�u�m� �A�n�p�f�l�a�n�z�e�n� �v�o�n� �B�ä�u�m�e�n�,� �S�t�r�ä�u�c�h�e�r�n� �u�n�d� �s�o�n�s�t�i�g�e�n� �B�e�p�f�l�a�n�z�u�n�g�e�n�.� �1�.�9�.�6�.

�1�.�8�.�1�.

�W�A�S�S�E�R�F�L�Ä�C�H�E�N� �U�N�D� �F�L�Ä�C�H�E�N� �F�Ü�R� �D�I�E� �R�E�G�U�L�I�E�R�U�N�G� �D�E�S� �W�A�S�S�E�R�A�B�F�L�U�S�S�E�S
�(�§� �9� �A�b�s�.� �1� �N�r�.�1�6�)

�W�a�s�s�e�r�f�l�ä�c�h�e

�1�.�9�.�7�. �D�e�r� �b�e�s�t�e�h�e�n�d�e� �g�e�s�c�h�l�o�s�s�e�n�e� �G�e�h�ö�l�z�b�e�s�t�a�n�d� �a�u�f� �d�e�r� �p�r�i�v�a�t�e�n� �G�r�ü�n�f�l�ä�c�h�e�n� �C�1� �u�n�d� �C�2� �(�G�e�h�ö�l�z�b�e�s�t�a�n�d� �a�u�f� 
�S�i�c�h�t�s�c�h�u�t�z�w�a�l�l� �z�u�r� �K�r�e�i�s�s�t�r�a�ß�e� �L�I�1�6�)� �i�s�t� �d�a�u�e�r�h�a�f�t� �z�u� �e�r�h�a�l�t�e�n� �u�n�d� �z�u� �p�f�l�e�g�e�n�.� �S�c�h�a�l�l�s�c�h�u�t�z�m�a�ß�n�a�h�m�e�n� �i�n� 
�d�i�e�s�e�m� �B�e�r�e�i�c�h� �s�i�n�d� �z�u�l�ä�s�s�i�g�.� 

�F�l�ä�c�h�e
�C�1� �/� �C�2

�1�.�9�.�9�.

�P�f�l�a�n�z�l�i�s�t�e� �B� �:� 
�B�a�u�m�a�r�t�e�n� �I�I�.�O�r�d�n�u�n�g� � �(�1�6�/�1�8�,� �3�x�v�,�)� 
�F�e�l�d�a�h�o�r�n �A�c�e�r� �c�a�m�p�e�s�t�r�e� �H�a�i�n�b�u�c�h�e �C�a�r�p�i�n�u�s� �b�e�t�u�l�u�s� 
�V�o�g�e�l�-�K�i�r�s�c�h�e�P�r�u�n�u�s� �a�v�i�u�m

�S�t�r�ä�u�c�h�e�r� � 
�H�a�r�t�r�i�e�g�e�l �C�o�r�n�u�s� �s�a�n�g�u�i�n�e�a �S�c�h�l�e�h�e� �P�r�u�n�u�s� �s�p�i�n�o�s�a� � �(�S�ü�d�s�e�i�t�e� �d�e�s� �W�a�l�l�s�)
�H�a�s�e�l �C�o�r�y�l�u�s� �a�v�e�l�l�a�n�a �K�r�e�u�z�d�o�r�n �R�h�a�m�n�u�s� �c�a�t�h�a�r�t�i�c�a
�P�f�a�f�f�e�n�h�ü�t�c�h�e�n�E�u�o�n�y�m�u�s� �e�u�r�o�p�a�e�u�s �H�u�n�d�s�r�o�s�e �R�o�s�a� �c�a�n�i�n�a
�F�a�u�l�b�a�u�m �F�r�a�n�g�u�l�a� �a�l�n�u�s �S�a�l�-�W�e�i�d�e �S�a�l�i�x� �c�a�p�r�e�a
�L�i�g�u�s�t�e�r �L�i�g�u�s�t�r�u�m� �v�u�l�g�a�r�e �H�o�l�u�n�d�e�r �S�a�m�b�u�c�u�s� �n�i�g�h�r�a
�H�e�c�k�e�n�k�i�r�s�c�h�e�L�o�n�i�c�e�r�a� �x�y�l�o�s�t�e�u�m �S�c�h�n�e�e�b�a�l�l �V�i�b�u�r�n�u�m� �l�a�n�t�a�n�a

�P�f�l�a�n�z�l�i�s�t�e� �C� �:� 
�B�a�u�m�a�r�t�e�n� �I�.�O�r�d�n�u�n�g� � �(�1�6�/�1�8�,� �3�x�v�,�)� � 
�S�t�i�e�l�e�i�c�h�e �Q�u�e�r�c�u�s� �r�o�b�u�r �S�i�l�b�e�r�w�e�i�d�e �S�a�l�i�x� �a�l�b�a� 

�B�a�u�m�a�r�t�e�n� �I�I�.�O�r�d�n�u�n�g� � �(�1�6�/�1�8�,� �3�x�v�,�)� 
�S�c�h�w�a�r�z�-�E�r�l�e�A�l�n�u�s� �g�l�u�t�i�n�o�s�a� �T�r�a�u�e�r�w�e�i�d�e �S�a�l�i�x� �b�a�b�y�l�o�n�i�c�a
�T�r�a�u�b�e�n�-�K�i�r�s�c�h�e�P�r�u�n�u�s� �p�a�d�u�s �S�a�l�-�W�e�i�d�e �S�a�l�i�x� �c�a�p�r�e�a

�S�t�r�ä�u�c�h�e�r� � 
�H�a�r�t�r�i�e�g�e�l �C�o�r�n�u�s� �s�a�n�g�u�i�n�e�a �G�r�a�u�-�W�e�i�d�e �S�a�l�i�x� �c�i�n�e�r�e�a
�P�f�a�f�f�e�n�h�ü�t�c�h�e�n�E�u�o�n�y�m�u�s� �e�u�r�o�p�a�e�u�s �K�o�r�b�-�W�e�i�d�e �S�a�l�i�x� �v�i�m�i�n�a�l�i�s
�F�a�u�l�b�a�u�m �F�r�a�n�g�u�l�a� �a�l�n�u�s �P�u�r�p�u�r�-�W�e�i�d�e�S�a�l�i�x� �p�u�r�p�u�r�e�a
�L�i�g�u�s�t�e�r �L�i�g�u�s�t�r�u�m� �v�u�l�g�a�r�e �S�c�h�n�e�e�b�a�l�l �V�i�b�u�r�n�u�m� �o�p�u�l�u�s
�H�e�c�k�e�n�k�i�r�s�c�h�e�L�o�n�i�c�e�r�a� �x�y�l�o�s�t�e�u�m

�P�f�l�a�n�z�l�i�s�t�e� �D� �:� 
�B�a�u�m�a�r�t�e�n� �I�I�.�O�r�d�n�u�n�g� � �(�1�6�/�1�8�,� �3�x�v�,�)� � 
�F�e�l�d�-�A�h�o�r�n �A�c�e�r� �c�a�m�p�e�s�t�r�e �H�a�i�n�b�u�c�h�e �C�a�r�p�i�n�u�s� �b�e�t�u�l�u�s
�W�a�l�n�u�s�s �J�u�g�l�a�n�s� �r�e�g�i�a

�P�f�l�a�n�z�l�i�s�t�e� �A�:� 
�B�a�u�m�a�r�t�e�n� �I�.�O�r�d�n�u�n�g� � �(�1�8�/�2�0�,� �3�x�v�,�)� � 
�B�e�r�g�-�A�h�o�r�n �A�c�e�r� �p�s�e�u�d�o�p�l�a�t�a�n�u�s �F�l�a�t�t�e�r�-�U�l�m�e �U�l�m�u�s� �l�a�e�v�i�s� � � � � � 
�R�o�t�-�B�u�c�h�e �F�a�g�u�s� �s�y�l�v�a�t�i�c�a �W�e�i�ß�t�a�n�n�e �A�b�i�e�s� �a�l�b�a
�W�a�l�n�u�s�s �J�u�g�l�a�n�s� �r�e�g�i�a �L�ä�r�c�h�e �L�a�r�i�x� �d�e�c�i�d�u�a
�T�r�a�u�b�e�n�-�E�i�c�h�e�Q�u�e�r�c�u�s� �p�e�t�r�a�e�a �K�i�e�f�e�r �P�i�n�u�s� �s�y�l�v�e�s�t�r�i�s
�S�t�i�e�l�-�E�i�c�h�e �Q�u�e�r�c�u�s� �r�o�b�u�r
�W�i�n�t�e�r�-�L�i�n�d�e� �T�i�l�i�a� �c�o�r�d�a�t�a� � � � � �(�n�i�c�h�t� �i�m� �B�e�r�e�i�c�h� �v�o�n� �S�t�e�l�l�f�l�ä�c�h�e�n�)� 

�B�a�u�m�a�r�t�e�n� �I�I�.�O�r�d�n�u�n�g� � �(�1�8�/�2�0�,� �3�x�v�,�)� 
�F�e�l�d�-�A�h�o�r�n �A�c�e�r� �c�a�m�p�e�s�t�r�e� �G�e�w�.� �K�a�s�t�a�n�i�e� �A�e�s�c�u�l�u�s� �h�i�p�p�o�c�a�s�t�a�n�u�m
�H�a�i�n�b�u�c�h�e �C�a�r�p�i�n�u�s� �b�e�t�u�l�u�s� �B�a�u�m�h�a�s�e�l �C�o�r�y�l�u�s� �c�o�l�u�r�n�a
�V�o�g�e�l�-�K�i�r�s�c�h�e�P�r�u�n�u�s� �a�v�i�u�m

�P�f�l�a�n�z�l�i�s�t�e�n
�D�i�e� �B�a�u�m�p�f�l�a�n�z�u�n�g�e�n� �s�i�n�d� �g�e�m�ä�ß� �D�I�N� �1�8�9�1�6�  ��P�f�l�a�n�z�e�n� �u�n�d� �P�f�l�a�n�z�a�r�b�e�i�t�e�n �� �s�o�w�i�e� �e�r�g�ä�n�z�e�n�d� �d�e�n� �E�m�p�f�e�h�l�u�n�g�e�n� �d�e�r� 
�F�o�r�s�c�h�u�n�g�s�g�e�s�e�l�l�s�c�h�a�f�t� �L�a�n�d�s�c�h�a�f�t�s�e�n�t�w�i�c�k�l�u�n�g� �L�a�n�d�s�c�h�a�f�t�s�b�a�u� �e�.�V�.� �(�F�L�L�)� �/� �( ��E�m�p�f�e�h�l�u�n�g�e�n� �f�ü�r� �B�a�u�m�p�f�l�a�n�z�u�n�g�e�n �� �T�e�i�l� �1� 
�u�n�d� �T�e�i�l� �2�)� �v�o�r�z�u�n�e�h�m�e�n�.� 

�B�o�d�e�n�d�e�n�k�m�ä�l�e�r� �(�A�r�t�.� �8� �A�b�s�.� �1� �D�S�c�h�G�)
�W�e�r� �B�o�d�e�n�d�e�n�k�m�ä�l�e�r� �a�u�f�f�i�n�d�e�t�,� �i�s�t� �v�e�r�pû��i�c�h�t�e�t�,� �d�i�e�s� �u�n�v�e�r�z�ü�g�l�i�c�h� �d�e�r� �U�n�t�e�r�e�n� �D�e�n�k�m�a�l�s�c�h�u�t�z�b�e�h�ö�r�d�e� �o�d�e�r� �d�e�m� �L�a�n�d�e�s�a�m�t� �f�ü�r� 
�D�e�n�k�m�a�l�pû��e�g�e� �a�n�z�u�z�e�i�g�e�n�.� �Z�u�r� �A�n�z�e�i�g�e� �v�e�r�p�f�l�i�c�h�t�e�t� �s�i�n�d� �a�u�c�h� �d�e�r� �E�i�g�e�n�t�ü�m�e�r� �u�n�d� �d�e�r� �B�e�s�i�t�z�e�r� �d�e�s� �G�r�u�n�d�s�t�ü�c�k�s� �s�o�w�i�e� �d�e�r� 
�U�n�t�e�r�n�e�h�m�e�r� �u�n�d� �d�e�r� �L�e�i�t�e�r� �d�e�r� �A�r�b�e�i�t�e�n�,� �d�i�e� �z�u� �d�e�m� �F�u�n�d� �g�e�f�ü�h�r�t� �h�a�b�e�n�.� �D�i�e� �A�n�z�e�i�g�e� �e�i�n�e�s� �d�e�r� �V�e�r�pû��i�c�h�t�e�t�e�n� �b�e�f�r�e�i�t� �d�i�e� 
�Ü�b�r�i�g�e�n�.� �N�i�m�m�t� �d�e�r� �F�i�n�d�e�r� �a�n� �d�e�n� �A�r�b�e�i�t�e�n�,� �d�i�e� �z�u� �d�e�m� �F�u�n�d� �g�e�f�ü�h�r�t� �h�a�b�e�n�,� �a�u�f�g�r�u�n�d� �e�i�n�e�s� �A�r�b�e�i�t�s�v�e�r�h�ä�l�t�n�i�s�s�e�s� �t�e�i�l�,� �s�o� �w�i�r�d� �e�r� 
�d�u�r�c�h� �A�n�z�e�i�g�e� �a�n� �d�e�n� �U�n�t�e�r�n�e�h�m�e�r� �o�d�e�r� �d�e�n� �L�e�i�t�e�r� �d�e�r� �A�r�b�e�i�t�e�n� �b�e�f�r�e�i�t�.
�A�r�t�.� �8� �A�b�s�.� �2� �D�S�c�h�G
�D�i�e� �a�u�f�g�e�f�u�n�d�e�n�e�n� �G�e�g�e�n�s�t�ä�n�d�e� �u�n�d� �d�e�r� �F�u�n�d�o�r�t� �s�i�n�d� �b�i�s� �z�u�m� �A�b�l�a�u�f� �v�o�n� �e�i�n�e�r� �W�o�c�h�e� �n�a�c�h� �d�e�r� �A�n�z�e�i�g�e� �u�n�v�e�r�ä�n�d�e�r�t� �z�u� 
�b�e�l�a�s�s�e�n�,� �w�e�n�n� �n�i�c�h�t� �d�i�e� �U�n�t�e�r�e� �D�e�n�k�m�a�l�s�c�h�u�l�z�b�e�h�ö�r�d�e� �d�i�e� �G�e�g�e�n�s�t�ä�n�d�e� �v�o�r�h�e�r� �f�r�e�i�g�i�b�t� �o�d�e�r� �d�i�e� �F�o�r�t�s�e�t�z�u�n�g� �d�e�r� �A�r�b�e�i�t�e�n� 
�g�e�s�t�a�t�t�e�t�.� �Z�u� �v�e�r�s�t�ä�n�d�i�g�e�n� �i�s�t� �d�a�s� �B�a�y�e�r�i�s�c�h�e� �L�a�n�d�e�s�a�m�t� �f�ü�r� �D�e�n�k�m�a�l�pû��e�g�e�,� �D�i�e�n�s�t�s�t�e�l�l�e� �T�h�i�e�r�h�a�u�p�t�e�n�,� �K�l�o�s�t�e�r�b�e�r�g� �8�,� �8�6�6�7�2� 
�T�h�i�e�r�h�a�u�p�t�e�n�,� �T�e�l�.� �0�8�2�7�1�/�8�1�5�7� �-�0� �o�d�e�r� �d�i�e� �z�u�s�t�ä�n�d�i�g�e� �U�n�t�e�r�e� �D�e�n�k�m�a�l�s�c�h�u�t�z�b�e�h�ö�r�d�e�.

�G�r�e�n�z�e� �d�e�s� �r�ä�u�m�l�i�c�h�e�n� �G�e�l�t�u�n�g�s�b�e�r�e�i�c�h�s� �d�e�s� �B�e�b�a�u�u�n�g�s�p�l�a�n�s� 
�(�§� �9� �A�b�s�.� �7� �B�a�u�G�B�)

�A�b�g�r�e�n�z�u�n�g� �u�n�t�e�r�s�c�h�i�e�d�l�i�c�h�e�r� �N�u�t�z�u�n�g
�h�i�e�r�:� �A�r�t� �d�e�r� �N�u�t�z�u�n�g�,� �s�.�a�.� �T�e�x�t�l�i�c�h�e� �F�e�s�t�s�e�t�z�u�n�g� �1�.�1�.�1�.

�A�b�g�r�e�n�z�u�n�g� �V�e�r�k�e�h�r�s�f�l�ä�c�h�e�n� �b�e�s�o�n�d�e�r�e�r� �Z�w�e�c�k�b�e�s�t�i�m�m�u�n�g

�S�O�N�S�T�I�G�E� �F�E�S�T�S�E�T�Z�U�N�G�E�N

�1�.�1�1�.�1�.

�1�.�1�1�.�2�.

�1�.�1�1�.�3�.

�N�A�C�H�R�I�C�H�T�L�I�C�H�E� �Ü�B�E�R�N�A�H�M�E�N

�H�I�N�W�E�I�S�E

�3�.�1�.

�2�.�2�.

�2�.�1�.

�2�.�4�.

�B�e�s�t�a�n�d

�F�l�u�r�s�t�ü�c�k�e� �/� �F�l�u�r�s�t�ü�c�k�s�n�u�m�m�e�r�n

�B�e�s�t�a�n�d�s�h�ö�h�e�n� �i�n� �m� �ü�.� �N�H�N

�8�3�8�/�9

�8�3�8�/�8

�G�r�u�n�d�f�l�ä�c�h�e

�A�r�t� �d�e�r� �b�a�u�l�i�c�h�e�n� �N�u�t�z�u�n�g

�m�a�x�.� �H�ö�h�e� �d�e�r� �b�a�u�l�i�c�h�e�n� �A�n�l�a�g�e�n
�(�G�e�b�ä�u�d�e�o�b�e�r�k�a�n�t�e�)� �i�n� �m� �ü�.� �N�H�N

�N�U�T�Z�U�N�G�S�S�C�H�A�B�L�O�N�E

�B�a�u�w�e�i�s�e

�F�ü�l�l�s�c�h�e�m�a� �d�e�r
�N�u�t�z�u�n�g�s�s�c�h�a�b�l�o�n�e

�1�.�1�2�.

�A�r�t�e�n�s�c�h�u�t�z� �(�§� �4�4� �A�b�s�.�1� �S�a�t�z� �1� �u�n�d� �2� �B�N�a�t�S�c�h�G�)
�A�b�z�u�b�r�e�c�h�e�n�d�e� �G�e�b�ä�u�d�e� �s�i�n�d� �v�o�r� �d�e�m� �A�b�r�i�s�s� �f�r�ü�h�z�e�i�t�i�g� �d�u�r�c�h� �e�i�n�e�n� �B�i�o�l�o�g�e�n� �a�u�f� �F�l�e�d�e�r�m�a�u�s�q�u�a�r�t�i�e�r�e� �u�n�d� �G�e�b�ä�u�d�e�b�r�ü�t�e�r� �z�u� 
�u�n�t�e�r�s�u�c�h�e�n�.� �S�o�f�e�r�n� �e�n�t�s�p�r�e�c�h�e�n�d�e� �Q�u�a�r�t�i�e�r�e� �o�d�e�r� �N�e�s�t�s�t�a�n�d�o�r�t�e� �g�e�f�u�n�d�e�n� �w�e�r�d�e�n�,� �s�i�n�d� �d�i�e�s�e� �n�a�c�h� �A�u�s�f�l�u�g� �d�e�r� �T�i�e�r�e� 
�u�n�b�r�a�u�c�h�b�a�r� �z�u� �m�a�c�h�e�n� �o�d�e�r� �z�u� �v�e�r�s�c�h�l�i�e�ß�e�n�.
�B�a�u�m�f�ä�l�l�u�n�g�e�n� �s�i�n�d� �a�u�s� �a�r�t�e�n�s�c�h�u�t�z�r�e�c�h�t�l�i�c�h�e�n� �G�r�ü�n�d�e�n� �i�m� �H�e�r�b�s�t�/�W�i�n�t�e�r� �z�w�i�s�c�h�e�n� �1�.�O�k�t�o�b�e�r� �u�n�d� �2�8�.�F�e�b�r�u�a�r� �d�u�r�c�h�z�u�f�ü�h�r�e�n�.� 
�D�i�e� �z�u� �f�ä�l�l�e�n�d�e�n� �B�ä�u�m�e� �s�i�n�d� �z�u�v�o�r� �a�u�f� �H�ö�h�l�e�n� �u�n�d� �S�p�a�l�t�e�n�q�u�a�r�t�i�e�r�e� �z�u� �u�n�t�e�r�s�u�c�h�e�n�.� �V�o�r�h�a�n�d�e�n�e� �H�ö�h�l�e�n� �s�i�n�d� �v�o�r� �B�e�g�i�n�n� �d�e�r� 
�W�i�n�t�e�r�r�u�h�e� �z�u� �v�e�r�s�p�e�r�r�e�n�.

�3�.�2�.

�L�Ä�R�M�S�C�H�U�T�Z�M�A�ß�N�A�H�M�E�N

�1�.�1�0�.�1�.

�Z�u�o�r�d�n�u�n�g� �d�e�r� �n�a�t�u�r�s�c�h�u�t�z�f�a�c�h�l�i�c�h�e�n� �A�u�s�g�l�e�i�c�h�s�f�l�ä�c�h�e� 
�(�§�9� �(�1�a�)� �B�a�u�G�B�)
�D�e�r� �f�ü�r� �d�e�n� �E�i�n�g�r�i�f�f� �e�r�f�o�r�d�e�r�l�i�c�h�e� �n�a�t�u�r�s�c�h�u�t�z�f�a�c�h�l�i�c�h�e� �A�u�s�g�l�e�i�c�h� �e�r�f�o�l�g�t� �i�n�s�g�e�s�a�m�t� �a�u�ß�e�r�h�a�l�b� �d�e�s� �B�e�b�a�u�u�n�g�s�p�l�a�n�g�e�b�i�e�t�e�s�.
�D�e�r� �K�o�m�p�e�n�s�a�t�i�o�n�s�b�e�d�a�r�f� �w�i�r�d� �a�u�f� �e�i�n�e�r� �T�e�i�l�f�l�ä�c�h�e� �d�e�s� �F�l�u�r�s�t�ü�c�k�e�s� �N�r�.� �1�2�8� �d�e�r� �G�e�m�a�r�k�u�n�g� �W�e�i�ß�e�n�s�b�e�r�g� �e�r�b�r�a�c�h�t� �(�s�.�P�l�a�n�a�u�s�s�c�h�n�i�t�t�)�.� 

�E�n�t�w�i�c�k�l�u�n�g�s�z�i�e�l�:
�-� �E�x�t�e�n�s�i�v�i�e�r�u�n�g� �d�e�s� �G�r�ü�n�l�a�n�d�e�s� �i�n� �e�i�n�e�m� �1�0�m�-�S�t�r�e�i�f�e�n� �e�n�t�l�a�n�g� �d�e�s� �B�i�o�t�o�p�s�,� 
�-� �S�c�h�a�f�f�u�n�g� �v�o�n� �P�u�f�f�e�r�f�l�ä�c�h�e�n� �z�w�i�s�c�h�e�n� �d�e�m� �I�n�t�e�n�s�i�v�g�r�ü�n�l�a�n�d� �u�n�d� �b�e�s�t�e�h�e�n�d�e�r� �B�i�o�t�o�p�f�l�ä�c�h�e�n� �a�m� �W�e�i�ß�e�n�s�b�e�r�g�e�r� �W�e�i�h�e�r�.

�D�i�e� �k�o�m�p�e�n�s�a�t�o�r�i�s�c�h� �w�i�r�k�s�a�m�e� �T�e�i�l�f�l�ä�c�h�e� �b�e�t�r�ä�g�t� �1�.�5�7�0� �q�m�.

�2�.�3�.
�G�e�l�ä�n�d�e

�4�8�1�.�8�3

�1�.�9�.�8�.

�1�.�9�.�8�.�1�.

�1�.�9�.�8�.�2�.

�1�.�9�.�8�.�3�.

�1�.�9�.�8�.�4�.

�D�i�e� �A�u�ß�e�n�h�a�u�t� �d�e�r� �V�e�r�a�n�s�t�a�l�t�u�n�g�s�b�ü�h�n�e� �(�W�ä�n�d�e� �u�n�d� �D�a�c�h�)� �i�s�t� �f�u�g�e�n�d�i�c�h�t� �a�u�s�z�u�f�ü�h�r�e�n� �u�n�d� �m�u�s�s� �m�i�n�d�e�s�t�e�n�s� 
�e�i�n� �b�e�w�e�r�t�e�t�e�s� �S�c�h�a�l�l�d�ä�m�m�m�a�ß� �v�o�n� �2�5� �d�B� �a�u�f�w�e�i�s�e�n�.� �D�i�e� �B�ü�h�n�e�n�ö�f�f�n�u�n�g� �d�a�r�f� �e�i�n�e� �F�l�ä�c�h�e� �v�o�n� �2�0� �m�2� �n�i�c�h�t� 
�ü�b�e�r�s�c�h�r�e�i�t�e�n�.� �D�i�e� �B�ü�h�n�e�n�ö�f�f�n�u�n�g� �i�s�t� �i�n� �R�i�c�h�t�u�n�g� �N�o�r�d�w�e�s�t�e�n� �z�u� �o�r�i�e�n�t�i�e�r�e�n�.

�R�i�c�h�t�l�i�n�i�e�n� �f�ü�r� �d�i�e� �A�n�l�a�g�e� �v�o�n� �S�t�a�d�t�s�t�r�a�ß�e�n� �(�R�A�S�t� �0�6�)
�A�n� �d�e�r� �v�o�r�h�a�n�d�e�n�e�n� �Z�u�f�a�h�r�t� �i�n� �d�i�e� �L�I�6� �s�i�n�d� �S�i�c�h�t�d�r�e�i�e�c�k�e� �i�n� �3�m� �A�b�s�t�a�n�d� �v�o�m� �F�a�h�r�b�a�h�n�r�a�n�d� �d�e�r� �K�r�e�i�s�s�t�r�a�ß�e� �a�u�f� �1�1�0�m� �L�ä�n�g�e� 
�(�g�e�m�e�s�s�e�n� �i�n� �d�e�n� �F�a�h�r�s�p�u�r�a�c�h�s�e�n� �d�e�r� �K�r�e�i�s�s�t�r�a�ß�e�)� �v�o�n� �S�i�c�h�t� �b�e�h�i�n�d�e�r�n�d�e�n� �G�e�g�e�n�s�t�ä�n�d�e�n� �a�l�l�e�r� �A�r�t�,� �a�u�c�h� �A�n�p�f�l�a�n�z�u�n�g�e�n�,� �m�i�t� 
�e�i�n�e�r� �H�ö�h�e� �v�o�n� �m�e�h�r� �a�l�s� �0�,�8�m� �ü�b�e�r� �a�n�l�i�e�g�e�n�d�e�r� �F�a�h�r�b�a�h�n� �f�r�e�i�z�u�h�a�l�t�e�n�.� 

�3�.�3�.

�N�i�e�d�e�r�s�c�h�l�a�g�s�w�a�s�s�e�r
�D�a�s� �N�i�e�d�e�r�s�c�h�l�a�g�s�w�a�s�s�e�r� �i�s�t� �v�o�r�r�a�n�g�i�g� �m�ö�g�l�i�c�h�s�t� �o�b�e�r�f�l�ä�c�h�i�g� �ü�b�e�r� �b�e�w�a�c�h�s�e�n�e�n� �O�b�e�r�b�o�d�e�n� �z�u� �v�e�r�s�i�c�k�e�r�n�.� �D�a�z�u� �s�i�n�d�,� �a�b�h�ä�n�g�i�g� 
�v�o�n� �d�e�r� �G�r�ö�ß�e� �d�e�r� �z�u� �e�n�t�w�ä�s�s�e�r�n�d�e�n� �F�l�ä�c�h�e�,� �t�e�c�h�n�i�s�c�h�e� �R�e�g�e�l�w�e�r�k�e� �e�i�n�z�u�h�a�l�t�e�n� �(�b�i�s� �1�.�0�0�0� �m�²� �e�r�l�a�u�b�n�i�s�f�r�e�i� �u�n�t�e�r� �B�e�a�c�h�t�u�n�g� �d�e�r� 
�N�i�e�d�e�r�s�c�h�l�a�g�s�w�a�s�s�e�r�f�r�e�i�s�t�e�l�l�u�n�g�s�v�e�r�o�r�d�n�u�n�g� �(�N�W�F�r�e�i�V�)� �i�n� �V�e�r�b�i�n�d�u�n�g� �m�i�t� �d�e�n� �T�R�E�N�G�W�,� �o�d�e�r� �g�r�ö�ß�e�r� �a�l�s� �1�.�0�0�0� �m�²� 
�e�n�t�s�p�r�e�c�h�e�n�d� �D�W�A� �M� �1�5�3� �u�n�d� �A� �1�3�8� �m�i�t� �W�a�s�s�e�r�r�e�c�h�t�s�v�e�r�f�a�h�r�e�n�)�.
�N�i�c�h�t� �s�i�c�k�e�r�f�ä�h�i�g�e�s� �N�i�e�d�e�r�s�c�h�l�a�g�s�w�a�s�s�e�r� �v�o�n� �b�e�f�e�s�t�i�g�t�e�n� �F�l�ä�c�h�e�n�,� �d�i�e� �k�l�e�i�n�e�r� �s�i�n�d� �a�l�s� �1�.�0�0�0� �m�²� �k�a�n�n� �e�r�l�a�u�b�n�i�s�f�r�e�i� �n�a�c�h� �d�e�r� 
�N�W�F�r�e�i�V� �u�n�d� �d�e�n� �T�R�E�N�O�G� �i�n� �d�e�n� �n�ä�c�h�s�t�g�e�l�e�g�e�n�e�n� �V�o�r�f�l�u�t�e�r� �(�W�o�l�f�s�b�a�c�h�)� �e�i�n�g�e�l�e�i�t�e�t� �w�e�r�d�e�n�.
�B�e�i� �A�b�l�e�i�t�u�n�g� �v�o�n� �N�i�e�d�e�r�s�c�h�l�a�g�s�w�a�s�s�e�r� �a�u�s� �b�e�f�e�s�t�i�g�t�e�n� �F�l�ä�c�h�e�n� �g�r�ö�ß�e�r� �1�.�0�0�0� �m�²� �i�s�t� �e�i�n� �W�a�s�s�e�r�r�e�c�h�t�s�v�e�r�f�a�h�r�e�n� �d�u�r�c�h�z�u�f�ü�h�r�e�n� 
�u�n�d� �d�i�e� �E�i�n�h�a�l�t�u�n�g� �d�e�r� �R�e�g�e�l�w�e�r�k�e� �D�W�A� �M� �1�5�3� �u�n�d� �A� �1�1�7� �n�a�c�h�z�u�w�e�i�s�e�n�.

�3�.�4�.

�B�e�t�r�i�e�b�s�z�e�i�t�e�n�r�e�g�e�l�u�n�g
�D�i�e� �z�u�l�ä�s�s�i�g�e�n� �B�e�t�r�i�e�b�s�z�e�i�t�e�n� �v�o�n� �M�u�s�i�k�v�e�r�a�n�s�t�a�l�t�u�n�g�e�n� �a�u�f� �d�e�r� �V�e�r�a�n�s�t�a�l�t�u�n�g�s�b�ü�h�n�e� �w�e�r�k�t�a�g�s� �v�o�n� �1�8�.�0�0� �U�h�r� �b�i�s� �2�2�.�0�0� �U�h�r� �s�i�n�d� 
�i�n� �e�i�n�e�m� �s�t�ä�d�t�e�b�a�u�l�i�c�h�e�n� �V�e�r�t�r�a�g� �z�w�i�s�c�h�e�n� �d�e�m� �B�e�t�r�e�i�b�e�r� �d�e�r� �C�a�m�p�i�n�g�p�a�r�k� �G�i�t�z�e�n�w�e�i�l�e�r� �H�o�f� �G�m�b�H� �u�n�d� �d�e�r� �S�t�a�d�t� �L�i�n�d�a�u� 
�f�e�s�t�z�u�l�e�g�e�n�.� �A�l�t�e�r�n�a�t�i�v� �/� �e�r�g�ä�n�z�e�n�d� �z�u�m� �s�t�ä�d�t�e�b�a�u�l�i�c�h�e�n� �V�e�r�t�r�a�g� �k�ö�n�n�e�n� �F�e�s�t�l�e�g�u�n�g�e�n� �d�u�r�c�h� �A�u�f�l�a�g�e�n� �i�n� �d�e�r� �B�a�u�g�e�n�e�h�m�i�g�u�n�g� 
�g�e�t�r�o�f�f�e�n� �w�e�r�d�e�n�.

�3�.�5�.

�U�m�g�r�e�n�z�u�n�g� �d�e�r� �F�l�ä�c�h�e�n� �f�ü�r� �V�o�r�k�e�h�r�u�n�g�e�n� �z�u�m� �S�c�h�u�t�z� �g�e�g�e�n� �s�c�h�ä�d�l�i�c�h�e� �U�m�w�e�l�t�e�i�n�w�i�r�k�u�n�g�e�n� �i�m� �S�i�n�n�e� �d�e�s� 
�B�u�n�d�e�s�-�I�m�m�i�s�s�i�o�n�s�s�c�h�u�t�z�g�e�s�e�t�z�e�s�,
�h�i�e�r�:� �B�a�u�l�i�c�h�e� �A�n�l�a�g�e� �a�l�s� �S�c�h�a�l�l�s�c�h�u�t�z�/� �S�c�h�a�l�l�s�c�h�u�t�z�w�a�l�l� �m�i�t� �H�ö�h�e�n�a�n�g�a�b�e� �d�e�r� �S�c�h�a�l�l�s�c�h�u�t�z�m�a�ß�n�a�h�m�e� �a�l�s� 
�M�i�n�d�e�s�t�s�c�h�e�i�t�e�l�h�ö�h�e� �b�e�z�o�g�e�n� �a�u�f� �N�H�N�.� 

�1�.�1�0�.�2�. �4�8�3�m

�Z�u�r� �M�i�n�d�e�r�u�n�g� �d�e�r� �S�c�h�a�l�l�e�i�n�w�i�r�k�u�n�g�e�n� �s�i�n�d� �b�e�i� �w�i�e� �u�n�t�e�r� �1�.�1�0�.�2�.� �g�e�k�e�n�n�z�e�i�c�h�n�e�t�e�n� �ü�b�e�r�b�a�u�b�a�r�e�n� �G�r�u�n�d�s�t�ü�c�k�s�f�l�ä�c�h�e� �i�m� 
�S�o�n�d�e�r�g�e�b�i�e�t� �S�O� �5�a� �b�e�i� �G�e�b�ä�u�d�e�n� �z�u�s�ä�t�z�l�i�c�h� �f�o�l�g�e�n�d�e� �V�o�r�k�e�h�r�u�n�g�e�n� �z�u� �t�r�e�f�f�e�n�:� 
�B�e�i� �d�e�r� �E�r�r�i�c�h�t�u�n�g� �v�o�n� �A�u�f�e�n�t�h�a�l�t�s�r�ä�u�m�e�n� �(�B�ü�r�o�,� �W�o�h�n�g�e�b�ä�u�d�e�)�,� �s�i�n�d� �d�i�e� �f�ü�r� �d�i�e� �L�ü�f�t�u�n�g� �e�r�f�o�r�d�e�r�l�i�c�h�e�n� �F�e�n�s�t�e�r�ö�f�f�n�u�n�g�e�n� �v�o�n� 
�A�u�f�e�n�t�h�a�l�t�s�-� �u�n�d� � �R�u�h�e�r�ä�u�m�e�n� �b�i�s� �z�u� �e�i�n�e�m� �A�b�s�t�a�n�d� �v�o�n� �1�6� �m� �z�u�r� �F�a�h�r�b�a�h�n�m�i�t�t�e� �d�e�r� �K�r�e�i�s�s�t�r�a�ß�e� �L�I� �6� �a�u�f� �d�i�e� �s�t�r�a�ß�e�n�a�b�g�e�w�a�n�d�t�e� 
�G�e�b�ä�u�d�e�s�e�i�t�e� �(�S�ü�d�w�e�s�t�)� �z�u� �o�r�i�e�n�t�i�e�r�e�n� �s�i�n�d�.� �A�u�s�n�a�h�m�e�n� �v�o�n� �d�e�r� �O�r�i�e�n�t�i�e�r�u�n�g�s�p�f�l�i�c�h�t� �k�ö�n�n�e�n� �f�ü�r� �e�i�n�z�e�l�n�e� �F�e�n�s�t�e�r�ö�f�f�n�u�n�g�e�n� 
�z�u�g�e�l�a�s�s�e�n� �w�e�r�d�e�n�,� �w�e�n�n� �d�i�e� �b�e�t�r�e�f�f�e�n�d�e�n� �R�ä�u�m�e� �e�r�s�a�t�z�w�e�i�s�e� �m�i�t� �a�u�s�r�e�i�c�h�e�n�d� �d�i�m�e�n�s�i�o�n�i�e�r�t�e�n�,� �s�c�h�a�l�l�g�e�d�ä�m�p�f�t�e�n�,� �m�e�c�h�a�n�i�s�c�h�e�n� 
�L�ü�f�t�u�n�g�s�a�n�l�a�g�e�n� �(�z�.�B�.� �m�e�c�h�a�n�i�s�c�h� �u�n�t�e�r�s�t�ü�t�z�t�e� �F�e�n�s�t�e�r�r�a�h�m�e�n�l�ü�f�t�u�n�g�,� �E�i�n�z�e�l�l�ü�f�t�e�r�)� �a�u�s�g�e�s�t�a�t�t�e�t� �w�e�r�d�e�n�.

�1�.�1�0�.�3�.

�D�i�e� �i�n� �d�e�n� �S�c�h�n�i�t�t�e�n� �d�a�r�g�e�s�t�e�l�l�t�e�n� �H�ö�h�e�n� �d�e�s� �L�ä�r�m�s�c�h�u�t�z�w�a�l�l�s� �s�t�e�l�l�e�n� �M�i�n�d�e�s�t�h�ö�h�e�n� �d�a�r� 
�u�n�d� �s�i�n�d� �m�i�n�d�e�s�t�e�n�s� �2�,�5�0� �h�ö�h�e�r� �a�l�s� �d�i�e� �j�e�w�e�i�l�i�g�e� �B�e�z�u�g�s�h�ö�h�e� �d�e�r� �F�a�h�r�b�a�h�n�d�e�c�k�e� �h�e�r�z�u�s�t�e�l�l�e�n�.
�D�e�r� �A�b�s�t�a�n�d� �d�e�r� �f�a�h�r�b�a�n�s�e�i�t�i�g�e�n� �W�a�l�l�k�a�n�t�e� �v�o�n� �d�e�r� �F�a�h�r�b�a�h�n�m�i�t�t�e� �m�u�s�s� �m�i�n�d�e�s�t�e�n�s� �1�0� �m� �b�e�t�r�a�g�e�n�.� 

�1�.�1�0�.�4�.

�A�l�t�l�a�s�t�e�n� �u�n�d� �B�o�d�e�n�s�c�h�u�t�z
�S�o�l�l�t�e�n� �b�e�i� �B�a�u�a�r�b�e�i�t�e�n� �A�l�t�a�b�l�a�g�e�r�u�n�g�e�n� �a�n�g�e�t�r�o�f�f�e�n� �w�e�r�d�e�n�,� �s�i�n�d� �e�n�t�s�p�r�e�c�h�e�n�d� �§� �4� �B�B�o�d�S�c�h�G� �d�a�s� �W�a�s�s�e�r�w�i�r�t�s�c�h�a�f�t�s�a�m�t� 
�K�e�m�p�t�e�n� �u�n�d� �d�a�s� �L�a�n�d�r�a�t�s�a�m�t� �L�i�n�d�a�u� �z�u� �i�n�f�o�r�m�i�e�r�e�n�.

�3�.�6�.

�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.
�P�l�a�n�v�e�r�f�a�s�s�e�r�:
�D�i�p�l�.�I�n�g�.� �L�a�r�s� �H�e�r�t�e�l�t
�r�a�i�t� �h�e�r�t�e�l�t� �f�u�ß� �|� 
�P�a�r�t�n�e�r�s�c�h�a�f�t� �f�ü�r� �S�t�a�d�t�-�,� 
�L�a�n�d�s�c�h�a�f�t�s�-� �u�n�d� �R�e�g�i�o�n�a�l�p�l�a�n�u�n�g

�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.
�G�e�o�r�g� �S�p�e�t�h
�S�t�a�d�t�b�a�u�d�i�r�e�k�t�o�r

�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.
�K�a�y� �K�o�s�c�h�k�a
�L�e�i�t�e�r� �S�t�a�d�t�p�l�a�n�u�n�g� �u�n�d� �B�a�u�o�r�d�n�u�n�g

�F�a�s�s�u�n�g� �v�o�m� �2�3�.�0�4�.�2�0�1�9
�f�ü�r� �d�i�e� �B�e�t�e�i�l�i�g�u�n�g� �n�a�c�h� 
�§�3�(�2�)� �u�n�d� �§�4�(�2�)� �B�a�u�G�B

�S�t�a�d�t�b�a�u�a�m�t� �L�i�n�d�a�u
�S�t�a�d�t�p�l�a�n�u�n�g� 

�B�e�b�a�u�u�n�g�s�p�l�a�n� �N�R�.� �1�1�9
�"�C�a�m�p�i�n�g�p�a�r�k� �G�i�t�z�e�n�w�e�i�l�e�r� �H�o�f�"

�K�a�t�a�s�t�e�r�s�t�a�n�d�:� �O�k�t�o�b�e�r� �2�0�1�8

�N

�0 �1�0 �2�0 �4�0 �5�0�m�3�0
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�1�2�8

�1�3�0

�1�2�8

�1�2�9
�1�2�4

�1�4�9
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�1�2�1

�1�2�0

�1�2�2

�1�2�3�1�0�5�7

�2�0�2

�2�0�2�/�2

�V�E�R�F�A�H�R�E�N�S�V�E�R�M�E�R�K�E

�D�e�r� �S�t�a�d�t�r�a�t� �d�e�r� �S�t�a�d�t� �L�i�n�d�a�u� �(�B�)� �h�a�t� �i�n� �d�e�r� �S�i�t�z�u�n�g� �v�o�m� �3�1�.�0�1�.�2�0�1�8� �d�i�e� �A�u�f�s�t�e�l�l�u�n�g� �s�o�w�i�e� �d�i�e� �ö�f�f�e�n�t�l�i�c�h�e� 
�A�u�s�l�e�g�u�n�g� �d�e�s� �B�e�b�a�u�u�n�g�s�p�l�a�n�e�s� �b�e�s�c�h�l�o�s�s�e�n�.� �D�e�r� �A�u�f�s�t�e�l�l�u�n�g�s�b�e�s�c�h�l�u�s�s� �w�u�r�d�e� �a�m� �2�4�.�0�2�.�2�0�1�8� �o�r�t�s�ü�b�l�i�c�h� 
�b�e�k�a�n�n�t� �g�e�m�a�c�h�t�.

�D�i�e� �f�r�ü�h�z�e�i�t�i�g�e� �B�e�t�e�i�l�i�g�u�n�g� �d�e�r� �Ö�f�f�e�n�t�l�i�c�h�k�e�i�t� �m�i�t� �ö�f�f�e�n�t�l�i�c�h�e�r� �D�a�r�l�e�g�u�n�g� �u�n�d� �A�n�h�ö�r�u�n�g� �g�e�m�ä�ß� �§� �3� �A�b�s�.� �1� 
�B�a�u�G�B� �s�o�w�i�e� �d�e�r� �B�e�h�ö�r�d�e�n� �u�n�d� �s�o�n�s�t�i�g�e�n� �T�r�ä�g�e�r� �ö�f�f�e�n�t�l�i�c�h�e�r� �B�e�l�a�n�g�e� �g�e�m�ä�ß� �§� �4� �A�b�s�.� �1� �B�a�u�G�B� �z�u�m� 
�B�e�b�a�u�u�n�g�s�p�l�a�n�v�o�r�e�n�t�w�u�r�f� �m�i�t� �S�t�a�n�d� �v�o�m� �0�8�.�0�2�.�2�0�1�8� �w�u�r�d�e� �i�n� �d�e�r� �Z�e�i�t� �v�o�m� �1�2�.�0�3�.�2�0�1�8� �b�i�s� �1�3�.�0�4�.�2�0�1�8� � 
�d�u�r�c�h�g�e�f�ü�h�r�t�.

�D�e�r� �E�n�t�w�u�r�f� �d�e�s� �B�e�b�a�u�u�n�g�s�p�l�a�n�s� �i�n� �d�e�r� �F�a�s�s�u�n�g� �v�o�m� �.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.� �w�u�r�d�e� �m�i�t� �d�e�r� �B�e�g�r�ü�n�d�u�n�g� �g�e�m�ä�ß� 
�§� �3� �A�b�s�.� �2� �B�a�u�G�B� �i�n� �d�e�r� �Z�e�i�t� �v�o�m� �.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.� �b�i�s� �.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.� �ö�f�f�e�n�t�l�i�c�h� �a�u�s�g�e�l�e�g�t�.� 

�Z�u�m� �E�n�t�w�u�r�f� �d�e�s� �B�e�b�a�u�u�n�g�s�p�l�a�n�s� �i�n� �d�e�r� �F�a�s�s�u�n�g� �v�o�m� �.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.� �w�u�r�d�e�n� �d�i�e� �B�e�h�ö�r�d�e�n� �u�n�d� �s�o�n�s�t�i�g�e�n� 
�T�r�ä�g�e�r� �ö�f�f�e�n�t�l�i�c�h�e�r� �B�e�l�a�n�g�e� �g�e�m�ä�ß� �§� �4� �A�b�s�.� �2� �B�a�u�G�B� �i�n� �d�e�r� �Z�e�i�t� �v�o�m� �.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.� �b�i�s� 
�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.� �b�e�t�e�i�l�i�g�t�.� 

�D�i�e� �S�t�a�d�t� �L�i�n�d�a�u� �(�B�)� �h�a�t� �m�i�t� �B�e�s�c�h�l�u�s�s� �d�e�s� �S�t�a�d�t�r�a�t�s� �v�o�m� �.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.� �d�e�n� �B�e�b�a�u�u�n�g�s�p�l�a�n� �g�e�m�ä�ß� 
�§� �1�0� �A�b�s�.� �1� �B�a�u�G�B� �i�n� �d�e�r� �F�a�s�s�u�n�g� �v�o�m� �.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.� �a�l�s� �S�a�t�z�u�n�g� �b�e�s�c�h�l�o�s�s�e�n�.� 

�L�i�n�d�a�u� �(�B�)�,� �d�e�n� �.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.

�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.
�D�r�.� �G�e�r�h�a�r�d� �E�c�k�e�r
�O�b�e�r�b�ü�r�g�e�r�m�e�i�s�t�e�r

�A�u�s�g�e�f�e�r�t�i�g�t

�L�i�n�d�a�u� �(�B�)�,� �d�e�n� �.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.

�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.
�D�r�.� �G�e�r�h�a�r�d� �E�c�k�e�r
�O�b�e�r�b�ü�r�g�e�r�m�e�i�s�t�e�r

�D�e�r� �S�a�t�z�u�n�g�s�b�e�s�c�h�l�u�s�s� �z�u�m� �B�e�b�a�u�u�n�g�s�p�l�a�n� �w�u�r�d�e� �a�m� �.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.� �g�e�m�ä�ß� �§� �1�0� �A�b�s�.� �3� �H�a�l�b�s�a�t�z� �2� 
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Bebauungsplan Nr. 1 19 �ÄCampingpark Gitzenweiler Hof �³ 
Stadt Lindau (Bodensee) 
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1) Grundsätze 
1.1) Geltungsbereich / Lage des Plangebietes 

Das Plangebiet liegt nördlich der Ortslage Lindau.  

Das Plangebiet wird begrenzt  

�� im Norden durch die LI 6, 

�� im Süden und Westen durch Waldflächen,  

�� im Osten durch Grünflächen. 

Das Plangebiet umfasst die Flurstücke des Grundbuchs Oberreitnau 832/3, 838, 838/1, 838/2, 838/3, 
838/4, 838/5, 838/6, 838/7, 838/8, 838/11, 842/3, 843, 843/1, 843/1, 844, 844/1, 844/3, und 846 mit 
ca. 13,7 ha. 

Das Plangebiet wird aktuell als Campingplatz genutzt und in Form einer GmbH, der Campingpark 
Gitzenweiler Hof GmbH, geführt. Geschäftsführerin ist Frau Heidrun Müller. Die Grundstücke des 
Plangebietes sind im Eigentum der GmbH. Der Stadt Lindau (B) entstehen durch die Planung keine 
Kosten, diese werden von der Gitzenweiler Hof GmbH übernommen. 

Die Plangrundlage beruht auf einer Luftbildauswertung des Plangebietes durch das Vermessungsbü-
ro Geoplana, Marbach am Neckar, vom 17.03.2017. 

 

1.2) Verfahren 

Auf Grund der Lage des Plangebietes im derzeitigen Außenbereich nach § 35 Baugesetzbuch 
(BauGB) wird ein zweistufiges Bauleitplanverfahren nach §§ 3,4 (1,2) BauGB durchgeführt.  

 

1.3) Planungserfordernis / Ziele der Planung 

1.3.1) Planungserfordernis 

Der Standort Gitzenweiler Hof wird seit 1962 als Campingplatz genutzt und hat sich im Laufe der 55 
Jahre seines Bestandes immer weiter bis zu einer der führenden Campingplatzdestinationen in 
Deutschland und darüber hinaus entwickelt. Im Landkreis Lindau (B) beherbergt der Campingplatz 
30% aller Übernachtungen und stellt somit einen wichtigen und gewichtigen Baustein in der örtlichen 
Tourismusbranche dar. Zahlreiche Auszeichnungen (Deutscher Campingclub, ADAC, 5 Sterne) bele-
gen die Beliebtheit und Wertschätzung des Campingclubs sowohl bei deutschen wie auch ausländi-
schen Urlaubern.  

Wie bei vielen dieser in den 50er und 60er Jahren etablierten Anlagen ist auch für den Gitzenweiler 
Hof zu keiner Zeit ein Bebauungsplan erstellt worden. Um das Angebotsniveau zu halten und auszu-
bauen, müssen neue Investitionen in die Attraktivität und die Infrastruktur des Campingplatzes getä-
tigt werden. In einigen Bereichen gerät der Campingplatz bereits ins Hintertreffen. Die vom ADAC 
verliehene Klass�L�I�L�]�L�H�U�X�Q�J�� �ÄSuperplatz�³ (in Deutschland wurde dieses Prädikat nur an 17 von insge-
samt 5.400 Campingplätzen verliehen) wurde bereits entzogen. Die 5-Sterne-Auszeichnung des 
Deutschen Tourismusverbandes wird künftig nur vergeben, wenn entsprechende Maßnahmen ergrif-
fen werden. Auch der Partner Eurocamp (nur noch auf 10 weiteren Plätzen in Deutschland vertreten) 
mahnt Indoor-Angebote bei schlechtem Wetter an.  

Auch wenn die Anlage bislang ohne öffentliches Planungsrecht wachsen konnte, so stoßen die nun 
notwendig gewordenen Änderungen an die Grenzen des Bestandschutzes bzw. der erteilbaren Bau-
genehmigung. Schließlich liegt die Anlage im nach § 35 BauGB zu beurteilenden Außenbereich. Eine 
Privilegierung der Gesamtanlage nach § 35 BauGB scheidet ebenfalls regelmäßig aus. Baurecht 
besteht daher derzeitig nicht. Um die notwendigen Investitionen tätigen zu können, bedarf es der 
Planungssicherheit, die durch einen Bebauungsplan hergestellt werden soll. Mit der Ausweisung ei-
nes �ÄSondergebietes, das der Erholung dient: SO-Campingplatz�³ hat die Stadt Lindau in ihrem Flä-
chennutzungsplan bereits einen ersten Schritt getan. Nunmehr ist es für den weiteren Bestand des 
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Abbildung 1: Ausschnitt Flächennutzungsplan der 
Stadt Lindau mit Lage des Plangebiets (roter Kreis) 

 

Platzes erforderlich, im Rahmen einer städtebaulichen Entwicklung und Ordnung einen Bebauungs-
plan aufzustellen.  

 

1.3.2) Ziele der Planung  

Mit der Planung soll der Standort gefestigt und die touristische Infrastruktur der Gemeinde weiterhin 
gesichert werden. Der Campingpark Gitzenweiler Hof ist seit Jahrzenten fester Bestandteil des Lin-
dauer und Bodensee Tourismus. Seine Lage hat zu einer guten Vernetzung mit weiteren touristi-
schen Destinationen in der Region geführt. Der Campingplatz vereint verschiedene sich ergänzende 
Nutzungen und lädt damit zu einem abwechslungsreichen Aufenthalt mit Erholung und Aktivität ein. 
Durch die regionale Vernetzung des Campingplatzes werden Mehrfachnutzungen möglich, die den 
regional-touristischen Effekt der Angebote stärken und eine wirtschaftliche Betreibung erleichtern. 
Dieses Angebot soll nunmehr mit einem Bebauungsplan planungsrechtlich abgesichert werden. 

Ein Ziel der Planung ist ein landschafts- und bedarfsgerechter Ausbau entsprechend den qualitativen 
nationalen Standards der Camping- und Wohnmobilplatznutzung. Dabei soll die Bestandsentwick-
lung grundsätzlich Vorrang vor einer quantitativen Erweiterung in den Außenbereich haben. Die bis-
herigen Grenzen des Campingplatzes werden daher nicht verändert.  

Mit der Planung werden darüber hinaus die auf dem Campingplatz bestehenden Nutzungen räumlich 
neu geordnet. Aber auch bauliche Erneuerungsmaßnahmen (Bebauung im zentralen Bereich für sai-
sonverlängernde Maßnahmen, Aufstellung von Kleinwochenendhäusern) sollen mit der Planung er-
leichtert werden.  

Im Einzelnen ist geplant,  

�‡ die bestehenden Nutzungen zu sichern, 
�‡ die bestehende Anlage und ihre Nutzungen teilweise neu zu ordnen, 
�‡ die planungsrechtliche Legalisierung von Bauten, insbesondere ehemals mobiler Unter-

künfte, 
�‡ die Darstellung von Aufstellflächen für Kleinwochenendhäuser (transportable Mobilheime) 

zur Differenzierung des Beherbergungsangebots auf dem Campingplatz,  
�‡ die Anzahl der vorhanden Standplätze (Caravan / Camping) leicht zu reduzieren und  
�‡ die Sicherung umweltrelevanter Belange wie der Uferzonen und der Baumstandorte. 

Die Bewirtschaftung des Camping- und Wohnmobilplatzes soll umweltgerecht erfolgen, Versiegelun-
gen auf das nötigste beschränkt bleiben. 

 

1.4) Übergeordnete Planungen 

1.4.1) Flächennutzungsplanung 

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan (FNP) 
mit integriertem Landschaftsplan der Stadt Lindau 
(B) wurde am 13.07.2013 bekanntgemacht. Im 
Flächennutzungsplan ist das Plang�H�E�L�H�W���D�O�V���Ä�6�R�Qs-
tiges Sondergebiete, die der Erholung dienen (§ 
������ �%�D�X�1�9�2������ �&�D�P�S�L�Q�J�S�O�D�W�]�³ dargestellt. Bebau-
ungspläne sind aus den Flächennutzungsplänen 
zu entwickeln. Mit dem Bebauungsplan wird ein 
Sondergebiet Camping- und Wochenendplatzge-
biet nach § 10 BauNVO ausgewiesen.  

Der �%�H�J�U�L�I�I�� �Ã�(�Q�W�Z�L�F�N�H�O�Q�µ�� �H�U�P�|�J�O�L�F�K�W�� �H�V����innerhalb 
des durch den FNP vorgegebenen Rahmens ei-
genständig zu planen. Sofern sich der B-Plan in-
nerhalb der Grundzüge der Planung hält, kann die 
verbindliche Bauleitplanung (Bebauungsplan) von 
den Darstellungen hinsichtlich der Art der Nutzung 
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in einem gewissen Maße abweichen.  

§ 10 (1) BauNVO kennt beispielhaft drei Sondergebiete. Es handelt sich um die geläufigsten Gebiete 
zur Verbringung der Freizeit. Zu ihnen zählen ferner die in der Rechtsprechung anerkannt der Erho-
lung dienenden Wochenendplatzgebiete und die Mischformen der verschiedenen Freizeitwohngebie-
te. Bei allen Gebieten handelt es sich um Freizeitwohngelegenheiten als Oberbegriff der verschiede-
nen für Erholungszwecke vorübergehend genutzten Unterkünfte. Für die Darstellung im FNP reicht 
die Angabe der Zweckbestimmung des SO-Gebietes aus (Brügelmann, § 10 Rn. 14). Bei der Darstel-
lung im FNP müssen daher �± so die allgemeine Kommentarlage - vor allem die Grundzüge der Pla-
nung erkennbar sein. Das wird durch die Darstellung der jeweiligen Zweckbestimmung gegebenen-
falls auch allein der Hauptnutzungsart erreicht (Fickert/Fieseler, 12.Aufl., § 10 Rn. 8). Die Darstellung 
im FNP als SO Campingplatz stellt, da offensichtlich weitere Nutzungen wie zentrale Versorgungsbe-
reiche, Einrichtungen für sportliche Betätigung, Aufstellplätze für Mobilheime (Eurocamp) zum Zeit-
punkt der FNP-Erstellung bestanden, deutlich auf die Hauptnutzung im Plangebiet ab.  

Die Festsetzung eines Sondergebietes, das der Erholung dient, hier als SO Camping- und Wochen-
endplatz, ist sachlich gerechtfertigt und als ein Entwickeln aus den Ausweisungen des Flächennut-
zungsplans zu bejahen.  

 

1.4.2) Rahmenplan  

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind u.a. zu berücksichtigen die Ergebnisse eines von der 
Gemeinde beschlossenen städtebaulichen Entwicklungskonzeptes oder einer von ihr beschlossenen 
sonstigen Planung (§1 (6) Nr.11 BauGB). Als Grundlage für eine künftige verbindliche Bauleitplanung 
(Bebauungsplan) wurde ein Rahmenkonzept für den Bereich des Campingplatzes Gitzenweiler Hof  
entwickelt, um so langfristig den Standort des Campingparks �ÄGitzenweiler Hof�³ sowie die Möglich-
keit einer weiteren Entwicklung an diesem Standort planungsrechtlich zu sichern. Als sogenannte 
informelle Planung gehen die Ergebnisse des Rahmenkonzepts als Abwägungsmaterial in die Abwä-

 
�$�E�E�L�O�G�X�Q�J���������5�D�K�P�H�Q�N�R�Q�]�H�S�W���Ä�*�L�W�]�H�Q�Z�H�L�O�H�U���+�R�I�³�����3�O�D�Q�Z�H�U�N�V�W�D�W�W���D�����%��������������  
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gung des Bebauungsplanes ein.  

 

1.5) Bestandsaufnahme 

1.5.1) Nutzungen innerhalb bzw. im Umfeld des Plangebietes 

Auf Grund der Außenbereichslage des Plangebietes bestehen die angrenzenden Nutzungen über-
wiegend aus Wald (Süden und Südwesten) und aus landwirtschaftlich genutzten Flächen (Nordwes-
ten und Osten). Im Norden wird die Freizeitanlage durch die Landesstraße LI 6 begrenzt, die ihrer-
seits im Norden an Landwirtschaftsflächen, einen Parkplatz mit Busschleife und geschützte Biotope 
grenzt.  

Mit der Erstellung des Rahmenkonzeptes Campingpark Gitzenweiler Hof wurde eine Bestandserhe-
bung der ausgeübten Nutzungen im Plangebiet durchgeführt und grafisch aufgearbeitet. Dieser Plan 
diente als Grundlage für die vorgesehenen Änderungen und Ergänzungen innerhalb des Camping-
parks. Dabei wurden die jeweiligen Nutzungen flächenweise erhoben, farbig dargestellt und die je-
weiligen Nutzungen schriftlich festgehalten. Dargestellt wurden auch die vorhandenen Hochbauten, 
für die jeweils Baugenehmigungen vorliegen. 

Die unterschiedlich vorhandenen und im Bestandsplan farbig dargestellten Nutzungen sind:  

�‡ Touristenplätze Camping: 314 Plätze  
�‡ Jahresplätze Camping / Mietwohnwagen: 377 Plätze  
�‡ Mobilheime: 23 Plätze  
�‡ Zeltwiese  
�‡ Bereich für Spiel und Freizeit  
�‡ Einrichtungen, Anlagen des Campingparks  
�‡ Wasserflächen, Schwimmbad 
�‡ Parkierung intern (PKW + Reisemobile), ca. 164 Plätze.  

Zusätzlich kartiert wurden die nördlich des Campingparks gelegenen externen Parkplatzflächen mit 
45 Stellplätzen, die Wege, private Grünflächen sowie der Baum- und Gehölzbestand. Diese Bereiche 
sind nicht Gegenstand der vorliegenden Planung, da die LI 6 als nördliche Begrenzung der Sied-
lungsentwicklung betrachtet wird.  

 

1.5.2) Wald im Sinne des Waldgesetzes 

Das Plangebiet wird von Staatswald (Forstbetrieb Sonthofen) im Westen und Süden sowie zusätzlich 
durch Privatwald begrenzt. Der Staatswald hat nach dem Waldfunktionsplan (WFP) am Standort eine 
besondere Bedeutung für das Landschaftsbild, für die Erholungsfunktion und entlang von 
Fließgewässern in geringerem Umfang für den Bodenschutz. Zur Realisierung der Bauvorhaben sind 
laut der vorliegenden Planunterlagen Rodungen im Sinne von Art. 9 BayWaldG nicht erforderlich. Es 
bestehen auch außerhalb des Geltungsbereiches keine gesetzlich geschützten Waldbiotope nach § 
30 BNatSchG, auf die durch die Planung Auswirkungen entstehen. Das Bauvorhaben liegt auch nicht 
in einer wald- oder naturschutzrechtlichen Schutzgebietskategorie. 

Um den örtlichen Waldstatus unter Berücksichtigung des Bestehens der Campingplatzanlage seit 55 
Jahren angemessen einschätzen zu können, wurde mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten Kempten im August 2015 eine Ortsbegehung des Platzes im Hinblick auf Einhaltung 
erforderlicher Waldabstände durchgeführt.  

Die Ergebnisse wurden protokollarisch festgehalten und werden in den Festsetzungen berücksichtigt 
(s.u. Begründung wesentlicher Festsetzungen).   

 

1.5.3) Fließgewässer 

Der Campingplatz wird von Nord nach Süd von einem teilweise verdolten Bachlauf gequert, der 
gleichzeitig die drei auf dem Campingplatz gelegenen Weiher mit Wasser speist und im Süden als 
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�Ä�:�R�O�I�E�D�F�K�³���V�H�L�Q�H�Q���:�H�J��nach Süden fortsetzt.  

 

1.5.4) Landschaftliche s Vorbehaltsgebiet 

�8�Q�P�L�W�W�H�O�E�D�U�� �V�•�G�O�L�F�K�� �G�H�V���3�O�D�W�]�H�V�� �O�L�H�J�W�� �G�D�V�� �/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�O�L�F�K�H�� �9�R�U�E�H�K�D�O�W�V�J�H�E�L�H�W�� ������ �ÄMoränenhügelgebiet 
�Q�|�U�G�O�L�F�K�� �/�L�Q�G�D�X�� ���%�R�G�H�Q�V�H�H���³����Konsequenzen für die Ausweisungen des Bebauungsplans ergeben 
sich hieraus nicht bzw. sind mit den Waldabstandsflächen bereits berücksichtigt.  

 

1.5.5) Altlasten und Bodenschutz 

Im Planungsbereich sind keine kartierten Altlasten bekannt. Sollten wider Erwarten dennoch 
Altablagerungen angetroffen werden, sind das Wasserwirtschaftsamt Kempten und das Landratsamt 
Lindau zu informieren. 
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2) Städtebauliche Planung 
2.1) Nutzungskonzept 

Allgemeines 

Grundsätzlich hat sich das Camping- und Wochenendplatzwesen im Laufe der Zeit zu einer häufig 
sehr komfortablen Freizeitwohnform entwickelt und beschränkt sich nicht mehr auf das ursprüngliche 
Übernachten in einfachen Unterkünften. Die Übergänge des Campingwesens zu anderen Freizeit-
Wohnformen - insbesondere zu Wochenendplatzgebieten -  sind dabei fließend. Dies gilt auch für 
den Campingplatz Gitzenweiler Hof. Eine entsprechende Bandbreite an Freizeitwohnformen findet 
sich auch hier.  

Sicherung und Ausbau des Übernachtungsangebotes 

Zur Differenzierung des Beherbergungsangebotes ist eine Gliederung des Campingplatzes in mehre-
ren funktional voneinander getrennten Bereichen vorgesehen, und zwar in dem Maße, wie dies auf 
Grund der über Jahrzehnten verfestigten Nutzungsstruktur überhaupt möglich erscheint.  

Das Nutzungskonzept des Bebauungsplanes stützt sich daher im Wesentlichen auf das o.g. Rah-
menkonzept. Um den Campingplatzbestand nunmehr in Planungsrecht zu überführen, unterscheidet 
das Konzept zunächst nach der Verweildauer der Gäste. So werden im Sinne ähnlicher Nutzungsan-
sprüche die Dauercamper in zwei zentralen großflächigen Bereichen (im Osten und im Westen) zu-
sammengefasst. Dauercamper verfügen über einen ganzjährig gepachteten Standplatz, den sie in 
unterschiedlichen Zeitabständen und Zeitspannen nutzen können. Gerade weil das Dauercampen 
auf längere Zeiträume und wiederkehrende Nutzung am selben Ort angelegt ist, wird die Infrastruktur 
ganzjährig bereitgehalten. Da die Bereiche für Dauercamper von einem relativ konstanten Personen-
kreis genutzt werden, besteht hier wenig Fluktuation, es haben sich über die Jahre regelrechte 
Nachbarschaften herausgebildet. Eine Durchmischung mit Flächen für den ständig wechselnden 
Personenkreis von Feriencampern ist kaum vorhanden und zukünftig nicht beabsichtigt.  

Beide, Dauercamper einerseits und Ferien- bzw. Touristikcamper andererseits, stellen im Allgemei-
nen unterschiedliche Ruheansprüche an ihren Aufenthalt auf dem Campingplatz, so dass auch aus 
diesem Grund eine räumliche Trennung beider Arten von Aufstellflächen sinnvoll ist.  

Die Unterscheidung von Ferien- und Touristikcamper besteht im Wesentlichen aus deren Aufent-
haltsdauer: Beim Feriencamping beträgt die Aufenthaltsdauer auf einem Campingplatz i.d.R. ein bis 
drei Wochen, beim Touristikcamping �K�L�Q�J�H�J�H�Q���L�P���=�X�J�H���G�H�V���Ä�:�R�K�Q�Z�D�Q�G�H�U�Q�V�³���L���G���5�� ein bis drei Tage 
(Fickert / Fieseler in: Baunutzungsverordnung, 2014 §10 Rn 39). Die Flächen für die Ferien- und Tou-
ristikcamper sind dezentral auf dem Campingplatz vorgesehen und liegen teilweise näher an den 
zentralen Einrichtungen, aber auch angrenzend an die emissionsreicheren Ballsportflächen im Nord-
osten sowie den Grünflächen für Freizeit- und Spielaktivitäten. 

Eine dritte Kategorie bildet eine Wiese im Nordosten des Platzes für das Aufstellen von Zelten. Hier 
bildet insbesondere die Übernachtungsart in Zelten das �Ä�$�O�O�H�L�Q�V�W�H�O�O�X�Q�J�V�P�H�U�N�P�D�O�³. Bei den Zeltern 
handelt es sich um einen eher häufiger wechselnden tendenziell jüngeren Personenkreis von Frei-
zeitcampern. Auf Grund der erfahrungsgemäß etwas emissionsintensiveren Klientel erscheint die 
randliche Lage im Zusammenhang gerade mit den Ballsportflächen als sinnvoll.   

Nach der Unterscheidung der Unterkunftsart werden auch die Kleinwochenendhäuser (Mobilheime) 
zusammengefasst. Sie entsprechen mit jeweils maximal 40qm Grundfläche zzgl. maximal 10qm Ter-
rasse mit ihrer Größe in etwa den häufig angebotenen Mietwohnwagen mit Vorzelt. Sie sind ange-
sichts einer dauerhaften Aufstellung nur auf baurechtlich dafür vorgesehenen Flächen, den soge-
nannten Wochenendplätzen zulässig. Die in der Planung dafür vorgesehenen Bereiche liegen leicht 
erhöht und bieten sich besonders gut für die Aufstellung von Mobilheimen an. Mit ihrer ansprechen-
den Architektur ergeben sie entlang der bestehenden Hangkante leicht erhöht stehend eine gute 
Visitenkarte innerhalb des Platzes ab, gleichzeitig haben diese Unterkünfte selbst hervorragende 
Aufstellflächen mit Wasserblick. Außerdem sind sie in dieser Lage sehr gut erschließbar, da ausge-
baute Wege hier bereits bestehen und Mobilheime grundsätzlich höhere Anforderungen an die Er-
schließung als Zelte und Caravans stellen.  
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Einrichtungen, Anlagen des Campingparkes - Sanitärgebäude  

Ergänzt werden die Bereiche für das Ferienwohnen mit vier dezentralen Infrastruktureinrichtungen. 
Neben der alltäglichen Sanitärversorgung sind hier auch saisonverlängernde Einrichtungen vorgese-
hen (Aufenthaltsräume, Wellness, Tischtennis etc.). Die Raumhöhen und Platzverhältnisse der be-
stehenden Sanitärgebäude entsprechen teilweise nicht mehr dem heutigen Standard und müssen 
saniert bzw. neu errichtet werden. Aber auch für die Sanitärgebäude, die z.Z. ohne weiteres nutzbar 
sind, soll in Zukunft die Möglichkeit bestehen, sie zumindest in geringem Umfang zu erweitern. 
Gleichzeitig soll die Chance genutzt werden, die Infrastruktur dem aktuellen Standard, was Ressour-
cenverbrauch und Energiegewinn anbelangt, umweltverträglich auszugestalten.  

Ausbau und Sicherung zentraler Einrichtungen mit Außenanlagen 

Das eigentliche infrastrukturelle Zentrum wird selbständig ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um 
einen großen Versorgungsbereich im Eingangsbereich und in südlicher Verlängerung im Anschluss 
an den Eingangsbereich. Hier stehen heute schon die meisten baulichen Anlagen. Mit der Planung 
werden die Sicherung und der Ausbau zentraler Einrichtungen sowie deren Außenanlagen verfolgt. 
Neben den für die Aufrechterhaltung des Betriebes notwendigen Anlagen für die Verwaltung, den 
Wirtschaftshof, den für die Nutzung notwendigen PKW-Stellplatzbedarf, die Sanitäranlagen und die 
Betriebswohnungen soll hier die Infrastruktur des 5-Sternestandards entwickelt und gesichert wer-
den.  

Es ist vorgesehen, �G�L�H���Y�R�U�K�D�Q�G�H�Q�H�Q���*�H�E�l�X�G�H�����G�D�V���+�D�X�S�W�K�D�X�V���P�L�W���5�H�V�W�D�X�U�D�Q�W���Ä�:�L�U�W�V�K�D�X�V���*�L�W�]�H�Q�Z�Hi-
�O�H�U���+�R�I�³���V�R�Z�L�H���G�D�V���1�H�E�H�Q�J�H�E�l�X�G�H���P�L�W���6�D�Q�L�W�l�U�D�Q�O�D�J�H�Q�����7�D�J�X�Q�J�V�U�D�X�P�����%�L�E�O�L�R�W�K�H�N���X�Q�G���(�Q�W�V�R�U�J�X�Q�J�V�V�Wa-
tion rückzubauen und den Bereich neu zu konzipieren. Geplant ist die Errichtung eines zentralen 
Freizeithauses mit Dorfplatz und zusätzlichen zentralen Einrichtungen (s.a. Abb. 3). 

 

Abbildung 3: 3-D-Animation des geplanten Zentralgebäudes, Vorentwurf gieger architekten Planstand 2017 
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Der Neubau eines Freizeithauses soll eine ganzjährige und wetterunabhängige Nutzung auch für 
große Reisegruppen sicherstellen. Gleichzeitig sind damit saisonverlängernde Maßnahmen und bes-
sere Auslastungen des Campingplatzes verbunden. Im Sommer können zukünftig angesichts der 
circa 2.000 Feriengäste die neuen Räumlichkeiten für zusätzliche Indoor-Freizeitangebote wie Mu-
sik- und Tanzveranstaltungen genutzt werden. Integriert in das Freizeithaus und als Bindeglied zum 
Freibad ist eine neue Wasseranlage mit Wellness-Einrichtung vorgesehen. Als Ersatz für die beiden 
Bestandsgebäude (Haupthaus und Nebengebäude) soll ein Restaurant mit gehobenem Anspruch in 
das Freizeithaus eingebunden werden. Darüber hinaus sieht die Konzeption die Errichtung einer 
neuen Hausmeisterwohnung mit Büro vor, die bislang in dem zum Abbruch vorgesehenen Haupt-
haus enthalten ist.  

Zusammenfassend sollen folgende Einrichtungen das bestehende Angebot ergänzen:  
�‡ Zentrale Sanitäreinheit für Campinggäste,  
�‡ Erweiterung- und Optimierung der vorgesehenen Wasseranlage mit Wellness-Einrichtung,  
�‡ Clubraum für Gruppen bis zu 120 Personen mit Gastronomie / Barbereich,  
�‡ Restaurant mit gehobenem Anspruch und Ambiente,  
�‡ Zentrale Kücheneinheit zur Versorgung der Bereiche Restaurant, Club und Wasseranlage,  
�‡ Saal für Veranstaltungen und Indoor-Freizeiteinrichtungen,  
�‡ Terrassierung mit Ruhebereichen,  
�‡ Hausmeisterunterkunft und Büro. 

Ergänzt wird das bauliche Freizeitangebot durch angegliederte Freibereiche. Dazu zählen Dorfplatz, 
Spielplatz und Spielwiese. Eine Liegewiese, ein Kinderclub und ein Außenbecken bestehen bereits 
und werden mit den neuen Anlagen zu einer kompakten Gesamtanlage vereint. Grundsätzlich sind 
alle Einrichtungen für den sich aus der Campingplatznutzung ergebenden Bedarf projektiert. Es soll 
keine Konkurrenz zu externen Veranstaltungen entstehen.  

Ergänzungen zum Rahmenplan 

Grundsätzlich bietet der Rahmenplan die Grundlage für die Bauleitplanung, allerdings ergaben sich 
bei der weiteren Durcharbeitung Abweichungen in vier Teilbereichen vom Rahmenkonzept.  

�x (A1) Im Westen wurden Aufstellplätze für Mobilheime und Caravans getauscht. Das ursprüng-
lich für das Aufstellen von Mobilheimen vorgesehene Areal war in den letzten Jahren aufwen-
dig für das Aufstellen von Caravans hergestellt worden. Dies betraf insbesondere den Bo-
denaufbau und die Versorgungsanschlüsse. Der Untergrund hält einer Belastung von mehre-
ren Tonnen stand. Dies ist notwendig, damit Caravans der neuesten schwereren Baureihe  in 
dem Bereich rangieren können, ohne dass der Bodenaufbau durch die Reifen dabei zerstört 
wird. Für das Aufstellen von Mobilheimen ist ein entsprechender Bodenaufbau nicht notwen-
dig, so dass �H�L�Q�H���Ä�%�H�O�H�J�X�Q�J�³���G�H�U���V�D�Q�L�H�U�W�H�Q���%�R�G�H�Q�Iläche mit Kleinwochenendhäusern die ge-
machten Investitionen ins Leere laufen lässt. Als alternativer Standort für die Mobilheime ist 
der Bereich nordöstlich des jetzigen Standorts vorgesehen. Hier sind die Mobilheime eben-
falls gut erschlossen und sie liegen in unmittelbarer Nähe zu den Dauercampern, in deren 
Bereich ebenfalls Mobilheime zulässig sind. Lediglich ein südlich gelegener Randstreifen 
bleibt als Aufstellplatz erhalten, da dieser mit Kleinwochenendhäusern des Eurocamps inklu-
sive der notwendigen Anschlüsse bereits vorhanden ist.  
 

�x (A2) Nordöstlich angrenzend an den Änderungsbereich A1 soll ein weiteres Sanitärgebäude 
vorgesehen werden, dass den Gastbereichen zugeordnet wird, die im Nordwesten des Plan-
gebietes Ihre Aufstellplätze haben. Eine ursprüngliche Idee, diese Sanitäranlagen auch im 
neuen zentralen Gebäude unterzubringen, wurde aus funktionalen und organisatorischen 
Gründen aufgegeben. Das neue Zentralgebäude soll ausschließlich den Einrichtungen für 
kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke sowie sportlichen Betätigung für die Freizeit-
gestaltung der Gäste, dienen. Eine überlagernde Nutzung mit einer Sanitäranlage (Körperhy-
giene, Geschirrspülen) scheint für die Einrichtung eines Zentralgebäudes nicht passend, eine 
funktionale Trennung eher geboten. 
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Abbildung 4: Lage der vier gegenüber dem Rahmenkonzept geänderten Teilbereiche 

�x  
 

�x (B) Im östlichen Bereich wurden zwei schmale einreihige Flächen für Aufstellplätze für Dauer-
camper und Touristikcamper grundsätzlich den Touristikcampern zugeordnet. Hier hatte sich 
im Laufe der Betriebsjahre eine kleinteilige Nutzungsmischung zwischen Dauercampern und 
der Zeltwiese verfestigt, die sich auch im Rahmenplan in streifenförmigen Nutzungsauswei-
sungen abbildet. Die unterschiedlichen Nutzungsansprüche von Dauercampern zu Touris-
tikcamper und Zeltplatznutzern und die daraus zu erwartenden Konfliktfelder insbesondere 
der unterschiedlichen Ruhebedürfnisse sollen durch eine Vereinheitlichung bzw. Neuordnung 
der Nutzungszulässigkeit gemindert werden. Im Sinne einer besseren Verträglichkeit soll der 
für die Dauercamper vorgesehene Streifen in den Bereich der Touristikcamper integriert wer-
den. Dies wird sich nur sukzessive ergeben, da die aufgegebenen Aufstellflächen für Dauer-
camper nunmehr nach und nach mit Touristikcampern belegt werden können.  
 

�x (C) Der Rahmenplan weist in manchen Bereichen gesonderte PKW-Stellplätze aus. Für die 
zukünftige Nutzung wirkt diese dezidierte Ausweisung im Rahmen der Bauleitplanung als zu 
eng und auch nicht notwendig. Da die im Rahmenkonzept ausgewiesenen PKW-Stellplätze 
den sie umgebenen Campingflächen zugeordnet sind, ist eine gesonderte Ausweisung nicht 
notwendig. Dasselbe gilt auch für die PKW-Stellplätze für die Mobilheime. Diese stehen be-
reits den Mobilheimnutzern zur Verfügung. Auch soll der Gebäudebestand in diesem Bereich 
veränderbar sein, weil insbesondere hier Wirtschaftshof, Läden und der Restaurantbereich 
liegen und diese den jeweiligen Anforderungen anpassbar sein sollten. 
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Sicherung des Gehölzbestandes 

Mit der Überplanung des Campingplatzes soll auch der Gehölzbestand grundsätzlich gesichert 
werden. Dies gilt sowohl in den randlichen Bereichen wie auch entlang der Uferböschungen der 
Weiher.  

 

2.2) Begründung wesentlicher Festsetzungen 

2.2.1) Art der baulichen Nutzung 

Der Bebauungsplan setzt auf Grund des langjährigen Betriebs ein am Bestand orientiertes Sonder-
gebiet Camping- und Wochenendplatz nach § 10 BauNVO fest. Die Ausweisung als ein SO Cam-
ping- und Wochenendplatz entspricht der bestehenden Nutzung. Eine Standortwahl erübrigt sich 
angesichts der vorhandenen Nutzung. Auf eine Erweiterung der Anlage nach Nordwesten entlang 
der LI 6, wie dies durch die Ausweisung im Flächennutzungsplan (FNP) möglich wäre, wird auf 
Grund der schwierigen topografischen Verhältnisse zum jetzigen Zeitpunkt verzichtet, ist aber zu-
künftig auf Grund der FNP-Darstellung grundsätzlich nicht ausgeschlossen.  

Systematik und Rechtliche Einordnung 
Bei Festsetzung von Sondergebieten finden die Vorschriften über besondere Festsetzungen nach § 
1 (4)�±(10) BauNVO keine Anwendung. Im Rahmen der Planung werden besondere Festsetzungen 
über die Art der Nutzung direkt nach § 10 BauNVO getroffen. Dabei folgt die Systematik, dass der 
Eigenart des Gebiets entsprechende Anlagen und Einrichtungen zur Versorgung des Gebiets und für 
sportliche Zwecke allgemein zulässig sind oder ausnahmsweise zugelassen werden können, durch-
aus der Festsetzungsstruktur der Baugebiete nach §§ 2-9 BauNVO. Die Darstellung der zulässigen 
und ausnahmsweise zulassungsfähigen baulichen und sonstigen Anlagen sind bei Festsetzungen 
eines Sondergebiets, das der Erholung dient, ausdrücklich zu benennen, weil dem Bebauungsplan 
sonst die notwendige Bestimmtheit fehlt.  

Das Sondergebiet Camping- und Wochenendplatz ist als eine zu genehmigende Gesamtanlage zu 
verstehen, die ihrerseits in fünf unterschiedliche Bereiche von SO1 bis SO5 unterschieden wird. Da-
bei werden in den Textlichen Festsetzungen gebietsweise die zulässigen Nutzungen genannt sowie 
gegebenenfalls auch die unter Ausnahmevorbehalt stehenden zulässigen Nutzungen.  

Die zulässigen Nutzungen unterscheiden sich in der Art der Nutzung und sind teilweise auch nach 
der Dauer des Aufenthaltes und ihrer spezifischen Störanfälligkeit unterschieden. Die jeweils unter-
schiedlichen Nutzungen werden als untergeordnete Sondergebiete mit entsprechenden zulässigen 
Nutzungen festgesetzt und von SO1 bis SO5 nummeriert. Grundsätzlich sind folgende Nutzungsbe-
reiche vorgesehen: Bereiche für Freizeitcamper (SO1) und Langzeitcamper (SO2), Bereiche für Zelte 
(SO3), Bereiche für die Aufstellung von Mobilheimen / Kleinwochenendhäusern (SO4) sowie Berei-
che für zentrale Anlagen und Einrichtungen zur Versorgung des Gebietes (SO5). Anlagen und Ein-
richtungen zur Versorgung des Gebietes, für sonstige Freizeitzwecke, die das Freizeitwohnen nicht 
wesentlich stören sowie Anlagen für die Verwaltung und Unterkünfte für Aufsichtspersonal und Be-
triebsinhaber sind als Querschnittsnutzungen gegebenenfalls zur Vermeidung langer Wege im Plan-
gebiet auch in anderen SO-Bereichen zulässig. 

Das Sondergebiet SO-Camping- und Wochenendplatz dient zu Zwecken der Erholung der Errichtung 
von Standplätzen auf Campingplätzen, die für mobile Freizeitunterkünfte bestimmt sind sowie der 
Errichtung von Mobilheimen / Kleinwochenendhäusern. Und es dient den Anlagen und Einrichtungen 
zur Versorgung des Gebietes, für sonstige Freizeitzwecke, die das Freizeitwohnen nicht wesentlich 
stören sowie Anlagen für die Verwaltung und Unterkünfte für Aufsichtspersonal und Betriebsinhaber.   

Im B-Plan werden nur Nutzungen zugelassen, die innerhalb des allgemeinen Zwecks der Erholung 
zu dienen, liegen. Auf Grund der unterschiedlichen Anforderungen an die Gästeprofile bzw. dem sich 
weiterhin differenzierenden Erholungsmarkt sollen verschiedene sich gegenseitig ergänzende Son-
dergebietsflächen innerhalb der allgemeinen Zweckbestimmung des Sondergebiets SO Camping- 
und Wochenendplatz entwickelt werden. Dabei werden sowohl eher ruheorientierte im westlichen 
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Bereich des Gebiets ausgebildet und erlebnisorientiertere weniger störanfällige Bereiche im Osten 
des Plangebietes angeboten werden. 

Campingplätze  
Campingplätze sind bauliche Anlagen im Sinne des § 29 BauGB und bedürfen der Genehmigung 
durch die Bauaufsichtsbehörde, dagegen unterliegt das Aufstellen oder das Abbauen der jeweiligen 
mobilen Unterkünfte auf zugelassenen Campingplätzen keiner Genehmigung. Als zulässige Freizeit-
unterkünfte auf Standplätzen der Campingplätze sind �± so die vorherrschende Meinung- nur mobile 
Unterkünfte zulässig. Die Freizeitunterkünfte müssen dabei so beschaffen sein, dass sie jederzeit 
ortsveränderlich sind. Zu dieser Art Unterkünfte zählen insbesondere Zelte, Wohnwagen (Caravans) 
oder Faltanhänger.  

Im Freistaat Bayern kann diese Aufzählung noch um die Ferienunterkünfte der sogenannten Mobil-
heime ergänzt werden, da dort ausdrücklich im Gegensatz zu den meisten anderen Bundesländern 
die Ansicht vertreten wird, dass zusätzlich zu den oben genannten Unterkünften auf Campingplätzen 
grundsätzlich auch Mobilheime / Kleinwochenendhäuser zulässig sind.   

Der Bayerische Staatsminister des Innern stellt in einem Schreiben vom 22.12.2009 an den ersten 
Vorsitzenden des Landesverbandes der Campingplatzunternehmer in Bayern e. V. klar, dass die Er-
�U�L�F�K�W�X�Q�J�� �H�L�Q�H�V�� �&�D�P�S�L�Q�J�S�O�D�W�]�H�V�� �U�H�J�H�O�P�l�‰�L�J�� �Ä�H�L�Q�H�U�� �H�Q�W�V�S�U�H�F�K�H�Q�G�H�Q�� �$�X�V�Z�H�L�V�X�Q�J�� �G�H�V�� �*�H�E�L�H�W�V�� �G�X�U�F�K��
�H�L�Q�H�Q�� �%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q�³�� ���V���R������ �E�H�G�•�U�I�H�� �X�Q�G��folgert���� �Ä�:�H�O�F�K�H�� �h�E�H�U�Q�D�F�K�W�X�Q�J�V�P�|�Jlichkeiten auf einem 
konkreten Campingplatz baurechtlich zulässig sind, richtet sich deshalb in erster Linie nach den 
Festsetzungen des jeweils maßgeblichen Bebauungsplans. Sieht der maßgebliche Bebauungsplan 
nur Flächen für Zelte und Wohnwagen vor, wird das Aufstellen von Mobilheimen möglich sein: Aus 
baurechtlicher Sicht spielt es keine Rolle, ob auf dem Platz Unterkünfte vom Betreiber des Camping-
�S�O�D�W�]�H�V���]�X�U���9�H�U�I�•�J�X�Q�J���J�H�V�W�H�O�O�W���R�G�H�U���D�E�H�U���Y�R�Q���G�H�Q���1�X�W�]�H�U�Q���P�L�W�J�H�E�U�D�F�K�W���Z�H�U�G�H�Q���³ 

Vertiefend ergänzt wird diese Ansicht im Beitrag Bauleitplanerische Aspekte der Modernisierung von 
Campingplätzen in: KommunalPraxis BY - Zeitschrift für Verwaltung, Organisation und Recht. Es 
�E�H�V�W�H�K�H�� �Ä�«�� �Z�H�L�W�J�H�K�H�Q�G�� �(�L�Q�L�J�N�H�L�W�� �G�D�U�•�E�H�U���� �G�D�V�V�� �G�L�H�� �5�H�J�H�O�X�Q�J�� ���I�•�U�� �&�D�P�S�L�Q�J�S�O�l�W�]�H���� �L�Q�� �†�� ������ �$�E�V���� �� 
BauNVO insbesondere in Abgrenzung zu den in § 10 Abs. 3 und 4 BauNVO geregelten Anlagen zu 
sehen ist, die in (dauerhaft errichteten) Ferien- und Wochenendhausgebieten zulässig sind�³. Vernünf-
�W�L�J�H�U�Z�H�L�V�H���N�|�Q�Q�H���Ä�H�V���N�H�L�Q�H���5�R�O�O�H���V�S�L�H�O�H�Q�����R�E���G�H�U���(�U�K�R�O�X�Q�J�V�V�X�F�K�H�Q�Ge seine Unterkunft selbst mitführt 
oder ob er vor Ort vom Betreiber des Campingplatzes eine solche Unterkunft gegen �«��Entgelt zur 
Verfügung gestellt bekommt. Mit anderen Worten: In Campingplatzgebieten sind transportable mobile 
Unterkünfte zulässig, in Ferien- und Wochenendhausgebieten sind feste, dauerhaft errichtete Ge-
bäude zu Unterkunftszwecken zu�O�l�V�V�L�J�� �«�� �,�P�� �N�O�D�V�V�L�V�F�K�H�Q�� �Ä�6�R�Q�G�H�U�J�H�E�L�H�W�� �&�D�P�S�L�Q�J�S�O�D�W�]�³�� �V�L�Q�G�� �D�O�V�R����
wenn dort Flächen für Zelte und Wohnwagen ausgewiesen sind, nur mobile Unterkünfte zulässig. 
Mobilheime sind umfasst.�³ (RD Stefan Kraus, 2010) 

In diesem Sinne könnten Mobilheime im gesamten Plangebiet des Campingplatzes Gitzenweiler Hof 
(bis auf den Bereich der zentralen Einrichtungen) aufgestellt werden. Die Planung verfolgt jedoch 
das Ziel, Nutzungseinheiten zu bündeln (s.o.) und somit auch die Aufstellflächen für die Mobilheime / 
Kleinwochenendhäuser (Wochenendplätze, s.u.) grundsätzlich zusammenzufassen und so zumin-
dest bereichsweise einen wochenendplatzähnlichen Charakter zu erzeugen. Außerhalb dieser Berei-
che soll das Aufstellen von Mobilheimen / Kleinwochenendhäusern nur unter Ausnahmevorbehalt in 
SO2-Gebieten (Dauercamper) zulässig sein.  

Denn in wie weit im Laufe der Zeit eingehauste Wohnwagen und Zelte insbesondere in Bereichen 
der Dauercamper noch als mobil bezeichnet werden können oder vielmehr als auf Wochenendplät-
zen zulässige Kleinwochenendhäuser anzusprechen sind, ist steter Gegenstand von Rechtsstreitig-
keiten. Um diese zukünftig zu vermeiden, sollen durch das Bauleitplanverfahren Kleinwochenend-
häuser unter dem genannten Ausnahmevorbehalt im SO2 zulässig sein. Dabei ist wichtig, dass der 
mobile Charakter der Unterkünfte in den SO2-Gebieten trotz der nutzungsspezifischen Nähe von 
Dauercamperunterkünften / Kleinwochenendhäusern und deren Nutzungen grundsätzlich erhalten 
bleibt.  

Die Nähe von Anlagen für Dauercamper zu Aufstellplätzen für Kleinwochenendhäuser diskutiert auch 
das �5�H�F�K�W�V�J�X�W�D�F�K�W�H�Q���ÄBedingungen für das Aufstellen von Mobilheimen auf Campingplätzen. Recht-
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liche Voraussetzungen in den deutschen Bundesländern - Vorschläge zur Veränderung und Harmo-
nisierung der einschlägigen Rechtsvorschriften (RA Florian Riechey, Hamburg 2014) an Hand eines 
Urteils des OVG Berlin-Brandenburg: �+�L�Q�V�L�F�K�W�O�L�F�K�� �H�L�Q�H�V�� �Ä�D�X�V�� �G�H�P�� �5�X�G�H�U gelaufenen" Campingplat-
�]�H�V�� �Ä�P�L�W�� �]�D�K�O�U�H�L�F�K�H�Q���� �G�X�U�F�K�� �F�D�U�S�R�U�W�D�U�W�L�J�H�� �h�E�H�U�G�D�F�K�X�Q�J�H�Q�� �H�L�Q�J�H�K�D�X�V�W�H�Q���:�R�K�Q�Z�D�J�H�Q�� �V�R�Z�L�H���P�L�W�� �9�Hr-
bindungsbauten zwischen den Wohnwagen und Vorzelten aus Zeltbahnen und Bretterwänden mit 
teilweise massiven Türen und Fenstern" hat das OVG Berlin Brandenburg (20. April 2009, Az. OVG 
10 S 35.08) entschieden, dass diese Anlagen erkennbar auf ein Dauercamping ausgerichtet seien. 
D�L�H���$�Q�O�D�J�H�Q�� �H�U�U�H�L�F�K�W�H�Q�� �Ä�G�X�U�F�K�� �L�K�U�H�Q�� �S�U�R�Y�L�V�R�U�L�V�F�K�H�Q�� �&�K�D�U�D�N�W�H�U�� �D�E�H�U�� �N�H�L�Q�H��Wochenendhaus�T�X�D�O�L�W�l�W���³��
Auch wenn das Gericht sich hierzu nicht explizit äußert, sei ersichtlich �± so der Rechtsgutachter - 
davon ausgegangen worden, dass die eingehausten Wohnwagen nach Ansicht des Gerichts Klein-
wochenendhäuser darstellen. 

Wochenendplätze   
Wochenendplätze als Anlagen gehören zu den anerkannten Sondergebieten, die der Erholung die-
nen, aber nicht in § 10 Abs. 1 aufgeführt werden. Nach Zweckbestimmung und Gebietscharakter sind 
sie zwischen Wochenendhausgebieten und Campingplatzgebieten einzuordnen. (Fickert/Fieseler 
BauNVO, 11 Aufl. 2008, § 10 Rn. 30). Dem Begriff nach sind Wochenendplätze solche �Ä�3�O�l�W�]�H�����G�L�H��- 
auf Dauer angelegt - ausschließlich zum dauerhaften Aufstellen oder Errichten der in Wochenend-
platzgebieten zulässigen oder zulassungsfähigen Anlagen und Nutzungen dienen und die während 
des ganzen Jahres oder wiederkehrend während bestimmter Zeiten des Jahres betrieben wer-
den."(Fickert/Fieseler BauNVO, 11 Aufl. 2008, § 10 Rz. 30.1) 

Auf den Aufstellplätzen von Wochenendplätzen dürfen nur Kleinwochenendhäuser errichtet werden. 
Unter Kleinwochenendhäusern sind Wochenendhäuser mit einer Grundfläche bis zu 40 m² zu ver-
stehen. Bei der Ermittlung der Grundfläche bleibt ein überdachter Freisitz oder ein Vorzelt bis zu 10 
m² Grundfläche unberücksichtigt. Bei Kleinwochenendhäusern werden - nach der MusterWochVO u. 
§ 14 CWVO NW - Anforderungen an die lichte Raumhöhe, an den Wärmeschutz, den Schallschutz 
und die Beheizbarkeit nicht gestellt. Das Aufstellen von Kleinwochenendhäusern auf genehmigten 
�:�R�F�K�H�Q�H�Q�G�S�O�l�W�]�H�Q���L�V�W���«���J�H�Q�H�K�P�L�J�X�Q�J�V�I�U�H�L���³�����)�L�F�N�H�U�W/Fieseler BauNVO, 11 Aufl. 2008, § 10 Rz. 32) 

Die Grundfläche wird - anders als bei Wochenendhausgebieten und Ferienhausgebieten - nicht aus-
drücklich festgesetzt, weil sie sich aus der zulässigen Größe der Kleinwochenendhäuser von selbst 
ergibt. Die Größe der Kleinwochenendhäuser ist daher nicht nur Indiz für das Maß der baulichen 
Nutzung, sondern in erster Linie eine Aussage zur Art der Nutzung. Zu den Kleinwochenendhäusern, 
die auf Wochenendplätzen errichtet werden dürfen, gehören auch andere bauliche Anlagen, wie: 

- Mobilheime, die zu den Kleinwochenendhäusern und damit zu der Wohnform Wochenendhäuser 
gehören; sie weisen jeweils eine Länge bis zu 12,50 m auf, verfügen über ein Transportfahrgestell, 
sind im Straßenverkehr nicht zugelassen und dürfen nur mit Tieflader transportiert werden, 

- Container, ohne Transportfahrgestell, nur mittels Kran aufstellbar, 

- Caravans (Wohnwagen), wenn sie nicht nur zum vorübergehenden Aufstellen bestimmt sind, etwa 
durch Aufbocken und Abnahme der Räder oder durch Um- bzw. Überbauungen. 

Tabellarische Gegenüberstellung der zulässigen Nutzungen in den Sondergebieten SO1 bis SO5 
Sondergebiete Camping- und W o-
chenendplatz 
Zulässige Nutzungen sind: 

Sondergebiet 
SO1 

Sondergebiet 
SO2 

Sondergebiet 
SO3 

Sondergebiet 
SO4 

Sondergebiet 
SO5 

Zelte x als Ausnahme x   

Wohnmobile, Wohnwagen (Caravans) x x als Ausnahme   

Mobilheime (Kleinwochenendhäuser)  x  x  

Einrichtungen für kulturelle, soziale, ge-
sundheitliche Betreuung und sportliche 
Betätigung für die Freizeitgestaltung der 
Gäste 

 SO2a / SO2b x  x 

Anlagen für die Verwaltung     x 

Anlagen und Einrichtungen zur Versorgung 
des Gebiets 

 x   x 
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Sondergebiete Camping- und W o-
chenendplatz 
Zulässige Nutzungen sind: 

Sondergebiet 
SO1 

Sondergebiet 
SO2 

Sondergebiet 
SO3 

Sondergebiet 
SO4 

Sondergebiet 
SO5 

Betriebswohnungen für Betriebsinhaber und 
andere Aufsichtspersonen 

    x 

die zur Deckung des täglichen Bedarfs des 
Gebiets dienenden Läden, Schank- und 
Speisewirtschaften 

    x 

Garagen für die der Bewirtschaftung die-
nende Nutzfahrzeuge sowie Garagen, die 
im Zusammenhang mit Betriebswohnungen 
stehen 

    x 

Sanitärgebäude x x x x x 

PKW-Stellplätze für den durch die zugelas-
sene Nutzung verursachten Bedarf 

x x x x x 

 

2.2.2) Maß der baulichen Nutzung 

Im Wesentlichen orientiert sich die Ausweisung des Maßes der baulichen Nutzung an der Bestands-
bebauung, dabei ist jedoch immer auf Grund des Eigentumsschutzes durch Art. 14 GG ein gewisses 
Maß für die zukünftige Weiterentwicklung des Bestandes zu berücksichtigen. Dieses wurde im We-
sentlichen bereits mit dem Rahmenplan dargestellt, sodass dieser bis auf den zentralen Bereich zur 
Ausweisung des Maßes der baulichen Nutzung herangezogen wird. Im zentralen Bereich 
(Schwimmbecken, Treffpunkt, zentraler Platz) soll der Planbereich im Sinne der Saisonverlängerung 
ein umfangreiches Indoor-Angebot bereithalten. Die hierfür notwendigen Flächen werden in der Pla-
nung berücksichtigt. Die Grundflächen der Bebauung werden in absoluten Zahlen angegeben, da bei 
der Größe der Bauflächen die Angaben in Verhältnis- bzw. mehrstelligen Dezimalzahlen wenig Sinn 
machen. Für die SO4-Gebiete a bis d werden ergänzend die Grundflächen für die Mobilheime / 
Kleinwochenendhäuser angegeben. Hierbei wird im SO4 a die Grundfläche noch zusätzlich um die 
Grundfläche des Sanitärhauses und dessen Erweiterungsflächen ergänzt. 

Die Höhe der Bebauung wird in absoluten Höhenmaßen in Bezug auf NHN angegeben. Die Angabe 
absoluter Gebäudehöhen ist zweckmäßig, da auf Grund des topografisch bewegten Geländeverlaufs 
die Angabe von absoluten Höhenangaben zu keinem Missverständnis bezüglich der Höhenbezugs-
punkte führt. Die Höhenangaben sind dabei so bemessen, dass maximal eine eingeschossige Be-
bauung mit Dachausbau bzw. eine zweigeschossige Bebauung ohne Dach entstehen kann.  

 

2.2.3) Überbaubare Grundstücksflächen 

Die mit Hauptanlagen überbaubaren Grundstücksflächen werden mit Baufenstern dargestellt. Die 
Sanitäranlagen werden �± da sie teilweise auch zusätzliche Funktionen für das Plangebiet enthalten 
können �± wie Hauptanlagen behandelt und erhalten Baufenster. Die Aufstellflächen für Zelte, Cara-
vans, Mobilheime, Anhänger usw. werden in den jeweiligen Bereichen als Gesamtfläche ausgewie-
sen (Planzeichen 1.5.1 der Legende). Die innere Organisation ist lediglich in SO2-Gebieten vorge-
geben, da hier auf Grund der ganzjährigen dauerhaften Flächenbelegung die Brandschutzauflagen 
besonders zu beachten sind.  

Die kleinteiligen Flächenfestlegungen westlich des Eingangs werden im Gegensatz zum Rahmen-
konzept zu Gunsten einer großzügigeren und somit innerhalb der Fläche variabel nutzbaren Bau-
fensterausweisung geändert. Die Darstellung der Hochbauten bildet im Rahmenplan den aktuellen 
baulichen Bestand der gastronomischen Einrichtung, den Versorgungsbereich für den täglichen Be-
darf und den Bauhof ab. Um zukünftig organisatorisch und funktional geänderten Ansprüchen bau-
lich Rechnung tragen zu können, sollte eine Baufensterausweisung über den Bestand hinaus erfol-
gen. Anpassungen, Änderungen, Erweiterungen der Bausubstanz finden somit in der jetzigen Plan-
darstellung mit großzügigen Baufenstern schon Berücksichtigung. 

Hingegen in gewisser Weise einschränkend wirken die stellenweise überlagernden Darstellungen 
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von Baufenstern und Baumstandorten. Zwar dient die großzügige Darstellung von Baufenstern einer 
variablen Bebaubarkeit (zumindest im Rahmen des zulässigen Maßes der baulichen Nutzung s. Pkt. 
2.2.2). Gleichermaßen berücksichtigt der Bebauungsplan aber auch die umfangreiche Baumausstat-
tung der Anlage als deren charakterisierendes Merkmal (s. Pkt. 2.2.6). In Verbindung mit den Textli-
chen Festsetzungen ist grundsätzlich für jeden abgängigen Baum ein Ersatzstandort zu finden, je 
nach Festsetzung in unmittelbarer Nähe zum aktuell eingezeichneten Standort (um maximal fünf 
Meter versetzt) oder im Bereich derjenigen Sondergebietsfläche, in der zuvor der zu ersetzende 
Baum gestanden hat. Eine die Baumstandorte aussparende Baufensterausweisung würde die 
Baumstandorte allerdings auf Dauer fixieren. Dies ist nicht beabsichtigt, vielmehr soll gleichermaßen 
an der Grundausstattung der Bäume festgehalten wie auch eine variable Bebaubarkeit angestrebt 
werden. Dies ist mit der überlagernden Darstellung in Verbindung mit den Textlichen Festsetzungen 
möglich. 

 

2.2.4) Grünflächen 

Im Plangebiet werden Grünflächen ausgewiesen, auf denen teilweise spezifische Freizeitaktivitäten 
zulässig sind. Ziel der die Grünfläche ergänzenden Nutzung ist die Aufwertung der Flächen als ein 
Gewinn für die touristische Infrastruktur.  

Der nicht durch bauliche Anlagen geprägte dargestellte Bereich wird als private Grünfläche normiert. 
Bei der Ausweisung als öffentliche / private Grünfläche kommt es auf den überwiegenden Nutzer-
kreis an. Kann eine Grünfläche von einem zumindest in der Theorie nicht begrenzten Kreis von Per-
sonen genutzt werden, ist die Grünfläche öffentlich. Da es sich bei der Planung um einen privaten 
Campingplatz mit kontrolliertem Zugang und Nutzungsauflagen (Campingplatzordnung) handelt, wird 
von einer beschränkten Anzahl an Nutzern ausgegangen und eine private Grünfläche ausgewiesen.  

Die ausgewiesenen Grünflächen am Waldrand sollen ergänzend dem bestehenden Campingplatz für 
grundsätzlich nicht störende sportliche Freizeitbetätigung und den damit verbundenen Einrichtungen 
zur Verfügung stehen. Nicht vorgesehen sind laute Freizeitaktivitäten wie Bolzen oder Kinderspiel-
plätze. Diese scheiden als Nutzung zum Schutze bereits bestehender und zukünftiger (Freizeit-) 
Wohnnutzungen aus. Denkbar sind Aktivitäten und Sportflächen beispielsweise für Kricket, Fußball-
golf, Adventuregolf, Frisbeegolf oder eine Kletterwand. Alle Grünflächen am Waldrand müssen bei 
aufkommendem Starkwind auf Grund von möglichem Astbruch und bestehender Baumsturzgefahr 
schnell zu räumen sein.  

Für die Grünflächen an der LI 6 wird überlagernd der Bewuchs zum Erhalt festgesetzt, bzw. ist dieser 
bei Abgang nachzupflanzen. Er bietet einen Sichtschutz in beide Richtungen und trägt zur Land-
schaftsgestaltung bei. In diesem Bereich sind auch Anlagen für den Schallschutz grundsätzlich mög-
lich. Zwar geht das bestehende Schallschutzgutachten von keiner weiteren notwendigen Maßnahme 
in diesem Bereich aus, jedoch unterliegt die Einschätzung der Schallschutzbedürftigkeit auch einem 
Wandel. Mit der Zulässigkeit von Schallschutzmaßnahmen kann in Zukunft auf eine geänderte 
Schutzbedürftigkeit reagiert werden.  
 

2.2.5) Wald 

Im Plangebiet befindet sich kein nach Waldgesetz zu bezeichnender Wald. Durch den Camping-
platzbetrieb kann es jedoch zu Handlungen kommen, welche die Bestimmungen des Art. 17 Abs. 1, 
�����X�Q�G������ �%�D�\�:�D�O�G�*�����Ä�)�H�X�H�U�J�H�I�D�K�U���X�Q�G���5�D�X�F�K�H�Q���L�P���:�D�O�G�³�����E�H�W�U�H�I�I�H�Q�� Da die Waldflächen außerhalb 
des Campingplatzes liegen, entfalten Maßnahmen zum Schutz der Waldfläche auf der Basis des 
Festsetzungskatalogs des § 9 BauGB keine Wirkung. Notwendige Schutzmaßnahmen und Vorkeh-
rungen für den Schutz des Waldes sind als privatrechtliche Vereinbarungen zwischen dem Forstbe-
trieb Sonthofen und dem Campingplatzbetreiber möglich. 

Auf Grund der einzuhaltenden Waldabstandsflächen wirken die Waldflächen auf die Nutzungsmög-
lichkeiten des Plangebiets ein. 
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Abbildung 5: Anlage zur Aktennotiz Campingplatz Gitzenweiler Hof: Planskizze mit abgegrenzten Waldrand-
bereichen; die Bereiche Nr.1 und 2 sind nicht im Geltungsbereich des Bebauungsplanes. Quelle: Büro Stadt 
Land See, Herr Stern 

 

 
Am 07.08.2015 fand daher eine Begehung u.a. durch den Bayerische Staatsforsten-Forstbetrieb 
Sonthofen der Waldflächen statt. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass der bestehende Wald unter-
schiedlich auf die Nutzungsmöglichkeiten der Campingplatzflächen einwirkt. Die von den externen 
Waldflächen betroffene Planungsgrenze wurde in sieben Teilbereiche eingeteilt. Die abschnittsweise 
spezifischen Nutzungseinschränkungen für den Campingplatz wurden in einer Aktennotiz festgehal-
ten. Mit der Begehung wurden Waldflächen dokumentiert, die zwar im Flächennutzungsplan an die 
SO-Ausweisung angrenzen, die jedoch außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes lie-
gen. Die Teilflächen (Nr. 3 bis 7) sind im neuen Konzept (Rahmenkonzept) als Grünflächen ausge-
wiesen.   

Hinsichtlich der Verkehrssicherung empfiehlt das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
privatrechtliche Vereinbarungen zwischen dem Forstbetrieb Sonthofen und dem Campingplatzbe-
treiber. Zielstellung der Vereinbarung sollte ein Waldbrandmonitoring sein, das die Besucher infor-
mieren, Kontrollen durch den Campingplatzbetreiber umfassen als auch waldbauliche Maßnahmen 
wie Pflege und Gestaltung von Waldrandbereichen (Sträucher, Laubbäume) zur Verringerung der 
Brandgefahr beinhalten. Auf der Ebene des Bebauungsplans sind diese Maßnahmen nicht umsetz-
bar, da der Festsetzungskatalog des § 9 BauGB zu Maßnahmen außerhalb des Geltungsbereichs 
des Vorhabens keine Festsetzungen treffen kann. 
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2.2.6) Grünordnung 

Maßnahmen zum Baumbestand 
Zum langfristigen Erhalt des platzprägenden Baumbestands ist ein allmählicher Umbau des Bestan-
des erforderlich. Stark geschädigte Bäume sind zu entfernen und sofort durch Nachpflanzungen mit 
standortgerechten Laubbäumen zu ersetzen. Der Umbau wird voraussichtlich 20-30 Jahre in An-
spruch nehmen. Baumstandorte sind alle unbebauten Flächen der Gebiete SO1-4 sowie die Grünflä-
chen A, B, D und E. Der Sichtschutzwall an der LI 6 wird aufgrund seiner geschlossenen Gehölz-
struktur, die dauerhaft zu erhalten ist, nicht in die Baumbilanzierung einbezogen. Insgesamt sind auf 
den zuvor bezeichneten Flächen 448 Bäume zu pflanzen. Dies entspricht im Durchschnitt pro ange-
fangenen 250 qm Fläche der Pflanzung eines Baums. Dabei sind auf manchen Flächen aus Bele-
gungsgründen keine oder weniger Bäume vorgesehen (SO1). Zum Ausgleich wird auf den Teich- und 
Geländeböschungen eine höhere Anzahl an Bäumen festgesetzt. Die Bäume sind innerhalb der ein-
zelnen Flächen möglichst gleichmäßig zu verteilen. Folgende Anzahlen werden festgesetzt:  
 

 Fläche Größe  Anzahl 
  (Planung) *  Bäume 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 
 unbebaute Bereiche SO1 32.500 qm 50 
 unbebaute Bereiche SO2 (Dauercamper): 38.400 qm 160 
 unbebaute Bereiche SO3 (Zeltwiese): 9.000 qm 40 
 unbebaute Bereiche SO4 (Mobilheime): 6.100 qm 30 
 unbebaute Bereiche SO5 (zentraler Bereich):  5.400 qm 18 
 
 Grünflächen A1 und A2 (Waldabstandsflächen) 17.300 qm 70 
 Grünfläche B  (Spielplatz) 1.000 qm 10 
 Grünflächen C1 und C2 (Sichtschutzwall) ** (3.300 qm) Gehölz 
 Grünflächen D (Uferböschungen Teiche und Gewässer) 1.100 qm  40 
 Grünflächen E (Geländeböschungen in SO1 und SO4a) 1.000 qm 30 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Summe Pflanzflächen Bäume 111.800 qm 4 48 

*    Werte  auf 100 qm gerundet 
**  Sichtschutzwall wird  aufgrund seiner geschlossenen Gehölzstruktur, die dauerhaft zu erhalten ist, nicht in die Baum-

bilanzierung einbezogen 

 
Zur Erhaltung des Baumbestands auf den SO1 bis SO4-Flächen werden spezifische Maßnahmen 
getroffen.  

Einige bestehende Bäume sind dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. Hierbei handelt es sich um alle 
standortgerechten Laubbäume guter Vitalität mit einer prognostizierten Reststandzeit über 20 Jahre 
(Stand 2017). Sie sind dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. Bei Baumaßnahmen im Bereich der zu 
erhaltenden Bäume sind die DIN 18920 und die RAS LP 4 einzuhalten. Die Bäume sind in der Plan-
zeichnung eingetragen. Bei Abgang sind Nachpflanzungen aus der Pflanzliste A im Verhältnis 1:1 mit 
derselben Art und am selben Standort vorzunehmen, dabei sind bis zu 5 m Abweichung möglich.  

Einige Bäume sind nach Absterben als stehendes Totholz im Ganzen oder in Teilen zu erhalten, so-
fern dies aus Gründen der Verkehrssicherung oder aus ökonomischen Gründen möglich ist. Diese 
Bäume dienen als Habitate. Die aktuellen Standorte sind in der Bebauungsplanzeichnung eingetra-
gen. Sofern die Verkehrssicherung problematisch wird, ist zu prüfen, inwieweit durch Pflege- und 
Rückschnitte die Verkehrssicherung wieder hergestellt werden kann. Bei vollständigem Abgang ist 
am selben Standort eine Ersatzpflanzung aus Pflanzliste A vorzunehmen. Der Standort kann bis zu 
max. 5m abweichen. 

Die mit bedingtem Baumerhalt gekennzeichneten Baumstandorte sind zunächst zu erhalten, soweit 
dies verkehrssicherungstechnisch möglich und der hierfür erforderliche Aufwand wirtschaftlich zu-
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mutbar ist. Bei diesen Bäumen handelt es sich um nicht standortgerechte Nadelgehölze sowie Bäu-
me geringer Vitalität mit einer prognostizierten Reststandzeit unter 20 Jahren (Stand 2017). Nach 
Abgang sind sie durch Bäume der Pflanzliste A (Laubbaum I./II. Ordnung) im Bereich derselben SO-
Flächen außerhalb von Erschließungsflächen zu ersetzen. Da die Entwicklung der Campingbewirt-
schaftung generellen, nicht vorhersehbaren Trends unterliegt, kann die Einteilung und Größe der in 
Zukunft erforderlichen Parzellen derzeit nicht festgelegt werden. Um auf die sich aus zukünftigen 
Strukturveränderungen ergebenden Ansprüche flexibel reagieren zu können, müssen die Standorte 
der Nachpflanzungen nicht zwingend am eingetragenen Standort sein. Es ist jedoch auf eine gleich-
mäßige Verteilung der Baumstandorte über das jeweilige SO-Gebiet zu achten. Die Baumpflanzun-
�J�H�Q���V�L�Q�G���J�H�P�l�‰���'�,�1�������������� �Ä�3�I�O�D�Q�]�H�Q���X�Q�G���3�I�O�D�Q�]�D�U�E�H�L�W�H�Q�³�� �V�R�Z�L�H���H�U�J�l�Q�]�H�Q�G���G�H�Q���(�P�S�I�H�K�O�X�Q�J�H�Q���G�H�U��
�)�/�/�����Ä�(�P�S�I�H�K�O�X�Q�J�H�Q���I�•�U���%�D�X�P�S�I�O�D�Q�]�X�Q�J�H�Q�³���7�H�L�O�������X�Q�G��Teil 2) vorzunehmen.   

Auf den Privaten Grünflächen A1 und A2 (Waldabstandsflächen) werden insgesamt 70 Bäume aus 
den oben aufgeführten Pflanzlisten festgesetzt. Alternativ können auch Bestände aus Hochstamm-
Obstbäumen gepflanzt werden (Hochstamm StU 14-16 cm, Pflanzen mit Dreibock, Schutzdraht, Rin-
denmulch). Es dürfen nur gegen Feuerbrand resistente Sorten nach Empfehlungsliste der Bayeri-
schen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau LWG �± Bayerische Landesanstalt für Weinbau und 
Gartenbau verwendet werden (siehe Anlage).  

Auf der Privaten Grünfläche B (Spielplatz) werden insgesamt 10 Bäume festgesetzt. 

Die Privaten Grünflächen C1 und C2 (Gehölzbestand auf Sichtschutzwall Kreisstraße LI 6): Zur Er-
haltung des Landschaftsbilds und zur Erosionsverhinderung ist der bestehende geschlossene Ge-
hölzbestand aus Bäumen und Sträuchern dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. Fichten sind aus 
dem Bestand zu entfernen, sobald dies aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht erforderlich ist. 
Hochwachsende Laubgehölze sind aus verkehrssicherungstechnischen Gründen auf Stock zu set-
zen. Bei Abgang oder bei Entnahme von Gehölzen sind entsprechende Arten aus der in der Festset-
zung dargestellten Liste zum Erhalt des geschlossenen Bestandscharakters nach zu pflanzen und 
dauerhaft zu pflegen. 

Die Privaten Grünflächen D1, D2 und D3 (Uferböschungen Gewässer) fassen den Bachlauf und die 
Teiche. Zur Erosionsverhinderung und zur Biotopentwicklung sind die bestehenden Gehölze zu er-
halten. Bei Abgang sind Gehölze aus den in den Textlichen Festsetzungen genannten Listen zu 
pflanzen und dauerhaft zu pflegen. Insgesamt werden auf den Uferböschungen 40 Bäume festge-
setzt, die über die Bereiche D1 �± D3 zu verteilen sind. Im Bereich der Biotopfläche des südlichen 
Teichs sind geschlossene Gehölzbestände aus Baum- und Straucharten herzustellen. Auf den Bö-
schungen des nördlichen und des mittleren Teichs können auch Baumreihen gepflanzt werden.  

Private Grünfläche E (Geländeböschungen): Auf den Geländeböschungen werden insgesamt 30 
Bäume festgesetzt. Es sind auf Grund des schrägen Geländeverlaufs und der daraus resultierenden 
erforderlichen Standfestigkeit ausschließlich Tiefwurzler zu verwenden. 
 

2.2.7) Schallschutzmaßnahmen 

Schutzgüter im Umfeld der Planung 

Entsprechend § 15 BauNVO sind die in einem Baugebiet baulichen und sonstigen Anlagen im Ein-
zel�I�D�O�O�� �Ä�X�Q�]�X�O�l�V�V�L�J���� �Z�H�Q�Q�� �Y�R�Q�� �L�K�Q�H�Q�� �%�H�O�l�V�W�L�J�X�Q�J�H�Q�� �R�G�H�U�� �6�W�|�U�X�Q�J�H�Q�� �D�X�V�J�H�K�H�Q�� �N�|�Q�Q�H�Q�����G�L�H�� �Q�D�F�K�� �(i-
�J�H�Q�D�U�W���G�H�V���%�D�X�J�H�E�L�H�W�V���«���L�Q���G�H�V�V�H�Q���8�P�J�H�E�X�Q�J���X�Q�]�X�P�X�W�E�D�U���V�L�Q�G���³�� 

Bereits im Rahmen der Erstellung des Rahmenplans wurde ein schalltechnisches Gutachten bei dem 
Ingenieurbüro LOOS & PARTNER - Sachverständiger für Lärmmessung, Lärmbekämpfung und Bau-
akustik aus Allmendingen erstellt (s. Anhang). Mit dem Gutachten sollte der Schallschutznachweis für 
den Campingplatzbetrieb geführt werden. Zu diesem Zweck wurden die Immissionswerte an bauli-
chen Anlagen in der Umgebung des Campingplatzes ermittelt bzw. zunächst deren Schutzwürdigkeit 
durch Zuordnung zu den Baugebieten der BauNVO festgestellt: 
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�ÄÜber die Jahre  hat sich die Nutzung in der nahegelegenen Umgebung des Campingparks verän-
dert. Zu nennen ist das Baugebiet Hirschbinde und die geplante Nutzungsänderung von dem Ortsteil 
Rehlings. Beide Gebiete liegen am westlichen Ortsrand der Gemeinde Weißensberg. Die Nutzung 
für diese Wohngebiete ist lt. Flächennutzungsplan mit WA Allgemeines Wohngebiet (vgl. § 4 BauN-
VO) vorgegeben. Der Bebauungsplan Hirschbinde ist rechtskräftig. 

Die Nutzung des bäuerlichen Anwesens Meßmer (an die östliche Grundstücksgrenze zum Camping-
park angrenzend) ist etwas unklar. Der Flächennutzungsplan weist hier die Nutzung �³�*�R�O�I�S�O�D�W�]�³���D�X�V����
Die landwirtschaftliche Fläche des Bauernhofs ist in den Golfplatz �Ãübergegangen�µ �± im Wohngebäu-
de wohnen aber noch mehrere Partei�H�Q���³ 

Für dieses Anwesen Meßmer setzt das Gutachten daher ebenso wie für die weiter entfernt liegenden 
Dörfer Sulzemoos, Waltersberg und Oberrengersweiler die Nutzung MD Dorfgebiet (vgl. § 5 BauN-
VO) an. 

Auf der Basis der TA-Lärm wurden als Emittenten untersucht die Außenbewirtung der Gaststätten, 
die Parkplätze innerhalb und außerhalb des Campingparks sowie die Fahrbewegungen innerhalb 
des Campingparks. 

Im Ergebnis der Untersuchung bleiben die jeweils zulässigen Immissionsrichtpegel in den Beurtei-
lungszeiträumen Tag und Nacht an allen betrachteten nächstgelegenen Immissionsorten weit unter-
schritten. 

Zusätzlich wurde auf der Beurteilungsgrundlage der Bayerischen Freizeitlärmrichtlinie die Emissio-
nen der Außenbewirtung der Gaststätten, der Bühnenveranstaltungen (Blas- und Tanzmusik, Mittelal-
ter- und Weinfest), des Schwimmbad mit Liegewiese, des DFB-Minispielfelds sowie die Emissionen, 
die von den Aktivitäten Beachvolleyball, Tischtennis und vom Waldspielplatz ausgehen, untersucht.  

Im Ergebnis der Untersuchung bleiben die jeweils zulässigen Immissionsrichtpegel in den Beurtei-
lungszeiträumen morgens, mittags, tags außerhalb der Ruhezeit und nachts an allen betrachteten 
nächstgelegenen Immissionsorten unterschritten.  

Jedoch werden die jeweils zulässigen Immissionsrichtpegel im Beurteilungszeitraum abends an den 
Immissionsorten in der Nachbarschaft in den Bereichen Anwesen Meßmer, Hirschbinde und Reh-
lings überschritten. Im Sinne der gegenseitigen Rücksichtnahme werden daher anlagenbezogene 
Festsetzungen als Lärmschutzmaßnahmen im Planbereich selbst notwendig. Verursacher für die 
Überschreitungen der zulässigen Immissionsrichtwerte sind die lärmintensiven Bühnenveranstaltun-
gen in den Abendstunden. Mit einer Bühnenaußenhaut von R'w �•���������G�%���X�Q�G einer Begrenzung der 
Bühnenöffnung auf 20 m² kann entsprechend den Ergebnissen des Gutachtens ein wirkungsvoller 
Lärmschutz erreicht werden. Eine entsprechende Festsetzung wird in die Planung aufgenommen. 

Zusätzlich wird der Betriebsablauf durch ein Verbot von Bühnenveranstaltungen in den Zeiten der 
Nachtruhe von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr eingeschränkt. Die Betriebszeiten sind in einem städtebauli-
chen Vertrag zwischen der Stadt Lindau (B) und den Betreibern des Campingplatzes zu regeln. Al-
ternativ bzw. ergänzend zum städtebaulichen Vertrag können Festlegungen durch Auflagen in der 
Baugenehmigung getroffen werden. 

Mit diesen Maßnahmen besteht eine nachbarverträgliche Nutzung des Campingplatzes. Grundlage 
�L�V�W���†������������ ������ �%�D�X�*�%�����Ä�,�P���%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q���N�|�Q�Q�H�Q���D�X�V��städtebaulichen Gründen festgesetzt werden, 
�«���G�L�H���]�X�P���6�F�K�X�W�]���Y�R�U���V�F�K�l�G�O�L�F�K�H�Q���8�P�Z�H�O�W�H�L�Q�Z�L�U�N�X�Q�J�H�Q���]�X���W�U�H�I�I�H�Q�G�H�Q���E�D�X�O�L�F�K�H�Q���9�R�U�N�H�K�U�X�Q�J�H�Q���³ 

Schutzstatus Campingplatz 

Neben der Verträglichkeit des Vorhabens mit seiner Umgebung ist auch die Störanfälligkeit des 
Campingplatzes selbst zu untersuchen.  

Im Beiblatt 1 zur DIN 18005 Teil 1 werden die Störanfälligkeit bzw. Orientierungswerte eines Cam-
pingplatzes mit der Störanfälligkeit eines Allgemeinen Wohngebiets gleichgesetzt. Es ist jedoch nicht 
zwingend, die Störanfälligkeit/Orientierungswerte von Allgemeinen Wohngebieten und Camping-
platzgebieten gleichzustellen. Vielmehr stellt der Mustererlass der ARGEBAU ergänzend fest: Die 
�2�U�L�H�Q�W�L�H�U�X�Q�J�V�Z�H�U�W�H�� �G�H�U�� �'�,�1�� ������������ �7�H�L�O�� ���� �Ä�X�Q�W�H�U�O�L�H�J�H�Q�� �D�X�F�K�� �Q�D�F�K�� �G�H�U�� �5�H�F�K�W�V�S�U�H�F�K�X�Q�J���Y�R�O�O�� �G�H�U ge-
�P�H�L�Q�G�O�L�F�K�H�Q�� �$�E�Z�l�J�X�Q�J�³����Nach Rechtsprechung des OVG Lüneburg und der darauf aufbauenden 
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Kommentarlage ist konkret auf den jeweiligen Gebietscharakter des Campingplatzes bzw. die zuläs-
sigen Nutzungen innerhalb des Campingplatzes abzustellen. Erst daraus kann die jeweilige Störan-
fälligkeit eines Campingplatzes beurteilt werden. �Ä�*�H�E�L�H�W�H�����G�L�H��-neben dem Freizeitwohnen- zur Aus-
übung unterschiedlicher Sportarten im Freien, wie Fußballplätze ggf. gekoppelt mit entsprechenden 
Einrichtungen festgesetzt sind, kommen wegen der bei der Ausübung des Sports bekannten Begleit-
erscheinungen eher der Störanfälligkeit von MI-Gebieten als derjenigen von WA-�*�H�E�L�H�W�H�Q�� �Q�D�K�H���³��
(Fickert/Fieseler, 2014 / s.a. OVG Lüneburg, VKBl.1996, 543). Die mit der vorliegenden Planung zu-
lässigen Einrichtungen wie ein Spaßbad, ein Beachvolleyballfeld, Tischtennisplatten oder ein Klein-
fußballfeld im Gitzenweiler Campingpark oder auch die mit der Bühne verbundenen Veranstaltungen 
sind vergleichbar zur zitierten Rechtsprechung geeignet, bestimmte Bereiche des Campingplatzes 
der Störanfälligkeit eines Mischgebietes zuzuordnen.  

Die unterschiedlichen Ruheansprüche sollen von einander möglichst getrennt im Geltungsbereich 
untergebracht werden (Trennungsgebot). Hier begründet sich u.a. die Gliederung des Campingplat-
zes. Einerseits gehören zu den Gästen Dauercamper und langfristige Touristikcamper mit einem An-
spruch auf Erholungsurlaub bzw. hohen Schutzanspruch. Bei diesen Nutzungen ist von einer wohn-
gebietsähnlichen Störanfälligkeit auszugehen. Die Nutzungsbereiche mit einer solchen höheren 
Störanfälligkeit sind in der Planung überwiegend westlich der Teichanlagen, im südlichen und süd-
westlichen Bereich des Campingplatzes zu finden.   

Andererseits ist der Charakter des Campingplatzes auch für sein erlebnisorientiertes und in Verbin-
dung damit emittierendes Angebot bekannt. Hierfür hält die Planung Bereiche mit entsprechenden 
Nutzungsangeboten (Minifußball, Beachvolleyball, Veranstaltung etc.) vor. Zusätzlich bietet der 
Campingplatz Angebote für Campingwanderer, deren Aufenthalt auf 2-4 Tage (Kurzzeitcamper) be-
schränkt ist oder auch für Jugendgruppen, die in kleinen Zeltlagern untergebracht sind. Diese durch 
ihr Verhalten selbst stärker emittierenden Nutzergruppen sind östlich des zentralen -selbst stark emit-
tierenden- Bereich angesiedelt und besitzen auf Grund ihres eigenen Verhaltens einen geringeren 
Schutzanspruch als die Erholungscamper. Als Nutzer mit geringerem Schutzanspruch sind hier zu 
nennen die Gruppenreisenden auf der Zeltwiese  und durchreisende Fahrradfahrer / Motorradfahrer 
(Kurzzeitcamping). Auch das häufige Auf- und Abbauen der Zelte bedingt durch einen kürzeren Auf-
enthalt ist hier in die Bewertung und Betrachtung einzustellen. Gewerbliche Nutzung (Schank- und 
Speisewirtschaft, Veranstaltungen, Sport, Büro) und Betriebswohnen im Sondergebiet SO 5 nehmen 
ebenfalls nicht teil am hohen Schutzanspruch.  

Wegen der bei der Ausübung der zulässigen Nutzungen bekannten Begleiterscheinungen sind diese 
Bereiche �Äeher der Störanfälligkeit von MI-Gebieten als derjenigen von WA-Gebieten nahe�³���� �'�D�K�H�U��
sollen bei der Beurteilung des Störungsgrades hier die höheren und ebenfalls wohnverträglichen 
Werte eines Mischgebiets als Obergrenzen für gesunde Wohnverhältnisse angesetzt werden. Denn 
neben der gewerblichen Nutzung ist auch die Wohnnutzung in Mischgebieten zulässigerweise etab-
liert. Gesunde Wohnverhältnisse können somit auch in Mischgebieten vorausgesetzt werden.  

Somit ergeben sich folgende Beurteilungspegel und Orientierungswerte insbesondere in den Son-
dergebieten, die entlang der LI6 liegen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese sind neben der Eigenverlärmung zusätzlich den Emissionen der Landesstraße ausgesetzt. 

Immissions-
ort (IO) 

Beurteilungspegel 
(dB(A)) 

Orientierungswert 
(dB(A)) 

Überschreitung  
(dB(A)) 

 tags nachts tags nachts tags nachts 

SO 3 59 50 60 50 - - 

SO 1 (Ost) 59 49 60 50 - - 

SO 5a 63 53 60 50 3 3 

SO 4d 59 50 55 45 4 5 

SO 1 (Nord) 60 51 55 45 5 6 

SO 2 61 52 55 45 6 7 
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Abbildung 6: Mittelungspegel für die störanfälligeren Bereiche SO 4d, SO 1 (West) und SO 2 
Entsprechend: http://www.staedtebauliche-laermfibel.de/rechner/tab_dtv_m.html 

Dabei wird in den erstgenannten drei Sondergebieten von einer Störanfälligkeit eines Mischgebiets 
ausgegangen. Für die genannten und an die LI6 angrenzenden Gebiete SO 4d, SO1 und SO2 wer-
den die Tabellenwerte eines WA-Gebiets zu Grunde gelegt.   

Mit einer Einhaltung des Tagesorientierungswertes ist entsprechend der Tabelle für die Gebiete SO 
4d, SO1 und SO2 ab einem Abstand 31 m und mit der Einhaltung des Nachtorientierungswertes ab 
einem Abstand von 35 m zu Fahrbahnmitte zu rechnen. Für die Bereiche kann grundsätzlich von 
einer schützenden Wirkung des bestehenden Schutzwalls ausgegangen werden. Da der bestehende 
Sichtschutzwall aber keinen ausreichenden Flankenschutz im nordwestlichen (SO 2) Bereich dar-
stellt, wird der bestehende abknickende Wall auf eine Länge von 35 m gemessen von der südlichen 
Fahrbahnmitte entlang der nordwestlichen Geltungsbereichsgrenze verlängert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das SO 5a bildet den zentralen Versorgungsbereichen des Campingplatzes mit den genannten Nut-
zungen. Diese Nutzungen dienen nicht dem Erholungswohnen. Die im SO 5a zulässigen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 7: Mittelungspegel für die weniger störanfälligen Bereiche SO 5a, SO 3 und SO 1 
(Ost) Entsprechend: http://www.staedtebauliche-laermfibel.de/rechner/tab_dtv_m.html 
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Nutzungen dienen vielmehr der Aufrechterhaltung des Betriebs und dem Erlebniswert des Aufenthal-
tes (Verwaltung, Betriebshof, Veranstaltungen, Versorgungen, Spaßbad usw.). Das in diesem Zu-
sammenhang zulässige Betriebswohnen besitzt keinen eigenen Schutzanspruch,  dies gilt auch für 
die als Verwaltung / Büro genutzten Räume. Das zulässige Betriebswohnen oder Wohnen von Auf-
sichtspersonen besitzt nicht den Schutzstatus wie das in Wohngebieten zulässige Wohnen. �Ä�'�H�P��
betriebsbezogenen Wohnen kann in Bezug auf die Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse auf 
Grund der tatgegenständlichen Einschränkungen (ein bestimmter, sich dafür bereitfindender Perso-
nenkreis) ein höheres Maß an Belästigungen und Störungen  durch Immissionen zugemutet werden 
�D�O�V���V�R�Q�V�W�L�J�H�Q���:�R�K�Q�X�Q�J�V�E�H�U�H�F�K�W�L�J�W�H�Q�³�����)�L�F�N�H�U�W���)�L�H�V�H�O�H�U������������������ 

Entlang der Geltungsbereichsgrenze des Bebauungsplanes zur Kreisstraße befindet sich der oben 
genannte Sichtschutzwall, der im Bereich der Einfahrt und des Sondergebietes SO- 5a unterbrochen 
ist. Unter Berücksichtigung einer angenommenen Höhe des Walls von 2,5 m über der Fahrbahnober-
fläche der Kreisstraße und eines Abstandes der Beugungskante des Walls von der Fahrbahnmitte 
von 10 bis 11 m ergibt sich bei einer abschätzenden Prognose nach DIN 18005 an den o.g. Sonder-
gebieten in Immissionshöhen von 1,6 m bzw. 2 m eine Abschirmwirkung durch den Wall von 14 bis 
11 dB(A). Demzufolge kann der Sichtschutzwall bei einer ausreichenden Höhe einen ausreichenden 
Lärmschutz sicherstellen. Zum Abgleich der bestehenden Bestandshöhen mit den zur Erzielung ei-
ner ausreichenden Abschirmwirkung notwenigen Höhen wurden Schnittzeichnungen angelegt. Diese 
werden zusätzlich in der Planzeichnung abgebildet. Dabei sind in der Planzeichnung die Mindest-
zielhöhen dargestellt. 

In der Begründung werden ergänzend die Bestandhöhen der Lärmschutzwand angegeben. Diese 
werden tabellarisch den Soll-Werten gegenüber gestellt. So ist erkennbar, in welchen Bereichen zu-
sätzlich Maßnahmen für den Lärmschutz ergriffen werden müssen. Basis für die Höhenangaben sind 
die der Planzeichnung zugrunde liegende Vermessung sowie die vom Straßenbauamt der Stadt 
Lindau überlassenen Höhenpunkte der Li 6.  

 
Schnitt Fahrbahnhöhe 

Bestand * 
Lärmschutzhöhe 

Soll * 
Lärmschutzhöhe 

Ist * 
Differenz 

 

A - A 481,95 m 484,45 m 485,12 m ausreichend 

B - B 482,27 m 483,77 m 484,50 m ausreichend 

C - C 481,15 m 483,65 m 483,09 m 0,56 m** 

D - D 480,36 m 482,86 m 483,09 m ausreichend 

E - E 479,91 m 482,41 m 482,22 m 0,19 m** 

F - F 479,08 m 481,58 m 482,52 m ausreichend 

G �± G 478,80 m 481,30 m 482,83 m ausreichend 

H �± H 479,66 m 482,16 m 483,15 m ausreichend 

I �± I 481,65 m 484,15 m 484,06 m 0,09 m** 

J �± J 483,64 m 486,14 m 486,26 m ausreichend 

K - K 485,69 m 488,19 m 488,52 m ausreichend 

L - L 486,49 m 488,99 m 489,32 m ausreichend 

     
* Meterangaben in NHN 
** in diesem Bereich ist die Lärmschutzwand um die angegebene Differenz so zu erhöhen, dass sich ein durchgehende Höhendifferenz zur 
Fahrbahn der Li 6 von mindestens 2,50m ergibt.  

Im Ergebnis ist die Lärmschutzwand in ihrer Höhe im gesamten Verlauf fast ausreichend dimensio-
niert. Lediglich in der Umgebung von drei Punkten ist die Lärmschutzwand geringfügig so anzupas-
sen, dass ein durchgehender Schutz durch die Lärmschutzwand erfolgt, und zwar in den Bereichen 
der Schnittebenen C �± C (um zusätzlich 0,56 m), E �± E (um zusätzlich 0,19 m) und I �± I (um zusätz-
lich 0,09 m).  
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2.2.8) Vermeidung von Lichtimmissionen  

Eine Festsetzung der Leuchtmittel lässt sich aus dem Festsetzungskanon des § 9 BauGB nicht ablei-
ten. Dennoch wird auf Grund ihrer Wichtigkeit die Thematik in der Begründung dargelegt. Im Plange-
biet ist eine Verwendung warmweißer LED-Beleuchtung grundsätzlich zulässig. 

Die Lichtemissionen der Beleuchtung der Außenraumflächen können dämmerungs- und nachtaktive 
Insekten, wie Nachtfalter, Käfer, Zweiflügler oder Köcherfliegen beeinträchtigen und töten. So können 
an einer Lichtquelle in einer Nacht mehrere Tausend Insekten zu Grunde gehen. Damit wiederum 
wird eine wichtige Nahrungsgrundlage für Vögel und für Fledermäuse reduziert. Zur Vermeidung 
�N�D�Q�Q�� �H�L�Q�H�� �Ä�L�Q�V�H�N�W�H�Q�I�U�H�X�Q�G�O�L�F�K�H�³�� �:�H�J�H-/Straßenbeleuchtung verwendet werden mit geringer Strah-
lung in den für die Insektenaugen besonders empfindlichen Frequenzbereichen. In Frage kommen 
warm-weiße LED-Leuchten, da ihr Licht nur sehr gering in den für Insektenaugen besonders emp-
findlichen Frequenzbereichen strahlt. Zudem verursachen Leuchtdioden weniger Streulicht. 

Bei der Installation der Beleuchtung sind folgende Aspekte zu beachten:  

- Die Lichtquellen werden möglichst niedrig installiert, so dass großräumige Anlockeffekte ver-
ringert werden (bei Halbierung der Aufstellhöhe kommt es zu einer Reduzierung der Anlock-
wirkung von Insekten um 50 bis 100 Prozent). Grundsätzlich ist eine größere Zahl niedrig an-
gebrachter Leuchten mit energieschwächeren Lampen besser, als wenige lichtstarke Lampen 
auf hohen Masten. 

- Großflächig hell angeleuchtete Fassaden werden vermieden.. 

- Generell sind geschlossene, nach unten strahlende Leuchten zu verwenden (Lichtabschir-
mung nach oben und zur Seite). Eine Lichtbündelung ist anzustreben, so dass nur die tat-
sächlich benötigte Fläche beleuchtet wird.  

- Die Beleuchtungsdauer ist auf das notwendige Maß zu begrenzen, dabei sind selbstverständ-
lich Aspekte der Verkehrssicherheit und der Anforderungen der Feuerwehr zu beachten. Kann 
während der Aktivitätsphase der Insekten (März bis Oktober) nach 22.00/23.00 Uhr nicht 
gänzlich auf eine Beleuchtung verzichtet werden, kommt der Einsatz von Bewegungsmeldern 
in Frage.  

 

2.3) Erschließung 

2.3.1) Verkehrliche Erschließung 

Das Plangebiet grenzt im Norden an die LI 6, über die das Plangebiet erschlossen wird. Auf Grund 
des langjährigen Bestandes der Anlage ist die Erschließung den jeweiligen Bedürfnissen angepasst 
worden. Ein Linksabbieger auf der LI 6 besteht bereits und muss nicht im Rahmen der jetzigen Pla-
nung hergestellt werden. Zusätzliche Abfahrten von der LI 6 auf das Plangebiet sind nicht vorgese-
hen und dürfen entsprechend der Stellungnahme des Staatlichen Bauamtes Kempten nicht angelegt 
werden. Auf Grund der Grünflächenausweisungen im Plangebiet entlang der Li 6 sind auch keine 
zusätzlichen Zufahrten möglich. Auch eine Buswendeschleife ist im Nahbereich des Plangebiets vor-
handen, sodass eine ausreichende Versorgung durch den ÖPNV besteht.  

Im Plangebiet bestehen ausgebaute Erschließungsflächen, die den Campingplatz in mehreren Rin-
gen vollständig erschließen. Die zentralen Hauptringe werden als Verkehrsflächen besonderer 
Zweckbestimmung in einer Breite von 3,50m dargestellt. Damit sind auch die Sondergebiete ausrei-
chend erschlossen, in denen Mobilheime zulässig sind (SO2 und SO4).  

Die Aufstellflächen für die zulässigen Nutzungen (Zelte, Caravans, Mobilheims etc.) sind, bis auf das 
SO2 nicht gegliedert. Die entsprechenden Zufahrten und ihre notwendigen Breiten sind mit dem 
Bauantrag nachzuweisen. Der Verzicht auf die Ausweisung der Verkehrsflächen innerhalb der Bau-
flächen SO1 und SO3 �± SO5 ist sinnvoll, da sich die innere Gliederung zukünftig entsprechend den 
jeweiligen Ansprüchen zukünftig ändern kann. Eine heutige Fixierung der inneren Struktur würde 
eine Bebauungsplanänderung notwendig machen, wenn die innere Organisation zukünftigen Bedürf-
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nissen angepasst werden muss. Dies wäre unverhältnismäßig, da es ich bei der inneren Organisati-
on von Aufstellflächen nicht um die Grundzüge der Planung handelt. Im SO2-Gebiet kann bei Ände-
rung der inneren Gliederung nach Absprache mit dem Planungsamt von den Festlegungen der inne-
ren Wegegliederung befreit werden, solange die Erschließung für die Feuerwehr gesichert bleibt. 

 

2.3.2) Ver- und Entsorgung 

Das Plangebiet ist prinzipiell erschlossen. Die Netze im Plangebiet sind im Bedarfsfall gebietsintern 
zu ergänzen. Sowohl die Trinkwasserver- als auch die Abwasserentsorgung sind im Bedarfsfall ent-
sprechend den gültigen Satzungen zu ergänzen oder umzubauen. Die Abstimmungen mit dem Ver-
sorgungsunternehmen sind rechtzeitig vorzunehmen.  

Derzeit erfolgt die Trinkwasserversorgung des Campingplatzes über eine örtliche, zentrale Wasser-
versorgungsanlage.  

Das B-Plangebiet ist bezüglich der Schmutzwasserentsorgung an die örtliche Kläranlage der Garten- 
und Tiefbaubetriebe Lindau (GTL) angeschlossen. Das Schmutzwasser wird dort dem Stand der 
Technik entsprechend gereinigt.  

Eine öffentliche Regenwasserableitung existiert im Einzugsbereich nicht. Das Niederschlagswasser 
ist vorrangig möglichst oberflächig über bewachsenen Oberboden zu versickern. Dazu sind abhängig 
von der Größe der zu entwässernden Fläche technische Regelwerke einzuhalten (bis 1.000 m² er-
laubnisfrei unter Beachtung der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) in Verbin-
dung mit den TRENGW, oder größer als 1.000 m² entsprechend DWA M 153 und A 138 mit Wasser-
rechtsverfahren). 

Nicht sickerfähiges Niederschlagswasser von befestigten Flächen, die kleiner sind als 1.000 m², 
kann auch erlaubnisfrei nach der NWFreiV und den TRENOG in den nächstgelegenen Vorfluter 
(Wolfsbach) eingeleitet werden. Bei Ableitung von Niederschlagswasser aus befestigten Flächen 
größer 1.000 m² ist hierbei ein Wasserrechtsverfahren durchzuführen und die Einhaltung der Regel-
werke DWA M 153 und A 117 nachzuweisen. 

Löschwasser kann nicht über die öffentlichen Wasserversorgungsanlagen bereitgestellt werden.  

Die Stromversorgung geschieht z.Z. über die anliegenden Medien. Mit zukünftigen Umbaumaßnah-
men sollen zur Energiegewinnung und Warmwasserbereitstellung verstärkt erneuerbare Energien 
zum Einsatz gebracht werden. Die Festsetzungen des Bebauungsplans stehen der Installation von  
Photovoltaikanlagen und thermische Solaranlagen grundsätzlich nicht entgegen. In seiner Stellung-
nahme weist der Bund Naturschutz in Bayern e.V. darauf hin, dass aufgrund der Nähe zu offenen 
Gewässern, auf die Insektenfreundlichkeit der Solarmodule (Abstrahlung geringer Anteile polarisier-
ten Lichts) zu achten sei. In diesem Zusammenhang sollte bei der Campingplatzbeleuchtung auf die 
Verwendung warmweißer LED-Beleuchtung geachtet werden, da diese nachweislich am schonends-
ten für nachtaktive Insekten ist. 

Durch die Lage des Wirtschaftshofs unmittelbar in der Nähe zum Eingangsbereich kann der zentral 
gesammelte Müll problemlos abgeholt werden. Zusätzlich gibt es für die Campingplatznutzer eine 
zentrale Müllsammelstelle, die räumlich nah am Wirtschaftshof auf einer gesonderten Fläche des SO 
5b liegt.  

 

2.4) Geh- Fahr- und Leitungsrechte 

Für die südlich an den Campingplatz angrenzenden Nachbargrundstücke bestehen grundbuchlich 
eingetragene Geh- und Fahrrechte. Dasselbe gilt für die im Osten des Plangebiets herausgemesse-
nen Grundstücke 838/1-8. Da diese Rechte bereits grundbuchlich gesichert sind, werden sie in der 
Planung nicht dargestellt.  
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Abbildung 7: Tabellarische Gegenüberstellung der Aufstellplätze sortiert nach Nutzungsart sowie unter-
schieden nach Bestand und Planung; Quelle: Gitzenweiler Hof. Rahmenkonzept, Planwerkstatt am Boden-
see, Herr Waßmann. 

2.5) Flächenbilanz  

Mit dem Rahmenkonzept wurden die Einrichtungen auf dem Campingplatz bereits bezüglich der 
Nutzungen quantifiziert (Seite 11, Pkt. 6.2.6). Grundsätzlich werden die zum Zeitpunkt der Erhebung 
bestehenden Nutzungen als Bestand bewertet und alle zukünftigen Nutzungen und auch wegfallen-
den Nutzungen als Veränderung bewertet. In der Summe wurde von einer zusätzlichen Versiegelung 
für weitere 17 Mobilheimen / Kleinwochenendhäusern ausgegangen. Dem steht zwar ein Rückbau 
von 45 Touristenplätzen Camping gegenüber, die jedoch auf Grund ihrer Nichtversiegelung nicht den 
neuen Mobilheimen / Kleinwochenendhäusern gegenbilanziert werden können.  

Die im Rahmenplan angegebenen 23 Mobilheime / Kleinwochenendhäuser im Bestand liegen im 
SO4. Auch die zusätzlich geplanten 17 Mobilheime / Kleinwochenendhäuser werden im Sonderge-
biet SO4 aufgestellt werden. Das SO4 ist unterteilt in vier Bereiche (a bis d), die wie folgt genutzt 
bzw. beplant werden:  

 
Nutzung SO 4 Bestehende  

Mobilheime  
Neu geplante  
Mobilheime 

 

Zielsumme  
Mobilheime  

 

Jeweilige Grun d-
fläche ohne Te r-

rassen 
 

SO 4 a 5 11 16 640 qm 

SO 4 b 4 - 4 160 qm 

SO 4 c - 6 6 240 qm 

SO 4 d 14 - 14 560 qm 

 23 17 40 1.600 qm 

Unter Mobilheimen / Kleinwochenendhäusern sind Wochenendhäuser mit einer Grundfläche bis zu 
40 m² zu verstehen. Bei der Ermittlung der Grundfläche bleibt ein überdachter Freisitz oder ein Vor-
zelt bis zu 10 m² Grundfläche unberücksichtigt (s.o. unter 2.2.1 Art der baulichen Nutzung Wochen-
endplätze). Die Anzahl der Mobilheime im geplanten Endzustand multipliziert mit 40qm ergibt die 
zulässige Versiegelung durch die Mobilheime von 1.600 qm. Für die Bilanzierung sind dann zusätz-
lich 40 Terrassen mit jeweils 10qm zu addieren. Im SO4a wird die durch 16 Mobilheime versiegelte 
Fläche (640 qm zzgl. 160qm für Terrassen) zusätzlich durch die Flächen für ein(e) Sanitärhaus(-
erweiterung) (370 qm) mit Außenanlagen (185 qm entsprechend § 19 (4) BauNVO) ergänzt.  

Bezüglich eines flächenmäßigen Versiegelungsgrades im Bestand �±auch z.B. der Hochbauten- trifft 
der Rahmenplan keine Aussage, sodass in der hier vorliegenden Flächenbilanzierung ebenfalls vom 
tatsächlichen Bestand auf der Basis der Vermessung ausgegangen wird. Dies bietet sich umso mehr 
an, da die bestehenden baulichen Anlagen und ihre Freibereiche auf der Basis von Baugenehmigun-
gen errichtet wurden. Die Erschließung wird ebenfalls als bestehend angesehen. Als Neuversiege-
lung sind daher die entsprechend dem Rahmenplan neuen Mobilheime / Kleinwochenendhäuser mit 
jeweils 40qm Grundfläche (s.o.) in die Bilanzierung einzustellen. Zusätzlich sind Flächen für Erweite-
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rungsmaßnahmen in den Bereichen der Sanitäranlagen und dem zentralen Versorgungsbereich in 
die Bilanzierung einzustellen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass zum jetzigen Planungsstand (Vor-
entwurf nach §§ 3/4 (1) BauGB) noch Planungsänderungen möglich sind.  

Der Gebäudebestand und die Außenanlagen im SO 5a versiegeln nahezu die gesamte SO 5a Flä-
che. Dabei halten sich die Anteile von Hauptnutzung (1.197 qm) und Nebenanlagen (1.274 qm) na-
hezu die Waage. Mit den Festsetzungen des Bebauungsplans soll es möglich sein, einen größeren 
Hochbauanteil zu erreichen. Zusätzliche Versiegelungen sind nicht geplant.  

Für den zentralen Bereich im SO 5b bestehen Baugenehmigungen für den Gebäudebestand ein-
schließlich einer projektierten Freibadanlage. Die mit der Baugenehmigung zulässigen Versiegelun-
gen werden als bestehendes Planungsrecht in die Bilanzierung aufgenommen, da auf die Versiege-
lung auf Grund der Baugenehmigung ein Rechtsanspruch besteht.  

Es ergibt sich folgende Flächenbilanz (s.a. Umweltbericht mit Eingriffsbilanzierung):  

 
Nutzung Fläche 

Planung 
Bebauung / zus. Ver-

siegelung* 
Planung 

Bebauung / Versieg e-
lung 

Bestand 

Bebauung / Versi e-
gelung 

Veränderung 

SO Camping- und Wochenen d-
platz 

    

Sondergebiet SO 1 
gesamt 

32.489 qm 
32.497 qm 

 
-- / -- 

 
-- / -- 

 
-- / -- 

Sondergebiet SO 2 (Dauercamper) 
                davon SO 2a 
                davon SO 2b 
                davon SO o. Versiegelung 
gesamt 

40.678 qm 
  (5.537qm) 
(11.877qm) 
(22.232qm) 

40.678 qm 

 
600 qm / 300 qm 
250 qm / 125 qm 

-- / -- 
 

 
469 qm / 102 qm 

-- / -- 
-- / -- 

 

 
131 qm /   198 qm 
250 qm  /  125 qm 

-- / -- 
 

Sondergebiet SO 3 (Zeltwiese) 
gesamt 

 
8.963 qm 

 
150 qm / 75 qm 

 
34 qm / 34 qm 

 
116 qm /     41 qm 

Sondergebiet SO 4 (Mobilheime) 
                 davon SO 4a  
                 davon  SO 4b 
                 davon  SO 4c 
                 davon  SO 4d 
gesamt 

8.734 qm 
(3.924 qm) 
   (526 qm) 
   (816 qm) 
(3.468 qm) 

8.734 qm 

 
   1.010 qm  / 345 qm ** 

       160 qm   /   40 qm ** 
       240 qm   /   60 qm ** 
      560 qm   / 140 qm ** 

 
323 qm  /  90 qm   

        160 qm /  40 qm 
-- / -- 

560 qm / 140 qm  
 

 
687 qm  /  255 qm  
+- 0 qm  /  +- 0 qm 
240 qm  /   60 qm 
+- 0 qm  /  +- 0 qm 

 

Sondergebiet SO 5  (zentr. Bereich) 
                 davon  SO 5a 
                 davon  SO 5b  
                 davon  SO 5c 
gesamt 

11.979 qm 
(2.593 qm) 
(8.782 qm) 
   (604 qm) 

11.979 qm 

   
 1.647 qm /    824 qm *** 
4.500 qm  / 2.250 qm  
    450 qm /    150 qm **** 

 

 
   1.197 qm / 1.274 qm 
   3.241 qm / 1.904 qm  
      376 qm /       8 qm 

 

 
   450 qm / - 450 qm 

   1.259 qm /   346 qm 
     74 qm /   142 qm 

 

Sondergebiet  
SO Camping- und Wochenen d-
platz 

 
102.720 qm 

 
9.567 qm / 4.309 qm 

  
6.360 qm / 3.592 qm 

 
+3.207 qm / +713 qm 

Verkehrsfläche  
besonderer Zweckbestimmung 

10.490 qm  10.489 qm --�± 

Verkehrsfläche 743 qm   743 qm --�± 

Grünfläche 17.457 qm --�± --�± --�± 

Wasserfläche 6.637 qm --�± --- --- 

Abfallentsorgung 54 qm    

Gesamtfläche 138.101 qm      

*  gem. § 19(4) Satz 2 BauNVO  
** Terrassen zu Mobilheimen / Kleinwochenendhäusern werden als Nebenanlagen mit jeweils 10 qm Grundfläche bilanziert 
*** die bestehende 100% Versiegelung wird zu 2/3 Hauptanlage 1/3 Nebenanlage umverteilt 
**** Auf Grund der geringen Gesamtfläche des SO 5c steht für Nebenanlagen entgegen § 19 (4) BauNVO eine Fläche von 154 qm zur 
Verfügung 

   

3) Auswirkungen / Abwägungsrelevante Belange 
Über die unter 1.2.1 genannten, ausdrücklichen Planungsziele der Gemeinde hinaus sind bei der 
Abwägung die folgenden städtebaulichen Belange nach § 1 BauGB zu berücksichtigen: 

�� Die Belange des Naturschutzes. Die bestehenden Biotope sowie der Baumbestand sind bei 
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der Planung zu berücksichtigen. 

�� Die Belange von Freizeit und Erholung sowie des Tourismus als dominierendem Wirtschafts-
zweig. Nicht zuletzt wegen der Lage in einem Tourismusschwerpunktraum genießt die Erho-
lungsfürsorge einen hohen Stellenwert. Hierzu gehört sowohl das Angebot touristischer Infra-
struktur als auch differenzierter qualitätsvoller Übernachtungsangebote.  

�� Insofern durch den qualitativen Ausbau der Infrastrukturangebote bestehende Tourismusbe-
triebe gesichert werden, sind die Belange der Wirtschaft, insbesondere unter dem Aspekt der 
Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen zu berücksichtigen.  

�� Die Belange der Forstwirtschaft (Wald). Angrenzend an das Plangebiet bestehen Waldflächen 
nach BayWaldG. Der erforderliche Waldabstand wird für neue Anlagen und Nutzungen in der 
Planung berücksichtigt. 

�� Das Plangebiet wird von Nord nach Süd von einem Gewässer gequert und speist südlich der 
Anlage den Wolfbach. Da es sich um ein öffentliches Gewässer handelt, sind bei der Planung 
auch die Belange der Wasserwirtschaft zu berücksichtigen.  

Ebenfalls zu berücksichtigen ist das Ergebnis des von der Gemeinde beschlossenen Rahmenkon-
�]�H�S�W�V���Ä�*�L�W�]�H�Q�Z�H�L�O�H�U���+�R�I�³. 

Darüber hinaus sind die öffentlichen und privaten Belange (z.B. Berücksichtigung bestehender Nut-
zungen bei der Anordnung emittierender Nutzungen, Erhalt des Bodenwerts) gegeneinander und 
untereinander gerecht abzuwägen.  

Lindau am Bodensee, April 2019 

 

Es schließt an: 

�8�P�Z�H�O�W�E�H�U�L�F�K�W�����6�W�D�G�W���/�L�Q�G�D�X�����%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q�����������Ä�&�D�P�S�L�Q�J�S�D�U�N���*�L�W�]�H�Q�Z�H�L�O�H�U���+�R�I�³ 

Stefan Stern in Bürogemeinschaft für Stadt-Land-See 
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Vorentwurfsplanung Erdgeschoß und Obergeschoß 

gieger architekten, Umgestaltung Campingpark Gitzenweiler Hof 
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1 Einleitung 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung des  Umweltberichtes 

Der Campingplatz Gitzenweiler Hof wird seit 1962 als Campingplatz genutzt und hat sich 
zu einer der führenden Campingplatzdestinationen in Deutschland entwickelt. Um das 
Angebotsniveau zu halten und auszubauen, müssen neue Investitionen in die Infra-
struktur des Campingplatzes getätigt werden.  

Die Anlage liegt nach § 35 BauGB im Außenbereich, ein Bebauungsplan liegt derzeit 
nicht vor. Die bisherigen baulichen Änderungen wurden über Einzelgenehmigungen im 
Rahmen des Bestandsschutzes umgesetzt. Die nun erforderlichen Änderungen stoßen an 
die Grenzen des Bestandschutzes bzw. sind über Einzelgenehmigungen nicht mehr zu 
realisieren. Eine Privilegierung der Gesamtanlage nach § 35 BauGB ist nicht möglich.  

Mit einem neu aufzustellenden Bebauungsplan soll die Planungssicherheit im Rahmen 
einer städtebauliche Entwicklung und Ordnung hergestellt werden. Nach §2 Abs.4 BauGB 
muss für den Bebauungsplan ein Umweltbericht erstellt werden. In diesem erfolgt die 
Bestandserfassung und -bewertung der Schutzgüter, die Darstellung von Zielen des Um-
weltschutzes und eine Prognose der Auswirkungen der Planung. Zur Abarbeitung der 
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung gemäß §§18-21 BNatSchG wird eine Eingriff-
Ausgleich-Bilanz entsprechend den Vorgaben des Bayerischen Leitfadens zur Eingriffs-
regelung 1) erstellt. 

1.2 Lage, Abgrenzung und Beschaffenheit des Plangebiets 

Das Plangebiet liegt im Norden des Gemarkungsgebiets der Stadt Lindau. Die Gemar-
kungsgrenze zur Nachbargemeinde Weißensberg verläuft unmittelbar östlich des Cam-
pingplatzes. Das Plangebiet wird folgendermaßen begrenzt:  

�� im Norden durch die LI 16, 

�� im Westen und Süden durch landwirtschaftlich genutztes Grünland und Waldflächen, 

�� im Osten durch den Golfplatz Lindau (Gemarkung Weißensberg) und eine landwirt-
schaftlicher Hofstelle. 

Das Plangebiet umfasst ca. 13,7 ha mit den Flurstücken des Grundbuchs Oberreitnau 
832/3, 838, 838/1, 838/2, 838/3, 838/4, 838/5, 838/6, 838/7, 838/8, 838/11, 842/3, 843, 
843/1, 843/1, 844, 844/1, 844/3, 846. 

Das Plangebiet wird aktuell als Campingplatz genutzt (touristische Stellplätze, Klein-
wochenendhäuser/Mobilheime, Dauerstellplätze, Flächen für Wohnmobile). Der Platz 
weist bereichsweise einen hohen Baumbestand auf. In der Mitte der Anlage befinden sich 
drei Teiche, die über den von Norden kommenden Waltersberger Bach gespeist werden. 
Der Abfluss aus dem Platz erfolgt nach Süden über den Wolfsbach zur Ach. 

                                                           
1 ) BAY.STAATSMINISTERIUM FÜR LANDESENTWICKLUNG UND UMWELTFRAGEN - StMLU - (2003): Leitfaden des 

Bay.Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen - AG "Eingriffsreglung in der Bauleitplanung": 
Grundsätze für die Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung  in  der Bauleitplanung; 2.erweiterte 
Auflage 
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Abb. 1: Lageplan  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Beschreibung des Vorhabens  

Mit dem Bebauungsplan wird ein Sondergebiet �ÄCamping- und Wochenendplatz�³ nach 
§10 BauNVO ausgewiesen. Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt auf Grundlage 
eines vom Stadtrat am 05.04.2016 beschlossenen städtebaulichen Entwicklungs-
konzepts, das vom Campingplatz-Betreiber erarbeitet wurde.  

Ziel der Planung ist der landschafts- und bedarfsgerechte Ausbau entsprechend den qua-
litativen nationalen Standards der Camping- und Wohnmobilplatznutzung. Die bisherigen 
Außengrenzen des Campingplatzes bleiben unverändert. Es sollen v.a. im zentralen Be-
reich bauliche Erneuerungsmaßnahmen für saisonverlängernde Maßnahmen ermöglicht 
werden. Außerdem sollen die auf dem Campingplatz bestehenden Nutzungen gesichert 
und räumlich neu geordnet werden.  

Im Endausbau sind vorgesehen:  

�¾ Im zentralen Eingangsbereich Rückbau vorhandener Gebäude (Haupthaus mit 
�5�H�V�W�D�X�U�D�Q�W�� �Ä�:�L�U�W�V�K�D�X�V��Gitzenweiler �+�R�I�³�� �V�R�Z�L�H�� �1�H�E�H�Q�J�H�E�l�X�G�H�� �P�L�W�� �6�D�Q�L�W�l�U�D�Q�O�D�J�H�Q����
Tagungsraum, Bibliothek und Entsorgungsstation), 

�¾ Errichtung eines zentralen Freizeithauses mit Dorfplatz und weiteren Einrichtungen 
für die Gäste des Campingparks: Zentrale Sanitäreinheit, Erweiterung der Wasseran-
lage mit Wellness-Einrichtung, Clubraum für Gruppen bis 120 Personen mit Gastro-
nomie und Barbereich, Restaurant mit gehobenem Anspruch und Ambiente, Saal für 
Veranstaltungen und Indoor-Freizeiteinrichtungen, Hausmeisterunterkunft und Büro,  

Grundlage: TOP10 Bayern  
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�¾ Planungsrechtliche Legalisierung von Bauten, insbesondere ehemals mobiler Unter-
künfte, sowie die Ausweisung von Aufstellflächen für transportable Mobilheime 
(Kleinwochenendhäuser) zur Differenzierung des Beherbergungsangebots auf dem 
Campingplatz,  

�¾ Reduzierung der Anzahl der vorhandenen Standplätze (Caravan / Camping),  

�¾ Gewährleistung der Verkehrssicherheit in den Randbereichen, soweit diese an Wald-
flächen angrenzen,  

�¾ die Sicherung umweltrelevanter Belange wie der Uferzonen der Teiche sowie die 
Erhaltung des Baumbestandes, soweit dieser als erhaltensfähig einzustufen ist und 
die qualifizierte Durchgrünung des gesamten Platzes mit standortgerechten Bäumen, 
soweit dies nutzungsbedingt möglich ist.  

Tab.: Stellflächen Bestand und Planung  (PLANWERKSTATT a.B., R.Wassmann 2015) 

 

 

 

 

 

 

�$�E�E�����������5�D�K�P�H�Q�N�R�Q�]�H�S�W���Ä�*�L�W�]�H�Q�Z�H�L�O�H�U���+�R�I�³ vom 05.04.2016  (PLANWERKSTATT a.B., R.Wassmann 2015) 
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1.4 Umgriff und Festsetzungen des Bebauungsplans  

Der Umgriff des Bebauungsplanes beträgt rund 13,7 ha. Festgesetzt wird ein Sonderge-
biet SO Camping- und Wochenendplatz nach §10 BauNVO. Der Camping- und Wochen-
endplatz wird in fünf Sondergebiete mit differenzierten Festsetzungen unterteilt:  

SO1:  Aufstellplätze für Touristikcamper 

SO2: Aufstellplätze für Dauercamper 

SO3  Aufstellplätze für Zelte 

SO4:  Aufstellplätze für Kleinwochenendhäuser / Mobilheime 

SO5: Zentrale Anlagen für Verwaltung, Einrichtungen für Freizeitbetätigung, Pkw-
Stellplätze Infrastruktur zur Versorgung des Platzes, Betriebswohnungen sowie 
Läden, Schank- und Speisewirtschaft.  

Weiterhin werden verschiedene private Grünflächen festgesetzt: 

A1, A2: Randflächen des Platzes in Angrenzung an Waldflächen mit Zweckbestim-
mung �Ä�3�D�U�N�D�Q�O�D�J�H�� �I�•�U�� �V�S�L�H�O�H�U�Lsche und sportliche Freizeitbetätigung�³. Die 
Flächen fungieren als Sicherheitszonen bei Astbruch oder bei umstürzenden 
Bäumen und dürfen nicht mit Stellplätzen belegt werden.  

B Spielplatz (im Norden des Platzbereichs). 

C1, C2 Lärmschutzwall an der LI16. 

D1, D2, D3  Uferböschungen Teiche, z.T. Biotopflächen. 

E Geländeböschungen im südwestlichen Teil des Campingplatzes (in SO1). 

Weitere kleine Grünflächen werden innerhalb und angrenzend an das Gebiet SO5 fest-
gesetzt.  

Zu den detaillierten Festsetzungen bezgl. der in den einzelnen SO-Flächen zugelassenen 
Nutzungen und zu den Grünflächen siehe textliche Festsetzungen im BPlan. 

Weitere Festsetzungen betreffen die Sicherung des Baumbestands. Detaillierte Ausfüh-
rungen hierzu siehe in Kap.2.4  unter �Ä�0�D�‰�Q�D�K�P�H�Q���%�D�X�P�E�H�V�W�D�Q�G�³�� 

1.5 Vorgaben der R aum- und Bauleitplanung 

Nach Regionalplan 16 (Allgäu) grenzt der Geltungsbereich im Süden direkt an das Land-
schaftliche Vorbehaltsgebiet Nr.22: �ÄMoränenhügelland nördlich Lindau (Bodensee) und 
Bodenseeufer�³. Konsequenzen für den Bebauungsplan ergeben sich hieraus nicht. 

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Lindau vom 13.07.2013 ist 
�G�D�V�� �3�O�D�Q�J�H�E�L�H�W�� �D�O�V�� �Ä�6�R�Q�V�W�L�J�H�V�� �6�R�Q�G�H�U�J�H�E�L�H�W����das der Erholung dient (§ 10 BauNVO), 
�&�D�P�S�L�Q�J�S�O�D�W�]�³���G�D�U�J�Hstellt. Der Landschaftsplan zeigt für das Plangebiet folgende Darstel-
lungen: 

�¾ Kleingewässer, teilweise mit biotopkartierten Flächen 

�¾ Kaltluftentstehungsfläche 

�¾ Wald südlich des Campingplatzes: Erholungswald Stufe 2 und Landschaftliches Vor-
behaltsgebiet Nr.22 
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2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen u nd  
der durch das Vorhaben entstehenden Auswirkungen 

2.1.1 Schutzgut Boden 

Der Untergrund des Planungsgebiet besteht aus eiszeitlich angelegter Grundmoräne mit 
schluffreichen, ungegliederten Ablagerungen 2). Die Mächtigkeiten reichen unterschied-
lich von nur wenigen Dezimetern bis hin zu einigen Zehnermetern. Bei generell wellig bis 
hügeligem Oberflächenrelief besteht die Grundmoräne aus wechselnd kiesig-sandig-
tonigen Schluffen bis kiesig-schluffigen Sanden, die einen dichten, nur gering bis mäßig 
wasserdurchlässigen Untergrund bilden.  

Natürlicherweise vorherrschender Bodentyp ist die Braunerde. Die meist frischen Böden 
weisen eine gute bis sehr gute Nährstoffversorgung auf. Ihre Mächtigkeit liegt bei 40-50 
cm. Da nur selten Verdichtungserscheinungen in Form von Tonverlagerungen (Lessivie-
rung) vorhanden sind, sind die Böden gut durchlüftet. Bei höheren Lehm- und Tonanteilen 
kann es zu Staunässe und damit zu oberflächlichen Bodenvernässungen kommen.  

Entlang des Waltersberger Bachs wird der Untergrund von jungen Bachablagerungen 
gebildet.  

Im Süden des Plangebiets ist in der Geologischen Karte eine künstliche Aufschüttung 
eingetragen. Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen sind im Plangebiet nicht bekannt. 
Außerhalb des Plangebiets besteht nördlich der Kreisstraße LI 16 eine großflächige 
Altdeponie. Nach Daten der Stadt Lindau handelt es sich um eine Bauschuttdeponie, die 
2002 rekultiviert wurde 3). 

Bewertung des Schutzgutes 

Die Böden sind für folgende Bodenfunktionen von Bedeutung:  

�x Lebensraum für Bodenorganismen  

�x Standort und Versorgungsreservoir für Pflanzen 

�x Filter und Puffer für Schadstoffe 

�x Standorte für Landwirtschaft 

Braunerdeböden sind im Moränen-Hügelland ein weit verbreiteter Bodentyp. Aufgrund der 
langjährigen Campingplatznutzung sind die Böden mehr oder weniger flächendeckend  
verändert (Versiegelungen, Aufschüttungen, Reliefveränderungen, gärtnerische Tätigkei-
ten). Im zentralen Platzbereich sind die Böden versiegelt oder überbaut. Entsprechend 
dem Bayerischen Leitfaden zur Eingriffsregelung sind die unversiegelten Böden von ge-
ringer Bedeutung (Wertstufe I unten). 

Bewertung der Auswirkungen 

Die wesentlichen Baumaßnahmen finden in bereits versiegelten oder überbauten Flächen 
statt. Es entstehen keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Boden.  

                                                           
2 ) Geologische Karte von Bayern, Maßstab 1:25.000,  Blatt 8423 Lindau 
3 ) Deponie Gitzenweiler Hof �± Rekultivierungsplan 10.Juli 1996; Stadt Lindau Amt 60 Abt.603 AZ 603/00 bri/ 26.03.2002  
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Die teilweise Neuordnung der Nutzungszonen verursacht ebenfalls keine erheblichen 
Auswirkungen, da hiermit keine wesentlichen Bodenveränderungen einher gehen. Im 
Bereich der Sonderbauflächen SO4 werden kleinflächig Böden für die Aufstellung von 
Mobilheimen beansprucht. Die Böden sind bereits durch Dauercamper vorbelastet. 

Auswirkungen von der nördlich liegenden Altlastfläche sind für das Schutzgut Boden nicht 
zu erwarten. Mögliche Auswirkungen über den Wirkungspfad Wasser sind beim Schutz-
gut Wasser abgehandelt. 

Minderungs- und Vermeidungsmaßnahmen 

Das bei Geländeabtrag anfallende Erdmaterial wird teilweise wieder für Gelän-
deanschüttungen im Umfeld der Hallen verwendet. Wieder verwendbarer Mutterboden ist 
in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen 
(§202 BauGB). Überschüssiges Erdmaterial wird ordnungsgemäß in einer Deponie ent-
sorgt oder an anderer Stelle wieder eingebaut.  

2.2 Schutzgut Wasser 

Der Campingplatz wird etwa mittig vom Waltersberger Bach durchflossen. Das Gewässer 
entspringt etwa 500 m nördlich des Campingplatzes beim Weiler Waltersberg und 
durchfließt den Platz von Nord nach Süd. Nördlich der Kreisstraße LI 16 erfolgt von 
Westen ein Zufluss mit Drainagewasser aus der Bauschuttdeponie. Das Drainagewasser 
zeigt eine leichte bräunliche Verfärbung. Aufgrund des Verdünnungseffekts ist im 
Campingplatzbereich optisch keine Verfärbung mehr erkennbar.  

Die drei auf dem Campingplatz gelegenen Weiher werden vom Waltersberger Bach ge-
speist. Der Abfluss der Teiche erfolgt nach Süden in das angrenzende Waldgebiet zum 
Wolfsbach. Im Platzbereich verläuft das Gewässer nur im Norden in seinem natürlichen 
Bachbett, alle übrigen Gewässerabschnitte (Teichverbindungen, Abfluss aus dem südli-
chen Teich) sind verrohrt. Die Ufer des Wolfsbach werden im Bereich des Camping-
platzes durch Erholungsbetrieb in Anspruch genommen. Die Teichufer sind großteils mit 
Wasserbausteinen befestigt.  

Das auf den befestigten Flächen und auf den Dachflächen anfallende Niederschlags-
wasser wird teilweise im Boden versickert und teilweise in die Teiche geleitet. 

Hochwasserereignisse sind nicht bekannt.  

Daten zum Grundwasser liegen für das Plangebiet nicht vor. Wasserschutzgebiete ge-
mäß §16 WHG sind von der Planung nicht betroffen. Grundsätzlich ist davon aus-
zugehen, dass im Bereich der Drumlinlandschaft das Grundwasser erst in größeren Tie-
fen als geschlossener Grundwasserkörper ansteht. Aufgrund des hohen Flurabstandes 
und des erhöhten Lehmanteiles der Moränenböden ist das Grundwasser vor Schadstoff-
einträgen weitgehend geschützt. 
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Bewertung des Schutzgutes  
Das Schutzgut ist von geringer Bedeutung (Wertstufe I oben). 

Bewertung der Auswirkungen auf das Schutzgut W asser   
Die Gewässer sind von dem Bauvorhaben nicht direkt betroffen. Ggfs. sind baubedingt 
bei Unfällen oder unsachgemäßer Handhabung Auswirkungen durch auslaufendes 
Schmutzwasser möglich. 

Da weitere Versiegelungen oder Überbauungen in nur geringem Umfang erfolgen und der 
Großteil des auf Dächern und befestigten Flächen anfallenden Niederschlagswassers im 
Boden versickert wird,  ist ein verstärkter Oberflächenabfluss von Niederschlagswasser 
nicht zu erwarten.  

Die Grundwasserneubildung wird nicht beeinträchtigt. Grundwasserführende Schichten 
werden nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht berührt. Sollten sich im Zuge der Bau-
grunderkundung neue Erkenntnisse ergeben, sind entsprechende Maßnahmen zum 
Schutz des Grundwassers zu ergreifen.  

Das anfallende Niederschlagswasser wird derzeit auf unversiegelten Flächen versickert  
oder in die bestehenden Teiche abgeleitet. Inwieweit hieraus Belastungen des Ober-
flächenwassers entstehen, ist nicht bekannt.  

Schmutzabwässer werden wie bisher über die Kanalisation zur städtischen Kläranlage 
Lindau geleitet, so dass keine Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser entstehen. 

Vermeidungsmaßnahmen  

In der Nähe des Baufeldes liegende Wasserflächen werden zur Bauzeit mit entsprechen-
den Sicherungsmaßnahmen geschützt (Abzäunung, Sperrvorrichtungen). Sollte es den-
noch bei Unfallereignissen zu unkontrollierten Einleitungen in die Gewässer kommen, so 
sind die Schäden gutachterlich zu erheben und entsprechende Kompensationsmaß-
nahmen vorzunehmen.  

Gesammeltes Niederschlagswasser aus Dachflächen, Pkw-Stellplätzen sowie privaten 
Hof- und Verkehrsflächen ist vorrangig flächenhaft über eine geeignete bewachsene 
Oberbodenschicht in den Untergrund zu versickern. Sollte dies aufgrund der Boden- und 
Gesteinsverhältnisse nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich sein, so ist 
dafür zu sorgen, dass der Abfluss gepuffert wird. Dies ist z.B. über die Inbetriebnahme 
der bestehenden, derzeit aber ungenutzten Zisterne ermöglicht (Fassungsvermögen rund 
50 cbm).  

Die fachlichen Anforderungen der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung  
(NWFreN), die Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem 
Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) das ATV-�$�U�E�H�L�W�V�E�O�D�W�W�� �$�������� �Ä�%�D�X��
und Bemessung von Anlagen zur dezentralen Versickerung von nicht schädlich 
�Y�H�U�X�Q�U�H�L�Q�L�J�W�H�P�� �1�L�H�G�H�U�V�F�K�O�D�J�V�Z�D�V�V�H�U�³�� �V�Rwie das ATV-Merkblatt M153 
�Ä�+�D�Q�G�O�X�Q�J�V�H�P�S�I�H�K�O�X�Q�J�H�Q�� �]�X�P�� �8�P�J�D�Q�J�� �P�L�W�� �5�H�J�H�Q�Z�D�V�V�H�U�³�� �V�L�Q�G�� �E�H�L�� �G�H�U�� �(�U�U�L�F�K�W�X�Q�J�� �Y�R�Q��
Sickeranlagen zu beachten. Zur Vermeidung von weitergehenden 
Behandlungsmaßnahmen des anfallenden Oberflächenwassers vor der Versickerung ist 
auf Dach- und Fassadenbekleidungen aus unbeschichteten Metallen wie Kupfer, Zink und 
Blei zu verzichten.  
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Bewertung der Auswirkungen  

Die baulichen Änderungen werden überwiegend im Bestand im Bereich bereits versiegel-
ter oder bebauter Flächen vorgenommen. Mit den vorgesehenen Vermeidungsmaß-
nahmen werden keine erheblichen Auswirkungen auf Grund- und Oberflächenwasser 
entstehen. Eine Verschärfung der Hochwassersituation wird sich nicht ergeben. 

2.3 Schutzgut Lokalklima / Luft  

Das Plangebiet bildet zusammen mit den umliegenden unbebauten Offenlandflächen eine 
Kaltluftentstehungsfläche mit lokalklimatischen Ausgleichsfunktionen für den Ortsteil Reh-
lings (Gem. Weißensberg). Die Ortslage Rehlings ist thermisch nicht belastet. 

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ausstoßes des für den Treibhauseffekt 
relevanten Gases CO2.  Demnach konnten die Emissionen gegenüber früheren Jahren 
trotz steigender Übernachtungszahlen reduziert werden.   

 

Jahr  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Kennzahl CO2-
Emissionen 
fossile Energie-
träger                        

kg/ Über- 
nachtung 2,30 2,09 2,55 2,09 1,85 2,21 2,08 1,93 2,14 1,81 1,80 1,95 

Quelle : Ecocamping e.V. (2017); Gustav-Schwab-Str.14G, 78467 Konstanz; i.A. Campingpark Gitzenweiler Hof GmbH 

 
Jahr  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Über-
nachtun-
gen 
gesamt 

163.100 183.100 154.600 155.696 166.284 155.926 172.388 183.501 171.671 175.697 188.393 190.756 

Quelle : Campingpark Gitzenweiler Hof GmbH (2017) 

Bewertung des Schutzgutes 

Die lokalklimatischen Ausgleichsfunktionen sind mit mittel zu bewerten (Stufe II unten). 

Bewertung der Auswirkungen  

Die baulichen Änderungen werden im Bestand vorgenommen, die bestehenden 
lokalklimatischen Funktionen werden nicht verändert. Die beabsichtigte Neuordnung der 
Stellflächen verursacht ebenfalls keine Auswirkungen auf lokalklimatische Funktionen.  

Aufgrund der baulichen Änderungen und der damit verbundenen zusätzlichen Nutzungs-
möglichkeiten werden keine zusätzlichen, über den derzeit bestehenden Betrieb hinaus 
gehenden Emissionen an Schadstoffen oder Treibhausgasen freigesetzt. Aufgrund tech-
nischer Verbesserungen an den neuen Anlagen und Gebäuden ist im Gegenteil davon 
auszugehen, dass die Emissionen weiter zurückgehen werden. 

Eine besondere Anfälligkeit des baulichen Vorhabens gegenüber den Folgen des 
Klimawandels ist nicht zu erkennen.  
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2.4 Schutzgut Biotope/Pflanzen/Tiere 

Mit Ausnahme des bebauten Eingangsbereichs sowie einzelnen Sanitäranlagen besteht 
das Plangebiet aus unversiegelten Freiflächen und aus Grünflächen, die für Camping-
zwecke genutzt werden.  

Biotope 

Im Norden des Plangebiets sind entlang des Gewässers gewässerbegleitende Gehölze 
erhalten, ebenso an den Ufern der Weiher. Am südlichen Weiher befindet sich ein in der 
Landesbiotopkartierung Bayern erfasstes Biotop mit zwei Teilflächen (8424-0182-02 und -
�������� �Ä�*�U�D�E�H�Q�� �X�Q�G�� �7�H�L�F�K�� �E�H�L�� �*�L�W�]�H�Q�Z�H�L�O�H�U�³������Erfasst sind Teile der Ufer des südlichen 
Teichs. Biotoptypen sind aquatische Schilfröhrichte mit einzelnen Weiden, Sumpfseggen-
verlandungen und (im Einlaufbereich des Grabens) ein mittelhoher, gestufter Saum aus 
Schwarzerlen, Sal- und Silberweide, Esche und Holunder mit spärlichem nitrophilem 
Unterwuchs. Die Bereiche werden freizeitlich genutzt. Die amtliche Abgrenzung der bei-
den Biotopflächen entspricht nicht den realen Bedingungen und wurde daher in Abstim-
mung mit der Unteren Naturschutzbehörde Lindau (Mai 2017) angepasst.   

Baumbestand 

Der Campingplatz ist im südöstlichen und im nordwestlichen Bereich stark mit Gehölzen 
durchgrünt. Die meisten Gehölze �± überwiegend Fichten �± wurden vor rund 50 Jahren 
vom Campingplatzbetreiber gepflanzt. Auf dem Platz kommen insgesamt 448 Bäume 
über 50 Jahre vor, davon sind 357 Gehölze in einem Baumkataster erfasst. 
Schwachgehölze und  Bäume in geschlossenen Beständen (Sichtschutzwall Kreisstraße 
LI 16) sind im Kataster nicht aufgenommen. Nachfolgende Tabelle zeigt die mit mehr als 
5 Exemplaren vorkommenden Arten. 

Hauptbaumarten Campingplatz Gitzenweiler Hof  
Gehölze  mit Kronendurchmesser über 5 m 
 über 50 Jahre 
 außerhalb der geschlossenen Bestände auf Lärmschutzwall LI16) 

Art Deutscher Name Anzahl 

Picea abies Rot-Fichte 140 

Alnus glutinosa  Schwarz-Erle 63 

Fraxinus excelsior Esche 24 

Prunus aviumR Vogel-Kirsche 20 

Juglans regia Walnuss 16 

Betula pendula Hänge-Birke 16 

Picea omorika Serbische Fichte 10 

Prunus padus Trauben-Kirsche 10 

Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn 7 

Quercus robur Stiel-Eiche 5 

Salix alba Trauer-Weide 5 

Sonstige - 41 

Summe  357 
Quelle: LINDAUER BAUMPFLEGE, M.ZETZMANN, schriftl.Mittl. per email 03.April 2017 
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Der Anteil an Laubbäumen ist gering. In den vergangenen Jahren wurden im südwest-
lichen und im nordöstlichen Bereich des Platzes Nachpflanzungen mit Obstbäumen und 
Eschen vorgenommen. Weitere, sehr vereinzelt vorhandene Arten sind Weiß-Tanne (2x), 
Spitz-Ahorn (2x) Kastanie (3x), Platane (1x), Silber-Pappel (2x) u.a. Arten. 

Knapp 200 der im Kataster erfassten Bäume, also etwas mehr als die Hälfte des 
Bestands, sind in ihrer Vitalität herabgesetzt oder bereits in der Degenerationsphase. 
Dies ist bedingt durch unzureichende Standortbedingungen, Baum- und Wurzelschäden 
durch den Campingplatz-Betrieb, durch Schädlingsbefall oder bei Pioniergehölzen durch 
Erreichen der maximalen Lebensdauer (Erlen, Birken). In den kommenden Jahrzehnten 
muss mit einem deutlichen Rückgang des Baumbestandes gerechnet werden, der sich 
mit zunehmenden Auswirkungen des Klimawandels weiter verschärfen wird. So wird z.B. 
bei der Hauptbaumart Fichte zunehmend mit Borkenkäferbefall zu rechnen sein.  

Artenschutz 

Bei einer Platzbegehung Anfang April 2017 konnte M.ZETZMANN  insbesondere in den 
Fichten eine große Anzahl an verschiedenen Kleinvögeln und verstärkten Nestbauaktivi-
täten feststellen. Innerhalb des kartierten Biotops können alle älteren Bäume bis auf die 
Eschen als Biotopbäume angesehen werden (Höhlen im Stamm, Rindenrisse, Rinden-
taschen). Auch die übrigen Gehölze entlang des Bachlaufs sind möglicherweise für Vögel 
und Fledermäuse bedeutsam. An weiteren 11 Bäumen wurden größerer Astungswunden, 
Stammfuss- bzw. Stammhöhlungen festgestellt. Besondere Artvorkommen (Arten der Ro-
ten Liste, nach Arten- und Biotopschutzprogramm ABSP lokal oder regional bedeutsame 
Arten) sind aber im Umgriff des Bebauungsplans nicht vorhanden oder bekannt.  

Bewertung des Schutzgutes 
Der zentrale bebaute Eingangsbereich ist naturschutz- und artenschutzfachlich ohne 
Bedeutung.  

Die vorhandenen gehölzbestandenen Stellflächen sind von geringer Bedeutung (Wert-
stufe I oben).  

Die biotopkartierten Ufergehölze am südlichen Weiher sind von mittlerer Bedeutung 
(Wertstufe II unten).  

Zusammenfassend ergibt sich für den Campingplatz Wertstufe I oben: Geringe Bedeu-
tung. 

Die Bäume sind Lebensraum für die Kleintierfauna und für die Avifauna. Der großteils  
von der Fichte aufgebaute Baumbestand ist überwiegend aber nicht standortgerecht und 
mehr oder weniger geschädigt. Die Lebenserwartung der Bäume wird fachgutachterlich 
mit gering bis mittel  bewertet (unter 20 Jahre). Bei zunehmender Klimaänderung ist bei 
Fichten verstärkt mit Schädlingsbefall (Borkenkäfer) zu rechnen.  

Bewertung der Auswirkungen 
Die Festsetzungen des Bebauungsplans werden nur geringe, nicht erhebliche Auswir-
kungen auf den Baumbestand zur Folge haben. Die Um- und Neubaumaßnahmen auf 
Fläche SO5b erfolgen in einem bereits überbauten oder versiegelten Bereich. Aufgrund 



Bebauungsplan 119 �ÄCampingpark Gitzenweiler Hof�³ 
UMWELTBERICHT   Seite 13 von 36 

 

Bürogemeinschaft stadt-land-see Lindau/Kressbronn 
 

der baulichen Maßnahmen im Bereich des SO5 müssen voraussichtlich einige wenige 
Bäume gefällt werden (unter 5 Exemplare).  

 Auswirkungen auf das Schutzgut Biotope sind auszuschließen. Daten oder Erkenntnisse 
über das Vorkommen von Gebäudebrütern oder Fledermäusen liegen nicht vor. Die 
bestehenden Strukturen lassen entsprechende Vorkommen nicht erwarten.  

Alle übrigen Bäume des Platzes sind von den Festsetzungen des Bebauungsplans nicht 
betroffen. Unabhängig von den Festsetzungen des Bebauungsplans ist aber der Erhalt 
des derzeitigen Baumbestands aus den zuvor genannten Gründen mittelfristig nicht ge-
währleistet. Aus Gründen der Verkehrssicherheit sind geschädigte sowie die vom Bor-
kenkäfer befallenen Fichten zu entfernen. Damit können auch Habitate für die Avifauna 
und  eventuell für Fledermäuse verloren gehen.  

Die Abarbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung mit Eingriff-Ausgleich-Bilanz 
erfolgt in Kap.3.  

Minderungs- und  Vermeidungsmaßnahmen Fauna 
Die im Bereich der Fläche SO5 ggfs. zu fällenden Bäume sind im Bebauungsplan auf-
�J�U�X�Q�G�� �L�K�U�H�U�� �Y�H�U�P�L�Q�G�H�U�W�H�Q�� �9�L�W�D�O�L�W�l�W�� �D�O�V�� �Ä�E�H�G�L�Q�J�W�� �]�X�� �H�U�K�D�O�W�H�Q�³�� �I�H�V�W�J�H�V�H�W�]�W���� �%�H�L�� �9�H�U�O�X�V�W���V�L�Q�G��
entsprechende Ersatzpflanzungen gemäß den Bestimmungen des Bebauungsplans vor-
zunehmen.  

Abzubrechende Gebäude sind vor dem Abriss frühzeitig durch einen Biologen auf Fle-
dermausquartiere und Gebäudebrüter zu untersuchen. Sofern entsprechende Quartiere 
oder Neststandorte gefunden werden, sind diese nach Ausflug der Tiere unbrauchbar zu 
machen oder zu verschließen.  

Baumfällungen werden im Herbst/Winter zwischen 1.Oktober und 28.Februar durchge-
führt. Die zu fällenden Bäume werden zuvor auf Höhlen und Spaltenquartiere untersucht. 
Vorhandene Höhlen werden vor Beginn der Winterruhe versperrt. 

Mit den o.g. Maßnahmen können Auswirkungen auf die Fauna vermieden werden, eben-
so die Verletzung oder Tötung von Tieren. Verbotstatbestände entspr. §44 Abs.1 Satz 1 
und 2 BNatSchG sind nicht zu erwarten.  

Maßnahmen Baumbestand 
Zum langfristigen Erhalt eines platzprägenden Baumbestands ist ein allmählicher Umbau 
des Bestandes erforderlich. Stark geschädigte Bäume sind zu entfernen und durch 
Nachpflanzungen mit standortgerechten Laubbäumen zu ersetzen. Der Umbau wird 
voraussichtlich 20-30 Jahre in Anspruch nehmen. Baumstandorte sind alle unbebauten 
Flächen der Gebiete SO1-4 sowie die Grünflächen A, B, D und E mit zusammen 111.800 
qm . Der Sichtschutzwall an der LI 16 (Grünfläche C) wird aufgrund seiner geschlossenen 
Gehölzstruktur, die dauerhaft zu erhalten ist, nicht in die Baumbilanzierung einbezogen. 
Insgesamt sind auf den zuvor bezeichneten Flächen 448 Bäume zu pflanzen,  im Durch-
schnitt also pro 250 qm Fläche ein Baum. Dabei sind auf manchen Flächen aus Bele-
gungsgründen keine oder weniger Bäume vorgesehen (SO1). Zum Ausgleich können auf 
den Teich- und Geländeböschungen eine höhere Anzahl an Bäumen gepflanzt werden. 
Die Bäume sind innerhalb der einzelnen Flächen möglichst gleichmäßig zu verteilen. 
Nachfolgende Tabelle zeigt als Empfehlung die Aufteilung der Bäume auf die einzelnen 
Flächen: 
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Tab. Gesamtzahl Bäume auf dem Campingplatz 

 Fläche Größe  Anzahl 
  (Planung) ** Bäume  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 unbebaute Bereiche SO1 32.500 qm 50 
 unbebaute Bereiche SO2 (Dauercamper): 38.400 qm 160 
 unbebaute Bereiche SO3 (Zeltwiese): 9.000 qm 40 
 unbebaute Bereiche SO4 (Mobilheime): 6.100 qm 30 
 unbebaute Bereiche SO5 (zentraler Bereich):  5.400 qm 18 
 
 Grünflächen A1 und A2 (Waldabstandsflächen) 17.300 qm 70 
 Grünfläche B  (Spielplatz) 1.000 qm 10 
 Grünflächen C1 und C2 (Sichtschutzwall) *** (3.300 qm) Gehölz 
 Grünflächen D1, D2, D3 (Uferböschungen Teiche und Gewässer) 1.100 qm  40 
 Grünflächen E (Geländeböschungen) 1.000 qm 30 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Summe Pflanzflächen Bäume 111.800 qm 448 

** Werte  auf 100 qm gerundet 
*** Der Sichtschutzwall an der LI 16 (private Grünflächen C1 und C2) wird  aufgrund seiner geschlossenen 

Gehölzstruktur, die dauerhaft zu erhalten ist, nicht in die Baumbilanzierung einbezogen. 

Mit folgenden Maßnahmen kann der  Baumbestand auf dem Platz gesichert und 
entwickelt werden: 

(1) Standortgerechte Laubbäume guter Vitalität und mit einer prognostizierten Rest-
standzeit über 20 Jahre sowie Biotopbäume (nach M.ZETZMANN Stand 2017) 

Die Standorte der Bäume sind in der Bebauungsplan-Zeichnung festgesetzt. Sie sind 
dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. Bei Baumaßnahmen im Bereich dieser Bäume sind 
die DIN 18920 (Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Bäumen, 
Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen und die RAS LP 4 
(Richtlinie für die Anlage von Straßen �± Teil Landschaftspflege Abschnitt 4: Schutz von 
Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen) einzuhalten. 

Sofern ein Baum aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht problematisch wird, ist zu 
prüfen, inwieweit durch Pflege- und Rückschnitte die Verkehrssicherung hergestellt wer-
den kann. Wenn dies nicht möglich oder aus ökonomischen Gründen für den Betreiber 
nicht zumutbar ist, ist der Baum zu fällen. Es ist eine Ersatzpflanzung mit einem 
Laubbaum I. Ordnung am selben Standort vorzunehmen, dabei sind bis zu 5 m 
Abweichung vom bestehenden Standort möglich. Artenliste siehe (4).  

(2) Nicht standortgerechte Nadelgehölze sowie Bäume geringer Vitalität und einer prog-
nostizierten Reststandzeit unter 20 Jahren (nach M.ZETZMANN Stand 2017) 

Die Bäume sind zu erhalten, soweit dies verkehrssicherungstechnisch möglich und der 
hierfür erforderliche Aufwand wirtschaftlich zumutbar ist .  

Bei Abgang ist ein Laubbaum I. oder II. Ordnung im Bereich der jeweiligen 
Sondergebietsfläche zu pflanzen. Artenliste siehe (4). Da die Entwicklung der 
Campingbewirtschaftung generellen, nicht vorhersehbaren Trends unterliegt, kann die 
Einteilung und Größe der in Zukunft erforderlichen Parzellen derzeit nicht festgelegt 
werden. Um auf die sich aus zukünftigen Strukturveränderungen ergebenden Ansprüche 
flexibel reagieren zu können, werden die Baum-Standorte in der BPlan-Zeichnung zwar 
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zeichnerisch dargestellt, sie geben jedoch nicht exakt den zukünftigen Standort der nach 
zu pflanzenden Bäume wieder. Die nach zu pflanzenden Bäume sind vielmehr 
gleichmäßig über das jeweilige SO-Gebiet zu verteilen. 

(3) Private Grünflächen A1 und A2 (Waldabstandsflächen) 

Die Grünflächen sind gärtnerisch anzulegen. Auf diesen Flächen sind Laubbäume I. oder 
II.Ordnung zu pflanzen. Artenliste siehe (4). Alternativ können auch Bestände aus Hoch-
stamm-Obstbäumen gepflanzt werden (Hochstamm StU 14-16 cm, Pflanzen mit Drei-
bock, Schutzdraht, Rindenmulch). Es dürfen nur Feuerbrand-resistente Sorten nach 
Empfehlungsliste der Bay. Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau LWG �± Bayerische 
Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau verwendet werden (siehe Anlage).  

Da die Nutzungsstruktur der Grünflächen derzeit nicht festgelegt werden kann, werden 
die Standorte in der BPlan-Zeichnung nicht festgesetzt. Auf den Flächen A1 und A2 sind 
insgesamt 70 Bäume vorgesehen (57 Stück auf A1 und 13 St. auf A2). Die jeweilige 
Anzahl ist durch Planeinschrieb festgesetzt. 

(4) Pflanzliste A:  Gehölzarten Flächen S01 �± SO4 und Grünflächen A1 �± A2 

Baumarten I.Ordnung  (18/20, 3xv,)   
 Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus 
 Rot-Buche Fagus sylvatica 
 Walnuss Juglans regia 
 Trauben-Eiche Quercus petraea 
 Stiel-Eiche Quercus robur 
 Winter-Linde  Tilia cordata     (nicht im Bereich von Stellflächen)  
 Flatter-Ulme Ulmus laevis       
 
 Weißtanne Abies alba 
 Lärche Larix decidua 
 Kiefer Pinus sylvestris 

Baumarten II.Ordnung  (18/20, 3xv,)  
 Feld-Ahorn Acer campestre  
 Gem. Kastanie Aesculus hippocastanum  
 Hainbuche Carpinus betulus  
 Baumhasel Corylus colurna 
 Vogel-Kirsche Prunus avium 

(5) Private Grünflächen C1 und C2 (Gehölzbestand Sichtschutzwall Kreisstraße LI16) 

Zur Erhaltung des Landschaftsbilds und zur Erosionsverhinderung ist der bestehende 
geschlossene Gehölzbestand aus Bäumen und Sträuchern dauerhaft zu erhalten und zu 
pflegen. Fichten sind aus dem Bestand zu entfernen, sobald dies aus Gründen der Ver-
kehrssicherungspflicht erforderlich ist. Hochwachsende Laubgehölze sind aus verkehrs-
sicherungstechnischen Gründen auf Stock zu setzen. Bei Abgang oder bei Entnahme von 
Gehölzen sind entsprechende Arten aus nachfolgender Liste nach zu pflanzen zum Erhalt 
des geschlossenen Bestandscharakters und dauerhaft zu pflegen: 
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Pflanzliste B: 

Baumarten II.Ordnung  (16/18, 3xv,)  

 Feldahorn Acer campestre  
 Hainbuche Carpinus betulus  
 Vogel-Kirsche Prunus avium 
  

Sträucher   
 Hartriegel Cornus sanguinea 
 Hasel Corylus avellana 
 Pfaffenhütchen Euonymus europaeus 
 Faulbaum Frangula alnus 
 Liguster Ligustrum vulgare 
 Heckenkirsche Lonicera xylosteum 
 Schlehe  Prunus spinosa  (Südseite des Walls) 
 Kreuzdorn Rhamnus cathartica 
 Hundsrose Rosa canina 
 Sal-Weide Salix caprea 
 Holunder Sambucus nighra 
 Schneeball Viburnum lantana 

(6)  Private Grünflächen D1, D2 und D3 (Uferböschungen Gewässer)  

Diese Flächen umfassen den Bachlauf und die Teiche. Zur Erosionsverhinderung und zur 
Biotopentwicklung sind die bestehenden Gehölze zu erhalten. Bei Abgang sind 
entsprechende Gehölze nach zu pflanzen und dauerhaft zu pflegen. Im Bereich der 
Biotopfläche des südlichen Teichs sind geschlossene Gehölzbestände aus Baum- und 
Straucharten herzustellen. Auf den Böschungen des nördlichen und des mittleren Teichs 
können auch Baumreihen gepflanzt werden. Auf den Flächen D1, D2 und D3 sind 
insgesamt 40 Bäume vorgesehen: 

Pflanzliste C:  

Baumarten I.Ordnung  (16/18, 3xv,)   
 Stieleiche Quercus robur 
 Silberweide Salix alba  

Baumarten II.Ordnung  (16/18, 3xv,)  
 Schwarz-Erle Alnus glutinosa 
 Trauben-Kirsche Prunus padus 
 Trauerweide Salix babylonica 
 Sal-Weide Salix caprea 

Sträucher   
 Hartriegel Cornus sanguinea 
 Pfaffenhütchen Euonymus europaeus 
 Faulbaum Frangula alnus 
 Liguster Ligustrum vulgare 
 Heckenkirsche Lonicera xylosteum 
 Grau-Weide Salix cinerea 
 Korb-Weide Salix viminalis 
 Purpur-Weide Salix purpurea 
 Schneeball Viburnum opulus 
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(7) Private Grünfläche E (Geländeböschungen innerhalb SO 1 und SO 4a):  

Die Grünflächen sind gärtnerisch anzulegen. Auf den Geländeböschungen sind aus-
schließlich tiefwurzelnde Bäume zu verwenden. Insgesamt sind 30 Bäume vorgesehen: 

Pflanzliste D :  

Baumarten II.Ordnung  (16/18, 3xv,)  
 Feld-Ahorn Acer campestre 
 Hainbuche Carpinus betulus 
 Walnuss Juglans regia 

(8) Weitere Vorgaben zu Baumpflanzungen  

Die Baumpflanzungen �V�L�Q�G�� �J�H�P�l�‰�� �'�,�1�� ������������ �ÄVegetationstechnik im Landschaftsbau - 
�3�I�O�D�Q�]�H�Q���X�Q�G���3�I�O�D�Q�]�D�U�E�H�L�W�H�Q�³��sowie ergänzend den Empfehlungen der Forschungsgesell-
�V�F�K�D�I�W�� �/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�H�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J�� �X�Q�G�� �/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�E�D�X�� �H���9���� ���)�/�/���� �� �ÄEmpfehlungen für 
Baumpflanzungen �± Teil 1, Planung, Pflanzarbeiten, Pflege, Teil 2, Standortvorbe-
reitungen für Neupflanzungen; Pflanzgruben und Wurzelraumerweiterung, Bauweisen 
�X�Q�G���6�X�E�V�W�U�D�W�H�³�� vorzunehmen.  

2.5 Schutzgut Landschafts- und Ortsbild 

Der Landschaftsraum �Ä�'�U�X�P�O�L�Q�I�H�O�G�� �2�E�H�U�U�H�L�W�Q�D�X�³�� ist abwechslungsreich strukturiert 
(Landschaftsplan Lindau, Plan 7). Morphologisch wird die großräumige landschaftliche 
Struktur bestimmt von Moränenzügen und Drumlins unterschiedlicher Größe und Höhe, 
moorigen Senken und zahlreichen kleinen Fließgewässern, die die Landschaft zum 
Bodensee entwässern. Vorherrschende Nutzung ist die landwirtschaftliche 
Grünlandnutzung in Form von Dauergrünland, eingestreut sind Streuobstwiesen, 
Streuwiesen und Maisäcker. Die Kuppenlagen und teilweise auch die Moränenhänge 
werden von Forstwald eingenommen (überwiegend Fichte). Für Lindauer Verhältnisse ist 
der Waldanteil vglw. hoch (ca. 40 % des Raums). 

Das Plangebiet liegt östlich der Ortschaft Rehlings in einem vglw. reliefarmen Teil des 
Landschaftsraumes. Das allmählich nach Süden abfallende Gelände wird im Süden und 
Südwesten durch Wald, im Nordwesten und Norden durch Grünland- sowie Ackerflächen 
und im Osten durch einen Golfplatz mit landwirtschaftlicher Hofstelle umgeben. Die 
Kreisstraße Li16 Weißensberg-Oberreitnau verläuft unmittelbar nördlich entlang des 
Campingplatzes, etwas weiter nördlich verläuft parallel die zweigleisige Bahnstrecke 
Lindau-Kempten. Beide Verkehrsachsen bilden lineare Zäsuren im ländlich geprägten 
Raum. Die Waldbestände gliedern das Landschaftsbild, wirken aber aufgrund ihres 
gleichförmigen Aufbaus (Altersklassenwald) und des hohen Fichtenanteils monoton.  

Der Campingplatz des Landschaftsraum ist innerhalb des Landschaftsraums als nicht 
landschaftsgerechte Nutzung zu bewerten. Er beeinträchtigt aufgrund seiner Größe, der 
Bebauung, der morphologischen Änderungen und der Nutzungsstruktur das 
Landschaftsbild. Mit dem parallel zur Kreisstraße gebauten Sichtschutzwall ist das Areal 
von Norden und Westen allerdings nicht einsehbar. Der Sichtschutzwall  stellt aufgrund 
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seiner Länge und linearen Ausdehnung einen Fremdkörper im Landschaftsbild dar. Die 
dichte Gehölzbepflanzung mindert diese Beeinträchtigung deutlich und bindet zudem den 
Platz in die Landschaft ein. Im Süden wird der Platz durch den angrenzenden Wald von 
der Umgebung abgeschirmt. Damit, und aufgrund des im Südosten und Nordwesten 
dichten Baum- und Gehölzbestandes, ist der große Platz ungeachtet seines 
landschaftsstörenden Charakters landschaftsverträglich in die Kulturlandschaft einge-
bunden.   

Bewertung des Schutzgutes  

Aufgrund der Bebauung, der Überformung der Landschaft und der intensiven Nutzung 
wird das Schutzgut Landschaftsbild im Plangebiet mit Stufe �Ä�J�H�U�L�Q�J�³�����,�����R�E�H�Q�������E�H�Z�H�U�W�H�W��  

Bewertung der Auswirkungen 

Die Gebäudeumbauten erfolgen in einem bereits überbauten oder versiegelten Bereich, 
die Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaftsbild sind daher gering. Aufgrund der 
abgeschirmten Lage des Campingplatzes werden die Veränderungen von außerhalb des 
Platzes nicht wahrnehmbar sein.  

Der überwiegende Teil des Baumbestands ist allerdings in schlechtem Zustand, so dass 
aus Gründen der Verkehrssicherheit kurz- bis mittelfristig mit der Fällung zahlreicher 
Bäume zu rechnen ist. Hieraus werden sich erhebliche Auswirkungen auf das Land-
schaftsbil�G���V�R�Z�L�H���D�X�I���G�D�V���6�F�K�X�W�]�J�X�W���Ä�0�H�Q�V�F�K�³���H�U�J�H�E�H�Q���� 

Minderungsmaßnahmen 

Zur Erhaltung des Baumbestands  werden entsprechende Festsetzungen getroffen (siehe 
�.�D�S�������������6�F�K�X�W�]�J�X�W���%�L�R�W�R�S�H���3�I�O�D�Q�]�H�Q���7�L�H�U�H���X�Q�W�H�U���Ä�0�D�‰�Q�D�K�P�H�Q���%�D�X�P�E�H�V�W�D�Q�G�³�� 

Mit dem Grünkonzept ist weiterhin eine qualifizierte Durchgrünung des Platzes sicher-
gestellt. Auswirkungen auf das Landschaftsbild sind nicht zu erwarten.  

2.6 Schutzgut Mensch 

Beschreibung 

Der Campingplatz dient der Freizeit-, Wochenend- und Urlaubserholung. Aufgrund Lage, 
Größe, Angebots und Platzcharakter ist er touristisch von überregionaler Bedeutung. Der 
Campingplatz weist einen hohen, allerdings nicht standortgerechten und wenig land-
schaftstypischen Baumbestand auf. 

Südlich angrenzend an das Plangebiet besteht Wald im Sinne des Landeswaldgesetzes 
BayWaldG. Er ist als Erholungswald Stufe II (ohne Erholungseinrichtungen) eingestuft 4). 
Vom Campingplatz ist der Wald über einen Fußweg erreichbar. Der Campingplatz grenzt 
direkt an den Wald, ein Sicherheitsabstand zu den Stellflächen besteht nicht. Aufgrund 
der Exposition und des Bestandsaufbaus (Altersklassenwald mit hohem Anteil Fichte) 

                                                           
4 ) Waldfunktionsplan Allgäu (16) 1996 
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besteht in Randzonen bei Starkwind teilweise eine erhöhte Gefährdung durch umstür-
zende Bäume und Astbruch.  

Hochwasserprobleme wurden am Waltersberger Bach bislang nicht beobachtet. 

Nachfolgende Tabelle zeigt das Restabfallaufkommen des Platzes. Entsprechend der 
gestiegenen Gastzahlen ist das Gesamtaufkommen in den vergangenen Jahren kontinu-
ierlich gestiegen. Seit 2008 ist das Aufkommen in etwa gleichbleibend. Die Entsorgung 
der Abfälle erfolgt entsprechend der gesetzlichen Vorgaben über den Zweckabfallverband 
Kempten (ZAK). 

 

Jahr 2005 2006 
200

7 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Restabfall                         
m³  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

t 52 79 88 82 89 80 74 94 87 101 103 102 

Kennzahl 
Restabfall- 
aufkommen 

kg/ 
Über- 
nach- 
tung 

0,32 0,43 0,57 0,53 0,54 0,52 0,43 0,51 0,51 0,57 0,55 0,54 

Bewertung des Schutzgutes 

Das Plangebiet ist aufgrund seiner Bedeutung für Freizeit- und Erholungsbelange von 
hoher Bedeutung für das Schutzgut Mensch.  

Ungeachtet des nicht standortgerechten und wenig landschaftstypischen Baumbestands 
trägt die große Anzahl der Bäume entscheidend zur Attraktivität des Platzes bei, zudem 
wird im Sommer die Aufenthaltsqualität durch Schattenwurf und Ausgleichsfunktionen für 
das Lokalklima (Temperaturabsenkung) und Lufthygiene (Staubfilterung) erhöht.  

Bewertung der durch das Bauvorhaben zu erwartenden Auswirkungen  

Die vorgesehenen Baumaßnahmen dienen der Verbesserung der Erholungsfunktionen. 
Da sie in einem bereits überbauten oder versiegelten Bereich stattfinden, werden sich die 
beeinträchtigenden Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch auf die Bauzeit begrenzen. 
Durch Baustellenbetrieb und Baustellenverkehr können zeitweilig Emissionen von 
Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen und Licht durch Baustellenausleuchtung entstehen. 
Anlagen- und betriebsbedingt sind jedoch keine Zunahme an Emissionen von Schadstof-
fen, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von 
Belästigungen zu erwarten. 

Betriebsbedingt entstehen auf dem Campingplatz Schallemissionen, die auf die umlie-
genden Anwesen und Siedlungen einwirken können (Anwesen Meßmer im Osten, Ort-
schaften Sulzenmoos östlicher Ortsrand, Waltersberg südlicher Ortsrand, Oberrengers-
weiler nördlicher Ostrand). Lärmquellen sind die Parkplätze innerhalb und außerhalb des 
Platzes, die Fahrtbewegungen innerhalb des Platzes, die Außenbewirtung der Gaststät-
ten, Veranstaltungen verschiedener Art mit Musik, Schwimmbadbetrieb und div. Sport- 
und Freizeitanlagen. Nach dem Schalltechnischen Nachweis (LOOS & PARTNER 2016) 
kann es in den Abendstunden durch lärmintensive Veranstaltungen zur Überschreitung 
der zulässigen Immissionsrichtwerte kommen. Ansonsten werden  die geltenden Grenz-
werte derzeit und auch zukünftig nicht überschritten. 
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Änderungen des Restmüllaufkommens sind mit den neuen Anlagen nicht zu erwarten. 
Risiken für die menschliche Gesundheit oder eine erhöhte Unfallgefahr werden nicht ent-
stehen.  

Bewert ung sonstiger Auswirkungen  

Unabhängig von dem Bauvorhaben besteht derzeit bei Starkwind auf dem gesamten 
Platz, insbesondere in den südlichen Randzonen, eine Gefährdungslage durch 
umsturzgefährdete Bäume sowie durch Stamm- oder Astbruch. Zur Einschätzung der 
aktuellen Gefährdungslage wurde am 07.August 2015 zusammen mit dem Amt für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kempten eine Ortsbegehung des Platzes im 
Hinblick auf Einhaltung erforderlicher Waldabstände durchgeführt. Die Ergebnisse 
wurden protokollarisch festgehalten 5).  

Die Bäume sind großteils in ihrer Vitalität herabgesetzt oder bereits in der Degenerations-
phase. Aus Gründen der Verkehrssicherheit ist kurz- bis mittelfristig mit der Fällung zahl-
reicher Bäume zu rechnen. Mittel- bis langfristig ist der Erhalt des derzeitigen Baumbe-
standes daher nicht gewährleistet und aufgrund der aktuell geringen Gestaltqualität 
(hoher Fichtenanteil) auch nicht erwünscht. Zum langfristigen Erhalt des grünen 
Platzcharakters ist ein allmählicher Umbau des Bestandes erforderlich (weitere Angaben 
siehe �.�D�S���������������6�F�K�X�W�]�J�X�W���%�L�R�W�R�S�H���3�I�O�D�Q�]�H�Q���7�L�H�U�H���X�Q�W�H�U���Ä�0�D�‰�Q�D�K�P�H�Q���%�D�X�P�E�H�V�W�D�Q�G�³). 

Minderungs- und Vermeidungsmaßnahmen 

Während der Bauzeit sind Maßnahmen zum Schutz der Campinggäste zu ergreifen (z.B. 
Absperrungen, zeitliche Begrenzungen, Einsatz emissionsarmer Baufahrzeuge und �±
maschinen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften). Genauere Regelungen sind bei 
der Baugenehmigung festzulegen.   

Zur Vermeidung unzulässiger Beschallung bei Veranstaltungen wird die Bühne mit einer 
schallisolierenden Ummantelung versehen und die Bühnenöffnung begrenzt. Bei 
Bühnenveranstaltungen ist die Nachtruhe von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr einzuhalten. 

In den Festsetzungen des Bebauungsplans wird festgelegt, dass die durch Astbruch und 
umsturzgefährdete Bäume betroffenen Randzonen nicht als Stellplätze für Zelte, Wohn-
wagen, Wohnmobile, Mobilheime oder Kleinwochenendhäuser genutzt werden. Im Übri-
gen wird der gesamte Baumbestand des Platzes jährlich durch einen Fachgutachter 
überprüft und es werden entsprechende  Baumpflegemaßnahmen durchgeführt.  

2.7 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Unter Kulturgüter sind Objekte und Gegenstände zu verstehen, die als architektonisch 
bzw. historisch wertvolle Gebäude, als gärtnerische Anlagen oder als archäologische 
Funde, Objekte gesellschaftlicher Bedeutung sind. Sonstige Sachgüter sind natürliche 
oder vom Menschen geschaffene Güter, die für besondere Gruppen oder gesamtgesell-
schaftlich von materieller Bedeutung sind. Dies können beispielsweise bauliche Anlagen 

                                                           
5 ) Aktennotiz Platzbegehung  Campingplatz Gitzenweiler Hof: Abstandsflächen Waldrand, 07.08.2015; Bürogemeinschaft 

stadt-land-see 18.08.2015 
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sein, oder natürliche Ressourcen, die wirtschaftlich genutzt werden (z.B. besonders 
ertragreiche landwirtschaftliche Böden).  

Im Planbereich sind keine Boden- oder Baudenkmäler im Sinne des Bayerischen Denk-
malschutzgesetzes (BayDSchG) bekannt.  

2.8 Wechselwirkungen 

Die in den vorhergehenden Abschnitten untersuchten Schutzgüter Boden, Wasser, Luft, 
Biotope/Arten und Mensch stellen Teilsegmente im Naturhaushalt bzw. Stadtgefüge dar, 
der/das als komplexes Wirkungsgefüge anzusehen ist. Dabei beeinflussen sich die ein-
zelnen Schutzgüter gegenseitig bzw. können Veränderungen bei einem Schutzgut Aus-
wirkungen auf andere Schutzgüter nach sich ziehen. Diese Wirkungsketten sind bei der 
Beurteilung der Eingriffsfolgen zu betrachten, um sekundäre Effekte und Summations-
wirkungen erkennen und bewerten zu können.  

Soweit Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern bestehen und diese 
betroffen sind, wurde dies bei den einzelnen Schutzgütern angemerkt und auf die jewei-
ligen Abschnitte verwiesen. 

Erhebliche sekundäre oder summierende Effekte, die über die bei den einzelnen Schutz-
gütern beschriebenen Auswirkungen hinausgehen, sind durch Wechselwirkungen nicht 
zu erwarten. 

2.9 Kumulative Auswirkungen aufgrund Vorhaben benachbarter Gebiete 

Von den umgebenden Flächen sind derzeit keine Vorhaben bekannt, aufgrund derer mit 
Auswirkungen auf das Plangebiet zu rechnen wäre.  
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3 Eingriff-Ausgleich-Bilanz 

Die Abarbeitung der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung und die Ermittlung des Aus-
gleichsbedarfes erfolgt anhand des Bay. Leitfadens 6). 

3.1 Bewertung der Schutzgüter 

Die für die Eingriff-Ausgleich-Bilanz relevanten Schutzgüter sind im vorhergehenden Kap. 
2 wie folgt bewertet: 

�x Boden Wertstufe I unten: geringe Bedeutung 
�x Wasser Wertstufe I oben:  geringe Bedeutung  
�x Lokalklima:  Kategorie II unten: mittlere Bedeutung  
�x Biotope/Arten Kategorie I oben:   geringe Bedeutung 
�x Landschaftsbild:  Kategorie I oben:   geringe Bedeutung  

Zusammenfassend wird das Gebiet in Kategorie I �± geringe Bedeutung eingestuft. 

3.2 Ermittlung der Eingriffsfläche  

Die zum Zeitpunkt der Erhebung bestehenden und genehmigten Nutzungen sind als 
Bestand bewertet. Alle zukünftigen wegfallenden bzw. geplanten Nutzungen werden als 
Veränderung bewertet. 

Im zentralen Eingangsbereich (SO5) erfolgen die Eingriffe auf überwiegend bereits über-
bauten bzw. versiegelten Flächen oder auf Flächen, für die bereits eine Baugenehmigung 
vorliegt.  

Tab: Ermittlung Eingriffsfläche SO5 

 Fläche 
qm  

Bestand  
qm  

Planung 
qm  

Veränderung 
qm  

Be- 
bauung 

Ver- 
siegelung 

Frei- 
fläche 

Be- 
bauung 

Ver- 
siegelung 

Frei- 
fläche 

Be- 
bauung 

Ver- 
siegelung 

Frei- 
fläche 

SO 5a 

SO 5b  

SO 5c 

2.593 

8.782 

604  

1.197 

3.241 

376 

1.274 

1.904 

8 

122 

3.637 

220 

1.647  

4.500 

450 

824 

2.250 

150  

122 

2.032 

4 

450 

1.259 

74 

- 450 

346 

142  

0 

-  1.605 

-    216 

Gesamt 11.979 4.814 3.186 3.979 6.597 3.224 2.158 1.783 38 -  1.821 

Weitere Eingriffe entstehen aufgrund der Neustrukturierung des Campingplatzes im 
Bereich der SO4-Flächen (Mobilheime). Die bestehende Vorbelastung auf Fläche SO4a 
durch die ganzjährige Belegung mit  Dauercampern (= dauerhafter Verlust der natürlichen 
Boden- und Biotopfunktionen) wurde aufgrund der Kleinflächigkeit  in der Bilanz nicht 
berücksichtigt.  

                                                           
6 ) BAY.STAATSMINISTERIUM FÜR LANDESENTWICKLUNG UND UMWELTFRAGEN - StMLU - (2003): Leitfaden des 

Bay.Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen - AG "Eingriffsreglung in der Bauleitplanung": 
Grundsätze für die Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung  in  der Bauleitplanung; 2.erweiterte 
Auflage 
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Tab: Ermittlung Eingriffsfläche SO4 

1) pro Mobilheim 40 qm Stellfläche (maximale Grundfläche) , insgesamt 40 Heime 
2) pro Mobilheim 10 qm Terrasse (maximale Grundfläche), insgesamt 40 Heime 

 

In den Flächen SO2 (Dauercamper) und SO3 (Zeltwiese) entstehen folgende Eingriffe: 

Tab: Ermittlung Eingriffsfläche SO2 und SO3 

 Fläche 
qm  

Bestand  
qm  

Planung 
qm  

Veränderung 
qm  

Be- 
bauung 

Ver- 
siegelung 

Frei- 
fläche 

Be- 
bauung 

Ver- 
siegelung  

Frei- 
fläche 

Be- 
bauung 

Ver- 
siegelung 

Frei- 
fläche 

SO 2 

SO 3 

40.678 

8.963. 

469 

34 

102 

34  

40.107 

8.895 

850 

150 

425 

75 

39.403 

8.738 

381 

116 

323 

41 

-    704 

   -    157 

Gesamt          -   861 

 

In Fläche SO1 entstehen keine Eingriffe in die Schutzgüter. 

 

Zusammenfassend ergibt sich folgende Flächenbilanz: 7)  

Tab. Flächenbilanz Freiflächen 

Nutzung Bestand qm Planung qm Änderung qm 

SO 1 Freiflächen  32.497 32.497 0 

SO 2 Freiflächen  40.107 39.403 -    704 

SO 3 Freiflächen  8.895 8.738 -    157 

SO 4  Freiflächen  7.421 6.179 -  1.242 

SO 5  Freiflächen  3.979 2.158 -  1.821 

Summen   -  3.924 

                                                           
7 ) In der Begründung zum Bebauungsplan werden in der entsprechenden Tabelle in Kap.2.5 Flächenbilanz  3.920 qm angegeben. Die 

geringe Differenz ist durch Rundungsungenauigkeit bedingt.  

 Fläche 
qm  

Bestand  
qm  

Planung 
qm  

Veränderung 
qm  

Be- 
bauung 

Ver- 
siegelung 

Frei- 
fläche 

Be- 
bauung 

1) 

Ver- 
siegelung 

2) 

Frei- 
fläche 

Be- 
bauung 

Ver- 
siegelung 

Frei- 
fläche 

SO 4a 

SO 4b 

SO 4c 

SO 4d 

3.924 

526 

816 

3.468 

323 

160 

0 

560 

90 

40 

0 

140  

3.511 

326 

816 

2.768 

1.010 

160 

240 

560 

345 

40 

60 

140 

2.569 

326 

516 

2.768 

687 

0 

240 

0 

255 

0 

60 

140 

-    942 

        0 

-    300 

  0 

Gesamt 8.734 1.043 270 7.421 1.970 585 6.179 927 455 -   1.242 



Bebauungsplan 119 �ÄCampingpark Gitzenweiler Hof�³ 
UMWELTBERICHT   Seite 24 von 36 

 

Bürogemeinschaft stadt-land-see Lindau/Kressbronn 
 

3.3 Ermittlung der Eingriffsschwere  

Im Eingriffsbereich SO5 finden die Eingriffe auf überwiegend bereits bebauten bzw. ver-
siegelten Flächen statt.  

In den Eingriffsbereichen SO2, SO3 und SO4 werden in nur geringem Umfang neue 
Flächen überbaut oder versiegelt.  

Daher wird  die Eingriffsschwere insgesamt mit Typ B: niedrig eingestuft.  

Mit der Einstufun�J�� �Ä�*�H�E�L�H�W��geringer �%�H�G�H�X�W�X�Q�J�³�� �X�Q�G�� �(�L�Q�J�U�L�I�I�V�V�F�K�Z�H�U�H�� �7�\�S��B beträgt die 
Spanne des anzusetzenden Kompensationsfaktors 0,2 bis 0,5. 

3.4 Minderungsmaßnahmen, Festsetzung Kompensationsfaktor , Ausgleichs-
bedarf 

Folgende Minderungs- und Vermeidungsmaßnahmen sind vorgesehen:  

�x Während der Bauzeit Sicherung der Gewässer vor Schmutzeinträgen 

�x Verwendung wasserdurchlässiger Beläge 

�x Reaktivierung der bestehenden, jedoch nicht genutzten  Regenwasser-Zisterne 

�x Untersuchung der Gebäude vor Abriss auf Tierarten (Maßnahme Artenschutz) 

Mit diesen Minderungsmaßnahmen kann der Kompensationsfaktor auf 0,4 reduziert 
werden.  

Bei einer gesamten Eingriffsfläche von 3.924 qm und dem Ausgleichsfaktor 0,4 ergibt 
sich ein rechnerischer Ausgleichsbedarf von 1.570  qm. 

3.5 Ausgleichsfläche 

Auf dem Campingplatzgelände stehen keine Flächen für Ausgleichsmaßnahmen zur Ver-
fügung. Der Ausgleich erfolgt extern in der Nachbargemeinde Weißensberg am 
Weißensberger Weiher auf einer Teilfläche von Flst. 128.  

 
Abb. Lageplan Ausgleichsfläche 

Gemarkung Weißensberg Flst. 128 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intensivgrünland südlich des Schilfs am 
Weißensberger Weihers 
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Die aktuelle Nutzung ist Intensivgrünland mit 4-6maliger Mahd im Jahr und Gülledüngung. 
Nördlich direkt angrenzend liegt das Biotop 8424-51 (�ÄWeißensberger Weiher mit 
vorgela�J�H�U�W�H�Q�� �1�L�H�G�H�U�P�R�R�U�U�H�V�W�H�Q�� �X�Q�G�� �)�L�V�F�K�]�X�F�K�W�D�Q�O�D�J�H�³������ �'ie angrenzenden 
Biotopflächen sind stark verschilft. Das in der Biotopfläche liegende Flst. 201 ist als 
Ausgleichsfläche der Gemeinde Weißensberg festgesetzt.  

Als Maßnahme wird die Extensivierung des Grünlandes in einem 10m-Streifen entlang 
des Biotops festgesetzt. Damit wird eine Pufferfläche zwischen dem Intensivgrünland und 
den Biotopflächen am Weißensberger Weiher geschaffen: 

�¾ Keine Düngung 

�¾ Erste Mahd im Zeitraum 1.Juni �± 15.Juni 

�¾ Zweite Mahd im Zeitraum 1.Sept.-15.Sept. 

�¾ Das Schnittgut ist von der Fläche zu entfernen, es kann zuvor auf der Fläche 
getrocknet werden.   

Der 10m-Streifen ist mit Pflöcken, die ca. im Abstand von 30 m eingebracht werden, zu 
markieren. Die Durchführung der Maßnahme wird auf 25 Jahre angesetzt. 

Abb.: Externe Ausgleichsfläche am Weißensberger Weiher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rote Querschraffur  Biotopflächen nach Landesbiotopkartierung (Nr.8424-51) 
violette Abgrenzung: Ausgleichsfläche der Gemeinde Weißensberg 
grüne Abgrenzung = Ausgleichsfläche 10m-Pufferstreifen 

Luftbild und Daten: Bay.LfU Fachinformationssystem Naturschutz FIN-WEB, Abfrage 15.09.2017 
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3.6 Eingriff-Ausgleich-Bilanz 

 

 

 

Ausgleichsbedarf: 1.570 qm 

Ausgleich 1.600 qm 

------------------------------------------------------- 

Saldo  +    30 qm 

 

Intensiv genutztes 
Grünland

3.200 I oben Extensivierung mäßig artenreiches 
Grünland, Pufferfläche zu 
direkt angrenzenden 
Feuchtbiotopflächen

3.200 II unten 0,5 1.600

3.200 3.200 1.600

Anrechen-
bare Fläche 

qm

Wert-
steige- 

rung
ZielzustandAusgangszustand m²

Wert-
stufe

Maßnahmen m²
Wert- 
stufe
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4 Prognose 

4.1 Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Mit Aufstellung des Bebauungsplanes wird die Standortqualität des Campingplatzes ver-
bessert.  

Die baulichen Maßnahmen finden überwiegend auf bereits bebauten oder versiegelten  
Flächen statt. Bislang nicht bebaute bzw. versiegelte Flächen werden in geringem 
Umfang von 3.924 qm in Anspruch genommen. Für die Schutzgüter Boden, Wasser, 
Lokalklima und Biotope/Arten  ergeben sich aufgrund der geringen naturschutzfachlichen 
bzw. landschaftsökologischen Bedeutung dieser Bereiche keine erheblichen 
Auswirkungen. Baubedingt kann es unter Umständen beeinträchtigende Auswirkungen 
auf die Schutzgüter Wasser und Arten geben, die aber mit entsprechenden Maßnahmen 
vermieden werden können. 

Die Neuordnung und Umstrukturierung der Stellplätze hat für die o.g. Schutzgüter eben-
falls keine erheblichen Auswirkungen. 

Mit den getroffenen Festsetzungen wird der Baumbestand auf dem Platz mittel- bis lang-
fristig erhalten, wobei die standörtlich und bezgl. des Landschaftsbilds kritisch zu bewer-
tenden Fichten allmählich durch standortgerechte Laubbäume ersetzt werden.  

Für das Schutzgut Mensch werden die Erholungsbedingungen maßgeblich verbessert.  

4.2 Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung bleibt der Campingplatz mit Ausnahme der bereits 
genehmigten Bauvorhaben (die nicht Gegenstand des Umweltberichts sind) unverändert. 
Für die Schutzgüter werden sich keine wesentlichen Veränderungen gegenüber dem heu-
tigen Zustand ergeben. Die Attraktivität des Platzes wird nicht verbessert. Aufgrund klima-
tischer Veränderungen wird der überwiegend von Fichten aufgebaute Baumbestand mit-
telfristig zurückgehen. Außerdem wird die Gefährdungslage durch umstürzende Bäume 
bzw. durch Stamm- und Astbruch zunehmen.   

5 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Standortalternativen zur bestehenden Planung sind nicht gegeben, da die geplante Be-
bauung die  Erweiterung des bestehenden, standortgebundenen Betriebes darstellt. 
Platzintern sind ebenfalls keine Alternativen möglich, da Eingangs- und zentraler Versor-
gungsbereich nicht verändert werden können.  
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6 Zusätzliche Angaben 

6.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen 
Verfahren    

Die Beurteilung und Prüfung des Lärmimmissionsschutzes erfolgt auf Grundlage folgen-
der Gesetze, Anwendungsvorschriften, Richtlinien oder Normen:   

�x DIN 18 005 Teil 1 "Schallschutz im Städtebau, Berechnungsverfahren", Juli 2002 

�x DIN 18 005 T1 Beiblatt 1 "Schallschutz im Städtebau, Berechnungsverfahren; Schall-
technische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung" Mai 1987 

�x DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau", November 1989 

�x DIN ISO 9613-2 "Dämpfung das Schalls bei Ausbreitung im Freien �± Teil 2: Allge-
meine Berechnungsverfahren", 1999 

�x DIN 45 641 "Mittelungspegel und Beurteilungspegel zeitlich schwankender Schall-
vorgänge", Juni 1976 

�x DIN 45 645 "Einheitliche Ermittlung des Beurteilungspegel für Geräuschimmis-
�V�L�R�Q�H�Q�³�����$�S�U�L�O���������� 

�x VDI 3770 " Emissionskennwerte von Schallquellen - Sport- und Freizeitanlagen", 
April 2002 

�x VDI 3770 E " Emissionskennwerte von Schallquellen - Sport- und Freizeitanlagen", 
Entwurf Mai 2011 

�x RLS-90 "Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen" Ausgabe 1990 

�x �������� �%�,�P�6�F�K�9�� �³�$�F�K�W�]�H�K�Q�W�H�� �9�H�U�R�U�G�Q�X�Q�J�� �]�X�U�� �'�X�U�F�K�I�•�K�U�X�Q�J�� �G�H�V�� �%�X�Q�G�H�V-
Immissionsschutzgesetzes (Sportanlagenlärms�F�K�X�W�]�Y�H�U�R�U�G�Q�X�Q�J���³���-�X�O�L���������� 

�x TA Lärm "TA-Lärm - Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm" GMBl Nr. 
26/1998 Seite 503 

Die Abarbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffs-Ausgleichsregelung mit Eingriff-
Ausgleich-Bilanz im Grünordnungsplan anhand des bayerischen Leitfadens zur Eingriffs-
regelung in der Bauleitplanung:  

�x Bay.Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen - StMLU - (2003): 
Leitfaden des Bay.Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen - AG 
"Eingriffsreglung in der Bauleitplanung": Grundsätze für die Anwendung der natur-
schutzrechtlichen Eingriffsregelung in der Bauleitplanung; 2.erweiterte Auflage.  

6.2 Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung und des  
 Monitoring 

Die Umweltauswirkungen können bereits jetzt in ausreichendem Maße prognostiziert 
werden, da der Bebauungsplan für ein konkretes Bauprojekt aufgestellt wird. Eine Um-
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weltüberwachung wäre nur für den Fall erforderlich, dass es zu relevanten Änderungen 
des Bauvorhabens kommen würde. 

Sollte sich im Zuge der Baugrunderkundung herausstellen, dass bei den Baumaßnahmen 
grundwasserführende Schichten angeschnitten werden, sind geeignete Maßnahmen zur 
Minderung der Auswirkungen zu entwickeln und entsprechend zu überprüfen. 

Die Einhaltung der an den Betrieb zu stellenden schalltechnischen Anforderungen wird im 
Rahmen der behördlichen Anlagenüberwachung sichergestellt. 

Eine über die o.g. Punkte hinausgehende Umweltüberwachung wäre nur bei relevanten 
Änderungen des Bauvorhabens erforderlich. 
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7 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Der Campingplatz Gitzenweiler Hof wird seit 1962 als Campingplatz genutzt. Um das 
Angebotsniveau zu halten und auszubauen, müssen neue Investitionen in die Infra-
struktur getätigt werden. Ziel der Planung ist der landschafts- und bedarfsgerechte 
Ausbau entsprechend den qualitativen nationalen Standards der Camping- und 
Wohnmobilplatznutzung. Die bisherigen Außengrenzen des Campingplatzes bleiben 
dabei unverändert. Es sollen v.a. im zentralen Bereich bauliche Erneuerungsmaßnahmen 
für saisonverlängernde Maßnahmen ermöglicht werden. Außerdem sollen die auf dem 
Campingplatz bestehenden Nutzungen gesichert und räumlich neu geordnet werden.  

Die rund 13,7 ha große Anlage liegt nach § 35 BauGB im Außenbereich. Ein Bebau-
ungsplan liegt derzeit nicht vor. Die bisherigen baulichen Änderungen wurden über 
Einzelgenehmigungen im Rahmen des Bestandsschutzes umgesetzt. Die nun erforderli-
chen Änderungen stoßen an die Grenzen des Bestandschutzes bzw. sind über Einzelge-
nehmigungen nicht mehr zu realisieren. Eine Privilegierung der Gesamtanlage nach § 35 
BauGB ist nicht möglich. Mit einem neu aufzustellenden Bebauungsplan soll die 
Planungssicherheit im Rahmen einer städtebauliche Entwicklung und Ordnung hergestellt 
werden. Nach §2 Abs.4 BauGB wurde für den Bebauungsplan der vorliegende Umwelt-
bericht erstellt. 

Das aktuell als Campingplatz genutzte Plangebiet liegt im Norden des Gemarkungs-
gebiets der Stadt Lindau. Die Grenze zur Nachbargemeinde Weißensberg verläuft 
unmittelbar östlich des Campingplatzes. Der Platz weist einen hohen Baumbestand mit 
überwiegend Fichten auf. In der Mitte der Anlage befinden sich drei Teiche, die über den 
von Norden kommenden Waltersberger Bach gespeist werden. Die Uferböschungen und 
Flachwasserzonen der Teiche sind teilweise als Biotopfläche kartiert.  

Festgesetzt wird ein Sondergebiet SO Camping- und Wochenendplatz nach §10 
BauNVO. Der Camping- und Wochenendplatz wird in fünf Flächen mit differenzierten 
Festsetzungen unterteilt. Außerdem werden private Grünflächen festgesetzt. Weitere 
Schutz- oder Vorranggebiete des Naturschutzes, der Wasserwirtschaft, der Forstwirt-
schaft und des Denkmalsschutzes bestehen nicht. 

Der Bestand und die Eingriffe in Natur und Landschaft werden anhand des Bayerischen 
Leitfadens zur Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung in der Bauleit-
planung bewertet. In einer gesonderten schalltechnischen Untersuchung wurden die zu 
erwartenden Verkehrslärm-Immissionen im Planungsgebiet sowie die durch den Betrieb 
entstehenden Lärmeinwirkungen auf die Umgebungsbebauung ermittelt und beurteilt.  

Da die wesentlichen Baumaßnahmen in bereits versiegelten oder überbauten Flächen 
stattfinden, entstehen keine erheblichen Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden, Lokal-
klima/Luft, Biotope/Arten und Landschaftsbild. Unabhängig von den Festsetzungen des 
Bebauungsplans ist aber der Erhalt des derzeitigen Baumbestands aus den zuvor 
genannten Gründen mittelfristig nicht gewährleistet. Daher werden umfangreiche Fest-
setzungen zum mittel- bis langfristigen Erhalt des Baumbestands getroffen. 

Oberflächengewässer  und grundwasserführende Bodenschichten sind von dem Eingriff 
nicht betroffen. In der Nähe des Baufeldes liegende Wasserflächen können zur Bauzeit 
mit entsprechenden Sicherungsmaßnahmen geschützt werden. 
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In einigen südlichen Randzonen besteht bei Starkwind eine Gefährdungslage durch um-
stürzende Bäume und Astbruch. Zum Schutz der Campingplatznutzer wird festgelegt, 
dass die gefährdeten Randzonen nicht mehr als Stellplätze für Zelte, Wohnwagen, 
Wohnmobile, Mobilheime oder Kleinwochenendhäuser genutzt werden.  

Nutzungsbedingt entstehen auf dem Campingplatz Schallemissionen, die auf die umlie-
genden Anwesen und Siedlungen einwirken können. Zur Vermeidung unzulässiger 
Beschallung bei Veranstaltungen wird die Bühne mit einer schallisolierenden Ummante-
lung versehen und die Bühnenöffnung begrenzt. Zeitlich werden die Veranstaltungen um 
22.00 Uhr beendet. 

Nachfolgende Tabelle zeigt zusammenfassend die Ergebnisse der Bestandsbewertung 
der Schutzgüter und der Eingriffsbeurteilung.  
 

Schutzgut Bestandsbewertung Eingriffsbewertung 

Boden gering  gering 

Grundwasser gering  gering 

Oberflächenwasser gering gering 

Lokalklima mittel gering 

Pflanzen/ Tiere /Biotope gering gering 

Landschaftsbild gering gering 

Mensch  hoch gering 

Kultur- und Sachgüter - - 

Im Umgriff des Bebauungsplanes werden folgende Vermeidungs- und Minderungsmaß-
nahmen festgesetzt: 

�x Während der Bauzeit Sicherung der Gewässer vor Schmutzeinträgen, 

�x Verwendung wasserdurchlässiger Beläge, 

�x Reaktivierung der bestehenden, jedoch nicht genutzten  Regenwasser-Zisterne 

�x Vor Abriss von Gebäuden Untersuchung derselben auf Tierarten (Brutvögel, 
Fledermäuse). 

Nach der Eingriff-Ausgleich-Bilanz besteht ein rechnerischer Ausgleichsbedarf von 1.570 
qm, der nicht im Umgriff des Bebauungsplanes kompensiert werden kann. Der Ausgleich 
erfolgt in der benachbarten Gemeinde Weißensberg am Weißensberger Weiher auf einer 
Teilfläche von Flst. 128. Dieses wird aktuell als Intensivgrünland mit 4-6maliger Mahd im 
Jahr und Gülledüngung genutzt. Zur Schaffung einer Pufferfläche zwischen dem 
Intensivgrünland und den Biotopflächen am Weißensberger Weiher wird ein 10m-Streifen 
entlang des Biotops extensiviert. 

Alternativen zur bestehenden Planung sind nicht gegeben, da die geplante Bebauung 
eine Erweiterung des bestehenden, standortgebundenen Betriebes darstellt. Auch platz-
intern sind keine Alternativen möglich, da der Eingangsbereich und der zentrale Versor-
gungsbereich nicht verlegt werden können. 
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ANHANG 

Fotodokumentation 2015-2 017 (alle Fotos S.Stern) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Südlicher Platzbereich. Am  
Waldrand ist der ehemalige Fich-
tenforst zu einem  Waldmantel 
mit standortgerechten Laubge-
hölzen umgebaut.  

Südöstlicher Platzbereich. 
Laubholzreicher Waldrand; mit 
Stellplätzen unmittelbar am 
Waldrand. 

Südöstlicher Platzbereich. 
Waldrand mit Fichten; 
Stellplätze unmittelbar am 
Waldrand. 

Östlich der Teiche 
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Fläche SO 5, zentraler 
Eingangsbereich 

Fläche SO 5,Schwimmbad mit 
Liegewiese 

Fläche SO 5, Kinderspielplatz 

Fläche SO 5, zentraler 
Eingangsbereich 
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Fläche SO 4d Mobilheime, 
Fichten 

Waltersberger Bach im Norden 
des Platzes, links Grünfläche B 
(Kinderspielplatz) rechts SO 4d 

Fläche SO 2 mit ausschließlich 
Fichten 

Fläche SO 1 im Südwesten mit 
Böschungen (Grünfläche E)  
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Einlauf des südlichen Teichs mit 
Biotopfläche 

Südlicher Teich Ostufer mit stark 
aufgelichteter Uferböschung 

Mittlerer Teich mit stark 
verbauten Uferböschungen. 

Nördlicher Teich  
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Bay. Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau 2013: Feuerbrandtolerante 
Apfel- und Birnensorten: Empfehlungsliste  Interreg- IV-�3�U�R�M�H�N�W���Ä�*�H�P�H�L�Q�V�D�P��
gegen Feuer �E�U�D�Q�G�³ 
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AUFGABE 
 
Als Vorarbeit für einen späteren (Vorhaben bezogenen) Bebauungsplan wurde ein 
Rahmenkonzept vom IB Planwerkstatt, Herr Rainer Waßmann, erstellt. In diesem Rahmenkonzept 
wurden alle Aktivitäten des Campingparks beschrieben und aufgelistet. 
 
Nach der Erstellung der Diskussionsgrundlage wurden alle Fakten und Ergebnisse in einem 
Vorgespräch mit Frau Verena Wenzel, Landratsamt Lindau, Abteilung Umwelt- und 
Immissionsschutz besprochen. Die Teilemittenten für die jeweiligen Beurteilungsgrundlagen 
wurden besprochen (vgl. Anhang Seite A2). Zudem erfolgte eine Rücksprache von Frau Wenzel 
bei der Regierung von Schwaben. 
 
Die Berechnung und Beurteilung der jeweiligen Lärmemittenten nach TA-Lärm bzw. der 
Bayerischen Freizeitrichtlinie erfolgt nach der vorgegebenen Vorgehensweise von Frau Wenzel 
(vgl. Anhang Seite A2). Die Gliederung unseres Gutachtens erfolgt nach der obigen Vorgabe. 
 
 
 
ZUSAMMENFASSUNG 
 
VORAUSSETZUNGEN 
 
Die uns vorliegenden Planungsunterlagen sowie die von uns zugrunde gelegten Annahmen sind 
Grundlage für dieses Gutachten. Änderungen in den Planungsunterlagen, die sich durch evtl. 
Auflagen seitens der Behörden ergeben, müssen uns zur Begutachtung vorgelegt werden. 
 
 
 
RESUMEE 
 
Die unterschiedlichen Beurteilungsgrundlagen lassen dieses Gutachten etwas unübersichtlich 
erscheinen. Für jede der Beurteilungsgrundlagen wurde der Worst Case berechnet und beurteilt. 
Eine schalltechnische Vorbelastung konnte ausgeschlossen werden (vgl. Anhang Seite A2). 
 
 
 
BEURTEILUNGSGRUNDLAGE: TA-LÄRM 
 
Die jeweils zulässigen Immissionsrichtpegel bleiben in den Beurteilungszeiträumen TAG und 
NACHT an allen betrachteten nächstgelegenen Immissionsorten 
 

weit unterschritten. 
 
Dies gilt sowohl für den Beurteilungspegel als auch für den Maximalpegel. 
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BEURTEILUNGSGRUNDLAGE: BAYERISCHE FREIZEITLÄRMRICHTLINIE 
 
Die jeweils zulässigen Immissionsrichtpegel bleiben in den Beurteilungszeiträumen MORGENS, 
MITTAGS, TAG außerhalb der Ruhezeit und NACHT an allen betrachteten nächstgelegenen 
Immissionsorten 
 

unterschritten. 
 
 
Die jeweils zulässigen Immissionsrichtpegel werden im Beurteilungszeitraum ABENDS an den 
Immissionsorten Anwesen Meßmer, Hirschbinde und Rehlings 
 

überschritten. 
 
Lärmschutzmaßnahmen sind bei einer Überschreitung bis zu 3,7 dB(A) zu fordern. 
 
Diese Aussage gilt nur für den Beurteilungspegel �± der Maximalpegel unterschreitet die jeweils 
zulässigen Immissionsrichtpegel weit. 
 
 
 
LÄRMSCHUTZMASSNAHMEN �± GLEICHZEITIG AUFLAGE 
 
Im Kapitel 11 werden die Lärmschutzmaßnahmen ausführlich beschrieben. Die rel. beschriebenen 
Schalldämmwerte der Bühnenaußenhaut von R'w = 5 dB sind schalltechnisch zu gering und 
müssen erhöht werden. Mit einer Bühnenaußenhaut von R'w �•�� ������ �G�%�� �X�Q�G�� �H�L�Q�H�U�� �%�H�J�U�H�Q�]�X�Q�J�� �G�H�U��
Bühnenöffnung auf 20 m² kann ein wirkungsvoller Lärmschutz erreicht werden. 
 
Die jeweils zulässigen Immissionsrichtpegel bleiben in den Beurteilungszeiträumen MORGENS, 
ABENDS, TAG außerhalb der Ruhezeit und NACHT an allen betrachteten nächstgelegenen 
Immissionsorten 
 

unterschritten (Beurteilungspegel) 
weit unterschritten Maximalpegel. 

 
 
 
Unter Berücksichtigung und Realisierung der Auflagen (schalltechnische Ertüchtigung der 
Bühnenaußenhaut inkl. Beschränkung der Bühnenöffnung auf 20 m²) bestehen aus schall-
�W�H�F�K�Q�L�V�F�K�H�U���6�L�F�K�W���J�H�J�H�Q���G�D�V���5�D�K�P�H�Q�N�R�Q�]�H�S�W���I�•�U���G�H�Q���&�D�P�S�L�Q�J�S�D�U�N���³�*�L�W�]�H�Q�Z�H�L�O�H�U���+�R�I�³�� 
 

keine Bedenken. 
 
 
An dieser Stelle weisen wir nochmals darauf hin, dass das Veranstaltungsende um 22 Uhr  
 

unbedingt eingehalten werden muss !! 
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Diese Ausarbeitung wurde nach den Normen der DIN, den Richtlinien des VDI und der 
Bayerischen Freizeitlärmrichtlinie ausgeführt. Das Gutachten umfasst 81 Seiten und 23 Seiten 
Anhang. Es darf keine Seite gesondert verwendet werden. Dieses Gutachten wurde nach bestem 
Wissen und Gewissen und bestem persönlichen Können erstellt. 
 
Allmendingen, 06.02.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Wolfgang Loos Werner Pomes 
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1. ANLASS / AUFGABENSTELLUNG 
 
Im vorliegenden Gutachten soll der Schallschutznachweis für den Betrieb des Campingparks 
�³�*�L�W�]�H�Q�Z�H�L�O�H�U�� �+�R�I�³�� �L�Q�� ������������ �/�L�Q�G�D�X�� �J�H�I�•�K�U�W�� �Z�H�U�G�H�Q���� �'�H�U�� �&�D�P�S�L�Q�J�S�D�U�N existiert auf dieser Fläche 
seit etwa 55 Jahren. Über die Jahre hat sich die Nutzung in der nahegelegenen Umgebung des 
Campingparks verändert. Zu nennen ist das Baugebiet Hirschbinde und die geplante 
Nutzungsänderung von dem Ortsteil Rehlings. Beide Gebiete liegen am westlichen Ortsrand der 
Gemeinde Weißensberg. �'�L�H���1�X�W�]�X�Q�J���I�•�U���G�L�H�V�H���:�R�K�Q�J�H�E�L�H�W�H���L�V�W���O�W�����)�O�l�F�K�H�Q�Q�X�W�]�X�Q�J�V�S�O�D�Q���P�L�W���³�:�$�³��
Allgemeines Wohngebiet (vgl. § 4 BauNVO) vorgegeben. Der Bebauungsplan Hirschbinde ist 
rechtskräftig. 
 
Die Nutzung des bäuerlichen Anwesens Meßmer (an die östliche Grundstücksgrenze zum 
Campingpark angrenzend) ist etwas unklar. Der Flächennutzungsplan weist hier die Nutzung 
�³�*�R�O�I�S�O�D�W�]�³���D�X�V�����'�L�H���O�D�Q�G�Z�L�U�W�V�F�K�D�I�W�O�L�F�K�H���)�O�l�F�K�H���G�H�V���%�D�X�H�U�Q�K�R�I�V���L�V�W���L�Q���G�H�Q���*�R�O�I�S�O�D�W�]���³�•�E�H�U�J�H�J�D�Q�J�H�Q�³��
�± im Wohngebäude wohnen aber noch mehrere Parteien. Für dieses Anwesen Meßmer setzen wir 
�G�L�H���1�X�W�]�X�Q�J���³�0�'�³���'�R�U�I�J�H�E�L�H�W�����Y�J�O�����†�������%�D�X�1�9�2�����D�Q���� 
 
Für die weiter entfernten umgebenden Dörfer  
 
 Sulzenmoos östlicher Ortsrand 
 Waltersberg südlicher Ortsrand 
 Oberrengersweiler nördlicher Ortsrand 
 
�V�H�W�]�H�Q���Z�L�U���H�E�H�Q�I�D�O�O�V���G�L�H���1�X�W�]�X�Q�J���³�0�'�³���'�R�U�I�J�H�E�L�H�W�����Y�J�O�����†�������%�D�X�1�9�2�����Y�R�U�D�X�V�� 
 
 
 
Die Nutzungen sind den aktuellen Flächennutzungsplänen zu entnehmen. Zur besseren Übersicht 
wurden die nächstgelegenen Immissionsorte im Übersichtsplan mit hinterlegtem Orthofoto 
dargestellt. 
 
Der Veranstaltungskalender für das Jahr 2016 ist dem Anhang (vgl. Seite A10 und A11) zu 
entnehmen. 
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2. ARBEITSUNTERLAGEN 
 
Die Beurteilung erfolgt weitgehend aufgrund folgender Normen und Richtlinien: 
 
DIN 18 005 Teil 1 "Schallschutz im Städtebau, Berechnungsverfahren" 
 Juli 2002 
 
DIN 18 005 T 1 Beibl. 1 "Schallschutz im Städtebau, Berechnungsverfahren;  
 Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche  
 Planung", Mai 1987 
 
DIN ISO 9613-2 "Dämpfung das Schalls bei Ausbreitung im Freien �± Teil 2:  
  Allgemeine Berechnungsverfahren", 1999 
 
VDI 3770 "Emissionskennwerte von Schallquellen - Sport- und  
 Freizeitanlagen", April 2002 
 
VDI 3770 E " Emissionskennwerte von Schallquellen - Sport- und  
 Freizeitanlagen", Entwurf Mai 2011 
 
TA Lärm "TA-Lärm - Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm" 
 GMBl Nr. 26/1998 Seite 503 
 
LfU Bayern �³�)�U�H�L�]�H�L�W�O�l�U�P�U�L�F�K�W�O�L�Q�L�H���G�H�U���/�$�,�³�����6�W�D�Q�G���0�l�U�]���������� 
 
Probst, Wolfgang �³�*�H�U�l�X�V�F�K�Hntwicklung von Sportanlagen und deren  
 �4�X�D�Q�W�L�I�L�]�L�H�U�X�Q�J���I�•�U���L�P�P�L�V�V�L�R�Q�V�V�F�K�X�W�]�W�H�F�K�Q�L�V�F�K�H���3�U�R�J�Q�R�V�H�Q�³���� 
 Bericht B2/94. Bundesinstitut für Sportwissenschaft - 1994 
 
LfU Bayern �³�*�H�U�l�X�V�F�K�H���Y�R�Q���7�U�H�Q�G�V�S�R�U�W�D�Q�O�D�J�H�Q��- Teil 2, Beachvolleyball,  

Bolzplätze, Inline-Skat�H�U�K�R�F�N�H�\�����6�W�U�H�H�W�E�D�O�O�³�����3�U�R�M�H�N�W���������������-�X�Q�L��
2006 

 
Waßmann, Rainer Rahmenkonzept �³�*�L�W�]�H�Q�Z�H�L�O�H�U���+�R�I�³�����3�O�D�Q�X�Q�J���������������������� 
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3. LÄRMEMITTENTEN UND LÄRMEMISSION  
 
BEURTEILUNGSGRUNDLAGE: TA-LÄRM 
 
In Absprache mit der Unteren Immissionsschutzbehörde des LRA Lindau, Frau Verena Wenzel, 
zählen zu diesen Emittenten: 
 
 A Die Außenbewirtung der Gaststätten, 
 B Parkplätze innerhalb und außerhalb des Campingparks und die  
 C Fahrbewegungen innerhalb des Campingparks. 
 
 
A - Außenbewirtung der Gaststätten 
 
Bei der Außenbewirtung kann ein Berechnungsansatz analog der bayerischen Biergartenrichtlinie 
gefunden werden: 
 
 
 
 
 
Bei n = 400 Gästen errechnet sich der Schallleistungspegel LWA = 93 dB(A). 
 
Analog der bayerischen Biergartenrichtlinie ist noch der Impulszuschlag KI zu berücksichtigen: 
 
 
 
 
 
Bei exakter Anwendung der obigen Formel würde sich ein Impulszuschlag von KI = -0,9 dB(A) 
ergeben. Dieser Impulszuschlag bleibt in diesem Gutachten unberücksichtigt.  
 
 
Marktplatz mit Außenbewirtung: wir nehmen an Werktagen wie auch an Sonn- und Feiertagen die 
gleiche Nutzungsdauer (Tagesgang) von 9 Uhr bis 23 Uhr an: 

 
Bei der Außenbewirtung gehen wir bewusst 
über die in der Platzordnung vorgeschriebene 
Nachtruhe ab 22 Uhr hinaus. 
 
 
Wie sich bei der Bühnenbeschallung noch her-
ausstellen wird, soll diese von 18 Uhr bis 22 Uhr 
erfolgen. Teilnehmende Gäste werden nach 
Konzertende noch ihr Getränk austrinken und 
sich dann zur Nachtruhe begeben. 
 
 
 

 

Personenderimmernbei
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B - Parkplätze innerhalb und außerhalb des Campingparks 
 
Die Emissionen von Parkplätzen werden streng nach der aktuellen Bayerischen Parkplatzlärm-
studie berechnet. Wir unterscheiden in Parkplätze innerhalb und außerhalb des Campingparks: 
 
 Parkplätze außerhalb des Campingparks mit 55 und 94 Stellplätzen 
 Parkplätze innerhalb des Campingparks mit 14 und 32 Stellplätzen 
 
Die komplette Herleitung entnehmen sie bitte dem Anhang A4 bis A7.  
 
 Parkplatz mit 55 Stellplätzen  LWA,Tag = 83,3 dB(A)  LWA,Nacht = 85,6 dB(A) 
   NTag = 0,3 E/h NNacht = 0,5 E/h 
 
 Parkplatz mit 94 Stellplätzen  LWA,Tag = 86,3 dB(A)  LWA,Nacht = 88,5 dB(A) 
   NTag = 0,3 E/h NNacht = 0,5 E/h 
 
 
 Parkplatz mit 32 Stellplätzen  LWA,Tag = 80,2 dB(A)  LWA,Nacht = --,- dB(A) 
   NTag = 0,3 E/h NNacht = 0 E/h 
 
 Parkplatz mit 14 Stellplätzen  LWA,Tag = 75,0 dB(A)  LWA,Nacht = --,- dB(A) 
   NTag = 0,3 E/h NNacht = 0 E/h 
 
Die Bewegungshäufigkeit pro Stunde und pro Stellplatz N wird in Soundplan mit einem Tagesgang 
berücksichtigt: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parkplatzlärm innerhalb Campingpark Parkplatzlärm außerhalb Campingpark 
 
 
 
C - Fahrbewegungen innerhalb des Campingparks 
 
Die Fahrgeschwindigkeit der Kfz innerhalb des Campingparks muss laut Campingparkordnung in 
Schrittgeschwindigkeit erfolgen. Die Emissionen der in Schrittgeschwindigkeit fahrenden 
Fahrzeuge können bei der Betrachtung unberücksichtigt bleiben, da irrelevant. Außerdem sind den 
einschlägigen Regularien keine gesicherten Emissionskennwerte von langsam fahrenden 
Fahrzeuge zu entnehmen.  
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BEURTEILUNGSGRUNDLAGE: BAYERISCHE FREIZEITLÄRMRICHTLIN IE 
 
Wiederum in Absprache mit der Unteren Immissionsschutzbehörde des LRA Lindau, Frau Verena 
Wenzel, zählen zu diesen Emittenten: 
 
 D Die Außenbewirtung der Gaststätten, 
 E Veranstaltungen mit Bühne (Blas- und Tanzmusik, Mittelalter- und Weinfest) 
 F Schwimmbad mit Liegewiese 
 G DFB Minispielfeld 
 H Beachvolleyball 
 I Tischtennis 
 J Waldspielplatz 
 
Da wir annehmen, dass zu den Veranstaltungen auch Gäste von außerhalb (wird eigentlich von 
den Betreibern ausgeschlossen) kommen, zählen wir den Parklärm auch zu den Freizeitquellen: 
 
 K Parkplätze innerhalb und außerhalb des Campingparks und die  
 L Fahrbewegungen innerhalb des Campingparks. 
 (die Positionen K und L sind zuvor schon ausführlich beschrieben)  
 
 
 
D - Die Außenbewirtung der Gaststätten 
 
Wurde zuvor schon ausführlich behandelt. Wir gehen wiederum von 400 Besuchern aus. 
 
 
 
E - Veranstaltungen mit Bühne (Blas- und Tanzmusik, Mittelalter- und Wei nfest) 
 
Besucher, die zu Veranstaltungen kommen, haben ein Recht auf ausreichend Beschallung (vgl. 
VDI 3770 Tabelle 44). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir rechnen mit einer Kleinbühne LAV = 81,1 dB(A) und einem Impulszuschlag von KI = 4,7 dB(A). 
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Für die Schallquellen ist eine dreiseitig geschlossene Bühne mit Dach vorgesehen. Im Bestand 
wird diese Bühne mit einer Plane behängt. Bei Veranstaltungen wird sie auf einer Seite, zum 
Marktplatz hin, geöffnet. Der Schallleistungspegel für den zu beschallenden Bereich wird nach den 
folgenden Regularien berechnet:  
 
Um später Lärmschutzmaßnahmen behandeln zu können berechnen wir die Bühne nach den 
Regularien einer Industriehalle. Die schalltechnischen Größen im Bühneninnern lassen sich mit 
den nachfolgenden einschlägigen Formalismen berechnen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Abmessungen der Bühne haben wir mit Länge = 8 m, Tiefe = 4 m, Höhe = 4 m angenommen. 
 
Damit dieser Bereich ausreichend beschallt wird müssen zur Berechnung die ermittelten Werte  
 
 Schallleistungspegel von LWA = 103 dB(A) 
 Impulszuschlag von KI = 4,7 dB(A)  
 Rauminnenpegel von LI = 103 dB(A) 
 
 Schalldämm-Maß Außenhaut �5�¶W = 5 dB 
 
vorausgesetzt werden. Die Beschallung soll in der Zeit von 18 Uhr bis 22 Uhr erfolgen.  
 
 
Dem Tagesgang kann entnommen werden, 
dass die Bühnenbeschallung ohne Pausen 
angenommen wurde.  
 
Da die Bühnenbeschallung mit Abstand der 
lauteste Emittent auf dem Campingpark ist, 
muss eine Ausdehnung dieser Konzerte in die 
Nachtzeit  
 
ausgeschlossen  bleiben. 
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F - Schwimmbad mit Liegewiese 
 
Die Emissionen für das Schwimmbad und die Liegewiese können ebenfalls der VDI 3770 
entnommen werden (vgl. Tabelle 31): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCHWIMMBAD 
 
Wir können den Plänen kein separates Kinderbecken entnehmen. Daher legen wir unserem 
Gutachten den energetischen Mittelwert von Kinderbecken und Erwachsenen-Schwimmerbecken 
zugrunde. Dies entspricht einer Nutzung 50 % zu 50 %. 
 
 Kinderbecken �/�³WA = 80 dB(A) 
 Erwachsenen-Schwimmerbecken �/�³WA = 65 dB(A) 
 Energetischer Mittelwert �/�³WA = 77 dB(A) 
 
 
LIEGEWIESE 
 
Bei der Emissionsbelastung für die Liegewiese wird in der VDI 3770 nicht in der Nutzung von 
Kindern bzw. Erwachsenen unterschieden: 
 
 Liegewiese �/�³WA = 62 dB(A) 
 
 

 
Die Nutzungszeit von Liegewiese und 
Schwimmbad ist miteinander gekoppelt. Diese 
Nutzung ist auch unabhängig von Werktagen 
oder Sonn- und Feiertagen. Laut Platzordnung 
soll das Schwimmbad ab 20 Uhr nicht mehr 
genutzt werden. 
 
Im Gutachten rechnen wir von einer Nutzungs-
zeit durchgehend von 8 Uhr bis 20 Uhr 
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G - DFB Minispielfeld 
 
Die ZECH Ingenieurgesellschaft mbH wurde vom DFB mit schalltechnischen Untersuchungen 
beauftragt. Mit den Berichten Nr. LL3882.1/01 vom 20.07.2007 und Nr. LL4145.1/01 vom 
14.01.2008 wurden die Ergebnisse vorgestellt. Unter Berücksichtigung der Impulszuschläge wurde 
aus dem Taktmaximal-Mittelungspegel LAFTeq ein  
 
 Schallleistungspegel von LWA = 98 dB(A) bestimmt.  
 
 

 
Wie alle sportlichen Angebote, soll das DFB 
Minispielfeld von 9 Uhr bis 20 Uhr durchgehend 
genutzt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
H - Beachvolleyball 
 
Die Emissionen für den Betrieb auf dem Beachvolleyballfeld können ebenfalls der VDI 3770 
entnommen werden (vgl. Tabelle 41): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unserer Annahme liegt das Spiel mit 2 zu 2 Personen ohne Schiedsrichter zugrunde.  
 
 Beachvolleyball LWA = 84 dB(A) 
 Impulszuschlag KI = 13 dB(A) 
 Maximalpegel LWAFmax = 108 dB(A) 
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Wie alle sportlichen Angebote, soll das Spielfeld 
für Beachvolleyball von 9 Uhr bis 20 Uhr 
durchgehend genutzt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
I - Tischtennis 
 
Die Emissionen für den Betrieb auf Tischtennisplatten konnten wir der VDI 3770 nicht entnehmen. 
Als Emissionspegel nehmen wir die nachfolgenden Schallleistungspegel an. 
 
 Tischtennis, Spieler LWAeq = 85 dB(A) 
 Maximalpegel, Spieler LWAFmax = 87 dB(A) 
 
Näherungsweise gehen wir von den Formalismen der bayerischen Biergartenrichtlinie aus. Bei 
unserer Annahme gehen wir von einem Doppel �± also 4 Spieler �± aus. Es stehen 2 Tischtennis-
platten zur Verfügung: 
 
 Tischtennis, Doppel LWAeq = 91 dB(A) 
 Impulszuschlag KI = 8,1 dB(A) 
 
 

 
 
Wie alle sportlichen Angebote, sollen die beiden 
Tischtennisplatten von 9 Uhr bis 20 Uhr 
durchgehend genutzt werden. 
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J - Waldspielplatz 
 
Die Emissionen für Kinderspielplätze konnten wir der VDI 3770 nicht entnehmen. Als 
Emissionspegel nehmen wir die nachfolgenden Schallleistungspegel an. 
 
 Spielplatz, Kind LWAeq = 85 dB(A) 
 Maximalpegel, Kind LWAFmax = 87 dB(A) 
 
Näherungsweise gehen wir von den Formalismen der bayerischen Biergartenrichtlinie aus. Bei 
unserer Annahme gehen wir von 40 spielenden Kindern, von denen jeweils die Hälfte an der 
Artikulation teilnimmt, aus: 
 
 Spielplatz LWAeq = 98 dB(A) 
 Impulszuschlag wird nicht vergeben 
 
 

 
 
Wie alle sportlichen Angebote, soll auch der 
Spielplatz von 9 Uhr bis 20 Uhr durchgehend 
genutzt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
K - Parkplätze innerhalb und außerhalb des Campingparks  
 
Der Parkplatzlärm wurde schon bei den Quellen für die Beurteilungsgrundlage TA-Lärm behandelt 
(vgl. Pos. B). 
 
 
 
L - Fahrbewegungen innerhalb des Campingparks. 
 
Der Lärm von Fahrbewegungen innerhalb des Campingparks wurde schon bei den Quellen für die 
Beurteilungsgrundlage TA-Lärm behandelt (vgl. Pos. C). 
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4. QUELLENPLÄNE 
 
Die Lagezuordnung der einzelnen Quellen sind den nachfolgenden Quellenplänen zu entnehmen: 
 
 
 Quellenplan für die Beurteilung nach TA-Lärm 
 
 Quellenplan für die Beurteilung nach der bayerischen Freizeitlärmrichtlinie an Werktagen 
 
 Quellenplan für die Beurteilung nach der bayerischen Freizeitlärmrichtlinie an Sonntagen 
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5. BÜHNENINNENPEGEL 
 
Im Kapitel 3 wurden schon die notwendigen Schallleistungspegel zur Beschallung des 
Marktplatzes beschrieben. Wir gehen davon aus, dass alle relevanten Lärmquellen (Lautsprecher, 
Kapelle u.a.) im Bühneninnern Platz finden. Mit den entsprechenden Formalismen kann der 
Rauminnenpegel (vgl. Kapitel 3) berechnet werden. 
 
Dieser Schallschutznachweis wird mit folgenden Emissionskennwerten geführt: 
 
 
 Bühne LI = 100 dB(A) 
 Impulszuschlag KI = 4,7 dB(A) 
 
 
 
Der Vergleich mit der VDI 3770, Tabelle 54 zeigt, dass diese Annahmen sehr gut korrelieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
An Tag Blatt 

Gutachten Nr. 4/I/16 - Gitzenweiler Hof 23 
 
 
 
 
6. SCHALLDÄMM-WERTE DER AUSSENHAUT DER BÜHNE 
 ABGESTRAHLTE SCHALLLEISTUNGSPEGEL 
 
Die Außenhaut der Bühne besteht zur Zeit als Planenbespannung. Die Seite zum Publikum ist 
�Q�D�W�•�U�O�L�F�K���R�I�I�H�Q�����(�V���Z�H�U�G�H�Q���N�H�L�Q�H���³�H�[�R�W�L�V�F�K�H�Q�³���0�D�W�H�U�L�D�O�L�H�Q verbaut. 
 
a) Wände    R'w �§ 5 dB 
 gewebeverstärkte Kunststoffplane 
 Kein Prüfzeugnis notwendig, da Stand der Technik   gerechnet mit  R'w = 5 dB 
 
b) Dach    R'w �§ 5 dB 
 gewebeverstärkte Kunststoffplane 
 Kein Prüfzeugnis notwendig, da Stand der Technik   gerechnet mit  R'w = 5 dB 
 
c) Bühnenöffnung   �5�¶w = 0 dB 
 Kein Prüfzeugnis notwendig, da Stand der Technik   gerechnet mit  R'w = 0 dB 
 
 
Aus den Schalldämm-Maßen R'w und den jeweiligen Flächenanteilen kann das resultierende 
Schalldämm-Maß R'w,res des jeweiligen Außenhautelementes berechnet werden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 R'w,res = resultierendes bewertetes Schalldämm-Maß des gesamten Bauteils in [dB] 
 R'w,i = bewertetes Schalldämm-Maß des Einzel-Bauteils [dB] 
 Si = Fläche des Einzel-Bauteils in [m²] 
 Sges = Fläche des gesamten Bauteils in [m²] 
 
 
Die Energie des Rauminnenpegels LI veranlasst jedes Einzelbauteil und somit auch das Gesamt-
bauteil der Außenwand zur Abstrahlung eines Schallpegels. Dieser flächenbezogene Schall-
leistungspegel L"WA wird wie folgt berechnet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
oder für das gesamte Bauteil 
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 L"WA,ges  = flächenbezogener Schallleistungspegel des gesamten Bauteils [dB(A)] 
 L"WA,i = flächenbezogener Schallleistungspegel des Einzel-Bauteils in [dB(A)] 
 R'w,res = resultierendes bewertetes Schalldämm-Maß des gesamten Bauteils in [dB] 
 R'w,i = bewertetes Schalldämm-Maß des Einzel-Bauteils [dB] 
 Si = Fläche des Einzel-Bauteils in [m²] 
 Sges = Fläche des gesamten Bauteils in [m²] 
 So = Bezugsfläche in [m¨], So = 1 m² 
 
Auf die Auflistung der Einzelwerte soll der Übersicht wegen verzichtet werden. 
 
 
 
 
7. PARKPLATZLÄRM 
 
Die Emissionen von Parkplätzen werden nach den Rechenvorschriften der DIN 18 005 Teil 1, der 
RLS-90 und nach der Parkplatzlärmstudie des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz 
berechnet. Alle Rechenvorschriften weichen geringfügig voneinander ab. Nachfolgend wird mit der 
Studie des LfU Bayern 2007 gerechnet. Parkplätze werden als Flächenschallquellen betrachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unsere Software Soundplan behandelt die Formel der Parkplatzlärmstudie wie folgt: 
zuerst wird der Flächenbezug 10 lg(S/So) herausgenommen. Da die Fläche sowieso zerlegt wird, 
muss nur noch der richtige Energieanteil zugewiesen werden. 
 
Bei dem Rest der Formel wird ein Referenz-Schallleistungspegel berechnet, indem man bei dem 
Term 10 lg(B*N) den Faktor N auf 1 setzt. So hat man den max. Energieanteil eines Stellplatzes. 
 
Der Energieanteil der jetzt zuviel berechnet wurde, wird über eine Zeit-
korrektur der Betriebszeiten dLwZ �³�E�H�U�L�F�K�W�L�J�W�³�� �± so können mit dem gleichen 
Formelansatz unterschiedliche Beurteilungszeiträume (z.B. Tag und Nacht) 
erfasst werden. 
 
 
Die Berechnungstabellen und die Tagesgänge für die Parkplatzbelegung sind im Kapitel 3 und im 
Anhang (vgl. Seiten A4 bis A7) aufgelistet. 
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8. IMMISSIONSPEGEL, IMMISSIONSORTE 
 
Die Lärmimmissionen an den einzelnen Immissionsorten wurden nach den Rechenformalismen 
der TA-Lärm und der Bayerischen Freizeitlärmrichtlinie mit dem PC-�3�U�R�J�U�D�P�P�� �³�6�R�X�Q�G�3�/�$�1�³����
Büro Braunstein + Berndt nach den Vorgaben der DIN ISO 9613-2 berechnet. Aus Gründen der 
besseren Übersicht werden die Rechenformalien nicht nochmals aufgelistet. Für die Berechnung 
der Lärmimmissionen mussten folgende Parameter bereitgestellt werden: 
 
Beugungskanten entlang der Straßen Höhenlinien 
Reflexionsflächen (Häuser) Fußpunkthöhen der Häuser mit Stockwerkzahl 
Immissionsorte Bodeneffekte 
 
Für das Berechnungsmodell wurden alle schalltechnisch relevanten Daten lage- und höhenmäßig 
eingegeben. Die Immissionen wurden auf der Basis eingegebener Geometrie- und Emissionsdaten 
selbständig berechnet, indem von den jeweiligen Schallempfangspunkten Suchstrahlen im 
Abstandswinkel von 1 Grad ausgesandt wurden, so dass sich ein berechneter Schallpegel aus 360 
Teilpegeln zusammensetzt. Die Immissionsberechnung berücksichtigt Entfernungseinflüsse, 
Abschirmungen, Reflexionen und Bodendämpfung. Pegelminderungen durch Bewuchs wurden 
hingegen vernachlässigt. 
 
Für Aufpunkte, die direkt einer Gebäudefassade zugeordnet waren, wurden keine Reflexionen der 
zugehörigen Reflexfläche (Gebäudewand) berücksichtigt. Die Rechenwerte sind somit ver-
gleichbar mit Messergebnissen vor dem geöffneten Fenster eines Gebäudes. 
 
Zur Berechnung der flächigen Lärmkarten TAG (EG und 1. OG) wurde vorab ein digitales 
Geländemodell erstellt. Auf diesem wurden automatisch die Immissionsorte verteilt (mit einem 
vorgewählten Rasterabstand von 5,0 m und den vorgewählten Höhen 2,4 m (Erdgeschoss) über 
GOF (Geländeoberfläche).  
 
Insbesondere in der Nähe von Gebäuden, wo die Reflexionen einen Einfluss auf den 
Immissionspegel haben, können die Ergebnisse (max. +3 dB(A)) von den Immissionspunkten 
abweichen, die direkt der entsprechenden Gebäudefassade zugeordnet waren. 
 
Zur Kontrolle wurde an gezielten Immissionsorten (nächstgelegene Immissionsorte der einzelnen 
Bauzeilen) die Immissionsbelastung für die Immissionshöhen EG (2,4 m über GOF) und 1. OG 
(5,2 m über GOF), prognostiziert. 
 
Sämtliche Ergebnisse sind in Rasterlärmkarten, Lageplänen mit farblich gekennzeichneter 
Immissionsbelastung und in separaten Ergebnistabellen eingetragen und dargestellt.  
 
 
Lt. den Beurteilungskriterien sind immer die maßgeblichen nächstgelegenen Immissionsorte zu 
betrachten. Für den Verkehrslärm sind dies beispielsweise Immissionsorte an den Baugrenzen zu 
den Verkehrswegen. Für Sport- und Gewerbelärm sind dies in der Regel Immissionsorte am 
Ortsrand bzw. am Rand des Planbereichs. 
 
�,�P�� �Q�D�F�K�I�R�O�J�H�Q�G�H�Q�� �/�D�J�H�S�O�D�Q�� �Ä�,�P�P�L�V�V�L�R�Q�V�R�U�W�H�³�� �V�L�Q�G�� �G�L�H�� �M�H�Z�H�L�O�V�� �U�H�O�H�Y�D�Q�W�H�Q�� �,�P�P�L�V�V�L�R�Q�V�R�U�W�H��
eingetragen. 
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9. ZULÄSSIGE IMMISSIONSRICHTWERTE 
 
Immissionsrichtwerte kennzeichnen die zumutbare Stärke von Geräuschen und Schwingungen, 
bei der im Allgemeinen noch keine Störung oder Belästigung bzw. Gefährdung oder Schädigung 
erfolgt. Immissionsrichtwerte für Luftschall werden meist als Beurteilungspegel Lr - mit zum Teil 
unterschiedlicher Ermittlung - angegeben. 
 
 
 
BEURTEILUNG NACH DER TA-LÄRM 
 
Der Betriebslärm auf dem Betriebsgelände des Campingparks ist nach den Regularien der TA-
Lärm zu berechnen und zu beurteilen: 
 
Die Immissionsrichtpegel nach der TA Lärm lauten: TAG NACHT 
 

Allgemeines Wohngebiet WA § 4 BauNVO 55 dB(A) 40 dB(A)  
Dorf- bzw. Mischgebiet (MI) § 5 bzw. 6 BauNVO 60 dB(A) 50 dB(A)  
 
Die Immissionsrichtpegel sollten bereits auf den Rand der Bauflächen oder die überbaubaren 
Grundstücksflächen in den jeweiligen Baugebieten oder die Flächen sonstiger Nutzung bezogen 
werden. 
 
 
 
SCHALLTECHNISCHE VORBELASTUNG 
 
Im vorliegenden Fall ist die Berücksichtigung der schalltechnischen Vorbelastung (vgl. Anhang 
Seite A2) nicht erforderlich. 
 
 
 
 
BEURTEILUNG NACH DER FREIZEITLÄRMRICHTLINIE 
 
Freizeitlärm soll nach den Regularien der Bayerischen Freizeitlärmrichtlinie  berechnet und 
beurteilt werden. Es gibt keinen Ruhezeitzuschlag �± dafür werden in den Ruhezeiten (TAG i.RZ) 
um 5 dB(A) niedere Immissionsrichtwerte gefordert. 
 
Die Immissionsrichtpegel nach der 18. BImSchV: TAG a.RZ TAG i.RZ NACHT 
 

Allgemeines Wohngebiet (WA) § 4 BauNVO 55 dB(A) 50 dB(A) 40 dB(A) 
Dorf- bzw. Mischgebiet (MI) § 5 bzw. 6 BauNVO 60 dB(A) 55 dB(A) 45 dB(A) 
 
Die Immissionsrichtpegel sollten bereits auf den Rand der Bauflächen oder die überbaubaren 
Grundstücksflächen in den jeweiligen Baugebieten oder die Flächen sonstiger Nutzung bezogen 
werden. 
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10. BEURTEILUNGSPEGEL 
 
Diese Prognose wird für die zuvor beschriebenen �%�H�X�U�W�H�L�O�X�Q�J�V�N�U�L�W�H�U�L�H�Q���³�7�$-�/�l�U�P�³���X�Q�G���³�%�D�\�H�U�L�V�F�K�H��
�)�U�H�L�]�H�L�W�O�l�U�P�U�L�F�K�W�O�L�Q�L�H�³���J�H�I�•�K�U�W�����'�L�H���%�H�X�U�W�H�L�O�X�Q�J�V�S�H�J�H�O���H�U�U�H�F�K�Q�H�Q���V�L�F�K���D�X�V���G�H�Q���,�P�P�L�V�V�L�R�Q�V�S�H�J�H�O�Q���G�H�U��
jeweiligen Lärmquellen unter Berücksichtigung von Zuschlägen und Einwirkzeiten. Es wird jeweils 
der Worst Case berechnet und beurteilt, d.h. die in den Quellenplänen (vgl. Kapitel 4) 
ausgelisteten Emittenten werden mit den im Kapitel 3 beschriebenen Tagesgängen berücksichtigt. 
Die einzelnen Emittenten sollen hier nicht nochmals aufgelistet werden. 
 
 
Neben den farbigen Rasterlärmkarten werden die Beurteilungspegel an diskreten Immissionsorten 
(streng nach Vorschrift ohne die Reflexionen an dem eigenen Gebäude) berechnet. 
 
Eine Berechnung auf weitere Immissionsorte ist anhand der Geographie und der ermittelten Werte 
nicht erforderlich. 
 
 
Die Beurteilungspegel für Werktage und Sonn- und Feiertage errechnen sich zu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beurteilungskriterien TA-Lärm für Werktage 
 
 TTAG Beurteilungszeitraum TAG von 6 Uhr bis 22 Uhr 
 TNACHT Beurteilungszeitraum NACHT von 22 Uhr bis 6 Uhr (lauteste Stunde) 
 KR Ruhezeitzuschlag 6 dB(A)  
  in den Zeiten von 6 Uhr bis 7 Uhr und 20 Uhr bis 22 Uhr.  
 KI,T Zuschläge, wie Ton- oder Impulszuschläge sind im Messverfahren der  
  VDI 3770 berücksichtigt. 
 
 
Beurteilungskriterien TA-Lärm für Sonn- und Feiertage 
 
 TTAG Beurteilungszeitraum TAG von 7 Uhr bis 22 Uhr 
 TNACHT Beurteilungszeitraum NACHT von 22 Uhr bis 7 Uhr (lauteste Stunde) 
 KR Ruhezeitzuschlag 6 dB(A)  
  in den Zeiten von 7 Uhr bis 9 Uhr, 13 Uhr bis 15 Uhr und 20 Uhr bis 22 Uhr.  
 KI,T Zuschläge, wie Ton- oder Impulszuschläge sind im Messverfahren der  
  VDI 3770 berücksichtigt. 
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Beurteilungskriterien Freizeitlärm für Werktage 
 
 TTAG, aRZ Beurteilungszeitraum TAG außerhalb der Ruhezeit von 8 Uhr bis 20 Uhr 
 Tmorgens Beurteilungszeitraum morgens (Ruhezeit) von 6 Uhr bis 8 Uhr 
 Tabends Beurteilungszeitraum abends (Ruhezeit) von 20 Uhr bis 22 Uhr 
 TNACHT Beurteilungszeitraum NACHT von 22 Uhr bis 6 Uhr (lauteste Stunde) 
 KI,T Zuschläge, wie Ton- oder Impulszuschläge sind im Messverfahren der  
  VDI 3770 berücksichtigt. 
 
 
Beurteilungskriterien Freizeitlärm für Sonn- und Feiertage 
 
 TTAG, aRZ Beurteilungszeitraum TAG von 9 Uhr bis 13 Uhr und 15 Uhr bis 20 Uhr 
 Tmorgens Beurteilungszeitraum morgens (Ruhezeit) von 7 Uhr bis 9 Uhr 
 Tmittags Beurteilungszeitraum mittags (Ruhezeit) von 13 Uhr bis 15 Uhr 
 Tabends Beurteilungszeitraum abends (Ruhezeit) von 20 Uhr bis 22 Uhr 
 TNACHT Beurteilungszeitraum NACHT von 0 Uhr bis 7 Uhr und  

22 bis 24 Uhr(lauteste Stunde) 
 KI,T Zuschläge, wie Ton- oder Impulszuschläge sind im Messverfahren der  
  VDI 3770 berücksichtigt. 
 
 
Die in den Rasterlärmkarten berechneten und dargestellten Immissionsbelastungen wurden aus-
schließlich für eine Immissionshöhe von 3 m über Geländeoberfläche (GOF) berechnet. Um das 
Maß evtl. Abschirmungen und Reflexionen besser abschätzen zu können, wurde auch die 
Immissionsbelastung an den Immissionsorten bis zu einer Höhe von 5,8 über GOF (1. OG) 
berechnet und in den nachfolgenden Tabellen aufgelistet. 
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Rasterlärmkarten und Immissionsbelastung  
Beurteilungsgrundlage: TA-Lärm 

 
 
 �Ÿ Quellenplan Seite 31 
 
 �Ÿ Lageplan mit Immissionsorten Seite 32 
 
 
 
 Immissionsbelastung an Werktagen  
 
 �Ÿ Rasterlärmkarte TAG, EG Seite 33 
 �Ÿ Rasterlärmkarte NACHT, EG Seite 34 
 �Ÿ Immissionspegel im Lageplan Seite 35 
 �Ÿ Immissionspegel in Tabellenform Seite 36 
 
 
 Immissionsbelastung an Sonn- und Feiertagen  
 
 
 �Ÿ Rasterlärmkarte TAG, EG Seite 38 
 �Ÿ Rasterlärmkarte NACHT, EG Seite 39 
 �Ÿ Immissionspegel im Lageplan Seite 40 
 �Ÿ Immissionspegel in Tabellenform Seite 41 
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ERGEBNISTABELLEN 
 
In den beiden nachfolgenden Tabellen sind die zuvor aufgelisteten Ergebnisse übersichtlich 
zusammengestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAZIT 
 
Die jeweils zulässigen Immissionsrichtpegel bleiben in den Beurteilungszeiträumen TAG und 
NACHT an allen betrachteten nächstgelegenen Immissionsorten 
 

weit unterschritten. 
 
 
Ein evtl. betrachtetes Irrelevanzkriterium nach TA-Lärm, Punkt 3.2.1 führt zu dem gleichen 
Ergebnis. 
 
 

TA-LÄRM: WERKTAGE IRW TA-LÄRM BEURTEILUNGSPEGER IRW TA-LÄRM MAXIMALPEGEL
 

Immissionsort Nutzung Geschoss RW,T RW,N LrT LrN LrT, LrN, RW,T, RW,N, LT,max LN,max LT,max, LN,max,
diff diff max max diff diff

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Anwesen Meßmer MD EG 60 45 31,5 32,1 --- --- 90 65 42,3 37,9 --- ---
1.OG 60 45 31,7 32,2 --- --- 90 65 43,9 38,1 --- ---

Hirschbinde Ortsrand West WA EG 55 40 27,9 27,1 --- --- 85 60 32,9 32,6 --- ---
1.OG 55 40 28,2 27,4 --- --- 85 60 33,8 32,7 --- ---

Oberrengersweiler Ortsrand Nord MD EG 60 45 23,9 24,8 --- --- 90 65 25,2 25,2 --- ---
1.OG 60 45 24,2 25,1 --- --- 90 65 25,6 25,6 --- ---

Rehlings Ortsrand West WA EG 55 40 26,0 25,3 --- --- 85 60 29,8 27,7 --- ---
1.OG 55 40 26,2 25,5 --- --- 85 60 29,8 28,8 --- ---

Sulzenmoos Ortsrand Ost MD EG 60 45 21,0 22,0 --- --- 90 65 24,2 24,2 --- ---
1.OG 60 45 21,1 22,1 --- --- 90 65 24,5 24,5 --- ---

Waltersberg Ortsrand Süd MD EG 60 45 24,0 25,3 --- --- 90 65 33,0 33,0 --- ---
1.OG 60 45 24,1 25,3 --- --- 90 65 32,5 32,5 --- ---

TA-LÄRM: SONN- UND FEIERTAGE IRW TA-LÄRM BEURTEILUNGSPEGER IRW TA-LÄRM MAXIMALPEGEL

Immissionsort Nutzung Geschoss RW,T RW,N LrT LrN LrT, LrN, RW,T, RW,N, LT,max LN,max LT,max, LN,max,
diff diff max max diff diff

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Anwesen Meßmer MD EG 60 45 31,5 32,1 --- --- 90 65 42,3 37,9 --- ---
1.OG 60 45 31,7 32,2 --- --- 90 65 43,9 38,1 --- ---

Hirschbinde Ortsrand West WA EG 55 40 29,2 27,1 --- --- 85 60 32,9 32,6 --- ---
1.OG 55 40 29,5 27,4 --- --- 85 60 33,8 32,7 --- ---

Oberrengersweiler Ortsrand Nord MD EG 60 45 23,9 24,8 --- --- 90 65 25,2 25,2 --- ---
1.OG 60 45 24,2 25,1 --- --- 90 65 25,6 25,6 --- ---

Rehlings Ortsrand West WA EG 55 40 27,3 25,3 --- --- 85 60 29,8 27,7 --- ---
1.OG 55 40 27,5 25,5 --- --- 85 60 29,8 28,8 --- ---

Sulzenmoos Ortsrand Ost MD EG 60 45 21,0 22,0 --- --- 90 65 24,2 24,2 --- ---
1.OG 60 45 21,1 22,1 --- --- 90 65 24,5 24,5 --- ---

Waltersberg Ortsrand Süd MD EG 60 45 24,0 25,3 --- --- 90 65 33,0 33,0 --- ---
1.OG 60 45 24,1 25,3 --- --- 90 65 32,5 32,5 --- ---



 
 
 
 
 
An Tag Blatt 

Gutachten Nr. 4/I/16 - Gitzenweiler Hof 44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rasterlärmkarten und Immissionsbelastung  
Beurteilungsgrundlage: Bayerische Freizeitlärmrichtlinie 

 
 
 Immissionsbelastung an Werktagen  
 
 �Ÿ Quellenplan Seite 45 
 
 �Ÿ Rasterlärmkarte MORGENS, EG Seite 46 
 �Ÿ Rasterlärmkarte ABENS, EG Seite 47 
 �Ÿ Rasterlärmkarte TAG außerh. RZ, EG Seite 48 
 �Ÿ Rasterlärmkarte NACHT, EG Seite 49 
 �Ÿ Immissionspegel im Lageplan Seite 50 
 �Ÿ Immissionspegel in Tabellenform Seite 51 
 
 
 Immissionsbelastung an Sonn- und Feiertagen  
 
 
 �Ÿ Quellenplan Seite 53 
 
 �Ÿ Rasterlärmkarte MORGENS, EG Seite 54 
 �Ÿ Rasterlärmkarte MITTAGS, EG Seite 55 
 �Ÿ Rasterlärmkarte ABENS, EG Seite 56 
 �Ÿ Rasterlärmkarte TAG außerh. RZ, EG Seite 57 
 �Ÿ Rasterlärmkarte NACHT, EG Seite 58 
 �Ÿ Immissionspegel im Lageplan Seite 59 
 �Ÿ Immissionspegel in Tabellenform Seite 60 
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Gutachten Nr. 4/I/16 - Gitzenweiler Hof 50 
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Gutachten Nr. 4/I/16 - Gitzenweiler Hof 51 
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Gutachten Nr. 4/I/16 - Gitzenweiler Hof 53 
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ERGEBNISTABELLEN - BEURTEILUNGSPEGEL 
 
In den beiden nachfolgenden Tabellen sind die zuvor aufgelisteten Ergebnisse übersichtlich 
zusammengestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAZIT 
 
Die jeweils zulässigen Immissionsrichtpegel bleiben in den Beurteilungszeiträumen MORGENS, 
MITTAGS, TAG außerhalb der Ruhezeit und NACHT an allen betrachteten nächstgelegenen 
Immissionsorten 
 

unterschritten. 
 
 
Die jeweils zulässigen Immissionsrichtpegel werden im Beurteilungszeitraum ABENDS an den 
Immissionsorten Anwesen Meßmer, Hirschbinde und Rehlings 
 

überschritten. 
 
Lärmschutzmaßnahmen sind bei einer Überschreitung bis zu 3,7 dB(A) zu fordern. 
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ERGEBNISTABELLEN - MAXIMALPEGEL 
 
In den beiden nachfolgenden Tabellen sind die zuvor aufgelisteten Ergebnisse übersichtlich 
zusammengestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAZIT 
 
Die jeweils zulässigen Immissionsrichtpegel bleiben in den Beurteilungszeiträumen TAG und 
NACHT an allen betrachteten nächstgelegenen Immissionsorten 
 

weit unterschritten. 
 



 
 
 
 
 
An Tag Blatt 

Gutachten Nr. 4/I/16 - Gitzenweiler Hof 64 
 
 
 
 
11. LÄRMSCHUTZMASSNAHMEN 
 
Wie den zuvor aufgelisteten Ergebnistabellen zu entnehmen ist, sind die lärmintensiven 
Veranstaltungen der Verursacher für die Überschreitungen der zulässigen Immissionsrichtwerte in 
den Abendstunden. 
 
 
Die in Kapitel 6 beschriebenen Schalldämmwerte der Bühnenaußenhaut von R'w = 5 dB sind 
schalltechnisch zu gering. Mit einer Bühnenaußenhaut von R'w �• 25 dB und einer Begrenzung der 
Bühnenöffnung auf 20 m² kann ein wirkungsvoller Lärmschutz erreicht werden- 
 
 
Die Außenhaut der Bühne soll mit Materialien, die die nachfolgend beschrieben Schalldämm-Maße 
R'w  erreichen, ummantelt werden. 
 
 
a) Wände    R'w �• 25 dB 
 offene Materialwahl 
 Kein Prüfzeugnis notwendig, da Stand der Technik   gerechnet mit  R'w = 25 dB 
 
b) Dach    R'w �• 25 dB 
 offene Materialwahl 
 Kein Prüfzeugnis notwendig, da Stand der Technik   gerechnet mit  R'w = 5 dB 
 
c) Bühnenöffnung �± max. 20 m²  �5�¶w = 0 dB 
 Kein Prüfzeugnis notwendig, da Stand der Technik   gerechnet mit  R'w = 0 dB 
 
 
Die veränderte Abstrahlcharakteristik der Bühne ist in dem nachfolgenden Detail gut erkennbar. 
 
ABENDS 
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Rasterlärmkarten und Immissionsbelastung 
 
 
 
 �Ÿ Quellenplan Seite 66 
 
 �Ÿ Lageplan mit Immissionsorten Seite 67 
 
 
 Immissionsbelastung an Werktagen mit Lärmschutz 
 
 
 �Ÿ Rasterlärmkarte MORGENS, EG Seite 68 
 �Ÿ Rasterlärmkarte ABENDS, EG Seite 69 
 �Ÿ Rasterlärmkarte TAG außerh. RZ, EG Seite 70 
 �Ÿ Rasterlärmkarte NACHT, EG Seite 71 
 �Ÿ Immissionspegel im Lageplan Seite 72 
 �Ÿ Immissionspegel in Tabellenform Seite 73 
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Gutachten Nr. 4/I/16 - Gitzenweiler Hof 68 
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Gutachten Nr. 4/I/16 - Gitzenweiler Hof 69 
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Gutachten Nr. 4/I/16 - Gitzenweiler Hof 70 
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Gutachten Nr. 4/I/16 - Gitzenweiler Hof 71 
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Gutachten Nr. 4/I/16 - Gitzenweiler Hof 72 
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ERGEBNISTABELLEN - LÄRMSCHUTZMASSNAHMEN 
 
In den beiden nachfolgenden Tabellen sind die zuvor aufgelisteten Ergebnisse übersichtlich 
zusammengestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAZIT 
 
Die jeweils zulässigen Immissionsrichtpegel bleiben in den Beurteilungszeiträumen MORGENS, 
ABENDS, TAG außerhalb der Ruhezeit und NACHT an allen betrachteten nächstgelegenen 
Immissionsorten 
 

unterschritten (Beurteilungspegel) 
 

weit unterschritten Maximalpegel. 
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12. ZUSAMMENFASSUNG 
 
In der Zusammenfassung soll versucht werden, die Immissionsbelastungen an den jeweiligen 
Immissionsorten für beide Beurteilungskriterien übersichtlich darzustellen. 
 
 
BEURTEILUNGSGRUNDLAGE: TA-LÄRM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAZIT 
 
Die jeweils zulässigen Immissionsrichtpegel bleiben in den Beurteilungszeiträumen TAG und 
NACHT an allen betrachteten nächstgelegenen Immissionsorten 
 

weit unterschritten. 
 
 
Ein evtl. betrachtetes Irrelevanzkriterium nach TA-Lärm, Punkt 3.2.1 führt zu dem gleichen 
Ergebnis. 
 

TA-LÄRM: WERKTAGE IRW TA-LÄRM BEURTEILUNGSPEGER IRW TA-LÄRM MAXIMALPEGEL
 

Immissionsort Nutzung Geschoss RW,T RW,N LrT LrN LrT, LrN, RW,T, RW,N, LT,max LN,max LT,max, LN,max,
diff diff max max diff diff

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Anwesen Meßmer MD EG 60 45 31,5 32,1 --- --- 90 65 42,3 37,9 --- ---
1.OG 60 45 31,7 32,2 --- --- 90 65 43,9 38,1 --- ---

Hirschbinde Ortsrand West WA EG 55 40 27,9 27,1 --- --- 85 60 32,9 32,6 --- ---
1.OG 55 40 28,2 27,4 --- --- 85 60 33,8 32,7 --- ---

Oberrengersweiler Ortsrand Nord MD EG 60 45 23,9 24,8 --- --- 90 65 25,2 25,2 --- ---
1.OG 60 45 24,2 25,1 --- --- 90 65 25,6 25,6 --- ---

Rehlings Ortsrand West WA EG 55 40 26,0 25,3 --- --- 85 60 29,8 27,7 --- ---
1.OG 55 40 26,2 25,5 --- --- 85 60 29,8 28,8 --- ---

Sulzenmoos Ortsrand Ost MD EG 60 45 21,0 22,0 --- --- 90 65 24,2 24,2 --- ---
1.OG 60 45 21,1 22,1 --- --- 90 65 24,5 24,5 --- ---

Waltersberg Ortsrand Süd MD EG 60 45 24,0 25,3 --- --- 90 65 33,0 33,0 --- ---
1.OG 60 45 24,1 25,3 --- --- 90 65 32,5 32,5 --- ---

TA-LÄRM: SONN- UND FEIERTAGE IRW TA-LÄRM BEURTEILUNGSPEGER IRW TA-LÄRM MAXIMALPEGEL

Immissionsort Nutzung Geschoss RW,T RW,N LrT LrN LrT, LrN, RW,T, RW,N, LT,max LN,max LT,max, LN,max,
diff diff max max diff diff

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Anwesen Meßmer MD EG 60 45 31,5 32,1 --- --- 90 65 42,3 37,9 --- ---
1.OG 60 45 31,7 32,2 --- --- 90 65 43,9 38,1 --- ---

Hirschbinde Ortsrand West WA EG 55 40 29,2 27,1 --- --- 85 60 32,9 32,6 --- ---
1.OG 55 40 29,5 27,4 --- --- 85 60 33,8 32,7 --- ---

Oberrengersweiler Ortsrand Nord MD EG 60 45 23,9 24,8 --- --- 90 65 25,2 25,2 --- ---
1.OG 60 45 24,2 25,1 --- --- 90 65 25,6 25,6 --- ---

Rehlings Ortsrand West WA EG 55 40 27,3 25,3 --- --- 85 60 29,8 27,7 --- ---
1.OG 55 40 27,5 25,5 --- --- 85 60 29,8 28,8 --- ---

Sulzenmoos Ortsrand Ost MD EG 60 45 21,0 22,0 --- --- 90 65 24,2 24,2 --- ---
1.OG 60 45 21,1 22,1 --- --- 90 65 24,5 24,5 --- ---

Waltersberg Ortsrand Süd MD EG 60 45 24,0 25,3 --- --- 90 65 33,0 33,0 --- ---
1.OG 60 45 24,1 25,3 --- --- 90 65 32,5 32,5 --- ---
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BEURTEILUNGSGRUNDLAGE: BAYERISCHE FREIZEITLÄRMRICHTLINIE 
 
BEURTEILUNGSPEGEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAZIT 
 
Die jeweils zulässigen Immissionsrichtpegel bleiben in den Beurteilungszeiträumen MORGENS, 
MITTAGS, TAG außerhalb der Ruhezeit und NACHT an allen betrachteten nächstgelegenen 
Immissionsorten 
 

unterschritten. 
 
 
Die jeweils zulässigen Immissionsrichtpegel werden im Beurteilungszeitraum ABENDS an den 
Immissionsorten Anwesen Meßmer, Hirschbinde und Rehlings 
 

überschritten. 
 
Lärmschutzmaßnahmen sind bei einer Überschreitung bis zu 3,7 dB(A) zu fordern. 
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MAXIMALPEGEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAZIT 
 
Die jeweils zulässigen Immissionsrichtpegel bleiben in den Beurteilungszeiträumen TAG und 
NACHT an allen betrachteten nächstgelegenen Immissionsorten 
 

weit unterschritten. 
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LÄRMSCHUTZMASSNAHMEN �± GLEICHZEITIG AUFLAGE 
 
Im Kapitel 11 werden die Lärmschutzmaßnahmen ausführlich beschrieben. Die rel. beschriebenen 
Schalldämmwerte der Bühnenaußenhaut von R'w = 5 dB sind schalltechnisch zu gering und 
müssen erhöht werden. Mit einer Bühnenaußenhaut von R'w �•�� ������ �G�%�� �X�Q�G�� �H�L�Q�H�U�� �%�H�J�U�H�Q�]�X�Q�J�� �G�H�U��
Bühnenöffnung auf 20 m² kann ein wirkungsvoller Lärmschutz erreicht werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAZIT 
 
Die jeweils zulässigen Immissionsrichtpegel bleiben in den Beurteilungszeiträumen MORGENS, 
ABENDS, TAG außerhalb der Ruhezeit und NACHT an allen betrachteten nächstgelegenen 
Immissionsorten 
 

unterschritten (Beurteilungspegel) 
weit unterschritten Maximalpegel. 
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RESUMEE 
 
Die unterschiedlichen Beurteilungsgrundlagen lassen dieses Gutachten etwas unübersichtlich 
erscheinen. Für jede der Beurteilungsgrundlagen wurde der Worst Case berechnet und beurteilt. 
Eine schalltechnische Vorbelastung konnte ausgeschlossen werden (vgl. Anhang Seite A2). 
 
 
BEURTEILUNGSGRUNDLAGE: TA-LÄRM 
 
Die jeweils zulässigen Immissionsrichtpegel bleiben in den Beurteilungszeiträumen TAG und 
NACHT an allen betrachteten nächstgelegenen Immissionsorten 
 

weit unterschritten. 
 
Dies gilt sowohl für den Beurteilungspegel als auch für den Maximalpegel. 
 
 
 
BEURTEILUNGSGRUNDLAGE: BAYERISCHE FREIZEITLÄRMRICHTLINIE 
 
Die jeweils zulässigen Immissionsrichtpegel bleiben in den Beurteilungszeiträumen MORGENS, 
MITTAGS, TAG außerhalb der Ruhezeit und NACHT an allen betrachteten nächstgelegenen 
Immissionsorten 
 

unterschritten. 
 
 
Die jeweils zulässigen Immissionsrichtpegel werden im Beurteilungszeitraum ABENDS an den 
Immissionsorten Anwesen Meßmer, Hirschbinde und Rehlings 
 

überschritten. 
 
Lärmschutzmaßnahmen sind bei einer Überschreitung bis zu 3,7 dB(A) zu fordern. 
 
Diese Aussage gilt nur für den Beurteilungspegel �± der Maximalpegel unterschreitet die jeweils 
zulässigen Immissionsrichtpegel weit. 
 
 
 
LÄRMSCHUTZMASSNAHMEN 
 
Im Kapitel 11 werden die Lärmschutzmaßnahmen ausführlich beschrieben. Die rel. beschriebenen 
Schalldämmwerte der Bühnenaußenhaut von R'w = 5 dB sind schalltechnisch zu gering und 
müssen erhöht werden. Mit einer Bühnenaußenhaut von R'w �•�� ������ �G�%�� �X�Q�G�� �H�L�Q�H�U�� �%�H�J�U�H�Q�]�X�Q�J�� �G�H�U��
Bühnenöffnung auf 20 m² kann ein wirkungsvoller Lärmschutz erreicht werden. 
 
Die jeweils zulässigen Immissionsrichtpegel bleiben in den Beurteilungszeiträumen MORGENS, 
ABENDS, TAG außerhalb der Ruhezeit und NACHT an allen betrachteten nächstgelegenen 
Immissionsorten 
 

unterschritten (Beurteilungspegel) 
weit unterschritten Maximalpegel. 
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Paktplatz mit 55 Stellplätzen

Lwo = 63 Ausgangsschallleistungspegel (Punkt 7.1.5, Tabelle 30)
KPA = 0 Zuschlag für Parkplatztyp (Punkt 7.1.5, Tabelle 34)

KI = 4 Zuschlag für Impulshaltigkeit (Punkt 7.1.4, Tabelle 34)
KD = 4,16 Zuschlag für Fahrgassen (Punkt 7.1.2, zusammengefasstes Verfahren)

KStrO = 0 Zuschlag für Strassenoberfläche (Punkt 8.2.1)
B = 55 Bezugsgröße - 1 Bett (Punkt 8.2.1)

NTAG = 0,3 Bewegungshäufigkeit je Einheit und je Stunde (Punkt 8.1, Tabelle 33)
NNACHT = 0,5 Bewegungshäufigkeit je Einheit und je Stunde (Punkt 8.1, Tabelle 33)

f = 1 Stellplätze je Einheit der Bezugsgröße (Punkt 8.2.1)
S = 2.218 Parkplatzfläche in [m²]

S0 = 1 Bezugsfläche = 1 m²

Lw",TAG = 49,9 dB(A)    flächenbezogener Schallleistungspegel des Parkplatzes
Lw",NACHT = 52,1 dB(A)    flächenbezogener Schallleistungspegel des Parkplatzes

Lw,TAG = 83,3 dB(A)    Schallleistungspegel des Parkplatzes

Lw,NACHT = 85,6 dB(A)    Schallleistungspegel des Parkplatzes

Aus der Bewegungshäufigkeit N ind Bezugsgröße B können die Fahrzeugbewegungen pro Stunde FB(h)
errechnet werden:

FB(h,Tag) = 16,5   Fahrzeugbewegungen / h
FB(16 h Tag) = 264 132 Gäste pro 16 Stunden

FB(h,Tag) = 27,5   Fahrzeugbewegungen / h
FB(8 h Nacht) = 220 110 Gäste pro 16 Stunden

In Soundplan wird Ref. Lw = 88,6 dB ausgerechnet. Der Rest erfolgt über den Tagesgang

Kontrollrechnung
10*lg(NTag) ist: -5,2 Somit ist 88,6 - 5,2 = 83,4 dB
10*lg(NNacht) ist: -3,0 Somit ist 88,6 - 3,0 = 85,6 dB
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Paktplatz mit 94 Stellplätzen

Lwo = 63 Ausgangsschallleistungspegel (Punkt 7.1.5, Tabelle 30)
KPA = 0 Zuschlag für Parkplatztyp (Punkt 7.1.5, Tabelle 34)

KI = 4 Zuschlag für Impulshaltigkeit (Punkt 7.1.4, Tabelle 34)
KD = 4,82 Zuschlag für Fahrgassen (Punkt 7.1.2, zusammengefasstes Verfahren)

KStrO = 0 Zuschlag für Strassenoberfläche (Punkt 8.2.1)
B = 94 Bezugsgröße - 1 Bett (Punkt 8.2.1)

NTAG = 0,3 Bewegungshäufigkeit je Einheit und je Stunde (Punkt 8.1, Tabelle 33)
NNACHT = 0,5 Bewegungshäufigkeit je Einheit und je Stunde (Punkt 8.1, Tabelle 33)

f = 1 Stellplätze je Einheit der Bezugsgröße (Punkt 8.2.1)
S = 2.333 Parkplatzfläche in [m²]

S0 = 1 Bezugsfläche = 1 m²

Lw",TAG = 52,6 dB(A)    flächenbezogener Schallleistungspegel des Parkplatzes
Lw",NACHT = 54,9 dB(A)    flächenbezogener Schallleistungspegel des Parkplatzes

Lw,TAG = 86,3 dB(A)    Schallleistungspegel des Parkplatzes

Lw,NACHT = 88,5 dB(A)    Schallleistungspegel des Parkplatzes

Aus der Bewegungshäufigkeit N ind Bezugsgröße B können die Fahrzeugbewegungen pro Stunde FB(h)
errechnet werden:

FB(h,Tag) = 28,2   Fahrzeugbewegungen / h
FB(16 h Tag) = 451 226 Gäste pro 16 Stunden

FB(h,Tag) = 47,0   Fahrzeugbewegungen / h
FB(8 h Nacht) = 376 188 Gäste pro 16 Stunden

In Soundplan wird Ref. Lw = 91,6 dB ausgerechnet. Der Rest erfolgt über den Tagesgang

Kontrollrechnung
10*lg(NTag) ist: -5,2 Somit ist 91,6 - 5,2 = 86,4 dB
10*lg(NNacht) ist: -3,0 Somit ist 91,6 - 3,0 = 88,6 dB
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Paktplatz mit 14 Stellplätzen

Lwo = 63 Ausgangsschallleistungspegel (Punkt 7.1.5, Tabelle 30)
KPA = 0 Zuschlag für Parkplatztyp (Punkt 7.1.5, Tabelle 34)

KI = 4 Zuschlag für Impulshaltigkeit (Punkt 7.1.4, Tabelle 34)
KD = 1,75 Zuschlag für Fahrgassen (Punkt 7.1.2, zusammengefasstes Verfahren)

KStrO = 0 Zuschlag für Strassenoberfläche (Punkt 8.2.1)
B = 14 Bezugsgröße - 1 Bett (Punkt 8.2.1)

NTAG = 0,3 Bewegungshäufigkeit je Einheit und je Stunde (Punkt 8.1, Tabelle 33)
NNACHT = 0 Bewegungshäufigkeit je Einheit und je Stunde (Punkt 8.1, Tabelle 33)

f = 1 Stellplätze je Einheit der Bezugsgröße (Punkt 8.2.1)
S = 460 Parkplatzfläche in [m²]

S0 = 1 Bezugsfläche = 1 m²

Lw",TAG = 48,4 dB(A)    flächenbezogener Schallleistungspegel des Parkplatzes
Lw",NACHT = 0,0 dB(A)    flächenbezogener Schallleistungspegel des Parkplatzes

Lw,TAG = 75,0 dB(A)    Schallleistungspegel des Parkplatzes

Lw,NACHT = 0,0 dB(A)    Schallleistungspegel des Parkplatzes

Aus der Bewegungshäufigkeit N ind Bezugsgröße B können die Fahrzeugbewegungen pro Stunde FB(h)
errechnet werden:

FB(h,Tag) = 4,2   Fahrzeugbewegungen / h
FB(16 h Tag) = 67 34 Gäste pro 16 Stunden

FB(h,Tag) = 0,0   Fahrzeugbewegungen / h
FB(8 h Nacht) = 0 0 Gäste pro 16 Stunden

In Soundplan wird Ref. Lw = 80,2 dB ausgerechnet. Der Rest erfolgt über den Tagesgang

Kontrollrechnung
10*lg(NTag) ist: -5,2 Somit ist 80,2 - 5,2 = 75,0 dB
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Paktplatz mit 32 Stellplätzen

Lwo = 63 Ausgangsschallleistungspegel (Punkt 7.1.5, Tabelle 30)
KPA = 0 Zuschlag für Parkplatztyp (Punkt 7.1.5, Tabelle 34)

KI = 4 Zuschlag für Impulshaltigkeit (Punkt 7.1.4, Tabelle 34)
KD = 3,40 Zuschlag für Fahrgassen (Punkt 7.1.2, zusammengefasstes Verfahren)

KStrO = 0 Zuschlag für Strassenoberfläche (Punkt 8.2.1)
B = 32 Bezugsgröße - 1 Bett (Punkt 8.2.1)

NTAG = 0,3 Bewegungshäufigkeit je Einheit und je Stunde (Punkt 8.1, Tabelle 33)
NNACHT = 0 Bewegungshäufigkeit je Einheit und je Stunde (Punkt 8.1, Tabelle 33)

f = 1 Stellplätze je Einheit der Bezugsgröße (Punkt 8.2.1)
S = 822 Parkplatzfläche in [m²]

S0 = 1 Bezugsfläche = 1 m²

Lw",TAG = 51,1 dB(A)    flächenbezogener Schallleistungspegel des Parkplatzes
Lw",NACHT = 0,0 dB(A)    flächenbezogener Schallleistungspegel des Parkplatzes

Lw,TAG = 80,2 dB(A)    Schallleistungspegel des Parkplatzes

Lw,NACHT = 0,0 dB(A)    Schallleistungspegel des Parkplatzes

Aus der Bewegungshäufigkeit N ind Bezugsgröße B können die Fahrzeugbewegungen pro Stunde FB(h)
errechnet werden:

FB(h,Tag) = 9,6   Fahrzeugbewegungen / h
FB(16 h Tag) = 154 77 Gäste pro 16 Stunden

FB(h,Tag) = 0,0   Fahrzeugbewegungen / h
FB(8 h Nacht) = 0 0 Gäste pro 16 Stunden

In Soundplan wird Ref. Lw = 85,5 dB ausgerechnet. Der Rest erfolgt über den Tagesgang

Kontrollrechnung
10*lg(NTag) ist: -5,2 Somit ist 85,5 - 5,2 = 80,3 dB
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Veranstaltungen am Campingpark Gitzenweiler Hof 2016

Datum Wochentag Uhrzeit Art der Veranstaltung

25.03.2016 Karfreitag 14-18 Uhr Kochworkshop für Kinder am GITZ

26.03.2016 Samstag 10-19 Uhr E-Mobility-Tag am GITZ

26.03.2016 Samstag 15-16 oder 18-19 Uhr Zaubershow mit dem Duo Chicago auf der Showbühne

26.03.2016 Samstag 15-17 Uhr Bauernmarkt am GITZ

27.03.2016 Sonntag 11-12.30 Uhr Ostershow auf der Showbühne

06.05.2016 Freitag 19-21 Uhr Percussions-Workshop

06.05.2016 Freitag 21-22 Uhr Feuershow mit dem Duo Chicago

07.05.2016 Samstag 17-19 Uhr Bauernmarkt am GITZ

07.05.2016 Samstag 17-19 Uhr Dämmerschoppen

14.05.2016 Samstag 17-19 Uhr Bauernmarkt am GITZ

14.05.2016 Pfingstsamstag 19-22 Uhr Musik aus der Dose/Animationsshow

15.05.2016 Pfingstsonntag 10-22 Uhr Kinderfest am GITZ/Abends Livemusik mit Gin Sonic

16.05.2016 Pfingstmontag 14-18 Uhr Käpt´n Blaubär zu Gast am GITZ

18.05.2016 Mittwoch 10-18 Uhr Camp-Road-Show: Rollende Campingmesse am GITZ

18.05.2016 Mittwoch 19-22 Uhr Showabend am GITZ mit dem Duo Chicago

20.05.2016 Freitag 19-22 Uhr Livemusik mit dem Duo Voice Box auf der Showbühne

21.05.2016 Samstag 17-19 Uhr Bauernmarkt am GITZ

21.05.2016 Samstag 19-22 Uhr Musik aus der Dose/Animationsshow

22.05.2016 Sonntag 17-19 Uhr Dämmerschoppen Musikverein Aeschach

25.05.2016 Mittwoch 10-18 Uhr Maskottchentreffen und Ausflugsziele zu Gast

25.05.2016 Mittwoch 19-22 Uhr Musik aus der Dose/Animationsshow

27.05.2016 Freitag 19-22 Uhr Livemusik mit dem Duo Gin Sonic auf der Showbühne

27.05.2016 Freitag 10-20 Uhr Wiesnkönig-Ralley 

28.05.2016 Samstag 10-20 Uhr Wiesnkönig-Ralley 

28.05.2016 Samstag 17-19 Uhr Bauernmarkt am GITZ

28.05.2016 Samstag 14-22 Uhr Zirkusworkshop + Abendshow mit Clown Ichmael am GITZ

25.06.2016 Samstag 17-18 Uhr Tag der offenen Campingplätze - Apero am Elefanten

26.06.2016 Sonntag 15-18 Uhr Oldtimer-Ralley "Scuderia" Streckenposten am GITZ

01.07.2016 Freitag/Jubiläum 19-22 Uhr Musik aus der Dose/Animationsshow

02.07.2016 Samstag/Jubiläum 19-22 Uhr Live-Musik auf der Bühne mit den Eschbach Buam

03.07.2016 Sonntag/Jubiläum 10-12 Uhr Zaubershow mit dem Duo Chicago - Vormittagsshow

08.07.2016 Freitag 19-22 Uhr Musik aus der Dose/Animationsshow

09.07.2016 Samstag 17-19 Uhr Bauernmarkt am GITZ

09.07.2016 Samstag 19-22 Uhr Livemusik mit dem Duo Voice Box auf der Showbühne

10.07.2016 Sonntag 14-18 Uhr Zirkusworkshop mit dem Duo Chicago

13.07.2016 Mittwoch 12-14 oder 17-19 Uhr Kochworkshop für Kinder am GITZ

13.07.2016 Mittwoch 19-22 Uhr Musik aus der Dose

15.07.2016 Freitag/Ballonfahrt WE 10-23 Uhr
Tagsüber Aktionsprogramm und Abends Livemusik
 mit dem Duo Gin Sonic auf der Sommerwiese

16.07.2016 Samstag / Ballonfahrt WE 10-23 Uhr
Tagsüber Aktionsprogramm und Abends Livemusik 
beim Ballonglühen mit DJ Andi - Sommerwiese

16.07.2016 Samstag 17-19 Uhr Bauernmarkt am GITZ

20.07.2016 Mittwoch 19-22 Uhr Livemusik mit dem Duo TwoTube auf der Showbühne
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21.07.2016 Donnerstag 14-17 Uhr Vaude Kletterfels am GITZ

22.07.2016 Freitag 19-22 UHr Showabend am GITZ mit dem Duo Chicago

23.07.2016 Samstag 17-19 Uhr Bauernmarkt am GITZ

23.07.2016 Samstag 19-22 Uhr Livemusik mit dem Duo Gin Sonic auf der Showbühne

27.07.2016 Mittwoch 19-22 Uhr Musik aus der Dose/Animationsshow/Eschbach Buam

29.07.2016 Freitag 10-23 Uhr Wiesnkönig am GITZ - Modenshow anschl.Band  Enjoy

30.07.2016 Samstag 17-19 Uhr Bauernmarkt am GITZ

30.07.2016 Samstag 10-22 Uhr Wiesnkönig am GITZ -Musik aus der Dose /Animationsshow

31.07.2016 Sonntag 17-19 Uhr Dämmerschoppen Musikverein Hiltensweiler

03.08.2016 Mittwoch / Westerntag 10-23 Uhr Aktionstag und Abends Livemusik mit "Knapp ein Jahr"

05.08.2016 Freitag 10-18 Uhr Musiktage am GITZ mit Bluesworkshop

06.08.2016 Samstag 10-23 Uhr
Musiktage am GITZ mit Bluesworkshop - 
Abends "Matchbox" Bluesband auf der Showbühne

06.08.2016 Samstag 17-19 Uhr Bauernmarkt am GITZ

07.08.2016 Sonntag 10-18 Uhr ACE-Automobiltag am GITZ

10.08.2016 Mittwoch 19-22 Uhr Livemusik mit dem Duo TwoTube auf der Showbühne

11.08.2016 Donnerstag 14-17 Uhr Vaude Kletterfels am GITZ

11.-15.08.16 Donnerstag-Montag Rotaract Kids Camp-Sommercamp auf der Wiese gegenüber

12.08.2016 Freitag 19-22 Uhr
Livemusik mit dem Duo Gin Sonic auf der Showbühne - 
Zwischendurch Feuershow mit dem DVN

13.08.2016 Samstag 19-23 Uhr Theater-Show Abend DVN

14.08.2016 Sonntag 14-17 Uhr Zirkusworkshop mit dem Duo Chicago

14.08.2016 Sonntag 17-19 Uhr Dämmerschoppen

17.08.2016 Mittwoch 19-22 Uhr Livemusik mit dem Duo Voice Box auf der Showbühne

19.08.2016 Freitag / GITZ anno 10-22 Uhr Mittelalterspektal und Lagerleben am GITZ

20.08.2016 Samstag / GITZ anno 10-22 Uhr Mittelalterspektal und Lagerleben am GITZ

20.08.2016 Samstag 17-19 Uhr Bauernmarkt am GITZ

21.08.2016 Sonntag / GITZ anno 10-12 Uhr Mittelalterspektal und Lagerleben am GITZ

24.08.2016 Mittwoch 19-22 Uhr Musik aus der Dose/Animationsshow

26.08.2016 Freitag 19-22 Uhr Livemusik mit der Band "Enjoy" auf der Showbühne

27.08.2016 Samstag 17-19 Uhr Bauernmarkt am GITZ

27.08.2016 Samstag 19-22 Uhr Lichterfest mit anschl. Feuershow

28.08.2016 Sonntag 14-18 Uhr Gaudi-Olympiade mit dem Duo Chicago

31.08.2016 Mittwoch 19-22 Uhr Livemusik mit dem Duo TwoTube auf der Showbühne

02.09.2016 Freitag 19-22 Uhr Musik aus der Dose/Animationsshow

03.09.2016 Samstag 10-18 Uhr E-Mobility-Tag am GITZ

03.09.2016 Samstag 17-19 Uhr Bauernmarkt am GITZ

03.09.2016 Samstag 19-21 Uhr Showabend am GITZ mit dem Duo Chicago

10.09.2016 Samstag 17-19 Uhr Bauernmarkt am GITZ

09.09.2016 Freitag 19-22 Uhr Musik aus der Dose/Animationsshow

14.-15.09.16 Mittwoch+Donnerstag 10-17 Uhr Fendt Roadtour: Präsentation eines neuen Caravans

30.9.-3.10.16Freitag-Montag jeweils 10-18 Uhr Bayerisches Wochenende am GITZ mit div. Aktionen

01.10.2016 Samstag 17-19 Uhr Dämmerschoppen Musikverein Aeschach

02.10.2016 Sonntag 17-19 Uhr Zirkusworkshop mit.anschl. Show/DuoChicago

31.10.2016 Montag 17-22 Uhr Halloweenparty mit Lagerfeuer am Elefantenplatz
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